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Die 18. Wissenschaftliche Fachtagung der Kriminologischen Gesellschaft (KrimG) trug 
den Titel „Am Puls der Zeit?! Trends, Transfer und Tradition in der Kriminologie“ 
und wurde Ende September 2024 vom Institut für Kriminologie der Universität 
Tübingen ausgerichtet. An drei Tagen diskutierten mehr als 270 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer darüber, welche neuen Phänomene die Gesellschaft aktuell herausfordern 
und welche unterschiedlichen Trends sich aus diesen gesellschaftlichen Umwälzungen 
für die kriminologische Forschung der Zukunft ableiten lassen. Zugleich wurden den 
kriminologischen Kernthemen sowie der Auseinandersetzung mit der Tradition dieser 
Wissenschaft Raum geboten. Ein weiterer Tagungsschwerpunkt beschäftigte sich mit 
der Frage, wie gewonnene Erkenntnisse so in die Praxis transferiert werden können, 
dass Politik und Gesellschaft davon (noch mehr) profitieren.
Der vorliegende Band enthält die im Rahmen der Tagung gehaltenen Plenarvorträge 
sowie in etwa die Hälfte aller Panelvorträge. Des Weiteren finden sich im Band die 
Laudationes für die Beccaria-Preisträger.
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Vorwort 

Auch im Jahr 2024 fanden sich im gewohnten 2-Jahres-Rhythmus wieder 
viele Kriminologinnen und Kriminologen zusammen, um gemeinsam die 18. 
Wissenschaftliche Fachtagung der Kriminologischen Gesellschaft (KrimG) 
zu bestreiten. Diese trug den Titel „Am Puls der Zeit?! Trends, Transfer und 
Tradition in der Kriminologie“ und wurde vom 26. bis 28. September 2024 
vom Institut für Kriminologie der Universität Tübingen ausgerichtet. An drei 
Konferenztagen diskutierten mehr als 270 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
unter anderem darüber, welche Phänomene die Gesellschaft aktuell heraus-
fordern und welche unterschiedlichen Trends sich daraus für die kriminologi-
sche Forschung der Zukunft ableiten lassen. Zugleich wurde den angestamm-
ten kriminologischen Kernthemen sowie der Auseinandersetzung mit der Tra-
dition dieser Wissenschaft Raum geboten. Ein weiterer Tagungsschwerpunkt 
beschäftigte sich mit der Frage, wie gewonnene Erkenntnisse so in die Praxis 
transferiert werden können, dass Politik und Gesellschaft – auch zukünftig – 
davon (noch mehr) profitieren. 

Im bewährten Format wurden insgesamt fünf Plenarvorträge von namhaften 
Gästen gehalten. Den inhaltlichen Auftakt bildete der Vortrag von Prof. Dr. 
Peter Becker (Wien), der unter dem Titel „Kriminologie ohne Geschichte? 
Zur Bedeutung von wissenschaftlicher Tradition für die kriminologische For-
schung“ die Diskursgeschichte der Kriminologie zum Gegenstand hatte. Im 
Kontrast zu dieser historischen Rückschau befasste sich Prof. Dr. Dina Siegel 
(Utrecht) in ihrem Plenarvortrag „Nexus Green Criminology – Transnational 
Organized Crime: Trends and Developments“ mit einem ganz aktuellen in-
ternationalen Kriminalitätsphänomen. Um den insbesondere in der Krimino-
logie so wichtigen Aspekt des Transfers zwischen Wissenschaft und Praxis zu 
beleuchten, wurde die Journalistin Anne Kunze (Hamburg) eingeladen. Zur 
Eröffnung des zweiten Konferenztages berichtete sie im dritten Plenarvortrag 
mit dem Titel „Zwischen Boulevard und Komplexität – Kriminalfälle in den 
Medien“ über ihre Perspektive als Gerichtsreporterin und Medienschaffende. 

Am Freitagnachmittag widmete sich sodann Prof. Dr. Frank Neubacher 
(Köln) dem Thema Krieg und regte das Publikum mit seinem Vortrag „Reale 
Verbrechen, verbrecherische Realität – Zur Kriminologie des Krieges und zur 
Kriminalität der Mächtigen“ zum Nachdenken an.  
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Zum Ende der Tagung beleuchtete Prof. Dr. Dirk Baier (Zürich) am Samstag-
vormittag ein Phänomen, das im Vorfeld der Tagung medial große Beachtung 
fand. Der Beitrag „Messerkriminalität: Empirische Befunde und Bekämp-
fungsmöglichkeiten“ vermittelte dabei allen Zuhörenden den aktuellen empi-
rischen Erkenntnisstand zu diesem vieldiskutierten Phänomen.  

Zwischen den Plenarvorträgen fanden wie üblich zahlreiche Panel Sessions 
statt. Hierfür waren insgesamt fünf Zeit-Slots vorgesehen. In diesem Rahmen 
wurden parallel jeweils bis zu sieben thematisch unterschiedliche Panels an-
geboten, die in der Regel aus jeweils drei Einzelvorträgen bestanden. Im Er-
gebnis hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei über 100 Kurzvorträ-
gen demzufolge häufig die Qual der Wahl. Zusätzlich wurden im Rahmen ei-
ner Posterausstellung weitere wissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert. Au-
ßerdem wurden im Zuge der Veranstaltung zwei KrimG-Nachwuchspreise 
vergeben, die an Dr. Franziska Maubach (Stuttgart/Tübingen) und Dr. Florian 
Kaiser (Freiburg/Bielefeld) verliehen wurden. 

Ergänzend zu diesem inhaltlich äußerst reichen Angebot gab es weitere inte-
ressante Programmpunkte: Neben der KrimG-Mitgliederversammlung, die 
am Donnerstagabend stattfand, wurde Gelegenheit zum gemeinsamen Sto-
cherkahnfahren – einer bekannten Tübinger Attraktion – geboten. Trotz gro-
ßer wetterbedingter Widrigkeiten wagten sich mehrere Unerschrockene auf 
den Neckar und erlebten die Universitätsstadt so auf eine besondere Art und 
Weise. Auch der fröhliche und musikalisch untermalte Gesellschaftsabend am 
Freitagabend wird uns allen noch lange im Gedächtnis bleiben! 

Damit auch der inhaltliche Ertrag der Tagung langfristig konserviert wird, be-
stand wie immer die Möglichkeit, die Tagungsbeiträge zu verschriftlichen und 
der Fachwelt durch den in dem nun vorliegenden Band zur Verfügung zu stel-
len. Im Anschluss finden sich daher die im Rahmen der Tagung gehaltenen 
Plenarvorträge1 sowie rund die Hälfte aller Panelvorträge. Des Weiteren sind 
die Laudationes für die beiden Beccaria-Preisträger Prof. em. Dr. iur. Wolf-
gang Heinz (Konstanz) und Prof. em. Dr. Per-Olof H. Wikström 
(Cambridge/UK) dokumentiert. 

Neben dem Herausgeber-Team waren insbesondere Prof. Dr. Werner 
Maschke, Maria Pessiu, Christian Rohde, Jessica Teixeira Rebelo und Prof. 
Dr. Rüdiger Wulf intensiv in die Vorbereitung der Veranstaltung eingebun-
den. Im unmittelbaren Vorfeld sowie bei der Durchführung der Tagung 

 
 
1 Der Beitrag von Anne Kunze liegt leider nicht in verschriftlichter Form vor. 



Vorwort VII 

 

wurden wir zusätzlich großartig von unseren Praktikantinnen Antonia Fritsch, 
Vivian Markert, Clara Retz und Lisa Walter unterstützt. Dafür möchten wir 
uns auch an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken. Ein besonderer Dank 
gilt abschließend Laura Sargenti und Neele Wegener, die sich bei der Heraus-
gabe des Tagungsbandes für und mit uns erfolgreich durch das Formatierungs-
dickicht gekämpft haben. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im schönen Bern im Jahr 2026! 

Das Herausgeber-Team 
Tübingen, im Juni 2025 



 



 

 

Eröffnungsansprache anlässlich der 18. Wissen-
schaftlichen Fachtagung der Kriminologischen Ge-
sellschaft vom 26.-28.09.2024 in Tübingen* 

Jörg Kinzig 

Jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, ist es endlich so weit. 

Mit dem Ablauf unseres Countdowns beginnt die 18. Wissenschaftliche Fach-
tagung der Kriminologischen Gesellschaft hier im Audimax in der Neuen 
Aula der Universität Tübingen. 

Ich freue mich außerordentlich darüber, dass Sie so pünktlich den Weg zu uns 
gefunden haben! Herzlich Willkommen in Tübingen! 

Mit dem heutigen Tag geht für mein Team vom ausrichtenden Institut für Kri-
minologie und für mich ganz persönlich eine zweijährige – nein nicht Lei-
denszeit – sondern viel besser und treffender formuliert: intensive Zeit der 
Vorbereitung zu Ende. Und so hoffen wir, dass wir in den nächsten 48 Stun-
den ernten dürfen, was wir über Monate für Sie gesät – genauer: vorbereitet 
haben. Vorbereitung mit Liebe zum Detail: Die sorgfältig auf den Puls der 
Zeit montierten Handschellen auf unserem Tagungslogo haben Sie bestimmt 
schon entdeckt! 

Eine große Menge Herzblut haben wir auch in unser Tagungsmotto investiert: 
„Am Puls der Zeit?! Trends, Transfer & Tradition in der Kriminologie“. 
„Trends, Transfer & Tradition“. Nein, ich werde nicht verraten, wie viele Ar-
beitsstunden ins Land gegangen sind, bis am Ende diese wohlüberlegte 
sprachliche Finesse aus der Taufe gehoben wurde:

 
 
* Um einen Eindruck vom Ablauf der Veranstaltung zu erhalten, haben wir die Begrüßungs-

ansprache des Präsidenten der Kriminologischen Gesellschaft abgedruckt. Der Vortragsstil 
wurde beibehalten. 
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„Trends, Transfer & Tradition“. Eine Kombination der Stilmittel Alliteration 
und Trikolon, garniert mit dem Metrum eines Trochäus. Ist das stilistisch noch 
zu toppen? 

Aber nun von den Formen zum Inhalt. In den nächsten Minuten möchte ich 
Sie an einigen wenigen Gedanken teilhaben lassen, die wir uns im Vorfeld 
dieser Veranstaltung gemacht haben. 

„Am Puls der Zeit?!“ Ausschlaggebend für den Wunsch, dass unsere Wissen-
schaft am Puls der Zeit sein möge, war der Eindruck, dass uns angesichts der 
nationalen, aber auch globalen Krisen die Zeit einer Lehnstuhl- oder gar 
Wohlfühlkriminologie vorbei zu sein scheint. 

Ob es uns gefällt oder nicht: Kriege, Migration und Umweltzerstörung – um 
nur drei Beispiele zu nennen – fordern gerade unser Fach in besonderer Weise 
heraus. 

Daher war es uns als Veranstaltungsteam ein wichtiges Anliegen, uns den gro-
ßen und zugleich den aktuellen Fragen zu stellen. So haben wir alles daran 
gesetzt, diesem Anspruch insbesondere durch eine sorgfältige Auswahl der 
Plenarrednerinnen und -redner gerecht zu werden. 

Gleich im Anschluss an diese Eröffnung wird Kollege Peter Becker aus Wien, 
ein ausgewiesener Spezialist für die Geschichte der Kriminologie, die Tradi-
tion unseres Faches beleuchten und damit eine feste Grundlage für die später 
folgenden Vorträge liefern. 

Noch heute hören wir den ersten Trend-Vortrag. Dina Siegel aus Utrecht/Nie-
derlande wird darin versuchen, mit der „Green Criminology“ und dem „Orga-
nized Crime“ zwei hochaktuelle Felder unseres Faches miteinander zu verbin-
den. 

Im Anschluss folgt die Mitgliederversammlung der Kriminologischen Gesell-
schaft. Bitte versäumen Sie nicht, wenn Sie, was wir hoffen, schon der KrimG 
beigetreten sind, auch an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Dies ist deswe-
gen wichtig, weil dort immerhin die Wahlen des gesamten neuen Vorstands 
auf dem Programm stehen. Auch werden Sie dann erfahren, an welchem Ort 
wir uns im Jahr 2026 zur 19. Fachtagung treffen werden. 

Danach können Sie sich mit voller Kraft dem Tübinger Nachtleben widmen.
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Unabhängig davon in welcher Form und in welcher Intensität Sie das tun wer-
den, sollten Sie für das wichtige Tagungsthema „Transfer“ unbedingt morgen 
pünktlich um 09.00 Uhr am Start sein. Unsere Referentin, Anne Kunze, ist 
eine vielfach ausgezeichnete Journalistin, die aktuelle Kriminalreporterin der 
ZEIT und die neue Chefin des Podcasts Zeit Verbrechen. „Zwischen Boule-
vard und Komplexität – Kriminalfälle in den Medien“, so lautet der Titel ihres 
Vortrags. 

Noch vor der Mittagspause steht am morgigen Freitag der vierte Plenarvortrag 
auf dem Programm. Unser Kollege Frank Neubacher von der Universität Köln 
wird sich dem schwierigen Thema einer Kriminologie des Krieges und zu-
gleich der Kriminalität der Mächtigen annehmen. 

Ob dieser Vortrag aufgrund des Themas „harte Kost“ oder aufgrund der Bril-
lanz des Referats ein Leckerbissen sein wird, weiß ich jetzt noch nicht. Was 
ich aber weiß, ist, dass die Generalsanierung der Tübinger Mensa trotz stolzer 
fünfjähriger Dauer entgegen unseren Hoffnungen leider erst nächste Woche 
fertig sein wird. 

Deswegen wird es zum Mittagessen nicht, wie ursprünglich vorgesehen, in 
die Mensa gehen. Stattdessen wird uns ein Caterer hier in der Neuen Aula mit 
Speis und Trank versorgen. 

Morgen wartet ein weiteres Highlight auf Sie: die Verleihung der Nachwuchs-
preise der Kriminologischen Gesellschaft. Und nicht nur das: Beide Preisträ-
ger werden über ihre Forschungsgebiete auch Vorträge halten. So wird Fran-
ziska Maubach über die aktuellen Entwicklungen beim Umgang mit Cannabis 
berichten, während Ihnen Florian Kaiser Einblicke in seine empirischen For-
schungen zur Jugenddelinquenz gewähren wird. 

Der sogenannte Gesellschaftsabend ist mit über 100 Plätzen bereits seit Wo-
chen restlos ausgebucht. Darauf sind wir ganz schön stolz. In diesem festli-
chen Rahmen werden die Beccaria-Medaillen an unsere Kollegen P.-O. Wik-
ström von der Universität Cambridge und an Wolfgang Heinz, emeritierter 
Kriminologe von der Universität Konstanz, verliehen. Auch dort haben wir 
eine Neuerung vorgesehen: Ab 22.00 Uhr werden uns die Rockmänner von 
den „Midnight Ramblers“ gehörig einheizen. Und vielleicht gehört ja auch der 
„Jailhouse Rock“ zu ihrem Programm. 

Für den letzten Plenarvortrag am Samstagmittag hatten wir ursprünglich 
Herrn Quent zum Thema Rechtsextremismus vorgesehen. Vor vier Wochen 
musste Herr Quent leider absagen. Extremismus wird nun nicht im Plenum, 
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sondern in mehreren der fünf Panel Sessions behandelt. Im Plenum wird statt-
dessen und darüber hinaus unser Kollege Dirk Baier aus Zürich zum ganz ak-
tuellen Thema der sogenannten „Messerkriminalität“ referieren. Herzlichen 
Dank für die spontane Bereitschaft dazu! 

Einen Redner haben wir nicht gewinnen können. Wir hatten den Tübinger 
Oberbürgermeister Boris Palmer dazu eingeladen, zum Thema „Aktuelle Her-
ausforderungen einer Kommune bei der Kriminalitätsbekämpfung“ zu refe-
rieren. Aus seinem Büro kam letztendlich eine Absage. Die Begründung, er 
sähe sich bei diesem Thema nicht als Redner, wollte ich Ihnen weder vorent-
halten noch möchte ich sie kommentieren. 

Zwischen den Plenarvorträgen warten fünf Panel Sessions zu einer Fülle un-
terschiedlicher Themen auf Sie. Wir freuen uns sehr, dass für diese Panels 
über 100 Kurzvorträge angemeldet wurden. Ich denke, diesen Umstand kön-
nen wir als ein ermutigendes Zeichen dafür werten, wie lebendig unsere Dis-
ziplin ist. 

Beeindruckend ist auch die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Weit 
über 250 Personen haben sich zu unserer Tagung angemeldet. Das ist ein gro-
ßer Erfolg. Besonders begrüßen möchte ich an dieser Stelle die Besucherinnen 
und Besucher mit der weitesten Anreise. 

Dabei handelt es sich um eine Delegation der Chung Cheng Universität aus 
Chiayi in Taiwan unter Leitung unseres Kollegen Ma, der dem Tübinger Insti-
tut seit vielen Jahren in besonderer Weise verbunden ist. Lieber Herr Ma, liebe 
Kolleginnen und Kollegen aus Taiwan: Auch Ihnen herzlich Willkommen in 
Tübingen! 

Nach diesem kleinen inhaltlichen „Appetizer“ noch einmal zurück zum 
Thema „Form“ und zu unseren Tagungsvorbereitungen. In Ihren Unterlagen 
finden Sie einen total hippen, von Gefangenen in der JVA Heimsheim gefer-
tigten „Fair Becher“. Über dessen Design haben wir uns viele Gedanken ge-
macht. So haben wir tagelang darüber diskutiert, ob die aufgedruckte Schrift 
von unten nach oben oder umgekehrt laufen soll und ob das irgendetwas mit 
der Frage Rechts- oder Linkshänder zu tun hat. 

Wie haben wir das Problem gelöst? Wir haben unterschiedliche, sozusagen 
diverse Becher anfertigen lassen. Teilweise sozusagen als „special edition“. 
Wenn Sie mit Ihrer Variante also nicht zufrieden sein sollten, dann suchen Sie
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sich einfach einen Tauschpartner oder eine Tauschpartnerin, bei der der 
Schriftzug in umgekehrter Richtung verläuft. Das kann Ihnen zudem dabei 
helfen, quasi zwanglos miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Ich komme zum Schluss, schon weil ich alles dafür tun werde, mich an unse-
ren minutiös ausgearbeiteten Zeitplan zu halten. Gleich gebe ich dem Dekan 
der Juristischen Fakultät, meinem lieben Kollegen Jens-Hinrich Binder, die 
Gelegenheit zu einem Grußwort. Dies gibt mir zugleich die Möglichkeit, mich 
bei ihm und meiner Juristischen Fakultät zu bedanken. Auch wenn hier in der 
schwäbischen Provinz hinter den Butzenfenstern anders als z. B. in Berlin 
nicht immer das Verbrechen tobt, verfügen wir in Tübingen nicht nur über das 
Institut für Kriminologie, das älteste in der Republik. Darüber hinaus beklei-
det seit wenigen Monaten Jennifer Grafe unsere Juniorprofessur für Krimino-
logie und Strafrecht. 

Und schließlich existiert seit einigen Jahren hier die „Stiftungsprofessur für 
Kriminalprävention und Risikomanagement“, der – viele unter Ihnen werden 
Sie kennen – meine Kollegin Rita Haverkamp vorsteht. 

Die Kriminologie in Tübingen ist also – wie man heutzutage so schön sagt – 
richtig gut aufgestellt. Das musste doch zum Schluss noch gesagt sein. 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit! 
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Kriminologie und ihre Geschichte: Zur Bedeutung 
wissenschaftlicher Tradition für die kriminologi-
sche Forschung 

Peter Becker 
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3. Diskursgeschichte versus Dispositiv-
geschichte

4. Schluss

1. Einleitung
Dieser Beitrag präsentiert einige Überlegungen zum Verhältnis zwischen der 
Geschichtswissenschaft, meiner eigenen disziplinären home base, und einer 
Kriminologie, die selbst „multi-, trans- oder sogar interdisziplinär ausgerich-
tet“ ist, wie Siegfried Lamnek und Kristina Köteles in ihrem spannenden Blick 
auf die Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform betonen.1 Diese 
Überlegungen beruhen auf meiner Beschäftigung mit der Geschichte der Kri-
minologie, die ich nicht als Disziplingeschichte, sondern als Diskursge-
schichte verstehe. Das bedeutet ganz konkret, dass ich die kriminologischen 
Aussagesysteme als diskursive Praxis begreife und ihren je spezifischen Be-
zug zu Kriminalpolitik und Strafvollzug ernst nehme. 

Nun kann die Geschichtswissenschaft, die in ihrer theoretischen Vielfalt mitt-
lerweile selbst die Kriminologie übertrumpft hat,2 keinen Alleinvertretungs-
anspruch für die Vergangenheit beanspruchen. Das ist auch nicht die Grund-
lage meiner Überlegungen. Ich blende keineswegs die Bemühungen der Kri-
minologen um eine Positionierung gegenüber der Vergangenheit aus, die als 
maßgeblich, anregend oder defizitär bezeichnet wurde und wird. Die 

1 Lamnek/Köteles (2004), S. 206. 
2 Als Einstieg in die umfangreiche Literatur verweise ich auf drei Publikationen: Bachmann-

Medick (2006); AHR Forum (2012); Spiegel (2014). 
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Geschichte des Faches und vor allem die historischen Vorläufer einer theore-
tischen Perspektive waren und sind eine wichtige Legitimationsfigur in krimi-
nologischen Schriften. Wer will nicht gerne auf den Schultern früherer Ge-
dankenriesen stehen?3 Blickt man auf diese traditionsbildenden disziplinge-
schichtlichen Rückgriffe, zeigt sich rasch ein teils gespaltenes Verhältnis zu 
diesen Gedankenriesen. Cesare Lombroso ist als Diskursbegründer unumstrit-
ten,4 doch für die meisten steht er für einen biologistischen Irrweg, für eine 
kleine Gruppe jedoch für einen integrativen Ansatz, der damals mangels ge-
eigneter analytischer Instrumente (MRT) nicht differenziert genug entwickelt 
werden konnte.5 Ebenso spannend ist die Frage, wer in eine solche Ahnenga-
lerie aufgenommen wird und wem der Zutritt zum kriminologischen Pantheon 
verwehrt bleibt. So könnte man die Frage stellen, weshalb Ferdinand Tönnies 
als der bedeutendste deutsche Soziologe der Zwischenkriegszeit, der sich ak-
tiv mit kriminalsoziologischen Forschungsthemen befasst hat, nicht als krimi-
nologischer Gedankenriese anerkannt wird.6 

Verändert man die Bedeutung von Geschichte im Titel in Richtung Ge-
schichtswissenschaft, ergibt sich ein anderer Befund. Für die Geschichtswis-
senschaft selbst hat Kriminologie ein wichtiges Anregungspotenzial in der 
Auseinandersetzung mit historischen Formen von Devianz, sozialer Kontrolle 
und Disziplinarregime, um nur die wichtigsten Schlagworte zu nennen.7 Für 
die Kriminologie kann die Geschichtswissenschaft einen wichtigen Beitrag 
leisten, weil ein Blick zurück, der über eine Traditionsbildung hinausgeht, 
eine performative Distanz schafft und eine kritische Reflexion über die eigene 
diskursive Praxis ermöglicht. Ein Buch, das für mich eine solche Perspektive 
ermöglicht, ist die beeindruckende Studie der Berliner Historikerin Kerstin 
Brückweh zum Thema Mordlust: Serienmorde, Gewalt und Emotionen im 20. 

3 Für die Verweise auf eine historische Verortung kriminologischer Theorien und Konzepte 
beschränke ich mich auf das folgende Beispiel: Mannheim (1960), darin besonders die Ein-
leitung: Hermann Mannheim, Introduction, S. 1-35, bes. S. 6 f. Ein kritischer Kommentar 
dazu findet sich in: Schneider (2007), S. 2 f. 

4 Vgl. Becker (2010a) mit weiteren Nachweisen. Kriminologen bleiben in ihrer disziplinge-
schichtlichen Verortung nicht auf Lombroso und Beccaria beschränkt, sondern identifizie-
ren andere Bezugspunkte wie etwa Karl von Eckartshausen: Kürzinger (1986). Vgl. dazu 
auch Kury (2007), S. 63-66. 

5 Vgl. Wright/Tibbetts, Daigle (2008), S. 56; S. dazu auch Castiglione (1970). Das entspricht 
der Beobachtung von Wolfgang, der im Jahr 1960 festgestellt hat, dass „the spirit of 
Lombroso is very much alive in some European contemporary research, especially in Italy 
[…]“ (S. 168); zu den Traditionslinien in die 1960er Jahre vgl. seine Überlegungen auf 
S. 222-225.

6 Vgl. dazu die Bemerkungen in Becker (2025). 
7 Vgl. Härter (2018); Habermas (2009); s. dazu auch die Beiträge in Wetzell (2014). 



Kriminologie und ihre Geschichte 3 

Jahrhundert.8 Sie verfolgt das Zusammenwirken von Expertenkulturen – un-
ter welchen Bedingungen wird welchen Gruppen eine Autorität zur Einschät-
zung verfahrensrelevanter Fragen zugeschrieben –, gesellschaftlichen Erwar-
tungen, medialer Repräsentation und Strafverfolgung in ihrer Veränderung 
während des 20. Jahrhunderts. Damit stellen ihre Forschungsergebnisse zwei-
fellos einen Beitrag zur Kriminologie als Reflexionswissenschaft dar, wie sie 
Peter-Alexis Albrecht propagiert.9 Sie zeigen nämlich Alternativen zur aktu-
ellen Praxis auf und ermöglichen es damit, deren Selbstverständlichkeit zu 
hinterfragen. 

Eine solche Strategie propagiert David Garland als Ausgangspunkt für eine 
Kritik an der aktuellen Praxis der Strafverfolgung und an dem gegenwärtigen 
Kriminalitätsverständnis. Er schlägt einen Blick aus der Vergangenheit auf 
die aktuelle Praxis vor, um diese kritisch zu reflektieren: „But the most stri-
king fact about these crime policies, is that every one of them would surprise 
(and perhaps even shock) a historical observer viewing this landscape from 
the vantage point of the recent past,“ wie er in der Einleitung zu seinem Buch 
The Culture of Control argumentiert.10 

2. Diskursgeschichte versus Disziplingeschichte 
Meine einleitenden Bemerkungen sind von der Suche nach Gedankenriesen 
ausgegangen, auf deren Schultern die kriminologische Forschung weiter vo-
rangetrieben werden kann,11 und haben bei einem Blick aus der Vergangen-
heit auf die Gegenwart geendet, um die Zukunft von Kriminologie und Kri-
minalpolitik besser gestalten zu können. Das verbindende Element in meinen 
Überlegungen war die Auseinandersetzung mit der Geschichte von Krimino-
logie nicht als einer Disziplin mit einer Ahnenreihe von Forschern (und 

 
 
8 Brückweh (2006). 
9 Dieses Konzept wird von Albrecht mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung entwickelt: 

Vgl. Albrecht (1998); Albrecht (2007); Albrecht (2002), S. 81 f. 
10 Garland (2002), S. 1. Ähnliche Strategien bestimmen die theoretische interessierte Form 

der historischen Verortung bei Taylor/Walton/Young (1973). Besonders deutlich wird diese 
Strategie einer Positionierung der damals neuen radical criminology gegenüber den gesell-
schaftstheoretischen und kriminologischen Vorläufern in Ian Taylor/Walton/Young (1985); 
eine historische Vergewisserung findet sich auch bei Quinney (2000), Kap. 1. 

11 Diese Zugangsweise bietet durchaus einen Mehrwert für die aktuelle Kriminologie, weil 
sie bestehende Debatten und Zugänge in einem historischen Bezugsrahmen verortet. Ein 
hervorragendes Beispiel für eine solche Historisierung der Kriminologie ist Kury (2007). 
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wenigen Forscherinnen wie Eleanor Glueck),12 sondern als einer diskursiven 
Praxis. Das bedeutet einen alternativen Zugang zur Tradition der Kriminolo-
gie, der uns von den Schultern der Gedankenriesen stößt, dafür aber einen 
erheblichen Mehrwert besitzt, den David Garland kurz angesprochen hat. 

Diese Überlegungen werde ich beginnen mit einer kurzen Reflexion über die 
mangelnde Attraktivität einer kriminologischen Disziplingeschichte, die das 
eigene disziplinäre Selbstverständnis in die Vergangenheit zurückprojiziert. 
Vorsicht an einer solchen Zugangsweise ist immer geboten, wie die Wissen-
schaftsgeschichte seit mehreren Jahrzehnten betont. Auf die Kriminologie 
trifft diese Warnung ganz besonders zu. Anders als die Medizin, die Rechts-
wissenschaft oder die Ökonomie, die über eine lange Tradition als eigenstän-
dige Fachdisziplinen verfügen, kann die Kriminologie nur eine relativ kurze 
Zeit als eigenständige wissenschaftliche Disziplin für sich in Anspruch neh-
men. In dieser kurzen Zeit erfolgte die Institutionalisierung mit einer gewissen 
zeitlichen Verzögerung und ist aktuell durch die Restrukturierungsmaßnah-
men der Universitäten gefährdet.13 Noch während der 1920er und 1930er 
Jahre wurde die Kriminologie im deutschsprachigen Raum von Wissenschaft-
lern betrieben, die aus unterschiedlichen Fachdisziplinen kamen – vor allem 
aus den medizinischen Wissenschaften und der Rechtswissenschaft.14 Die we-
nigen Ausnahmen, wie Ferdinand Tönnies, die in Deutschland als Soziologen 
zu abweichendem Verhalten geforscht haben, werden interessanterweise in 
der disziplingeschichtlichen Anamnese meistens ausgeblendet. Erst in der 
Nachkriegszeit erfolgte eine disziplinäre Diversifizierung, wodurch die jewei-
lige „Zuliefererdisziplin“ (Fritz Sack)15 innerhalb der heutigen Kriminologie 
als diskursiver Praxis eine wichtige Rolle einnimmt. 

Aus einer wissenschaftsgeschichtlichen Perspektive ist es interessant zu be-
obachten, dass den Praktikern eine bedeutende Rolle für die systematische 
Auseinandersetzung mit abweichendem Verhalten und dessen Kontrolle zu-
kommt, was Günther Kaiser mit einem drohenden „Distanzverlust des 

 
 
12 Vgl. Laub/Smith/Touroff/Glück (1995). 
13 Zur Etablierung der Kriminologie als wissenschaftlicher Disziplin im England der Nach-

kriegszeit vgl. Garland (2004); der pluridisziplinäre Charakter der Kriminologie in For-
schung und Lehre ist auch in Deutschland gegeben. Vgl. dazu Albrecht (2013) sowie die 
Analyse der Begriffsbestimmungen von Kriminologie in den einschlägigen Lehrbüchern: 
Kaiser (2007), S. 30 ff. Kaiser (Kriminologie: Begriff und Aufgaben, 28) verortet die Kon-
solidierung der Kriminologie als einer „autonomen Erfahrungwissenschaft mit interdiszip-
linärem Zuschnitt“ in der Mitte der 1960er Jahre. S. dazu auch Kury (2007), S. 80 f. 

14 Vgl. Becker (2025). 
15 Sack (1978), S. 213. 
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forschenden Kriminologen gegenüber dem Untersuchungsgegenstand der 
Praxis“ in Verbindung bringt.16 Diese Rolle der Praktiker im kriminologi-
schen Diskurs ist ein guter Ausgangspunkt für meine Überlegungen. Trotz der 
Relevanz dieser Gruppe für die aktuelle kriminologische Praxis bleiben sie 
nämlich in der Traditionsbildung ausgeblendet. Das ist für den kriminologi-
schen Diskurs der Zwischenkriegszeit bedauerlich,17 für die Erfassung der 
systematischen Beschäftigung mit Kriminalität und ihren Ursachen bis in die 
1860er Jahre eine tatsächlich folgenreiche Auslassung. Denn in dieser Zeit 
dominierten die Praktiker die öffentliche Debatte und die politisch einfluss-
reiche Reflexion über die Ursachen von Kriminalität und über die besten Stra-
tegien zu ihrer Prävention bzw. Bekämpfung.18 Ich denke etwa an Friedrich 
Christian Avé-Lallement, der als Jurist für die Lübecker Polizei in führender 
Stellung tätig war und die maßgebliche Arbeit über die professionelle Krimi-
nalität des 19. Jahrhunderts geschrieben hat. Seine Argumentation war nicht 
theoretisch angeleitet, sondern durch eigene Erfahrung und die Rezeption von 
Werken anderer Praktiker bestimmt. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass 
er Begriffe aus der Gaunersprache in einem Ausmaß in seine Texte integrierte, 
dass sie beinahe unverständlich wurden. Der Vorteil aus der Sicht der Zeitge-
nossen lag offenbar darin, seine Vertrautheit mit dieser fremden Wirklichkeit 
unter Beweis zu stellen, die er beschrieb, um sie zu bekämpfen. 

In der Traditionsbildung der Kriminologie kommen für diesen Zeitraum vor 
allem die so genannten Kriminalpsychologen wie Johann Christian August 
Heinroth und Johannes Baptista Friedreich in den Blick.19 Sie sind in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Gegenspieler, sie eint jedoch eine Vorstel-
lung von der menschlichen Psyche, die ganz im Sinne der Aufklärung als Aus-
gangspunkt individueller Vervollkommnung verstanden wurde. Wie weit 
Krankheiten eine Auswirkung auf die Psyche und vor allem auf die Krimina-
lität hatten, darin waren die beiden Autoren uneinig. Sie stimmten jedoch da-
rin überein, dass Kriminalität auf eine böse Gesinnung zurückzuführen war, 
die der einzelne Verbrecher nicht hatte, sondern durch Willensakte erwarb. 
Diese Willensakte betrafen das Nachgeben gegen sinnliche Anreize wie über-
mäßigen Alkoholkonsum, sexuelle Beziehungen zu so genannten liederlichen 
Frauen, Glücksspiel oder gegenüber den Verlockungen eines untätigen, dis-
ziplinlosen Lebens.20 

 
 
16 Kaiser (2007), S. 44. 
17 Vgl. dazu Becker (2025). 
18 Vgl. Becker (2001), S. 199-203. 
19 Vgl. dazu Kury (2007), S. 64 f. 
20 Vgl. Becker (2002). 



6 Peter Becker 

Die Fokussierung auf die Gesinnung als maßgebliche Ursache für eine krimi-
nelle Karriere individualisiert die Verantwortung für asoziales Verhalten und 
richtet die Aufmerksamkeit von Praktikern wie Avé-Lallement, aber auch 
Franz Andreas Wennmohs, in wissenschaftlicher wie auch polizeitaktischer 
Hinsicht auf die Biographie von Straftätern, um die entscheidenden Wende-
punkte hin zum abweichenden Verhalten zu identifizieren. In kriminalpoliti-
scher und kriminalpräventiver Hinsicht nutzte man dieses Wissen, um ein 
konsequentes präventives Vorgehen gegen diese Bedrohungen einzufordern – 
durch eine verstärkte Kontrolle von Prostitution vor allem in ihren Kontakten 
zu männlichen Jugendlichen, in der Verfügbarkeit von Alkohol, in der ver-
stärkten moralischen Erziehung in und außerhalb der Familie, bis hin zur 
Wegnahme von Kindern von Roma-Familien.21 

Wenn man Disziplin- mit Diskursgeschichte vertauscht, erschliesst sich die 
Logik des kriminologischen Diskurses dieser Zeit, was zur Reflexion über die 
eigenen, oft unausgesprochenen Prämissen der aktuellen kriminologischen 
Aussagen anregen kann. Man kann im Blick auf die Zeit des 19. Jahrhunderts 
danach fragen, welche Stimmen Gehör finden (vor allem Praktiker) und wa-
rum bestimmte Argumente in diesem Diskurs weitgehend ausgeblendet blei-
ben. Die Beiträge der forensischen Medizin, in denen Pathologie anstelle Ge-
sinnung, Schuldfreiheit aufgrund von krankhafter Störung anstelle Lebensfüh-
rungsschuld präsentiert wird, sind präsent, sie werden in einschlägigen Zeit-
schriften publiziert, aber sie werden nicht wirksam für die Vorstellung von 
Kriminalität und auch nicht für kriminalpolitische Strategien, weil sie mit we-
sentlichen Prämissen nicht übereinstimmen. Sie werden erst um die Jahrhun-
dertwende verstärkt rezipiert, nachdem die Kriminologie einen Paradigmen-
wechsel erfahren hatte.22 

Der diskursgeschichtliche Ansatz hat den zusätzlichen Vorteil, dass er keine 
Genealogien erstellen muss. Es geht nicht um die Identifikation von Vorläu-
fern der eigenen konzeptuellen, theoretischen und politischen Position, son-
dern um die Ermittlung diskursiver Praktiken, die diskontinuierlich sind, 
selbst wenn es vermeintliche disziplinäre Kontinuität gibt – wie ich am Bei-
spiel der Kriminalpsychologie argumentiert habe. Die Diskontinuität diskur-
siver Praktiken stellt jene Irritation bereit, mit der Garland sein Buch The Cul-
ture of Control einleitet: „We quickly grow used to the way things are. […] 
On both sides of the Atlantic, mandatory sentences, victims rights, community 
notification laws, private policing, ‚law and order‘ politics, and an emphatic 

 
 
21 Vgl. Becker (1999), s. dazu auch Becker (2002), S. 57-74. 
22 Vgl. Becker (2002), sowie die Überlegungen in Becker (2006). 
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belief that ‚prison works‘, have become commonplace points […]“, die jedoch 
einen Betrachter aus der näheren Vergangenheit schockieren würden.23 Diese 
Perspektivierung kann man auch auf den gegenwärtigen kriminologischen 
Diskurs anwenden, der dann als eine Station und zwar nicht als Endstation 
erscheint. Aus der Perspektive der diskursiven Praxis verändert sich die dis-
kursive Praxis der Kriminologie nicht dann, wenn im Sinne von Kuhn die Er-
klärungskraft unserer Forschungsansätze nicht mehr ausreicht, sondern dann, 
wenn sich die Bedrohungsvorstellungen mit ihren unausgesprochenen Prä-
missen, die politischen und gesellschaftlichen Parameter oder auch die recht-
lichen bzw. institutionellen Grundlagen unseres Präventions- und Strafverfol-
gungssystems ändern. Erste Anzeichen dafür gab es bereits mit dem raschen 
Aufstieg neurowissenschaftlicher Forschungen im Bereich der Kriminologie 
in den letzten Jahrzehnten.24 

Wie zentral das Menschenbild im Sinne grundlegender anthropologischer 
Vorstellungen für eine diskursive Praxis ist, kann im Blick auf die sogenannte 
positivistische Schule gezeigt werden, die am Ende des 19. Jahrhunderts ent-
stand. Sie wird oft mit dem Gegensatz zwischen Anlage und Umwelt in Ver-
bindung gebracht, was aus der Perspektive einer Diskursgeschichte nicht zu-
treffend ist. Die Disziplingeschichte stellt den Kriminalanthropologen Cesare 
Lombroso auf die Seite von Biologie und Anlage, seine französischen Kritiker 
wie Gabriele Tarde und Alexandre Lacassagne auf die Seite des Milieu-Pa-
radigmas.25 Ein etwas näherer Blick kompliziert diese Dichotomie. Die so ge-
nannten Milieutheoretiker waren weit davon entfernt, den Einfluss körperli-
cher Anlagen auf die Entstehung krimineller Karrieren zu leugnen. Dazu wa-
ren sie zu fest im Degenerations-Denkstil verfangen. Sie machten das Milieu 
dafür verantwortlich, dass schwache, degenerierte Männer der Verleitung zu 
Straftaten nicht widerstehen konnten. Ihre Minderwertigkeit, so die Diktion 
der Zeit, war – anders als bei Cesare Lombroso – nicht nur durch Vererbung, 
sondern ebenso durch Umwelteinflüsse bedingt.26 

 
 
23 Garland (2002). 
24 Vgl. Raine (2007); Cummings (2015). Kritisch dazu Munthe/Radovic (2015); Hofinger 

(2015). 
25 Die zeitgenössische Perspektive legt eine solche Lesart nahe und der Fokus auf die Unter-

schiede zwischen den unterschiedlichen Konzeptionen ist durchaus produktiv, wie man bei 
Gadebusch (1995) sieht. Es bleiben aus einer solchen Perspektive wesentliche Gemeinsam-
keiten zwischen den scheinbar konkurrierenden Schulen ausgeblendet: Becker (2002), Kap. 
6. 

26 Vgl. Mucchielli (1994). 
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Der österreichische Jurist und Kriminalsoziologe Franz Exner hat diese Sicht 
auf das Milieu gut zum Ausdruck gebracht. Für ihn war die unter Anführungs-
zeichen gesetzte Persönlichkeit das „Produkt von Erbgut und Erlebnissen“. 
Sie war „unter andauernden Umwelteinflüssen zu dem geworden, was sie nun, 
im Augenblick der Tat, ist.“27 Für die begriffliche Präzisierung des Zusam-
menhangs von genetischen Polymorphismen, Neurochemie und Umweltein-
flüssen zur Erklärung von individuell spezifischen Reaktionen auf externe 
Reize fehlte Exner zu seiner Zeit noch das neurowissenschaftliche und gene-
tische Wissen.28 Deshalb betont er die Bedeutung dieses Zusammenwirkens 
in eher allgemeinen Begriffen: „Und nur infolge einer gewissen Empfänglich-
keit des Individuums für diese Umwelt oder für gewisse Teile dieser Umwelt 
ist es durch sie beeinflusst […] worden.”29 Angesichts der Lebensbedingun-
gen in den Städten und Industrieorten waren toxische Umwelteinflüsse für die 
Arbeiterklasse ein Teil ihrer Lebenswirklichkeit und alarmierten nicht nur So-
zialreformer, sondern auch Militärstrategen, die von der rasch steigenden Zahl 
untauglicher junger Männer die Zukunft des eigenen Staates in Gefahr sahen. 
Kriminalsoziologen wie Exner wiesen jedoch darauf hin, dass nicht alle Per-
sonen unter nachteiligen Umweltbedingungen eine kriminelle Karriere begin-
nen würden. 

Diskursgeschichte entpuppt sich somit im Blick auf die positivistische Schule 
als wichtige Korrektur für die disziplingeschichtliche Traditionsbildung. 
Diese Korrektur kann man weiterführen, indem man den Übergang von einem 
tat- zu einem täterorientierten Zugang, der mit dieser Schule in Verbindung 
gebracht wird, etwas näher betrachtet. Denn auch im kriminologischen Dis-
kurs vor der positivistischen Schule ist der täterorientierte Zugang omniprä-
sent. Es waren nur andere Täter bzw. Vorstellungen vom Täter, die den kri-
minologischen Diskurs bis in das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts bestimmt 
hatten. Der Täter dieser Zeit war, wie bereits angesprochen, ein moralisch ver-
kommenes Individuum, das für den Abstieg in eine Verbrecherwelt selbst die 
Verantwortung tragen musste.30 Dort angekommen fand er das soziale Um-
feld für einen dauerhaften Ausstieg aus der bürgerlichen Welt – eine Denkfi-
gur, die sich noch bei Gabriel Tarde in einer Neuinterpretation finden lässt. 
Der Täter der Jahrhundertwende war dagegen ein konstitutionell schwaches – 
minderwertiges – Individuum, das den Anforderungen der modernen Gesell-
schaft nicht mehr entsprechen konnte. Man musste als Autor nicht diesen 

 
 
27 Exner (1936), S. 16. 
28 Vgl. dazu Becker (2023), S. 177 ff. 
29 Exner (1936), S. 16. 
30 Vgl. Becker (2002), bes. Kap. 4. 
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konstitutionell belasteten Täter direkt mit evolutionsbedingten Belastungen in 
Verbindung bringen, wie das von Cesare Lombroso gemacht worden ist, um 
der Evolutionslehre verpflichtet zu sein. Selbst seine Kritiker verstanden die 
Minderwertigen, die durch Milieueinflüsse belastet erschienen, als dem er-
höhten Leistungsdruck der modernen Welt nicht mehr gewachsen und deshalb 
zum Scheitern verurteilt – ein Scheitern, das sich in Gewalt-, Sexual- und Ei-
gentumsdelikten ausdrückte.31 

Die diskursgeschichtliche Perspektive sieht nicht nur Gemeinsamkeiten in den 
scheinbar unvereinbaren kriminologischen Theorien von Zeitgenossen, son-
dern ermöglicht einen neuen Blick auf das interessante Wechselspiel von Tra-
dition und Bruch. Diese Traditionen sind die Themen, die in den jeweiligen 
diskursiven Praktiken eine zentrale Rolle spielten – Sexualität, Drogen, sozi-
ales Umfeld und die Phase der Adoleszenz. Sie stellen eine Kontinuität als 
Probleme dar, die analysiert werden, die aber unterschiedlich theoretisch auf-
geladen werden. Die Adoleszenz ist ein anderes Thema in den 1840er als in 
den 1910er Jahren, sie erhält eine völlig neue Bedeutung während des Krieges 
und in der Zwischenkriegszeit und wird bis heute immer wieder neu in ihrer 
Bedeutung reflektiert. Diese Unterschiede in der Zuschreibung von Bedeu-
tung sind konstitutiv für die jeweiligen diskursiven Praktiken. 

Blickt man aus einer diskursgeschichtlichen Sicht auf die Kriminologie, erhält 
man einen analytischen Zugang zu den kriminologischen Akteuren. Wer 
spricht über Kriminalität und was bedeutet die Privilegierung bestimmter Po-
sitionen für den kriminologischen Diskurs? Das ist eine Frage, die für den 
Paradigmenwechsel im späten 19. Jahrhundert maßgeblich war und die auch 
heute noch relevant ist – bedenkt man die Auseinandersetzung in der Krimi-
nologie über die kritische Kriminologie oder auch die Relevanz neurowissen-
schaftlicher Argumente.32 Bis in die 1860er Jahre waren Praktiker maßgeblich 
als Autoren präsent, danach verlagerte sich die Produktion kriminologischen 
Wissens zunehmend in den akademischen Bereich. In der Zwischenkriegszeit 
differenzierte sich das Diskursfeld aus – mit soziologischen und biologischen 
Ansätzen als den wichtigen, neuen Perspektiven auf Kriminalität, die eine Lö-
sung dieses gesellschaftlichen Problems versprachen. Blickt man näher auf 
die Autoren der kriminalsoziologischen und kriminalbiologischen Beiträge, 
wird man rasch enttäuscht. Denn die thematische Ausdifferenzierung ging 

 
 
31 Vgl. Becker (2002), Kap. 5 und 6. 
32 Vgl. Becker (2012). 
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nicht einher mit einer entsprechenden disziplinären Diversifizierung der Au-
toren.33 

Pointiert formuliert: Die Kriminologie der Zwischenkriegszeit war ein Wis-
sensfeld, in dem Juristen zur Kriminalbiologie und auch zur Kriminalsoziolo-
gie publizierten, zu Fragen der Strafrechtsreform und der Kriminalistik ohne-
hin. Die Kriminalbiologie fand deshalb ohne Biologen und die Kriminalsozi-
ologie weitgehend ohne Soziologen statt. Die unterschiedlichen thematischen 
Perspektiven operierten in einem konzeptuellen Referenzraum, der nicht in 
der jeweiligen Fachdisziplin theoretisch verankert war. Das änderte sich erst 
in der Nachkriegszeit, als die sogenannten Bezugswissenschaften der Krimi-
nologie auch tatsächlich durch die disziplinäre Herkunft der Kriminologen ei-
nen prägenden Einfluss auf die Kriminologie ausüben konnten. Deshalb sitzen 
hier nicht ausschließlich Juristinnen und Juristen, die über rechtliche, soziolo-
gische und biologische Fragen des abweichenden Verhaltens diskutieren. 

3. Diskursgeschichte versus Dispositionsgeschichte 
Kriminologie als wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Ursachen ab-
weichenden Verhaltens ist bereits mit ihren Vorläufern im späten 18. Jahrhun-
dert auf das engste mit politischen Programmen und deren Umsetzung ver-
bunden. Kriminologie ist deshalb nicht nur als Aussagensystem, sondern 
durch diese enge Koppelung an staatliche Organisationen auch ein Dispositiv 
im Sinne von Foucault.34 Für die Frage nach der Rolle von Geschichte für die 
Kriminologie ist diese zusätzliche Erweiterung vom Diskurs zum Dispositiv 
bedeutsam, weil man im historischen Rückblick die Bedingungen der Durch-
setzung neuer Denkstile und Aussagenlogiken ermitteln kann. Kriminologi-
sches Denken und Schreiben übersetzt sich nicht unmittelbar in Strafrechts-
änderungen. Ich möchte diese Überlegung zur institutionellen Umsetzung kri-
minologischer Argumente am Beispiel des Bedrohungsszenarios entwickeln, 
das seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert mit der Denkfigur des min-
derwertigen, nicht anpassungsfähigen Asozialen verbunden war. Diese Denk-
figur schuf ein Feindbild, das eine radikale Ausgrenzung im Interesse der Ge-
sellschaft nahelegte.35 Auf eine beeindruckende Weise wurde die Konsequenz 
eines solchen Paradigmas durch Fritz Lang und Thea von Harbou in der 

 
 
33 Vgl. dazu Wetzell (2000), Kap. 4 und 5; Becker (2025). 
34 Zum Dispositiv vgl. Bührmann/Schneider (2012); Link (2020). 
35 Wetzell (2000), Kap. 3 und 4; Becker (2002), Kap. 5 und 6. 
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Schlussszene ihres Klassikers M. Eine Stadt sucht einen Mörder zum Aus-
druck gebracht. Diese Szene ist spannend wegen der schauspielerischen Leis-
tung von Peter Lorré als Kindermörder. Sie beeindruckt auch aufgrund der 
Entscheidung von Lang und Harbou, moderne kriminologische Positionen 
durch den Anführer der Ringvereine, d. h. der organisierten Kriminalität, zum 
Ausdruck zu bringen. Der Schränker, so der sprechende Name dieses Vorsit-
zenden, präsentierte sich als Vertreter des Zweckgedankens im Strafrecht und 
damit als Anhänger von Franz von Liszt. Der Kindermörder musste aus seiner 
Sicht „unschädlich“ gemacht werden. Die kriminologische Pointe ist hier die 
Verfremdung des Zwecks – für den Schränker steht nicht der Schutz der Ge-
sellschaft im Mittelpunkt, wie das von den Kriminologen der Zwischenkriegs-
zeit gefordert wurde, sondern die Sicherstellung des Geschäftsmodells der or-
ganisierten Kriminalität, das durch die Fahndung nach dem Kindermörder 
massiv infrage gestellt wurde.36 

Der Schutz der Gesellschaft als maßgeblicher Imperativ der Kriminalpolitik 
setzte die Grundprinzipien des liberalen Strafrechts nicht grundsätzlich außer 
Kraft.37 An einer grundlegenden Umgestaltung des Strafrechts scheiterten ja 
auch Cesare Lombroso und seine Anhänger. Dieser Imperativ ermöglichte je-
doch ein radikaleres Vorgehen gegen vulnerable Gruppen, die man als beson-
ders bedrohlich aufgrund ihrer fehlenden Anpassung an die Anforderungen 
der modernen Gesellschaft sah – das betraf Obdachlose, Arbeitslose, Prosti-
tuierte, Alkoholkranke, psychisch Kranke und Angehörige der Roma und 
Sinti. Sie unterlagen bereits in der Zeit der Weimarer Republik einem erhöh-
ten Ausgrenzungsdruck, der mit dem Gewohnheitsverbrechergesetz des Jah-
res 1933 noch deutlich verstärkt wurde.38 

Die historische Perspektive ermöglicht uns einen detaillierten Blick auf die 
institutionellen Umsetzungen dieses Ausgrenzungsdrucks. Dazu kann man 
den Anregungen der Historiker folgen, die sich mit dem Strafverfolgungssys-
tem dieser Zeit beschäftigt haben. Denn die folgenreichste Umsetzung des 
neuen Verständnisses von Kriminalität und Kriminellen fand in den Strafan-
stalten statt. Die sogenannte Kriminalbiologie, die ohne Biologen auskam, 
war maßgeblich für die Entwicklung neuer Klassifizierungsschemata für In-
sassen, um besser zwischen verschiedenen Gruppen von Gefangenen unter-
scheiden zu können. Ziel war eine möglichst frühzeitige Trennung der Häft-
lingspopulation in besserungsfähige und nicht besserungsfähige Verurteilte. 

 
 
36 Vgl. die Beiträge in Bayreuther/Büttner (2010). 
37 Vgl. Becker (2002), Kap. 6. 
38 Vgl. Baumann (2006). 
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Dafür nutzte man eine eher willkürliche Kombination konstitutioneller, erbli-
cher und sozialer Indikatoren. Die Anwendung dieser Kategorien war nicht 
durch detaillierte Kenntnisse darüber legitimiert, wie konstitutionelle und um-
weltbedingte Faktoren bei der Entstehung krimineller Karrieren zusammen-
wirkten. Ihre Anziehungskraft beruhte vielmehr auf drei Punkten: 1) Der weit 
verbreiteten Überzeugung, dass das Gefängnissystem seinen Versprechen auf 
Resozialisierung nicht gerecht wurde und dass dafür nicht der Strafvollzug, 
sondern seine Insassen die Verantwortung trugen; 2) Der neuen Vorstellung 
von Straftätern, die stark durch ihre Anlagen und ihre körperliche wie psychi-
sche Fitness bestimmt waren und der Überzeugung, dass die minderwertigen 
Straftäter nicht resozialisierbar und für die Mehrzahl der Straftaten verant-
wortlich waren; 3) Der Vorstellung vom unpolitischen Charakter technischer 
Hilfsmittel wie Klassifizierungssystemen, Karteien usw.39 

Die Infiltration des Strafvollzugs in Belgien, Deutschland und Österreich 
durch kriminalbiologische Verfahren ist aus meiner Sicht relevant für eine 
Auseinandersetzung mit der Tradition von Kriminologie, weil diese eben 
nicht nur ein Aussagensystem ist, sondern durch ihre Beziehungen zu Politik 
und zu den Institutionen der Prävention, der Strafverfolgung und des Straf-
vollzugs maßgeblich bestimmt ist. In diesem Bereich muss eine Rückbesin-
nung auf Traditionen ebenso ansetzen, nicht um diese Praktiken fortzusetzen, 
sondern um die Bedingungen zu reflektieren, unter denen Umsetzungen kri-
minologischer Theorien in institutionelle Verfahren möglich werden. Eine 
solche Sicht hat deutliche Auswirkungen auf die heutige Situation. Ich möchte 
das abschließend am Beispiel der Neurowissenschaften und ihres Vordringens 
in die Kriminologie kurz ausführen. 

Neurowissenschaftliche Projekte waren in den letzten Jahrzehnten stark prä-
sent in der kriminologischen Forschung. In den USA, aber auch in Europa, 
wurde der Magnetresonanztomograph zum Forschungsinstrument, um dem 
Geheimnis von Devianz, vor allem von gewalttätigem Verhalten auf die Spur 
zu kommen. In den USA gab es gut dotierte Forschungsprojekte, wie das von 
der McArthur Foundation finanzierte Projekt „Law and Neuroscience“. Es un-
terstützte Forschungs- und Kommunikationsaktivitäten mit dem Ziel, die 
Neurowissenschaften systematischer in die Kriminalpolitik und in rechtliche 
Entscheidungen zu integrieren. Das Brain Waves Project, das von der briti-
schen Royal Society im Rahmen ihrer Policy Project-Initiative organisiert 
wurde, bot eine Plattform für Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen, 

 
 
39 Vgl. Wetzell (2000), S. 128-142; Liang (2006). 
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um die Vorteile und Risiken der Anwendung neurowissenschaftlicher Er-
kenntnisse und Technologien in verschiedenen Bereichen der öffentlichen Po-
litik wie Gesundheit, Bildung, Sicherheit und Recht zu bewerten. Ein Teil be-
fasste sich mit der Nutzung neuer Formen neurowissenschaftlicher Erkennt-
nisse und deren Auswirkungen auf rechtliche Verfahren und die Anwendung 
neurowissenschaftlicher Instrumente bei strafrechtlichen Ermittlungen, vor 
Gericht und bei der Risikobewertung.40 

Neurowissenschaftliche Forschung sollte auf allen Ebenen in rechtliche Ent-
scheidungen einfließen, von der Entscheidung über die Schuldfähigkeit bis 
hin zur Wahl angemessener Reaktionsformen (Gefängnis oder Behandlung, 
begrenzte oder unbegrenzte Haft). In naher Zukunft – so das Argument – wer-
den Neurowissenschaftler Präventivmaßnahmen entwickeln und potenzielle 
Täter untersuchen. Der amerikanische Neuropsychologe Daniel Martell er-
klärt die besondere Attraktivität neuropsychologischer Beweise im strafrecht-
lichen Kontext mit der Fähigkeit des Experten, quantifizierte, normative Da-
ten über die Zusammenhänge zwischen Gehirn und Verhalten zur Unterstüt-
zung dessen heranzuziehen, was traditionell auf der Grundlage von Untersu-
chungen des psychischen Zustands und klinischen Interviewtechniken als pro-
fessionelle Meinung galt.41 

Für Straftäter behaupten die Neurowissenschaftler, überlegene quantitative 
Instrumente zu entwickeln, um ihre zukünftige Gefährlichkeit vorherzusagen, 
und so einen Unterschied zwischen „gewöhnlichen“ Kriminellen und der klei-
nen Gruppe hochgefährlicher Straftäter zu schaffen, die eine unmittelbare Be-
drohung für die Gesellschaft darstellen – die Nachfolger der minderwertigen 
Straftäter aus der Zwischenkriegszeit.42 Die Attraktivität ihrer Technologien 
lässt sich nicht nur mit der „Fétichisation du chiffre“ (Fetischisierung der 
Zahl) erklären, sondern auch mit dem Bedarf des Strafvollzugs an standardi-
sierten Persönlichkeitsanalysen im Gefängnissystem, nachdem gesetzlich 
festgelegt wurde, „gefährliche“ Straftäter für einen längeren Zeitraum aus 
dem Verkehr zu ziehen.43 

 
 
40 Vgl. Becker (2010b). 
41 Martell (1992), bes. S. 315. 
42 Bogaerts (2010); Yang/Glenn/Raine (2008); eine kritische Perspektive findet sich bei 

Erickson (2011). 
43 Eine kritische Einstellung zur Nutzung der Neurowissenschaften durch die Kriminalpolitik 

findet sich bei französischen Experten. Vgl. etwa Chneiweiss (2009); Ameisen (2009); vgl. 
dazu auch Becker (2010b). 
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Die von Neurowissenschaftlern vorgeschlagenen und, wie im französischen 
Fall, von politischen Akteuren stark geforderten technischen Lösungen wer-
den von der Idee und Praxis der Prävention angetrieben. Weitere Forschung 
in den Neurowissenschaften und der Genetik wird sich daher auf die Entdeck-
ung von Markern für die Früherkennung antisozialen Verhaltens konzentrie-
ren. Hans Markowitsch hat ganz in diesem Sinne gefordert, dass nur diejeni-
gen Straftäter aus der Haft entlassen werden, bei denen eine Empathiekompe-
tenz aufgrund von funktionaler Magnetresonanztomographie ermittelt werden 
kann. Wenn es im Datenstrom an der richtigen Stelle blinkt, dann ist eine Ent-
lassung möglich.44 

Aus der Perspektive der Geschichte ist das ein interessantes Deja-Vu. Schein-
objektivierung ist nützlich, um komplexe Entscheidungen über die Lebens-
chancen eines Menschen zu erleichtern. Das führt zu radikaler Ausgrenzung 
derjenigen, bei denen diese Verfahren eine erhöhte Gefährlichkeit prognosti-
zieren. Sie müssen, gemeinsam mit anderen Gefährdern, langfristig aus der 
Gesellschaft ausgeschlossen werden, um unser Sicherheitsbedürfnis zu befrie-
digen. Wie zweifelhaft die Grundlagen solcher Scheinobjektivierungen sind, 
zeigt der Blick auf die Kriminalbiologie der Zwischenkriegszeit. 

4. Schluss 
Die Kriminologie hat eine Geschichte, wenn auch nur eine relativ kurze. Aus 
einer diskursgeschichtlichen Perspektive sind die häufig etablierten Genealo-
gien nicht wirklich angebracht, weil sie Kontinuitäten unterstellen, die ange-
sichts der Diskontinuitäten diskursiver Praktiken nicht existieren. Damit soll 
nicht unterstellt werden, dass die Übernahme von Theorien und Konzepten 
aus den Bezugswissenschaften nicht stattgefunden hat. Die längerfristigen 
Kontinuitätslinien sind Gegenstand meiner Kritik. 

Die Diskontinuität der diskursiven Praktiken kann, ganz im Sinne von Gar-
land, als Ausgangspunkt eines kritischen Blicks nicht in die, sondern aus der 
Vergangenheit verwendet werden. Was bedeuten die Änderungen in den Aus-
sagesystemen (grundlegenden Annahmen über Subjektivität und Gesell-
schaft) und in den Positionen, von denen aus mit Autorität über Kriminalität 
gesprochen werden kann, für unsere eigene diskursive Praxis? Hat sie ein Ab-
laufdatum und welche neuen Akteure oder Aussagelogiken können die 

 
 
44 Markowitsch/Siefer (2007), Kap. 7. 
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vertrauten Konflikte zwischen den unterschiedlichen Schattierungen der ak-
tuellen Kriminologie ablösen? Welche Rolle kommt der Renaissance biologi-
scher Erklärungen unter dem Banner der Neurowissenschaften zu? Können 
sie die bestehenden Annahmen über vergesellschaftete Individuen und über 
die Rolle körperlicher Faktoren für die Entstehung abweichenden Verhaltens 
infrage stellen? 

Richtet man den Blick zurück nicht nur auf diskursive Praktiken, sondern auch 
auf deren Bezüge zu institutionellen Formen der Strafverfolgung, des Straf-
vollzugs und der Prävention, ergeben sich zusätzliche Fragen an die Gegen-
wart. Sie betreffen die Folgen neuer Schwerpunktsetzungen im institutionel-
len, aber auch im gesellschaftlichen wie politischen Bereich für die Krimino-
logie als Diskurs und Praxis. In der Zwischenkriegszeit war es der Bedarf an 
scheinbar objektiven Verfahren der Prognose von Gefährlichkeit von Straftä-
tern zum besseren Management der Gefängnispopulation, die den neuen dis-
kursiven Praktiken einen nachhaltigen Eingang in den Strafvollzug sicher-
stellten. Wo liegen die heutigen Anforderungen und lassen sie sich weiterhin 
mit den bestehenden Instrumenten bedienen? In den letzten Jahrzehnten gab 
es durchaus Pläne, den neurowissenschaftlichen Nachweis von Empathie als 
Indikator für Sozialisierungsfähigkeit heranzuziehen. 

Kurz gesagt: der Blick zurück sollte immer auch ein Blick nach vorne sein, 
wie David Garland das so treffend zum Ausdruck gebracht hat. In diesem 
Sinn freue ich mich auf eine spannende Diskussion. 
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1. Introduction 
Today there is not one united field of criminology, but there are many different 
‘criminologies’. After the critical criminology of the 1970s and cultural crim-
inology at the beginning of the 21st century, we see the emergence of positive 
criminology, narrative criminology, Southern criminology, queer criminol-
ogy, feminist criminology, activist criminology - all based on specific themes, 
methodology, or geography. Unfortunately, these ‘criminologies’ are often 
disconnected and authors are not always aware of, or not interested in, the 
research of their colleagues. Such is also green criminology. 

2. Green Criminology 
Green criminology is the study of harms against the environment, human and 
non-human animals committed by either individuals or powerful institutions 
(Beirne/South 2007). There are numerous ‘green harms’, including the 
(over)exploitation of ecological systems, damage to land, water and air, smug-
gling of natural resources, animal abuse and more. Studying these green 
crimes becomes more and more popular in the last years, and many research-
ers turn their attention to this rapidly growing field, as one can see in numerous 
publications (Nurse 2015; Lynch/Stretesky 2016; White 2021; Sollund 2019). 
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Especially scholars who have been involved in studies of transnational orga-
nized crime (both in organizations, such as mafia, cartels, triads; and specific 
activities: human and drug trafficking, gambling, extortion, money launder-
ing), discover the importance of green criminology and a clear link to their 
theoretical approaches and empirical findings on organized crime (Van Uhm 
2023; South/Wyatt 2011; Siegel 2009). 

The focus of green criminology on environmental crimes and harms, includ-
ing ecosystems and non-human entities and the relations between people and 
nature are increasingly becoming topics of discussion on the international 
agenda. The global destruction of ancient rainforests, the mass extinction of 
species, the pollution of the air, land and water – they all have far-reaching 
impacts on human lives and present threats to our very existence and safety. 
In addition, we observe that the rising global scarcity of natural resources in-
creasingly attracts transnational criminal organizations. In the research in 
green criminology there is therefore an increased attention to globalization of 
organized crime and its corporation with legal businesses. 

Environmental crime has become one of the largest black markets following 
in the footsteps of drugs and weapons with estimates of between 91 and 159 
billion USD (Van Uhm 2023). The increase in environmental crime each year 
reflects the importance of understanding the involvement of criminal organi-
zations in environmental crime. 

In recent years, organized crime has become especially involved in illegal 
trade in natural resources alongside traditional criminal activities. Organized 
crime reacts to socio-economic, political and ecological changes by looking 
for opportunities to diversify their illegal activities. This is what Marc Galeotti 
(2004, p. 1) called the ‘process of globalization of organized crime’. Galeotti 
identified five drivers of this process, including vanishing borders, improved 
communication techniques, advanced transportation methods and the growth 
of cyberspace, we now see new collaborations, alliances and fluid criminal 
networks developing. 

In order to better understand the nexus between environmental and organized 
crime, it is important to analyze power dynamics and the motives behind the 
switch from traditional to green crimes. 
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3. Nexus Environmental-Organized Crime 
Daan van Uhm (2023) proposed the Environmental Crime Continuum, a 
model which consists of five points, which display a convergence between 
organized crime groups and environmental crime. It shows the levels of di-
versification of organized crime into environmental crime increases during the 
stages gradually. 

First, alliances between organized crime and environmental crime groups are 
established for sharing expert knowledge or operational services similar to 
cooperation within legitimate business settings. These alliances can be one-
off, short- or long-term relationships. For example, alliances emerge to share 
information about routes for smuggling minerals and metals, which are the 
same routes as for other criminal activities, such as drugs or human smug-
gling. 

Second, crime mutualism may be established in a long-term symbiotic rela-
tionship that includes both illegitimate and legitimate activities for mutual 
benefits. It can include barter trade such as wildlife being exchanged for drugs 
and stolen vehicles or using a legitimate company as a shield for illegal wild-
life trafficking. A good example is the network of Chinese traditional medi-
cine shops around Europe, which sells legal and illegal products at their facil-
ities. 

Third, the convergence, when crime groups might mingle completely, repre-
senting the merging of different illegal activities as well as the ability to di-
versify. For example, these criminal activities include human trafficking and 
illegal timber trade simultaneously. The groups involved are hybrid and mul-
tifaceted. 

Fourth, organized crime groups can transform into business organizations, de-
parting from traditional criminal activities to infiltrate the new environmental 
crime market. For example: drugs cartels switching to smuggling of cobalt, 
tin or copper - metals used in mobile phones and computers-, adapting to con-
sumers’ demand worldwide. 

Fifth, criminal organizations can monopolize and control specific areas or sup-
ply chains by using violence, extortion, blackmail and intimidation. A good 
example is the case of illegal Russian caviar, in which different legal and ille-
gal partners serve organized crime in poaching, smuggling and illicit trade 
worldwide. 
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4. Selection of Empirical Studies: Nexus Organized/Envi-
ronmental Crime 

Although the Environmental Crime Continuum model is a solid theoretical 
basis to explain various links between environmental and organized crime, 
empirical studies are still limited. 

Therefore, one of the aims of research which was conducted by criminologists 
in the last ten years was to provide concrete cases focusing on involvement of 
organized groups in environmental crimes. The data was collected in different 
countries worldwide by using qualitative and quantitative research methods. 
An attempt will be made here to illustrate, using different empirical studies, 
how and why transnational organized crime became interested in these illegal 
activities. 

4.1 Dirty Business 

While green criminology is a relatively new field, organized green crimes are 
not a new phenomenon. The classic example is the involvement of the Italian 
Mafia in particular waste trafficking and dumping, which has been well doc-
umented (Massari/Monzini 2004; Germani/Pergolizzi/Reganati 2018, 
Favarin/Thachuk 2022). 

For example, different modi operandi were reported by American law enforce-
ment showing how the Italian mafia in the US monopolized the waste indus-
try, bribed officials and regularly disposed toxic waste in the New York and 
New Jersey region in the 1970s and 80s. They used violence and threats to 
force other firms to cooperate and obey their rules. Trash hauling and land-
filling were historically controlled by the mafia (Block/Scarpitti 1985; Block 
2002). 

Another example is the developed illicit market for handling urban waste in 
southern provinces in Italy, under control of the Sicilian mafia, the Calabrian 
’Ndrangheta and the Neapolitan Camorra (Pasotti 2010). 

4.2 Mining and Organized Crime 

The increasing involvement of organized crime in mining activities around 
the world is another visible trend (Zabyelina/van Uhm 2020). Already in the 
early 1990s, the infamous Medellin and Cali cartels in Colombia used the gold 
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business to hide the proceeds of illicit trade in cocaine, by transferring illegal 
cash from drug trafficking into the stable assets of gold. However, the interest 
of drug cartels in illicit gold mining became prominent in the 2000s, when 
they became key players in the whole chain of production and supply of illegal 
gold to the US and Europe. Some drug cartels diversified their operations from 
cocaine production to gold mining, often in the same regions, profiting from 
the high gold price on the international market. Today, informal gold mining 
generates profits of about 2,5 billion USD a year and has allegedly surpassed 
drug trafficking. 

In addition, the increasing profits of illegal gold mining activities has sparked 
a conflict between different criminal groups over territorial control 
(Idrobo/Mejía/Tribin 2014). 

In Yulia Zabyelina and Nicole Kalczynski’s (2020) research on illicit mining 
and trade of amber in Ukraine, they collected evidence on how these illicit 
enterprises have been run by organized crime in Ukraine showing extortion 
and protection by organized crime and corrupt police. Some criminal groups 
did also run illegal amber trade alongside cigarettes, drugs and other illicit 
commodities. 

In my own research on the diamond industry, I found the presence and activ-
ities of the Russian and Georgian mafia in Antwerp, the ‘world leader of dia-
mond industry’ but also activities of local criminal groups involved in infor-
mal mining in Sierra Leone, Angola, Liberia and Congo. And also in this case 
of diamond illicit markets organized crime used corruption, which manifested 
itself at different levels in the whole diamond pipeline along different orga-
nized crime activities such as smuggling from the legal diamond mines, 
money laundering, falsifications and use of violence (Siegel 2009). 

4.3 Wildlife Trafficking 

Important research has been conducted by green criminologists in the last 
years on wildlife trafficking (Wong 2015; Wong 2019; Sollund 2019; Gastrow 
2001; Hubschle 2016). 

In China, the increasing economic prosperity has allowed more people to buy 
expensive luxury objects and traditional Chinese medicine products, including 
endangered wildlife. Chinese Triads became involved in smuggling ivory, 
tiger bone, rhino horn, abalone and shark fin. They also made alliances with 
local African gangs, involved in hunting and poaching of endangered wildlife 
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in wild forests and in protected national parks. Described as ‘rhino wars’ 
(Rademeyer 2012) between poachers and rangers in different African coun-
tries, organized criminal groups make use of advanced technology, helicop-
ters, tranquilizers, rifle silencers, night vision equipment, and even automatic 
weapons against park rangers to gain profits from those endangered species. 

The scarcity and criminalization forced prices on the black market to reach 
extreme heights; the price of rhino horn is nowadays worth more than gold 
and cocaine (> 35,000 USD per kilo). The horns are smuggled from Africa to 
Hong Kong or Myanmar by so-called ‘mules’ (someone who personally 
smuggles contraband across borders for criminal organizations) or in contain-
ers by ships. Border controls discovered that rhino horn shipments are some-
times combined with drugs, weapons or illegal timber. In Asia, the horns are 
then transferred to their destinations in China and Vietnam. This all under 
control and supervision of Chinese organized crime groups. 

In South Africa, organized crime groups, or better ‘rhino crime syndicates’, 
are involved in multinational operations that include other criminal activities 
like the trade in drugs, diamonds, humans and other wildlife products such as 
elephant ivory and abalone. For example, in 2019, members of a South Afri-
can criminal enterprise were charged with large-scale trafficking of rhino 
horns valued at more than 3.4 million USD, in combination with heroin dis-
tribution, ivory trade and money laundering (Van Uhm 2023). 

4.4 Fishery and Organized Crime 

In 2015 and 2016 we conducted research on the illicit production and distri-
bution of black caviar from Russia to Europe (Van Uhm/Siegel 2016). Orga-
nized crime is always strong in weak states and in regions where the govern-
ment has not succeeded in using the effective monopoly of violence. The re-
mote, relatively poor areas around the Caspian Sea are particularly vulnerable 
to the involvement of organized crime groups, especially concerning one of 
its most valuable resources: the sturgeon and its caviar. 

The dissolution of the Soviet Union in the early 1990s led to the collapse of 
existing management and control systems, the subsequent overexploitation of 
wild sturgeon stocks, and the involvement of criminal networks. Currently, 
the international trade in sturgeon and caviar is only allowed when shipments 
are accompanied by the appropriate import and export certificates. Since 
2007, when the sturgeon population had declined significantly, Russia 
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completely banned wild sturgeon harvesting because of pressure from differ-
ent international organizations. This ban was joined by all Caspian littoral 
states in 2014. 

There are, however, several criminogenic factors that make the illegal caviar 
trade very attractive for organized crime: its scarcity, the extremely high 
prices that are paid for caviar, social instability and corruption in the region, a 
relative lack of control and loopholes in the regulations. Organized crime 
groups are active at all levels of the trade: from the poaching areas where 
criminal groups cooperate with law enforcers and possess top-notch equip-
ment, such as GPS, expensive boats and helicopters, to major smuggling op-
erations in the hands of sophisticated criminal networks that cooperate with 
local officials. A large part of the illegal trade is controlled by Russian orga-
nized crime. Poachers pay ‘taxes’ to criminals or the police to gain access to 
the Caspian Sea and they usually hand over a certain percentage depending on 
the size of the catch. Most of the legal and illegal fishermen enjoy a ‘krysha’ 
(literally a ‘roof’), which is protection against petty thieves, but also against 
competitors and amateur extortionists. 

Like the illegal diamond trade and rhino horn trade, the ‘caviar mafia’ is an 
excellent example of the intertwinement between the illegal and legal world. 
These criminal groups are regularly embedded in legal enterprises that are be-
ing used to shadow their illegal activities. For example, legally registered 
companies use various methods to launder illegal caviar: by using false or 
forged documents or labels, lids of illegal caviar tins and jars imitating well-
known brands or bogus information about the producer. 

Fish attracts organized crime in different parts of the world. In Japan, since 
the 1990s the Yakuza has been linked to the smuggling of whale meat, which 
is considered a delicacy (sashimi). Yamaguchi-gumi, Inagawa-kai and 
Sumiyoshi-kai, the most powerful Yakuza groups were mentioned in different 
law enforcement records in illicit activities of hunting protected whales and 
distributing their meat illegally to Japanese shops (Hill 2003). Recently, Sea 
Shepherd (marine conservation NGO) discovered the long-standing coopera-
tion between several fishing unions and the Yakuza, which facilitated the il-
legal trade in whale meat from docks to markets (Kazmar 2000). 
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4.5 Gambling on Animals 

Illegal dogs, crickets and roosters’ fights, cockroaches’ races like other illegal 
gambling activities, are often linked to organized crime. Organized crime 
groups’ involvement in gambling is over-documented, from films to media 
news and scientific reports. Gambling is a traditional activity of organized 
crime around the world. Jay Albanese described one of the forms of illegal 
gambling involving animal fighting and betting on dogs for high stakes. ‘Cus-
tomers bet a total of ‘$5,000 and $200,000 on a single fight, averaging 
$100,000 per fight’ (Albanese 2018, p. 275). In addition to illegal gambling, 
other criminal activities may also take place during dog fights, such as illegal 
drugs and weapons trafficking. One case investigated by the Organized Crime 
Drug Enforcement Task Force (OCDETF) in the United States targeted a drug 
trafficking organization that had allegedly organized and conducted large-
scale illegal dogfighting operations throughout the Northern District of Flor-
ida between 2014 and 2020. 

The most violent dogfighters are said to be gang members who attend orga-
nized fights to gamble and traffic in drugs (Gibson 2005). Also in Europe 
some researchers studied the rise of clandestine and illegal dogfighting in the 
northeast of Scotland and linked it to underworld drug dealing (Bell 2008). 
Thus, they reported that amongst the drug dealing fraternity it is seen as a 
mark of ‘prestige’ to own a top fighting dog or even to be invited to attend a 
dogfight. We found the same in our research on dog fighting in the Nether-
lands (Siegel/Van Uhm 2021). 

In different countries gambling on insects and organizing what some consider 
as ‘animal sport events’, for example cockroach races and cricket fights are 
forbidden and usually take place in clandestine settings (for example in China, 
Indonesia and Thailand). And no surprises: local criminal groups are involved 
in the illegal organization of these events (Siegel 2025). 

My very recent research on illegal camel races among Bedouin criminal clans 
in the Middle East, similar to dog fighting events, show how different ham-
ullas, criminal clans, mainly involved in protection racket and drugs and 
weapon smuggling use these events to manifest their power and wealth not 
only to the competing clans, but to the whole world, by sharing the images: 
photos and videos of the illegal events on social media (Siegel 2024). 

These images, where participants are easily identifiable, are an example of the 
‘irony of secrecy’ dilemma, described by the Adlers during their fieldwork 



Nexus Green Criminology – Transnational Organized Crime 27 

among drug dealers in California at the end of 1970s (Adler/Adler 1980). 
‘Irony of secrecy’ is a paradox, which is the conflict involving a choice be-
tween rational goals and strategies to hide the illegal activities in order not to 
be caught by law enforcement on the one hand and a hedonistic lifestyle and 
impulsive behavior on the other, demonstrating success and power of criminal 
activity. The risk of being arrested weighs less in this calculation than emo-
tional drive to brag on criminal success. 

5. Conclusion 
There is growing evidence of the involvement of organized crime in environ-
mental crimes. Vanishing borders and improved communication and transpor-
tation methods facilitate contact with faraway, tropical and conflict regions 
where the monopoly on violence is in the hands of such organized crime 
groups. In these areas, there is a clear overlap with other serious crimes. The 
interconnectivity between the underworld and the upperworld emphasizes that 
many environmental crimes are forms of organized crime.  

In the last twenty years, criminologists observe a shift from traditional 
organized crime activities to environmental crimes. This contributes to the 
disastrous consequences for the ecosystem and the living conditions for 
human and nonhuman inhabitants. The political, public and academic debate 
is urgent in this context. 

Green crimes are relevant particularly for criminology as many crimes and 
harms occur with connections to organized crime groups. Criminology can 
definitely contribute to our understanding of ‘green’ crimes by providing 
empirical data on specific crimes and violations, and by an in-depth analysis 
of their nature. 

In other words, criminology has a mission to empirically study and to theoret-
ically explain deviant and harmful behavior and its consequences for society. 
In this regard, research in green criminology becomes an inevitable part of 
this mission. 
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1. Die Schrecken des Krieges 
Um 1497 hat Albrecht Dürer, der große Grafiker und Sohn Nürnbergs, den 
Krieg neben der Pest, der Teuerung (bzw. dem Hunger) und dem Tod als einen 
von vier apokalyptischen Reitern dargestellt, als den erbarmungslosen Zerstö-
rer, der Schrecken und Furcht verbreitet und die Menschen unterschiedslos 
niedertrampelt. Ob Religionskriege, Erbfolgekriege, Bauernkriege, Erobe-
rungskriege oder 30-jährige Kriege – Kriege gehörten zur Lebenswirklichkeit 
der Menschen ebenso wie die Erfahrung, dass das alles folgenlos blieb. Seit 
dem Westfälischen Frieden von 1648, dessen Art. 2 „ewige Vergessenheit und 
Amnestie“ versprach, waren Amnestieklauseln gang und gäbe, mit denen die 
Unterhändler einen wechselseitigen Verzicht auf Ansprüche aus Rechtsver-
letzungen vereinbarten, die den Kriegsgrund (ius ad bellum) und die Art der 
Kriegsführung (ius in bello) betrafen.1 Die Vorstellung, dass Kriege ein Ver-

 
 

* Die Vortragsfassung wurde weitgehend beibehalten und um Nachweise ergänzt. Für die 
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brechen seien und Verstöße gegen das humanitäre Völkerecht als Kriegsver-
brechen geahndet werden sollten, ist daher noch jungen Datums. Sie kulmi-
nierte 1945/46, als der erneute Weltkrieg und ein in seinem Schatten verübter 
Genozid – in Nürnberg – in einem Prozess „gegen die Hauptkriegsverbrecher“ 
verhandelt wurden. 

Für Soldaten bedeutet Krieg Entbehrungen und Gefahren sowie fast immer 
Qualen an Körper und Seele. In militärischen Handbüchern wird beschrieben, 
dass Soldaten nach 60 Tagen unter den Belastungen anhaltender Gefechte zu-
sammenbrechen und kampfunfähig werden, wenn sie nicht vorher abgezogen 
und durch frische Truppen ersetzt werden.2 Als besonders belastend gelten das 
Töten auf kurze Distanz (militärisch: Nahkampf)3 und die permanente Bedro-
hung durch irreguläre Kämpfer, z. B. nicht uniformierte Partisanen oder Per-
sonen, die ihre Waffen nicht offen tragen.4 Je nach Schätzung haben zwischen 
20 % und 50 % der amerikanischen Vietnam-Veteranen infolge des Krieges 
eine Posttraumatische Belastungsstörung erlitten. Verbreitet sind Schuldge-
fühle (survivor guilt), weil man das Leben von Kameraden nicht retten 
konnte.5 Die Zahl der Soldaten, welche die US-Armee im Zweiten Weltkrieg 
wegen eines psychischen Zusammenbruchs nicht mehr einsetzen konnte, wird 
auf eine halbe Million Männer beziffert.6 – Können wir uns vorstellen, was es 
bedeutet, einen anderen Menschen aus nächster Nähe zu töten und ihm beim 
Sterben zuzusehen? Grossman bezeichnet das als „one of the most basic, im-
portant, primal, and potentially traumatic occurrences of war.“7 Offenbar müs-
sen sich auch Soldaten anstrengen, um Tötungshemmungen zu überwinden. 
Denn die Militärgeschichte zeigt, dass sie häufig nicht schießen. Für den ame-
rikanischen Bürgerkrieg sowie die beiden Weltkriege wurden sog. firing rates 
zwischen 10 % und 50 % berichtet, das heißt dass allenfalls die Hälfte der 
Männer gefeuert hat. Viele starben, ohne auch nur einen Schuss abgegeben zu 
haben. Das US-Militär und andere Armeen haben daraus Lehren gezogen und 
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1 Vgl. Neubacher (2005), S. 298 und 469. 
2 Grossman (2009), S. 43 f. 
3 Grossman (2009), S. 115. 
4 Grossman (2009), S. 198. 
5 Grossman (2009), S. 278. 
6 Grossman (2009), S. 43. 
7 Grossman (2009), S. 31. 
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verstehen es nun besser, die natürlichen Hemmungen durch gezielte Maßnah-
men, vor allem ein anderes Schießtraining zu überwinden. Es heißt, dadurch 
sei die Feuerrate schon in Vietnam auf 90-95 % gesteigert worden.8 

In allen Kriegen zahlt die Zivilbevölkerung einen hohen Preis, und immer sind 
auch Frauen und Kinder betroffen. Manchmal werden die natürlichen Lebens-
grundlagen dauerhaft geschädigt, so dass Gebiete praktisch unbewohnbar 
sind. Folgenreich sind etwa Kampfmittel, die im Erdboden verborgen jahr-
zehntelang gefährlich bleiben. Zu den Opfern der Atombomben-Abwürfe von 
Hiroshima und Nagasaki sind nicht nur die rund 200.000 Menschen zu rech-
nen, die in den Wochen nach der Bombardierung starben. Unzählige Men-
schen wurden durch die atomare Strahlung unmittelbar oder mittelbar geschä-
digt. In Vietnam verursachte der Einsatz des giftigen Entlaubungsmittels 
„Agent Orange“ Schädigungen des menschlichen Erbguts, die bis heute fort-
wirken und sichtbar sind. Massive Folgen für Mensch und Natur hatte auch 
die Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Ukraine-Krieg im Juni 2023. 
Am dichtesten sind die Hinweise auf russische Kriegsverbrechen in der Ort-
schaft Butscha, die nach der Rückeroberung durch ukrainische Truppen im 
April 2022 mithilfe internationaler Expertinnen und Experten gesichert wur-
den. Als derzeit größte humanitäre Katastrophe bezeichnen die Vereinten Na-
tionen jedoch die Situation im Sudan, die ein seit 2021 herrschender Krieg 
zwischen zwei Generälen herbeigeführt hat. 

Als jüngste und immer noch andauernde kriegerische Auseinandersetzung 
sind die Kämpfe im Nahen Osten zu nennen. Ausgelöst durch das entsetzliche 
Massaker, das aus dem Gaza-Streifen eindringende bewaffnete Gruppen der 
Hamas am 7. Oktober 2023 unter der israelischen Zivilbevölkerung anrichte-
ten, und die anschließende Verschleppung von Geiseln in den Gaza-Streifen, 
führt Israel Krieg gegen die Hamas im Gaza-Streifen und die Hisbollah im 
Libanon – beide unterstützt durch den Iran. Die Zahl der getöteten Zivilisten 
geht mutmaßlich in die Zehntausende; Hunderttausende sind ohne Wohnung 
oder auf der Flucht. Wie angespannt und dramatisch die Lage ist, zeigen zwei 
Ereignisse, die – je nach Ermittlungsergebnis – ein Kriegsverbrechen darstel-
len könnten. Erster Vorfall: Am 15.12.2023 erschossen israelische Soldaten 
im Norden des Gaza-Streifens drei israelische Geiseln, die nach ihrer Selbst-
befreiung unbewaffnet weiße Fahnen schwenkten, aber von den Soldaten für 
Hamas-Kämpfer gehalten wurden. Nach den Ermittlungen des israelischen 

 
 
8 Grossman (2009), S. 36 u. 252. 
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Militärs seien zwei der Geiseln sofort tot gewesen. Die dritte Geisel habe ver-
wundet Schutz in einem Gebäude gesucht und auf Hebräisch um Hilfe geru-
fen. Doch obwohl der Bataillonskommandeur sofort das Einstellen des Feuers 
befohlen habe, sei weiter auf die Geisel geschossen worden. Zweiter Vorfall: 
Am 1.4.2024 schoss das israelische Militär mehrfach Raketen auf einen zuvor 
angemeldeten Fahrzeugkonvoi der Hilfsorganisation „World Central Kit-
chen“. Sieben Mitarbeiter der Organisation starben. Die Streitkräfte gaben an, 
den Konvoi wegen der Vermutung attackiert zu haben, mit ihm sei ein „Ter-
rorist“ unterwegs gewesen. 

Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt in beiden „Situationen“: Paläs-
tina und Ukraine. Nachdem zunächst Haftbefehle gegen den russischen Präsi-
denten Putin und seine „Kinderrechts-Beauftragte“ wegen der Verschleppung 
von ukrainischen Kindern nach Russland erlassen worden waren, richteten 
sich im März und Juni 2024 weitere Haftbefehle gegen den ehemaligen Ver-
teidigungsminister Schoigu, Armeechef Gerassimow sowie zwei weitere 
hochrangige russische Offiziere. Wegen der Angriffe auf die zivile Infra-
struktrur in der Ukraine, v. a. auf die Stromversorgung, wird ihnen ein Kriegs-
verbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Im 
Mai 2024 beantragte der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs 
Haftbefehle für den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, dessen Ver-
teidigungsminister Gallant und drei Hamas-Anführer, nämlich Yahiya Sin-
war, den Leiter der Hamas im Gaza-Streifen, Mohammed Diab Ibrahim Al-
Masri, den Oberbefehlshaber der so genannten Al-Kassam-Brigaden sowie Is-
mail Haniya, den Leiter des Politbüros der Hamas.9 Die Anklage warf ihnen 
vor, für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verant-
wortlich zu sein. Den israelischen Politikern werden der Einsatz von Hunger 
als Methode der Kriegsführung sowie Angriffe auf die Zivilbevölkerung zur 
Last gelegt. 

2. Konturen einer Kriminologie des Krieges 
Die Kriminologie befasst sich, anders als die Konfliktforschung, die Politik-
wissenschaft oder das Völkerrecht, nicht bzw. kaum mit der Verhütung von 

 
 
9 Al-Masri und Haniya wurden am 13. Juli bzw. am 31. Juli 2024 durch gezielte Luftangriffe 

Israels getötet. Sinwar starb bei einem israelischen Militäreinsatz am 16. Oktober 2024. 
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Kriegen. Sie wäre damit wohl auch überfordert, weil es ihre Expertise über-
stiege. Hat die Kriminologie also überhaupt etwas zum Krieg zu sagen und 
kann sie uns helfen, menschliches Verhalten im Krieg zu verstehen? – Ich 
denke, ja, das hat sie, und ich möchte das im Folgenden erläutern. 

John Hagan, dem 2015 während der 14. Jahrestagung der Kriminologischen 
Gesellschaft in Köln die Beccaria-Medaille in Gold verliehen wurde, hat die 
internationale Kriminologie dafür gescholten, dass sie sich nicht früher und 
nicht energischer den Verbrechen Genozid, Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit zugewandt hat.10 Er hätte Herbert C. Kelman 
nennen können, den Sozialpsychologen aus Harvard, der 1973 – im Anschluss 
an die Arbeiten Stanley Milgrams – auf Prozesse verwies, die es ermöglichen, 
die Widerstandskraft gegenüber Gewalt zu reduzieren und innere Tötungs-
hemmungen zu überwinden.11 Ich setze an diesen ineinander verschlungenen 
Prozessen der Autorisierung, der Routinisierung und der Dehumanisierung an, 
weil Menschen und – wie ich eingangs zu zeigen versucht habe – auch Solda-
ten nicht einfach töten, sondern dazu gebracht werden müssen. 

2.1 Prozesse der Autorisierung 

Durch eine Anordnung von oben entsteht eine Situation, in welcher der Ein-
zelne psychologisch betrachtet (rechtlich sieht es in der Regel anders aus!) der 
persönlichen Verantwortung enthoben wird und keine eigenen moralischen 
Überlegungen mehr anstellt. Verantwortung wird also abgegeben. Andere ent-
scheiden, die es besser wissen müssen und letztlich die Verantwortung tragen. 
Soldaten und Soldatinnen schießen nur und dürfen üblicherweise nur auf An-
weisung („Feuer frei“) schießen. In dieser Situation lassen sich Mechanismen 
beobachten, wie sie von Milgrams Gehorsamsexperimenten bekannt sind. Die 
Bereitschaft, die Anordnung der Autorität zu befolgen, sinkt dramatisch, wenn 
sie abwesend ist oder an Autorität eingebüßt hat (z. B. durch Ansehensverlust 
oder eine gegenläufige Anweisung einer anderen Autoritätsperson). Auch die 
Intensität und Ernsthaftigkeit der Anordnung spielen eine bedeutsame Rolle. 
Wie bei Milgram („Das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen“, „Sie 
haben keine Wahl, Sie müssen weitermachen“) muss die Anordnung unter 
Umständen wiederholt werden, um ihr den erforderlichen Nachdruck zu ver-
leihen und Widerstand bzw. Zögerlichkeit zu überwinden. Milgram ordnete 
die Teilnehmer an seinem Experiment bekanntlich nur dann als ungehorsam 

 
 
10 Hagan/Rymond-Richmond (2009), S. 503. 
11 Kelman (1973), S. 25. 
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ein, wenn sie sich selbst nach dreifacher Anordnung weigerten fortzufahren. 
Das gelang überraschend wenigen Personen, obwohl bei Milgram nicht ein-
mal Sanktionen für den Fall der Weigerung angedroht wurden. Das unter-
scheidet diese experimentelle Situation vom militärischen Kontext, wo die 
Gehorsamsverweigerung eine gravierende Straftat darstellt. 

Der Blick geht aber nicht nur „nach oben“ zu den Vorgesetzten, sondern auch 
nach rechts und links. Denn man steht unter der Beobachtung von Kameraden 
und Kampfgefährten, auf die man sich auf Leben und Tod verlassen können 
muss. Vor ihnen möchte man nicht als unzuverlässig oder als „Drückeberger“ 
dastehen. Das, und weniger eine potenzielle Strafbarkeit, dürfte den meisten 
in Einsatzszenarien vermutlich durch den Kopf gehen. Die Gruppe übt also, 
gewollt oder nicht, erheblichen Druck aus. Zugleich bietet sie Entlastung 
durch eine Diffusion der Verantwortlichkeit. Denn im gemeinsamen Kampf 
bleibt oft unklar, wer den Tod feindlicher Kombattanten letztlich verursacht 
hat. Auch das hilft Hemmungen abzubauen. 

2.2 Prozesse der Routinisierung 

Routinisierung sorgt dafür, dass Gelegenheiten für die Erörterung moralischer 
Fragen unterbunden werden und das Handeln moralisch nicht reflektiert wird. 
Die wiederholte Ausführung der immer gleichen Handlung führt dazu, dass 
das Gewissen betäubt wird (moral numbing) und schließlich vollends verküm-
mert. Deutsche Erschießungskommandos haben sich im Zweiten Weltkrieg in 
den besetzten Gebieten nicht etwa die eigentlich drängende Frage gestellt, ob 
sie Zivilisten – Frauen, Kinder und alte Männer, die nicht am Kampf teilnah-
men – erschießen durften. Stattdessen verwendeten sie viele Gedanken darauf 
zu überlegen, wie sie die Erschießungen möglichst effizient, ohne Zeitverlust 
und möglichst wenig belastend für sie selbst, durchführen konnten. Den Op-
fern wurde etwa befohlen, sich am Rande einer Grube aufzustellen, in die sie 
nach Abgabe der Schüsse hineinfielen. Auf diese Weise ersparte man es sich, 
die Leichen anzufassen und zur Grube zu tragen. Beim nächsten Mal zwang 
man die Opfer vielleicht, die Gruben selbst auszuheben. Die Erschießungen 
erschienen also als ein Routine-„Job“, der besser oder schlechter erledigt wer-
den konnte, aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt wurde.12 

 
 
12 Welzer (2005), S. 129 f.; ähnl. („Verbrechen als Arbeit“) Jäger (1989), S. 79 sowie Kolkilic 

(2024), S. 439, wonach während des Genozids in Ruanda Töten als „work“ bezeichnet 
wurde. 
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Hemmungen werden auch dadurch überwunden, dass man lernt sie zu über-
winden. Der Sinn von militärischem Drill besteht darin, dass man etwas zu 
tun lernt, ohne darüber nachzudenken. Es soll etwa in „Fleisch und Blut über-
gehen“, wie man eine Waffe unter widrigen Umständen zusammensetzt und 
sie effektiv einsetzt. Für das Schießtraining wurden früher auf Schießbahnen 
einfache Zielscheiben verwendet, die mit den Einsatzbedingungen der Solda-
ten wenig zu tun hatten. Mit der Zeit nutzte man sog. Pappkameraden, die mit 
menschlichen Zügen versehen in einer realistischeren Umgebung eingesetzt 
werden konnten. Bei einer zeitgemäßen Schießausbildung werden realitätsnah 
ausgestattete Pappkameraden als bewegliche Ziele präsentiert, die an ver-
schiedenen Stellen auftauchen (und wieder verschwinden), bei Treffern sofort 
umfallen und auf diese Weise eine unmittelbare Rückmeldung geben. Im Er-
folgsfall handelt es sich um eine Belohnung, die im Sinne der operanten Kon-
ditionierung als Abfolge Reiz – Reaktion – Belohnung erscheint. Das treffsi-
chere Schießen wird also erlernt, wobei auch zeitlich nachfolgende Belobi-
gungen und Auszeichnungen zu erwähnen sind. Ab 1942 wurde die Nah-
kampfspange in drei Stufen (Bronze, Silber, Gold) für besondere Infanterie-
Einsätze vergeben. Darauf abgebildet waren ein Messer und eine Handgra-
nate, die sich kreuzen. In der Bundeswehr wird heute für besondere Schieß-
leistungen die Schützenschnur in drei Stufen verliehen. Beim Schießtraining 
geht es darum, ein „Ziel zu erkennen“ und „auszuschalten“. Damit ist natür-
lich eine Desensibilisierung verbunden, die aus militärischen Gründen gewollt 
ist, denn letztlich soll der Soldat das Töten lernen.13 Andere „Fähigkeiten“ wie 
das Foltern können ebenfalls Gegenstand eines Lernprozesses sein.14 

Zum Know-how der Macht zählen Dominanztechniken, die es den Mächtigen 
erlauben, die Kontrolle über eine Situation zu behalten und Widerstand gar 
nicht erst aufkommen zu lassen. Beim Militär wird Soldatinnen und Soldaten 
wenig Zeit gelassen. Alles soll schnell und reibungslos ablaufen. Griffig als 
„organisierte Plötzlichkeit“ bezeichnet15, hat man diese Technik anhand einer 
auf den ersten Blick erstaunlich anmutenden Episode aus der unheilvollen Tä-
tigkeit des Reserve-Polizeibataillons 101 veranschaulicht. Diese Einheit 
wurde in Hamburg aufgestellt und mit einfachen Arbeitern und Angestellten 
aufgefüllt, die keine besondere Nähe zum NS-Regime aufwiesen. Zu ihrem 
Unglück wurde diese Einheit in den besetzten Gebieten zu „ordnungspolizei-

 
 
13 An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass auch mit Computerspielen (sog. Ego-Shootern) 

trainiert werden kann. 
14 Siehe Hagan/Kaiser/Hanson (2015), S. 64 ff. 
15 Hoebel (2014), S. 441. 



Reale Verbrechen, verbrecherische Realität 37 

 

lichen“ Maßnahmen herangezogen, die massenhafte Erschießungen von Zivi-
listen umfassten. Am 13. Juli 1942 wurden Angehörige dieser Einheit früh-
morgens in die Nähe eines Dorfes gefahren. Nach dem Absteigen von den 
Lastkraftwagen ließ der Kommandeur die Männer antreten und eröffnete 
ihnen, sichtlich unangenehm berührt und mit dem Ausdruck des Bedauerns, 
es sei die ihnen befohlene Pflicht, die jüdische Bevölkerung zusammenzutrei-
ben. Während die jungen, arbeitsfähigen Männer zur Zwangsarbeit eingesetzt 
würden, seien die jüdischen Frauen, Kinder und alten Männer auf der Stelle 
zu erschießen. Wer sich von den Älteren dieser Aufgabe nicht gewachsen 
fühle, könne vortreten; es werde ihm dann eine andere Aufgabe zugewiesen. 
Daraufhin traten aus den Reihen der versammelten Kompanien etwa 10-12 
Männer vor und ließen sich andere Aufgaben zuteilen.16 

Wie ist es zu erklären, dass nur ein Bruchteil der Männer diese unerwartete 
Gelegenheit ergriff, um nicht bei Massentötungen von Zivilisten mitwirken 
zu müssen? – Zunächst spielt es psychologisch eine Rolle, dass man selbst 
aktiv werden und aus der militärischen Formation hervortreten muss. Damit 
exponiert man sich und „tanzt“ buchstäblich „aus der Reihe“. Sicher beschäf-
tigt die Männer auch die Frage, wie sie vor den anderen dastünden und ob 
ihnen vorgeworfen würde, sich vor der „Arbeit“ zu drücken und sich nicht 
selbst die „Hände schmutzig machen“ zu wollen. Möglicherweise traut man 
dem Angebot des Kommandeurs auch nicht voll und ganz. Immerhin bezog 
sich dieses lediglich auf „Ältere“, die sich der Aufgabe nicht gewachsen füh-
len. Dies wird alles eine Rolle gespielt haben und die Passivität der Reserve-
Polizisten zum Teil erklären. Entscheidend ist jedoch die Überrumpelung, die 
darin besteht, unausgeschlafene Männer plötzlich und unvorbereitet vor eine 
Entscheidung zu stellen. Zweifellos hätte sich die Situation anders dargestellt, 
wenn der Befehl bereits Tage zuvor bekanntgemacht worden wäre und die 
Männer Zeit gehabt hätten, die entscheidende Frage mit sich selbst auszu-
machen und sich ggf. mit den anderen zu beraten. 

2.3 Prozesse der Dehumanisierung 

Durch Dehumanisieren durchtrennt die dehumanisierende Person das verbin-
dende Band zur dehumanisierten Person. Beide gehören fortan unterschiedli-
chen Gemeinschaften an. Dehumanisieren bedeutet das Gegenüber nicht als 
Gleichen wahrzunehmen, sondern es als minderwertig, unter Umständen nicht 

 
 
16 Browning (1992), S. 2 u. 57. Am Ende des Tages waren in Józefów ca. 1.500 Menschen 

ermordet worden. 
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einmal als Mensch, zu betrachten. Diese Entmenschlichung wird durch jede 
Form von Distanz erleichtert. Da ist zum einen die physische Distanz, die ver-
hindert, dass man dem Gegenüber von Angesicht zu Angesicht gegenüber-
steht oder dass man ihn bzw. sie überhaupt als individuelle Person wahr-
nimmt. Milgram hat davon gesprochen, dass sich das „kognitive Feld“ eines 
Bomberpiloten verengt, der seine tödliche Fracht aus mehreren tausend Me-
tern Höhe abwirft. Dass er Tod und Leid verursachen wird, ist ihm abstrakt 
bewusst, aber er fühlt es nicht.17 Seit Milgrams Experimenten wissen wir, dass 
es Menschen schwerer fällt, andere zu quälen, wenn sie mit deren Schmerzen 
und Schreien unmittelbar konfrontiert sind und womöglich selbst Hand anle-
gen müssen. In seiner Versuchsanordnung der „touch proximity“ stiegen von 
jenen, die überhaupt den Gehorsam verweigerten, die meisten aus dem Expe-
riment aus, als von ihnen verlangt wurde, den Unterarm der vermeintlichen 
„Versuchsperson“ wieder auf der Metallplatte festzuschnallen, durch die der 
Strom fließen sollte.18 Den Unglücklichen, die exekutiert werden sollen, ver-
bindet man die Augen – nicht um sie zu schonen, sondern um den Bewaffne-
ten das Feuern zu erleichtern! Neue Waffensysteme wie Nachtsichtgeräte, 
Waffen mit großer Reichweite und mit Waffen bestückte Drohnen machen es 
ebenfalls möglich, die Distanz zu erhöhen. 

Zum anderen gibt es die emotionale Distanz, die Töten ohne innere Beteili-
gung zulässt. Sie entsteht, wenn wenig Verbindendes am Gegenüber wahrge-
nommen wird, wenn es als andersartig oder minderwertig erscheint. In der 
Regel entstehen solche rassistischen Gefühle der eigenen Überlegenheit ge-
genüber einer Fremdgruppe, weil man deren Kultur geringschätzt oder ver-
achtet. Die Distanz kann jedoch auch von dem Gefühl herrühren, moralisch 
auf der richtigen Seite zu stehen und die besseren Gründe für sein Handeln zu 
haben. In Vietnam glaubten viele amerikanische Soldaten an eine inoffizielle 
Politik des Militärs, als „mere gook rule“ bezeichnet, wonach der Tod von 
vietnamesischen Zivilisten nicht streng verfolgt werden würde. Diese Form 
der Dehumanisierung stelle, verbunden mit Rachewünschen nach dem Tod 
von Kameraden und der gemeinhin akzeptierten Begründung für den Krieg, 
eine Erklärung für Kriegsverbrechen dar.19 Lieutenant Calley, der als befehls-
habender Offizier für das Kriegsverbrechen in My Lai (in Vietnam als Son 
My bekannt) am 16. März 1968 verantwortlich war, bei dem seine Einheit 504 
unbewaffnete Frauen, Alte und Kinder tötete, erklärte vor Gericht, er habe 
diese Menschen nicht als rechtlich geschützte Zivilisten betrachtet:  

 
 
17 Milgram (2002), S. 24; Jäger (1989), S. 167 f. 
18 Neubacher (2002), S. 49. 
19 Grossman (2009), S. 161, 163, 190. 
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“Well, I was ordered to go in there and destroy the enemy. That was my job 
on that day. That was the mission I was given. I did not sit down and think 
in terms of men, women and children. They were all classified the same and 
that was the classification that we dealt with, just as enemy soldiers.“20 

Dieser Unwille, andere Menschen als Gleiche, als Träger von Rechten anzu-
erkennen, kommt einer Aberkennung von Rechten gleich. Die Genozidfor-
scherin Helen Fein hat das ebenso treffend wie knapp auf den Punkt gebracht, 
als sie vom Ausschluss aus dem “universe of mutual obligation“ sprach – je-
nem Universum, das nur einem begrenzten Kreis von Menschen offensteht: 
“… the circle of individuals and groups toward whom obligations are owed, 
to whom rules apply, and whose injuries call for amends.”21 Dehumanisierung 
bewirkt also, dass wir uns dem anderen gegenüber zu nichts mehr verpflichtet 
fühlen und ihn bedenkenlos entrechten. Zwei weitere Beispiele sollen das ver-
anschaulichen. Das erste bezieht sich auf rassistische Hassreden, die Aus-
druck der Vertreibungs- und Tötungspolitik waren, die der sudanesische Staat 
im Verbund mit Milizen in Darfur betrieb. 

“They called her Nuba (a derogatory term for black Africans) dog, son of 
dogs, and we came to kill you and your kids.“ – “Your blacks are not hu-
man. We can do anything we want to you. You cannot live here.“ – “All the 
people in the village are slaves; you make the area dirty; we are here to 
clean the area.“22 

Das zweite Beispiel beschreibt den Prozess der Dehumanisierung in einem 
deutschen „Konzentrationslager“ während des Zweiten Weltkriegs und seine 
tödlichen Folgen: 

“You first call your victim names and take away his dignity. You restrict his 
nourishment and he loses his physical beauty and sometimes some of his 
moral values. You take away soap and water, then say the Jew stinks. Then 
you take their human dignity further away by putting them in situations 
where they even will do such things which are criminal. Then you take food 
away. When they lose their beauty and health and so on, they are not human 

 
 
20 The New York Times, February 24, 1971, in: https://www.nytimes.com/1971/02/24/ar-

chives/excerpts-from-calley-testimony-on-mylai-killings.html [letzter Aufruf: 
05.10.2024). 

21 Fein (1979), S. 4. 
22 Zit. nach Hagan/Rymond-Richmond (2008b), S. 882. 
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anymore. When he‘s reduced to a skin-coloured skeleton, you have taken 
away his humanity. It is much easier to kill non-humans than humans.“23 

Menschen wurden im Lager so zugerichtet, dass sie äußerlich kaum mehr als 
Menschen zu erkennen waren, was den Henkern und ihren Gehilfen die „Ar-
beit“ sehr erleichterte. Das eigentlich Teuflische steckt jedoch darin, dass die 
Opfer in den Prozess ihrer eigenen Dehumanisierung verstrickt wurden. Denn 
es wird hier auch darauf Bezug genommen, dass einige KZ-Häftlinge Dinge 
taten, z. B. sich zu bestehlen, welche die Aufseher, die sich ohnehin als „Her-
renmenschen“ betrachteten, darin bestärkte, „von oben herab“ auf ihre Opfer 
zu blicken.24 

Dehumanisierung ist eine Form der Leugnung des Opfers. Und so, wie hier 
verschiedene Beispiele aus unterschiedlichen Kontexten und Kulturen ver-
wendet wurden, wird wohl niemand auf den Gedanken kommen, die „Theorie 
der Neutralisationstechniken“ von Sykes und Matza lasse sich nicht verallge-
meinern (ich komme hierauf unter 4. zurück). Nein, denn das Bemühen um 
die Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbildes und der Drang nach Redu-
zierung von kognitiver Dissonanz sind überall vorzufinden. Kognitive Disso-
nanz entsteht, wenn man Dinge tut, die gegen (auch eigene) moralische Prin-
zipien verstoßen und die daher nach einer Rechtfertigung verlangen. Die 
Rechtfertigungen, die man sich dabei zurechtlegt, mögen, was ihren Inhalt an-
geht, kontext- und kulturabhängig sein – aber der menschliche Wunsch nach 
Entlastung durch eine rechtfertigende Erklärung ist es nicht. 

3. Tätertypologien sind keine Antwort 
Vor einigen Jahren wurde eine Typologie vorgelegt, mit der Täter und Täte-
rinnen völkerrechtlicher Verbrechen folgendermaßen unterschieden werden 
sollten: „the criminal mastermind“, „the fanatic“, „the criminal/the sadist“, 

 
 
23 Zit. nach Monroe (2008), S. 729. 
24 Eine ähnliche und sehr eindringliche Schilderung stammt vom Auschwitz-Überlebenden 

Primo Levi :„Nun denke man sich einen Menschen, dem man, zusammen mit seinen Lie-
ben, auch sein Heim, seine Gewohnheiten, seine Kleidung und schließlich alles, buchstäb-
lich alles nimmt, was er besitzt: Er wird leer sein, beschränkt auf Leid und Notdurft und 
verlustig seiner Würde und seines Urteilsvermögens, denn wer alles verloren hat, verliert 
auch leicht sich selbst; so sehr, daß man leichthin und ohne jede Regung verbindenden 
Menschentums, bestenfalls aber auf Grund reiner Zweckmäßigkeit über sein Leben und 
seinen Tod wird entscheiden können.“ Levi (2005), S. 29 f. 
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„the profiteer“, „the careerist“, „the devoted warrior“, „followers and confor-
mists“, „the compromised perpetrator“ sowie „the professional“.25 Vielleicht 
können solche Distinktionen helfen, phänomenologisch den Überblick zu be-
halten. Unbestritten gibt es verschiedene Motive, sich an Kriegs- oder Mas-
senverbrechen zu beteiligen. Darunter sind Motive, die wir von der allgemei-
nen Kriminalität kennen, z. B. Bereicherungsabsicht und Karrierestreben. 
Aber kann das Verbrechen in den Dimensionen von Genozid oder Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit erklären? Die Frage zu stellen heißt sie zu vernei-
nen. Mit Motiven von Einzelnen ist das sicher nicht zu erklären, und zwar aus 
drei Gründen: Erstens handeln die Täter und Täterinnen in Situationen, in die 
sie vom Staat bzw. von staatlichen Stellen hineingestellt wurden. Dabei wur-
den ihnen zweitens Aufgaben und Rollen (z. B. als Soldat, Polizist, Milizio-
när) zugewiesen, die weitaus bestimmender sind als individuelle Motive. Und 
drittens wurden sie schließlich mit Erklärungen und Rechtfertigungen ausge-
stattet, die auf überindividuelle, in der Regel staatliche Interessen verweisen. 

Primo Levi, Überlebender von Auschwitz, hatte Recht, als er meinte: „Es gibt 
die Ungeheuer, aber sie sind zu wenig, als dass sie wirklich gefährlich werden 
könnten. Wer gefährlicher ist, das sind die normalen Menschen.“26 Es spricht 
alles dafür damit zu rechnen, dass sich viele Menschen, weitgehend ungeach-
tet ihrer individuellen Motive, dazu bringen lassen, an staatlichem Unrecht 
mitzuwirken. Tätertypologien überschätzen individuelle Motive und unter-
schätzen die Bedeutung rollenkonformen Verhaltens in bestimmten Situatio-
nen. Rollenerwartungen schließen individuelle Motive nicht aus, sind aber 
doch in der Regel ein stärkerer Stimulus.27 Unter Umständen geraten Men-
schen, wie die Männer des Reserve-Polizeibataillons 101 oder die Teilnehmer 
an Milgrams Gehorsamsexperimenten, in eine Situation, aus der sie sich nicht 
befreien können.28 Es gibt keinen typologischen Unterschied zwischen den 
„Guten“ und den „Bösen“. Auch die „Guten“ können die Seiten wechseln. 

Die Rettungsforschung befasst sich – gewissermaßen spiegelbildlich zur Tä-
terforschung – mit der Frage, was Menschen dazu bewegt, sich unter Einsatz 
ihres eigenen Lebens für die Rettung anderer einzusetzen. Man konnte dort 

 
 
25 Smeulers (2008), S. 244-260. 
26 Zit. nach Welzer (2005), S. 12. 
27 Vgl. Neubacher (2018), S. 446. 
28 Vgl. Collins (2009), S. 1: “We seek the contours of situations, which shape the emotions 

and acts of the individuals who step inside them. It is a false lead to look for types of violent 
individuals, constant across situations.“ 
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keine altruistischen „Retter“-Persönlichkeiten finden, die prädestiniert er-
schienen, sondern stieß auf ganz normale Menschen, die unter bestimmten 
Umständen über sich hinausgewachsen waren und in vielen Fällen auf die 
Bitte um Hilfe reagiert hatten.29 Die Parallelen zur Täterforschung sind auf-
fallend und vielsagend.  

Anstelle von Typologien erscheint mir ein Modell von Verantwortlichkeit 
nützlicher, das zum einen nach der Rolle der handelnden Person bzw. ihrer 
Position in der Hierarchie und zum anderen nach dem Maß des selbstbestimm-
ten Handelns fragen. Das Völkerstrafrecht (vgl. § 4 VStGB) kennt die Vorge-
setztenverantwortlichkeit von militärischen oder zivilen Vorgesetzten, die – 
bei Kenntnis und Möglichkeit zum Eingreifen – als Täter der von den Unter-
gebenen begangenen Verbrechen bestraft werden. Es kommt aber auch auf 
das Maß der eigenen Initiative an. Insofern lassen sich Mitläufer bzw. Mitläu-
ferinnen an dem einen und so genannte Exzesstäter bzw. -täterinnen an dem 
anderen Ende einer Dimension der Verantwortlichkeit unterscheiden. Indivi-
duelles Unrecht geht also nicht im systemischen Unrecht auf und verschwin-
det dahinter. Unter den Bedingungen systemischen Unrechts wird individuel-
les Unrecht ermöglicht und, beispielsweise durch die Schaffung von Tatgele-
genheiten, gefördert. Typischerweise lassen sich drei Reaktionen unterschei-
den. Einige Menschen (die „Ungehorsamen“) widersetzen sich bzw. entziehen 
sich völkerrechtswidrigen Befehlen. Andere beteiligen sich mehr oder weni-
ger widerstrebend am Unrecht, ohne eine treibende Kraft zu sein und viel-
leicht ohne sich Gedanken zu machen (die „Mitläufer“), während eine dritte 
Gruppe („Exzesstäter“), sei es aus Überzeugung oder aus eigennützigen Mo-
tiven, das Unrecht vorantreibt.30 Diese Dreiteilung ist bei der Aufarbeitung 
nationalsozialistischer Gewalttaten durch die deutsche Nachkriegsjustiz 
ebenso hervorgetreten wie in den „Mauerschützen“-Prozessen und bei Zim-
bardos Gefängnis-Experiment.31 

 
 
29 Vgl. Neubacher/Arendes (2021), S. 197 ff. 
30 Neubacher (2005), S. 237 f. 
31 Neubacher (2005), S. 377; Neubacher (2023), S. 135 – jeweils m. w. N. 
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4. Kriminologische Erklärungsansätze 

4.1 Ein Paradoxon? 

Der Krieg stellt viele Dinge auf den Kopf: Gewalt wird normalisiert und das 
Töten anderer Menschen ist (auch kriegsvölkerrechtlich) erlaubt.32 Im Krieg 
geht es also um kollektive Gewaltausübung und damit, wenn die Grenzen des 
völkerrechtlich Zulässigen überschritten werden, um Verbrechen, deren prä-
gendes Kennzeichen die Konformität und nicht die Abweichung ist. Das stellt 
die Kriminologie vor ein Paradoxon: Wie gehen wir damit um, dass Verbre-
chen im Krieg im Kollektiv und in Übereinstimmung mit den Verhaltenser-
wartungen anderer begangen werden und deshalb nicht unter den Begriff des 
abweichenden Verhaltens zu passen scheinen? – Es kommt auf die Perspek-
tive an, denn vom Standpunkt des Völkerrechts handelt es sich durchaus um 
abweichendes Verhalten, wenn die Straftatbestände des Genozids, der Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit, des Kriegsverbrechens oder der Aggres-
sion (s. Art. 5 ff. Rom-Statut, §§ 6-13 VStGB) erfüllt sind. Betrachtet man es 
hingegen auf der Ebene des Faktischen, bleibt es bei dem Wahrnehmungs-
problem, dass diese Form der Kriminalität „von innen“ heraus schwierig zu 
erkennen ist. 

4.2 Zur Anwendbarkeit von kriminologischen Theorien 

Muss das nicht Folgen für die kriminologische Theoriebildung haben? Kön-
nen die bekannten Erklärungsansätze herangezogen werden oder müssen neue 
entwickelt werden? Diese Fragen werden bisher noch nicht systematisch er-
örtert, doch zeichnen sich unterschiedliche Positionen ab. Während manche 
die herkömmlichen Theorien auch in diesem Kontext für hilfreich halten,33 
haben andere eigens neue Theorien geschaffen, welche die „collective action“ 
in den Mittelpunkt stellen34 oder verschiedene Theorieelemente in „integrated 
theories“ amalgamieren.35 Nach anfänglichen Zweifeln, die mit dem Abwei-
chungs-Konformitäts-Paradoxon zusammenhängen, bin ich zu dem Schluss 

 
 
32 Vgl. Jäger (1989), S. 65: „Eine Kriminologie der Kriegstötung hat zunächst zu berücksich-

tigen, dass sich unter den Bedingungen des Krieges – im Unterschied zur Alltagskrimina-
lität – das Verhältnis von Regel und Ausnahme umkehrt.“ 

33 Karstedt/Nyseth/Frizzell (2021), S. 75 ff. 
34 Hagan/Rymond-Richmond (2008b), S. 875 ff. 
35 Rothe (2009); dazu Drenkhahn (2016), S. 305 ff., die eine Kombination mit der Situational 

Action Theory vorschlägt (S. 312 ff.). 



44 Frank Neubacher 

 

gekommen, dass die Erklärungskraft der Theorien in jedem einzelnen Fall ge-
prüft werden sollte. Lerntheoretische Zusammenhänge erachte ich, das haben 
die Ausführungen bis hierhin erkennen lassen, für unbedingt relevant. Nichts 
anderes gilt für die Control Balance Theory, der zufolge abweichendes Ver-
halten das Ergebnis eines Ungleichgewichts im Verhältnis von ausgeübter zu 
erfahrener Kontrolle ist. Der Theorie zufolge führt ein Kontrollüberschuss ty-
pischerweise zu Delikten, die durch uneingeschränkte Macht und ihren Miss-
brauch charakterisiert seien. Sie bietet sich deshalb gerade bei völkerrechtli-
chen Verbrechen wie Genozid, systematischer Folter und außergesetzlichen 
Tötungen an.36 Besondere Bedeutung kommt Neutralisationstechniken zu, 
weil sie dabei helfen, die inneren Widerstände gegen das Töten bzw. Quälen 
anderer Menschen zu überwinden. Wenn Tötungshemmungen wie angenom-
men besonders groß sind, dann muss auch die „Rechtfertigung“, die durch die 
Neutralisierung bewirkt wird, sehr groß sein. Heinrich Himmlers berüchtigte 
Rede, in der er im Oktober 1943 vor hochrangigen SS-Offizieren die Vernich-
tung der Juden forderte, ist ein Beleg dafür, dass durch die Verwendung aller 
fünf Techniken der Neutralisierung selbst ein Genozid als heroisch, als ein 
Kampf um Überleben und Reinheit dargestellt werden kann.37 Die Situational 
Action Theoy (SAT) zielt als integrative Theorie auf Entscheidungssituatio-
nen und deren Entstehungsgründe ab. Sie ist damit sicherlich „general“ genug, 
um auf genozidale Vorgänge angewendet zu werden. Als wichtige Theorie-
elemente dürften dabei die moralische Umgebung (Propaganda, Frames) so-
wie schwache Kontrollmechanismen (Straflosigkeit) eine Rolle spielen.38 
Eine Frage, die einer eingehenden Erörterung harrt, ist jene, ob bei der krimi-
nologischen Erklärung nach Delikten zu differenzieren ist. Dafür spricht, dass 
Kriegsverbrechen in stärkerem Maße von individuellen Entscheidungen ge-
prägt sein können als Genozide und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
die stets durch ein planvolles Vorgehen bzw. einen „ausgedehnten“ oder „sys-
tematischen“ Angriff gegen eine Zivilbevölkerung gekennzeichnet sind. 

4.3 System- bzw. Makroebene 

Spätestens mit Neutralisierungen und „Rechtfertigungen“ ist die System-
ebene, die Makroebene erreicht. Es ist der Staat bzw. das System, welches 
Ideologien entwickelt und Propaganda verbreitet. Auf dieser Grundlage wer-

 
 
36 Tittle (1995); dazu Neubacher (2018), S. 449. 
37 Vgl. Neubacher (2006), S. 787 (796-798). 
38 Vgl. Kolkilic (2024), S. 282. 
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den Menschen oder Gruppen von Menschen zu Feinden erklärt, werden Situ-
ationen definiert, die scheinbar unausweichlich entschlossenes Handeln erfor-
dern, werden Narrative angeboten und Frames geschaffen, die Menschen mo-
bilisieren und ihnen „gute Gründe“ für ihr Handeln nennen. Unglücklicher-
weise gibt es vermutlich nicht wenige Menschen, die sich als Teil eines gro-
ßen Ganzen fühlen und in ihm aufgehen möchten oder die schlicht an eine 
große Mission glauben, wenn das System sie ausruft. Gerade Genozid und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind nicht etwas, das mit individuellen 
Neigungen zu erklären wäre. Der oder die Einzelne übernimmt Deutungsmus-
ter, die ihm bzw. ihr zur Verfügung gestellt wurden. Kriminologische For-
schung hat diesen Systemzusammenhang klar herausgearbeitet. Nicole Rafter 
sprach von drei Faktoren, die bei Genoziden typischerweise vorzufinden sind: 
das Vorliegen einer Ausnahme- bzw. Notstandssituation (z. B. Krieg), die Er-
wartung von Straflosigkeit und die Existenz genozidaler Organisationen (z. B. 
vom Staat ausgerüsteter Milizen).39 Dieser Beitrag hat zunächst das Indivi-
duum in Entscheidungssituationen betrachtet und ist dann erst auf die System-
ebene umgeschwenkt. Damit soll jedoch keine Präferenz angedeutet sein. Das 
Zusammenspiel der unterschiedlichen Ebenen ist Gegenstand einer grundsätz-
lichen Diskussion, die in der Soziologie als „Mikro-Makro-Problem“ firmiert. 
Mir liegt deshalb daran festzuhalten, dass ich die Relevanz der Systemebene 
für sehr groß halte, größer jedenfalls als die der Mikroebene. Völkerstrafrecht-
liche Großverbrechen sind nicht angemessen einzuordnen, wenn man nicht 
die Systemebene als entscheidenden Ausgangspunkt betrachtet.40 

5. Sprache ist eine Waffe 
Die Systemebene definiert Situationen (z. B. Gefährdung der nationalen Si-
cherheit) und liefert Narrative und Begründungen, die der bzw. die Einzelne 
in ihr Repertoire übernimmt. Sprache ist dabei – neben Symbolen und Bildern 
– ein entscheidendes Medium der Kommunikation und des Lernens. Euphe-
mismen, die das tatsächliche Geschehen verschleiern, sind im Kontext poli-
tisch motivierter Gewalt Legion. Berüchtigt sind die von den Nationalsozia-
listen kreierten Begriffe „Sonderbehandlung“ (gemeint: gezieltes Töten) und 

 
 
39 Rafter (2016), S. 204; ähnlich Kolkilic (2024), S. 401 ff. u. 764: Abwehr von vermeintlicher 

Bedrohung durch „Andersartige“. Zum Systemzusammenhang am Beispiel Darfur s. 
Hagan/Rymond-Richmond (2008b), S. 875 ff., 878: „the Sudanese genocidal state“. 

40 So auch Hagan/Rymond-Richmond (2008b), S. 879: „Macro-Micro-Macro Mechanisms; 
vgl. Neubacher (2015), S. 489. 
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„Endlösung“ (gemeint: Vernichtung der Juden). In den Kriegen nach dem Zer-
fall Jugoslawiens spielten „ethnische Säuberungen“ (anstelle von genozidalen 
Handlungen) eine große Rolle. Weitere Beispiele sind die „enhanced interro-
gation methods“, mit denen die US-amerikanische Regierung im Kampf ge-
gen den Terrorismus völkerrechtlich verbotene Foltermethoden verharmloste, 
sowie der Begriff der „Spezialoperation“, mit dem Russland über den Fakt des 
von ihm gegen die Ukraine geführten Angriffskriegs hinwegtäuschen möchte. 
Die polnisch-amerikanische Historikern Anne Applebaum hat es als „genoci-
dal language“ bzw. als „genocidal hate speech“ bezeichnet, wenn russische 
Propaganda davon spreche, dass es die Ukrainer eigentlich nicht gebe, dass 
sie von der Landkarte gewischt werden müsse und dass ihr Volk mitsamt sei-
nem Namen ausgelöscht gehöre.41 

Sprache und Denken sind auf das engste miteinander verwoben. Staatliche 
Propaganda liefert das Wording, welches das Denken, wie bei der 
„Newspeak“ in George Orwells dystopischem Roman „1984“, in die ge-
wünschten Bahnen lenkt. Im Unterschied zu Euphemismen sind Frames über 
den Wortlaut hinausgehende Sinnstiftungen bzw. Bedeutungszuschreibungen, 
die sich aus der gezielten Auswahl der Informationen und der Art ihrer Prä-
sentation ergeben, z. B. beim Hinweis auf einen drohenden Angriff eines in-
neren oder äußeren „Feindes“, beim Aufruf zum Kampf für eine „gerechte 
Sache“ oder beim Einsatz von Folter zur „Nachrichtengewinnung und Terror-
abwehr“. Beim Framing geht es darum, welchen Informationen welche Be-
deutung zugeschrieben wird. Gefährlich sind solche Frames, weil sie entspre-
chende Handlungsschemata (Skripte) aktivieren und dafür sorgen, dass Men-
schen, besonders solche, die glauben und nicht nachdenken möchten, im au-
tomatisch-spontanen Modus handeln. 

6. Völkerstrafrechtliche Entwicklungen 
Im 5. Jahrhundert hat Augustinus den Staat als kriminellen Akteur „entdeckt“ 
und ihn mit einer Räuberbande verglichen. Im vierten Buch seines Werks „De 
Civitate Dei“ (dt.: Vom Gottesstaat) klagt er aus der Perspektive eines Kir-
chenmannes: 

 
 
41 Applebaum, Ukraine and the words that lead to mass murder: First comes the dehumaniza-

tion. Then comes the killing. The Atlantic, April 25, 2022, in: https://www.theatlan-
tic.com/magazine/archive/2022/06/ukraine-mass-murder-hate-speech-soviet/629629/ 
[letzter Aufruf: 24.10.2024] 
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„Was anders sind also Reiche, wenn ihnen Gerechtigkeit fehlt, als große 
Räuberbanden? Sind doch auch Räuberbanden nichts anders als kleine 
Reiche. Auch da ist eine Schar von Menschen, die unter Befehl eines An-
führers steht, sich durch Verabredung zu einer Gemeinschaft zusammen-
schließt und nach fester Übereinkunft die Beute teilt. Wenn dies üble Ge-
bilde durch den Zuzug verkommener Menschen so ins große wächst, dass 
Ortschaften besetzt, Niederlassungen gegründet, Städte erobert, Völker un-
terworfen werden, nimmt es ohne weiteres den Namen Reich an, den ihm 
offenbar nicht hingeschwundene Habgier sondern erlangte Straflosigkeit 
erwirbt.“42 

Nicht nur der Vergleich ist bemerkenswert – auch die Bezeichnung der Straf-
losigkeit staatlichen Unrechts als Ungerechtigkeit ist es. Ihr gegenüber nimmt 
sich die göttliche Gerechtigkeit natürlich umso strahlender aus! Es ist nicht 
leicht zu sagen, wie lange sich die Sehnsucht nach einer (straf-)rechtlichen 
Kontrolle von Mächtigen historisch zurückverfolgen lässt.43 Gewiss ist ledig-
lich, dass es sehr lange gedauert hat, bis sich staatliche Amtsträger und hohe 
Funktionäre für völkerrechtswidriges Verhalten vor Strafgerichten verantwor-
ten mussten. Von letztlich vergeblichen oder nicht nennenswerten Versuchen 
nach dem Ersten Weltkrieg abgesehen markiert der Nürnberger Prozess „ge-
gen die Hauptkriegsverbrecher“ 1945/46 einen Wendepunkt, der erst durch 
die völlige Niederlage des Deutschen Reiches möglich wurde. 

Wegen des Weltkriegs und der in seinem Schatten verübten Gräueltaten stan-
den die „Verbrechen gegen den Frieden“ im Zentrum der alliierten Ankläger. 
Einerseits geißelten sie die Vorbereitung und Führung eines Angriffskrieges, 
also den Krieg als Verbrechen per se, andererseits klagten sie zahllose Kriegs-
verbrechen an, die zusammen das Muster einer systematischen Verfolgung 
ergaben und als neuartiges Verbrechen gegen die Menschlichkeit (crimes 
against humanity) begriffen wurden. Man schlug bewusst ein neues Kapitel 
des Völkerstrafrechts auf. Der amerikanische Hauptankläger Robert H. 
Jackson sparte in seiner Anklage nicht mit Pathos: 

„Daß vier große Nationen (…) ihre gefangenen Feinde freiwillig dem Rich-
terspruch des Gesetzes überlassen, ist eines der bedeutsamsten Zugeständ-
nisse, das die Macht jemals der Vernunft eingeräumt hat.“ 

 
 
42 Augustinus, De Civitate Dei, 22 Bücher (412-426), Buch 4, Kap. 4. 
43 Vgl. Neubacher (2005), S. 256-303. 
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„Das Statut dieses Gerichtshofs beruht auf dem Glauben, daß der Gedanke 
des Rechts nicht nur das Verhalten kleiner Leute beherrschen soll, sondern 
daß auch die Mächtigen, die Herrscher selbst ‚Gott und dem Gesetz unter-
tan sind‘ (…).“ 

„Das Statut bestimmt, daß jemand, der Verbrechen begangen hat, sich 
nicht auf höhere Befehle berufen oder etwa vorbringen dürfe, seine Verbre-
chen seien Staatsakte gewesen. Denn das Zusammenwirken dieser beiden 
Grundsätze hatte bisher zur Folge, daß fast jeder, der an den wirklich gro-
ßen Verbrechen gegen den Frieden und die Menschheit beteiligt war, straf-
los blieb.“44 

Aber es war den Alliierten Ernst damit, eine neue völkerrechtliche Ordnung 
zu errichten, die erstmals auch die Haupttäter erreichen sollte, die sich selbst 
die Hände nicht schmutzig gemacht hatten. Zu den wichtigsten Grundsätzen 
dieses „Nürnberger Rechts“ zählte, dass sich niemand auf höheren Befehl oder 
darauf berufen können sollte, seine Handlungen seien Staatsakte gewesen, für 
die niemand individuell verantwortlich sei. 

Die Bemühungen Raphael Lemkins um die Schaffung eines Straftatbestands 
des Genozids fanden keinen Eingang in das Statut des Internationalen Mili-
tärgerichtshofs in Nürnberg. Diese Lücke wurde erst mit der Konvention über 
die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes vom 9.12.1948 geschlossen. 
Sie stellte erstmals einen Zusammenhang mit der staatlichen Ebene her, indem 
sie in Art. IV eine Bestrafung von Verantwortlichen vorsah, „gleichviel ob sie 
regierende Personen, öffentliche Beamte oder private Einzelpersonen sind.“ 
Genozid galt fortan als Verbrechen nach internationalem und nationalem 
Recht, für das die Vertragsparteien die notwendigen gesetzgeberischen Maß-
nahmen zu ergreifen hatten (Art. V). Für Strafverfahren sollte entweder ein 
Gericht des Staates, in dessen Gebiet die Handlung begangen worden war, 
zuständig sein oder ein neu zu errichtendes internationales Strafgericht. Die-
ses ließ jedoch auf sich warten und wurde erst mit dem Inkrafttreten des Rö-

 
 
44 Müller (Hg.) (1995), S. 3, 48 und 57. Vor diesem Hintergrund erscheint die umstrittene 

Entscheidung des Supreme Courts vom 01.07.2024 (TRUMP v. UNITED STATES) als 
besonders fragwürdig, auch wenn sie sich auf den nationalen Kontext bezieht. Es heißt dort: 
„(…) the nature of Presidential power entitles a former President to absolute immunity from 
criminal prosecution for actions within his conclusive and preclusive constitutional author-
ity. And he is entitled to at least presumptive immunity from prosecution for all his official 
acts.“, in: https://www.supremecourt.gov/opinions/23pdf/23-939_e2pg.pdf [letzter Aufruf: 
24.10.2024] 
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mischen Statuts über die Errichtung eines ständigen Internationalen Strafge-
richtshofes in Den Haag zum 1. Juli 2002 realisiert. Da mit den vier Genfer 
Konventionen vom 12. August 1949 auch der Kern des humanitären Völker-
rechts kodifiziert war, lässt sich sagen, dass die völkerstrafrechtlichen Tatbe-
stände, wie wir sie heute kennen, bereits einige Jahre nach Kriegsende entwi-
ckelt waren. Mit anderen Worten: Nicht die fehlenden Straftatbestände sind 
der Grund dafür gewesen, dass das Völkerstrafrecht erst in den 1990er Jahren, 
nach dem Ende des Kalten Krieges, angewandt wurde. Es fehlte allein an der 
Durchsetzung bereits geltenden Rechts! 

Die Rechtfertigung des Internationalen Strafgerichtshofs ergibt sich aus dem 
Umstand, dass die internationalen Kernverbrechen (Genozid, Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Aggression) die internationale Ge-
meinschaft als Ganzes betreffen. In gelungener Weise bringt das die Präambel 
des Römischen Statuts zum Ausdruck, wenn dort davon die Rede ist, „dass 
alle Völker durch gemeinsame Bande verbunden sind und ihre Kulturen ein 
gemeinsames Erbe bilden“, dass aber „dieses zerbrechliche Mosaik jederzeit 
zerstört werden kann“. Dabei darf und will der Internationale Strafgerichtshof 
nicht alles an sich reißen – er könnte das schon aus Kapazitätsgründen nicht. 
Er steht lediglich für den Fall bereit, dass der eigentlich zuständige Staat (in 
der Regel: der Tatort- oder Täterstaat) nicht willens oder nicht in der Lage ist, 
die Ermittlungen oder die Strafverfolgung ernsthaft durchzuführen (Art. 17 
Abs. 1 lit. a: Komplementaritätsprinzip). Damit ist die Entschlossenheit ver-
bunden, „der Straflosigkeit der Täter ein Ende zu setzen und so zur Verhütung 
solcher Verbrechen beizutragen“ (Präambel). 

7. Schluss 
Auf die letzten zwei Jahrzehnte zurückblickend bin ich skeptischer geworden, 
was die Tätigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs und seine Erfolgsaus-
sichten angeht.45 Aber er trägt keine Schuld daran, dass mächtige Staaten wie 
die USA, Russland und China eine Ratifikation des Römischen Statuts ableh-
nen und nicht einmal eine komplementäre Gerichtsbarkeit anzuerkennen be-
reit sind. Der Internationale Strafgerichtshof (International Criminal Court) 
wird mehr denn je gebraucht, selbst wenn strafrechtliche Reaktionen allenfalls 
eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Frieden sein können. 

 
 
45 Vgl. Neubacher (2018), S. 436 ff. 
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Er ist jedenfalls nicht verantwortlich für die Selbstblockade der Vereinten Na-
tionen, insbesondere durch die Veto-Mächte im Sicherheitsrat.46 Die Krise des 
Multilateralismus ist politisch gewollt. Die völkerrechtliche Ordnung wird 
etwa dadurch in Frage gestellt, dass Urteile des Internationalen Gerichtshofs 
(International Court of Justice), des Rechtsprechungsorgans der Vereinten 
Nationen, ignoriert werden.47 Die Völkerrechtsordnung wird von ihren Ver-
ächtern in einer seit längerem nicht mehr gesehenen Weise herausgefordert. 
Sie muss deshalb verteidigt werden. Wir möchten uns wohl nicht vorstellen, 
was ein Zusammenbruch dieser Ordnung, was ein Kapitulieren des Rechts vor 
der Macht bedeuten würde. 
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Kriminologische Befunde zur „Messerkriminalität“ 

Dirk Baier 

Gliederung
1. Einleitung 
2. Entwicklung der „Messerkriminalität“ 
3. Phänomenologie der „Messerkrimina-

lität“ 

4. „Messerkriminalität“ und Nationalität 
5. Einflussfaktoren der „Messerkrimina-

lität“ 
6. Prävention der „Messerkriminalität“ 

1. Einleitung 
Im Jahr 2024 gab es wohl kaum ein Kriminalitäts-Thema, welches mehr öf-
fentliche und mediale Aufmerksamkeit erhalten hat als das der „Messerkrimi-
nalität“. Hierzu trugen einzelne Straftaten wie die Tötung eines Polizisten in 
Mannheim am 31.05., ein Messerangriff in Wolmirstedt mit einem Toten und 
mehreren Schwerverletzten am 14.06. oder die Tötung von drei Menschen 
während eines Stadtfests in Solingen am 23.08. bei. Dadurch, dass die Taten 
nicht nur mit dem gleichen Tatwerkzeug, einem Messer, sondern auch von 
Geflüchteten ausgeführt wurden, wurden die nachfolgenden Diskussionen um 
die „Messerkriminalität“ zusätzlich mit der seit einigen Jahren kontrovers be-
handelten Thematik der Migration vermischt. Somit entstand der Eindruck, 
dass die innere Sicherheit in Deutschland durch die starke Zuwanderung der 
zurückliegenden Jahre und die damit einhergehende „Messerkriminalität“ be-
droht sei. Der Druck auf die Politik hatte dann zur Folge, dass im Oktober 
2024 ein Sicherheitspaket vom Bundestag verabschiedet wurde, welches ver-
schiedene Verschärfungen im Asyl- und Waffenrecht beinhaltete. 

Eine rationale Kriminalpolitik hätte, bevor sie Maßnahmen zur Bekämpfung 
der „Messerkriminalität“ im Rahmen eines Sicherheitspakets beschließt, zu-
nächst um eine Bestandaufnahme des Forschungsstandes bemüht sein sollen 
oder, wenn nur wenige Erkenntnisse vorliegen, Forschung initiieren sollen – 
dies hat aber 2024 nicht stattgefunden. Die Kriminalpolitik in Deutschland 
scheint insofern kein kriminologisches Wissen zu benötigen. Dieses ist mit 
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Blick auf das spezifische Thema der „Messerkriminalität“ aber durchaus vor-
handen; teilweise ist es dabei auch relativierend: So verweisen Williams und 
Squires (2021) in ihrer Analyse von „knife crime“ in Großbritannien darauf, 
dass es sich in Teilen um eine „moral panic“ handeln könnte. Hierunter zählen 
Kriminalitätsphänomene, die selten vorkommen, die im Brennglas der Medi-
enberichterstattung aber plötzlich enorm verbreitet erscheinen und dann u. a. 
zur Folge haben, dass sich Menschen als Opfer solcher Delikte sehen – Lo-
verboys, needle spiking oder rituelle Gewalt werden bisweilen auch als „mo-
ral panic“ Phänomene betrachtet. 

Im Folgenden soll allerdings keine solch konstruktivistische Perspektive auf 
das Thema „Messerkriminalität“ eingenommen werden, auch wenn die Rolle 
der Medien und der aus der Labeling-Theorie bekannten Moralunternehmer 
in diesem Bereich zweifellos einmal genauer analysiert werden sollte. Statt-
dessen soll der kriminologische, empirische Wissensstand zur „Messerkrimi-
nalität“ dargestellt werden, mit einem Fokus auf den Wissensstand aus 
Deutschland. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass „Messerkriminalität“ kein 
genuines Forschungsfeld der Kriminologie ist, wie dies bspw. für die Gewalt-
kriminalität, die Wirtschaftskriminalität usw. gilt. In den einschlägigen 
deutschsprachigen Kriminologie-Lehrbüchern gibt es bislang in keinem 
Schlagwortverzeichnis einen Eintrag unter „Messer“ oder „Messerkriminali-
tät“. Gleichwohl existieren einige Befunde, wobei bereits an dieser Stelle zu 
erwähnen ist, dass sowohl Befunde zu Messerangriffen als auch solche zum 
Messertragen, das insbesondere mit Blick auf Jugendliche untersucht wurde, 
vorgestellt werden. Es handelt sich dabei um in Teilen unabhängige Phäno-
mene, wenngleich freilich das Mitführen von Messern auch Voraussetzung 
des Einsatzes dieser ist. Baier und Bergmann (2018) berichten bspw. anhand 
einer Jugendstichprobe, dass unter Kontrolle von zahlreichen Drittfaktoren 
gilt, dass Jugendliche, die ein Messer mit sich führen, ein doppelt so hohes 
Risiko haben, Gewalttaten zu begehen, als Jugendliche, die keine Messer mit 
sich tragen. „Das Mitführen von Messern ist daher als wichtiger Einflussfak-
tor des Gewaltverhaltens einzustufen“ (ebd., S. 280). 

Die Kriminologie hat bekanntlich verschiedene Teilbereiche. Entsprechend 
dieser Teilbereiche sollen nachfolgend verschiedene Befunde zur „Messerkri-
minalität“ vorgestellt werden. Zunächst soll sich den statistischen Zahlen zur 
Verbreitung und Entwicklung des Phänomens gewidmet werden. Im An-
schluss werden die Phänomenologie und die Ätiologie der „Messerkriminali-
tät“ betrachtet, um abschließend die Prävention bzw. Intervention zu beleuch-
ten. Nicht eingegangen wird auf die Viktimologie der „Messerkriminalität“, 
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insofern es hierzu kaum Forschungsarbeiten gibt.1 Der Begriff „Messerkrimi-
nalität“ wird im gesamten Beitrag dabei in Anführungszeichen gesetzt, um zu 
verdeutlichen, dass es sich bislang nicht um einen etablierten, eigenständigen 
Kriminalitätsbereich handelt, der bspw. auch hinreichend von anderen Phäno-
menen wie der Gewaltkriminalität abgrenzbar ist. Sollten zukünftige For-
schungsarbeiten die Eigenständigkeit aufzeigen – u. a. dadurch, dass spezifi-
sche Ursachen für die „Messerkriminalität“ identifiziert werden – kann auf 
die Anführungszeichen verzichtet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint 
dies jedoch unwahrscheinlich; die „Messerkriminalität“ ist aktuell eher als 
Unterform der Gewaltkriminalität einzustufen, wie einzelne referierte For-
schungsbefunde zeigen werden. 

2. Entwicklung der „Messerkriminalität“ 
Eine zentrale Frage der Diskussionen um die „Messerkriminalität“ ist, ob 
diese zunimmt. Die Datenlage zur Beantwortung dieser Frage ist allerdings 
begrenzt. Bundesweit werden erst seit 2021 in der Polizeilichen Kriminalsta-
tistik sog. Messerangriffe ausgewiesen.2 Die entsprechenden Zahlen sind da-
her mit Vorsicht zu interpretieren – in doppelter Weise: Erstens müssen sich 
erst in allen Polizeien Deutschlands vergleichbare Routinen der Erfassung von 
„Messerkriminalität“ ausbilden. Da unter Messerangriffen nicht nur der Ein-
satz von Messern, d. h. das Zustechen, erfasst wird, sondern auch bereits die 
Drohung mit Messern, ist eine einheitliche Routine nicht per se gegeben. 
Zweitens steigt mit Einführung einer Statistik zur „Messerkriminalität“ die 
öffentliche Sensibilität für die entsprechenden Phänomene. Diese sowie eine 
zunehmende Medienberichterstattung hierüber können zur Folge haben, dass 
mehr „Messerkriminalität“ angezeigt wird; gerade im Bereich der Drohungen 
mit Messern kann von einem Dunkelfeld ausgegangen werden, welches bei 
steigender Anzeigebereitschaft aufgehellt wird. Ansteigende Zahlen der Poli-
zeilichen Kriminalstatistik müssen daher nicht unbedingt bedeuten, dass 
„Messerkriminalität“ tatsächlich zunimmt. 

 
 
1 Allerdings finden sich hierzu erste journalistische Arbeiten, die belegen, dass „Messerkri-

minalität“ viktimologische Besonderheiten aufweisen könnte, wobei ein systematischer 
Vergleich mit anderen Opfergruppen noch aussteht, siehe https://www.faz.net/aktuell/ge-
sellschaft/kriminalitaet/was-messergewalt-bei-den-opfern-anrichtet-19982283.html [letz-
ter Aufruf: 03.03.2025]. 

2 Vgl. https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Factsheet_Statistik_Messeran-
griffe_Mediendienst_Integration.pdf [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 
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Für das Jahr 2023 weist die Polizeiliche Kriminalstatistik 8.951 Messeran-
griffe im Bereich gefährliche und schwere Körperverletzungen und 4.893 
Messerangriffe im Bereich Raubtaten aus – für andere Delikte finden sich 
keine Angaben zur Anzahl an Messerangriffen (Bundesministerium des In-
nern und für Heimat 2024, S. 15). Bei den gefährlichen und schweren Kör-
perverletzungen stellen Messerangriffe 5,8 % aller Fälle, bei den Raubtaten 
10,9 %, d. h. der Großteil dieser Delikte wird nicht mit Messern ausgeführt. 
Die insgesamt 13.844 Messerangriffe stellen 6,5 % aller Gewaltstraftaten (in 
2023: 214.099 registrierte Delikte) und 0,2 % aller Straftaten (in 2023: 
5.940.667 Straftaten) dar, machen also nur einen sehr kleinen Teil der Krimi-
nalität in Deutschland aus. Im Jahr vorher, d. h. im Jahr 2022, wurden 12.355 
Messerangriffe in der Polizeilichen Kriminalstatistik gezählt. Innerhalb eines 
Jahres sind die Angriffe damit um 12,1 % gestiegen. Erwähnenswert in die-
sem Zusammenhang ist sicherlich, dass auch die Gewaltkriminalität insge-
samt in diesem Zeitraum zugenommen hat, und zwar um 8,6 %. Die Entwick-
lung der „Messerkriminalität“ unterscheidet sich insofern kaum von der Ent-
wicklung der Gewaltkriminalität. 

Aus einzelnen Bundesländern liegen ebenfalls Auswertungen zur Entwick-
lung der „Messerkriminalität“ vor, die im Vergleich der Jahre 2022 und 2023 
einen Anstieg belegen (vgl. Wollinger/Kersting/Engelen 2024). Für Nord-
rhein-Westfalen sind dabei Zahlen vorhanden, die bis ins Jahr 2019 zurück-
reichen. Demnach wurden im Jahr 2019 3.420 Fälle von Messerangriffen ge-
zählt, 2023 3.536 Fälle. „Das entspricht einer Zunahme von 3,4 % zum Jahr 
2023 und klingt deutlich weniger dramatisch als 42,6 %“, was die Zunahme 
im Vergleich zum Vorjahr 2022 darstellt (ebd., S. 659). Es muss bei der Inter-
pretation der Fallzahlen darauf geachtet werden, dass die Jahre 2020 bis 2022 
Coronapandemie-bedingt besondere Jahre waren, die aufgrund eingeschränk-
ter Mobilität mit niedrigeren Fallzahlen einhergegangen sind. Ein Vergleich 
mit einem Vor-Pandemie-Jahr erscheint daher angemessener als einer mit 
dem Jahr 2022. 

Ein solcher Vergleich wurde von der Bundespolizei vorgenommen, die Ge-
waltdelikte mit Messern der ersten Halbjahre der Jahre 2019, 2023 und 2024 
gegenübergestellt hat.3 Entsprechend des Einsatzbereichs der Bundespolizei 
handelt es sich hierbei um „Messerkriminalität“, die sich vornehmlich an 
Bahnhöfen bzw. auf Bahnstrecken ereignet hat. Für das Jahr 2019 wird eine 
Anzahl von 198 Messereinsätzen berichtet, für 2023 von 391 und für 2024 

 
 
3 Vgl. https://dserver.bundestag.de/btd/20/127/2012758.pdf [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 
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von 430. Für den spezifischen Tätigkeitsbereich der Bahnpolizei zeichnet sich 
daher eine Verdopplung ab, wenngleich die generell im Vergleich zur Poli-
zeilichen Kriminalstatistik niedrigen Zahlen zu beachten sind. 

Hinweise auf steigende Messerangriffe können auch einer anderen Statistik-
quelle entnommen werden: der Anzahl der in Krankenhäusern mit Stichver-
letzungen behandelten Patientinnen und Patienten. Entsprechend des Trauma-
registers der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie zeigt sich bspw., dass 
der Anteil wegen einer solchen Verletzung eingelieferter Personen im Ver-
gleich der Jahre 2014 bis 2023 von unter zwei auf über 3 % gestiegen ist, was 
einer Zunahme von ca. 50 % entspricht.4 Auch aus einzelnen Krankhäusern 
werden entsprechende Anstiege berichtet.5 

Dunkelfeldbefragungen liegen zu dieser Thematik nur für Jugendliche vor. In 
niedersachsenweit repräsentativen Befragungen unter Jugendlichen der neun-
ten Jahrgangsstufe wird seit 2013 untersucht, wie sich das Gewaltverhalten 
einerseits, das Messertragen andererseits entwickelt (Dreißigacker et al. 
2023). Im Vergleich der Jahre 2019 und 2022 – der letzten derzeit vorliegen-
den Datenerhebungen – hat sich der Anteil an Jugendlichen, die Körperver-
letzungen mit Waffen begangen haben, von 0,7 auf 0,8 % geringfügig erhöht 
(Zwölf-Monats-Prävalenz). Allerdings liegen keine Angaben dazu vor, wie 
häufig auf Messer als Waffe zurückgegriffen wurde. In Bezug auf Messer 
wurde aber explizit erhoben, wie häufig man diese in der Schule oder Freizeit 
mit sich trägt. Lag der Anteil derer, die dies mindestens selten tun, im Jahr 
2013 noch bei 16,9 %, betrug die Rate 2022 bereits 20,7 % (häufiges Tragen: 
von 5,1 auf 6,1 %). Allerdings hat sich der Anstieg weitestgehend bis zum 
Jahr 2017 vollzogen; seitdem sind die Raten eher konstant. 

Die Ergebnisse von Hell- und Dunkelfeldstatistiken lassen sich derart zusam-
menfassen, dass es in den zurückliegenden Jahren tendenziell zu einem An-
stieg der „Messerkriminalität“ gekommen ist. Es ist aber keinesfalls von einer 
dramatischen Zunahme auszugehen. Die vorhandenen, mit verschiedenen 
Nachteilen versehenen Zahlen lassen die hohe mediale und politische Auf-
merksamkeit für die „Messerkriminalität“ insofern nicht als gerechtfertigt er-
scheinen. „Messerkriminalität“ explodiert nicht und „Messerkriminalität“ ist 

 
 
4 Vgl. https://www.nzz.ch/international/nzz-recherche-zahl-schwerer-stichverletzungen-in-

deutschland-stark-gestiegen-ld.1844481 [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 
5 Vgl. u. a. https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2024/08/berlin-mehr-stichverletzungen-

charite-direktor-chirurgie.html [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 
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quantitativ weiterhin nur ein kleiner Teil der Gewaltkriminalität. Wenn über-
haupt, sollte das mediale und politische Interesse dieser Gewaltkriminalität 
gelten, insofern hier mittlerweile wieder ein Niveau erreicht ist, welches dem 
aus dem Jahr 2007 entspricht – dem Jahr mit dem Höchststand der Gewaltkri-
minalität in den letzten 30 Jahren. 

3. Phänomenologie der „Messerkriminalität“ 
Bislang liegen zur Phänomenologie der „Messerkriminalität“ für Deutschland 
kaum empirische Befunde vor. Eine Ausnahme stellt die Studie von 
Rausch/Hatton/Brettel/Rettenberger (2022, 2023) dar. In der Studie werden 
aktenanalytisch 519 Personen untersucht, die in den Jahren 2013 und 2018 
rechtskräftig wegen mindestens eines Falls von schwerer Gewaltkriminalität 
in Rheinland-Pfalz abgeurteilt wurden. Bei den zugrundeliegenden Delikten 
handelte es sich meist um gefährliche Körperverletzungen, Diebstahl mit 
Waffen oder Raubtaten. Bei 66 Personen (2013: 27, 2018: 39) liegt ein Fall 
von „Messerkriminalität“ vor, d. h. die Tat wurde (auch) mit dem Tatmittel 
Messer begangen. 

In dieser Analyse zeigt sich erstens, dass der Anteil der „Messerkriminalität“ 
über die Zeit hinweg nicht signifikant ansteigt: Im Jahr 2013 lag er bei 10,7 %, 
im Jahr 2018 bei 14,7 %. Da der Erhebungszeitraum aber einige Jahre in der 
Vergangenheit liegt, kann über aktuelle Entwicklungen anhand dieser Stich-
probe nichts ausgesagt werden. 

Zweitens belegen die Auswertungen, dass es sich bei „Messerkriminalität“ 
nicht um ein homogenes Phänomen handelt. Nur etwa die Hälfte der Fälle von 
„Messerkriminalität“ ereignete sich demnach im öffentlichen Raum, mit über 
die Zeit hinweg rückläufiger Tendenz (2013: 51,9 %, 2018: 43,6 %). Nur bei 
der Minderheit der Fälle existierte keine vorhergehende Täter-Opfer-Bezie-
hung (2013: 29,6 %, 2018: 28,2 %). Dies lässt die Folgerung zu, dass mindes-
tens drei verschiedene Subtypen von „Messerkriminalität“ zu unterscheiden 
sind: Übergriffe im öffentlichen Raum zwischen fremden Personen, Über-
griffe im öffentlichen Raum zwischen bekannten Personen und Übergriffe des 
Bereichs häusliche Gewalt, die sich typischerweise nicht im öffentlichen 
Raum zwischen Personen in familiären/verwandtschaftlichen Beziehungen 
ereignen. Leider werden von der Studie diese und ggf. weitere Subtypen aber 
nicht ausgewiesen, so dass eine Abschätzung des Vorkommens der verschie-
denen Konstellationen aktuell nicht möglich ist. Wichtig ist aber, dass die in 
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der öffentlichen Diskussion meist im Zentrum stehende Konstellation von 
„Messerkriminalität“ im öffentlichen Raum nur einen, tendenziell kleineren 
Teil dieser Gewalt ausmacht. 

Drittens lassen die Auswertungen noch wichtige Folgerungen mit Blick auf 
die Tatpersonen zu. Diese sind in ca. neun von zehn Fällen männlich. Das 
Durchschnittsalter liegt dabei nicht, wie dies vielleicht erwartet würde, im 
späten Jugend- oder Heranwachsendenalter, sondern bei etwa 34 Jahren. Der 
Anteil nichtdeutscher Tatpersonen steigt über die Zeit hinweg von 25,9 auf 
43,6 %, was aber aufgrund der kleinen Stichprobe als nicht signifikant ausge-
wiesen wird. Weitere Auswertungen zu den Tatpersonen zeigen, dass diese 
durchschnittlich eine geringere Bildung aufweisen (zu 81,0 % Hauptschulab-
schluss oder niedriger), häufig arbeitslos waren (zu 64,5 %) und im Durch-
schnitt bereits drei Vorverurteilungen hatten. Die Personen, die „Messerkri-
minalität“ ausgeführt hatten, hatten häufiger als andere Gewalttäter im sozia-
len Nahraum Gewalt erlebt (z. B. durch Eltern), aber auch Gewalt ausgeübt 
(z. B. gegen eigene Partner). Zudem fanden sich für Tatpersonen Hinweise 
auf psychische Vorbelastungen (44,4 %) sowie auf Probleme im Bereich Al-
kohol- und Drogenkonsum (30,2 bzw. 46,0 %) – bei einigen dieser Merkmale 
waren die beobachteten Raten höher als bei anderen Gewalttätern, bei einigen 
Merkmalen entsprach das Bild aber auch jenem von Tätern schwerer Gewalt, 
die kein Messer nutzten. 

Die Studie hat aufgrund ihrer geringen Fallzahl, ihrer Fokussierung auf ein 
Bundesland sowie die Analyse von älteren Daten sicherlich Nachteile; weitere 
umfassendere Auswertungen erscheinen daher in jedem Fall wünschenswert. 
Zugleich ist sie sehr bedeutsam, insofern sie verschiedene, verbreitete Annah-
men zur „Messerkriminalität“ entkräftet. So liegt eine zentrale Erkenntnis da-
rin, dass sich „ein Kontrast zu dem oftmals in der öffentlichen Diskussion ge-
zeichneten Narrativ junger, gezielt vorgehender Täter:innen von Messerge-
walt“ in den Ergebnissen zeigt. Die Phänomenologie der „Messerkriminalität“ 
ist deutlich differenzierter. 

4. „Messerkriminalität“ und Nationalität 
Wie die Studie von Rausch/Hatton/Brettel/Rettenberger (2022) zeigt, ist der 
Anteil an Personen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit bei der „Messerkrimi-
nalität“, aber auch bei der Gewaltkriminalität erhöht. Unter den Tatpersonen 
des Jahres 2018 hatten bei der „Messerkriminalität“ 43,6 % eine ausländische 
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Staatsangehörigkeit, bei der Gewaltkriminalität lag der Anteil bei 32,0 %; im 
selben Jahr hatte in Rheinland-Pfalz aber nur 11,1 % der Gesamtbevölkerung 
eine ausländische Staatsangehörigkeit. Auch in aktuelleren Zahlen der Poli-
zeilichen Kriminalstatistik findet sich eine entsprechende Höherbelastung der 
ausländischen Bevölkerung. Hierzu einige Beispiele: 

- In Baden-Württemberg lag im Bereich der „Messerkriminalität“ der 
Anteil an Tatverdächtigen ohne deutsche Staatsangehörigkeit 2023 bei 
55,2 %, bei einem Ausländeranteil im selben Jahr von 18,5 %.6 

- In Berlin lag der Ausländeranteil unter den Verdächtigen der „Messer-
kriminalität“ 2023 bei 53 %, während der Bevölkerungsanteil bei 
23,3 % lag.7 

- In Nordrhein-Westfalen wurde ein Ausländeranteil unter Tatverdächti-
gen der „Messerkriminalität“ von 45 % berichtet, während der Bevöl-
kerungsanteil 16,1 % beträgt.8 

- Auch für andere Bundesländer wie Hessen (ca. 50 %), Mecklenburg-
Vorpommern (35 %), Niedersachsen (41 %), Sachsen (49,2 %), Sach-
sen-Anhalt (35 %) oder Thüringen (41 %) wird in den Kriminalstatisti-
ken ein über dem Bevölkerungsanteil liegender Prozentsatz nichtdeut-
scher Tatverdächtiger der „Messerkriminalität“ berichtet.9 

Solche Auswertungen der Polizeilichen Kriminalstatistik zu nichtdeutschen 
Tatverdächtigen sind aber mit einer Reihe von Problemen konfrontiert, die die 
Aussagekraft deutlich beeinträchtigen (vgl. u. a. Baier 2024, Heinz 2024). 
Hinzuweisen ist u. a. erstens darauf, dass der Vergleich von Tatverdächtigen- 
und Bevölkerungsanteil teilweise unpassend ist, weil bei den Tatverdächtigen 
nichtdeutsche Personengruppen eingeschlossen sind, die nicht in die Bevöl-
kerungsstatistik eingehen, so z. B. sich illegal in Deutschland aufhaltende Per-
sonen, Touristen inkl. Kriminaltouristen usw. Der Ausländeranteil in der Kri-
minalstatistik ist damit immer künstlich erhöht. 

Zweitens ist die Wahrscheinlichkeit legal in Deutschland lebender ausländi-
scher Personen erhöht, in der Kriminalstatistik registriert zu werden. Dies liegt 

 
 
6 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/cdu-bw-messerangriffe-auslaender-

100.html [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 
7 https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/berlin-zehn-messer-angriffe-am-tag-

verdaechtige-oft-auslaender-nur-zufall-li.2220351 [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 
8 https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/messerattacken-reul-100.html [letzter Auf-

ruf: 03.03.2025]. 
9 https://mediendienst-integration.de/artikel/messerkriminalitaet-welche-rolle-spielt-die-na-

tionalitaet.html [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 
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einerseits daran, dass bestimmte Straftatbestände weitestgehend nur von aus-
ländischen Personen verübt werden können, insbesondere Straftaten gegen 
das Aufenthalts-, das Asyl- und das Freizügigkeitsgesetz. Andererseits wurde 
empirisch belegt, dass auch bei anderen wie bspw. leichteren Gewaltdelikten 
die Anzeigewahrscheinlichkeit ausländischer Tatpersonen deutlich höher liegt 
als die Anzeigebereitschaft bei deutschen Tatpersonen (vgl. u. a. Baier/Pfeif-
fer/Simonson/Rabold 2009). Dies dürfte für den Bereich der „Messerkrimina-
lität“ durchaus relevant sein, insofern hier auch Drohungen mit Messern und 
damit leichtere Delikte erfasst werden, bei denen die Anzeigebereitschaft sehr 
relevant bzgl. der Anzahl der im Hellfeld ausgewiesenen Delikte ist. Zusätz-
lich werden ausländische Personen in Deutschland häufiger von der Polizei 
kontrolliert (vgl. u. a. Müller/Wittlif 2023), was unter sonst gleichen Umstän-
den ebenfalls zur Folge hat, dass sie unter Tatverdächtigen überrepräsentiert 
sind. 

Drittens ist zu beachten, dass die ausländische Bevölkerung häufiger krimino-
gene Faktoren aufweist, die, wenn sie bei Deutschen vorliegen, ebenso mit 
Kriminalität in Verbindung stehen. Hierzu zählen demografische Merkmale: 
So ist die ausländische Bevölkerung im Durchschnitt jünger als die deutsche, 
der Anteil männlicher Personen ist erhöht. Hierzu zählen aber auch struktu-
relle Merkmale: Die ausländische Bevölkerung ist häufiger von Armut, Ar-
beitslosigkeit, schlechterer Wohnsituation und sozialer Benachteiligung be-
troffen. Nicht zuletzt sind auch weitere Merkmale wie bspw. psychische Auf-
fälligkeiten aufgrund von Traumatisierungen zu nennen oder die von Erzie-
hung und Sozialisation geprägte häufigere Befürwortung von Männlichkeits-
normen und Gewalt. Mit Ausnahme einiger weniger demografischer Merk-
male (Alter, Geschlecht) können die genannten Merkmale aber bei Auswer-
tungen der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht berücksichtigt werden. 

Nicht zuletzt ist darauf zu verweisen, dass es nicht „die“ Ausländer gibt, son-
dern dass es sich um sehr unterschiedliche Gruppen handelt, die in unter-
schiedlichem Maße aufgrund der unterschiedlichen Betroffenheit von krimi-
nogenen Faktoren mit Gewalt in Erscheinung treten. Einige Sonderauswer-
tungen der Polizeilichen Kriminalstatistik können die Differenziertheit gut il-
lustrieren: So wurde für Nordrhein-Westfalen berichtet, dass Tatverdächtige 
der „Messerkriminalität“ zu 23 %syrischer Herkunft waren, gefolgt von tür-
kischen (10 %), irakischen (7,7 %) und rumänischen Tatverdächtigen (6 %). 
Eine Sonderauswertung der Bundespolizei zu „Messerkriminalität“ ergibt ein 
ähnlich differenziertes Bild: Am häufigsten wurden syrische Tatverdächtige, 
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gefolgt von afghanischen und polnischen Tatverdächtigen festgestellt.10 Es 
finden sich also Tatverdächtige aus dem asiatischen Raum ebenso wie aus 
dem europäischen oder afrikanischen Raum. Dies macht deutlich, dass allein 
ein Herkunftsland bzw. eine Herkunftsregion keinen Erklärungswert für das 
kriminelle Handeln aufweist. Und noch ein Aspekt ist bei der Diskussion um 
Nationalität und „Messerkriminalität“ zu beachten: Es gibt keine nationale 
Gruppe, bei der eine Mehrheit mit dieser Kriminalität in Erscheinung treten 
würde. Wenn derzeit syrische Tatverdächtige unter ausländischen Tatver-
dächtigen häufiger vertreten sind, so liegt dies schlicht daran, dass derzeit fast 
eine Million und damit eine hohe Zahl syrischer Flüchtlinge in Deutschland 
lebt, von denen die überwältigende Mehrheit keine „Messerkriminalität“ aus-
führt. 

Die Kategorie der Nationalität ist daher alles in allem wenig nützlich, um Kri-
minalität zu erklären; und wenn sich auf diese Kategorie in der Polizeilichen 
Kriminalstatistik bezogen wird, so führen Vergleiche von Deutschen und Aus-
ländern immer zu einer Überschätzung der von Ausländern verübten Krimi-
nalität. Notwendig wären daher Dunkelfeldstudien, die unabhängig von den 
Konstruktionsbedingungen der Polizeilichen Kriminalstatistik sind. Für Ju-
gendliche liegen diese Dunkelfeldstudien vor (vgl. Dreißigacker et al. 2023), 
allerdings nicht zum spezifischen Phänomen der „Messerkriminalität“, also 
des Drohens mit und des Einsatzes von Messern. Die Dunkelfeldstudien ge-
ben aber Auskunft über das Mitführen von Messern. Diesbezüglich zeigen die 
Auswertungen wiederholt, dass sich keine bedeutsamen Unterschiede zwi-
schen verschiedenen Migrantengruppen ergeben. So berichten Baier/Berg-
mann/Kliem (2018), dass männliche Jugendliche ohne Migrationshintergrund 
zu 11,8 % häufiger ein Messer mit sich führen, Jugendliche mit Migrations-
hintergrund zu 12,2 %. Bei türkischen Jugendlichen liegt dieser Anteil bei 
12,1 %, bei Jugendlichen aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion bei 
15,5 %. Auch für die Schweiz konnten keine bedeutsamen Unterschiede zwi-
schen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund hinsichtlich des 
Messertragens gefunden werden (Baier/Kamenowski 2022). Zu folgern ist da-
her aus den verschiedenen Befunden, dass nicht die Nationalität von Bedeu-
tung für Gewalt im Allgemeinen, für „Messerkriminalität“ im Besonderen ist; 
entscheidend für das Tragen bzw. Einsetzen von Messern sind vielmehr per-
sönliche und soziale Einflussfaktoren. 

 
 
10 https://dserver.bundestag.de/btd/20/127/2012758.pdf [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 
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5. Einflussfaktoren der „Messerkriminalität“ 
Diese Einflussfaktoren wurden in den letzten Jahren allerdings nur wenig in-
tensiv untersucht. Zunächst ist bzgl. der Einflussfaktoren auf eine wichtige 
Unterscheidung hinzuweisen: die zwischen Motiven und Ursachen. Werden 
Personen danach gefragt, warum sie Messer mit sich führen, erfährt man et-
was über Motive. Werden hingegen verschiedene persönliche und soziale 
Merkmale bestenfalls im Längsschnitt mit dem Messertragen oder -einsetzen 
in Beziehung gesetzt, werden Ursachen untersucht. An einem Beispiel lässt 
sich der Unterschied gut verdeutlichen: Junge Menschen berichten bspw. häu-
figer, dass sie sich mit Messern sicherer fühlen. Dieses Motiv wird bei der 
Analyse von Ursachen aber weitestgehend nicht als bedeutsam eingestuft: Un-
sicherheitsgefühl ist kein Einflussfaktor des Messertragens. Dies ist letztlich 
auch nicht plausibel, da Unsicherheitsgefühle eher zu Rückzug aus dem öf-
fentlichen Raum führen, nicht dazu, diesen mit Waffen aufgerüstet aufzusu-
chen. 

Über Motive des Messertragens (nicht des Messereinsatzes) gibt eine Befra-
gung aus dem Jahr 2019 unter Jugendlichen der neunten Jahrgangsstufe Aus-
kunft (Dreißigacker et al. 2023). Jugendliche, die angaben, in der Schule oder 
Freizeit Messer mit sich zu führen, wurden gebeten, anzugeben, aus welchem 
Grund sie dies tun. Zur Auswahl standen vier Gründe sowie ein offenes Ant-
wortfeld.11 Am häufigsten wurde bejaht, dass ein Messer als Werkzeug be-
nutzt wird (77,2 %), am zweithäufigsten, weil man sich damit sicherer fühlt 
(47,8 %). Ein Drittel der messertragenden Befragten gab an, damit andere Per-
sonen beschützen zu wollen (33,0 %); nur sehr selten wurde berichtet, dass 
man Messer trägt, um sich Respekt zu verschaffen (8,6 %). In den offenen 
Antwortfeldern wurden zusätzlich werkzeugbezogene Antworten berichtet 
(z. B. „schnitzen“, „Frühstück machen“, „Flaschen öffnen“); zudem wurde 
eine Reihe individueller Motive eingetragen (z. B. „aus Gewohnheit“, „Freun-
den zeigen“, „Langeweile“, „Spaß“), wobei häufiger zudem angegeben 
wurde, dass die Verteidigung eine Rolle spielt (z. B. „damit ich mich vertei-
digen kann“, „damit ich mich wehren kann“). 

 
 
11 In die Auswertungen wurden nur Personen einbezogen, die angaben, Messer zumindest 

selten in der Schule und/oder der Freizeit zu tragen und die gleichzeitig angaben, nie 
Tränengas oder Pfefferspray mit sich zu führen; dies trifft auf 2.107 Befragte (gewichtete 
Daten) zu. Allerdings wurde nur einem Teil der Stichprobe die Frage nach den Gründen 
vorgelegt, weshalb in die Auswertungen Antworten von maximal 599 Befragten eingehen. 
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Werden die Einflussfaktoren des Messertragens untersucht, ergeben sich hin-
gegen andere Ergebnisse. In der Forschung werden dabei mindestens drei 
Thesen vertreten (vgl. Baier/Bergmann 2018, Baier/Kamenowski 2022). Die 
These der antisozialen Persönlichkeit besagt, dass Messertragen ein weiterer 
Aspekt einer dissozialen, externalisierendes Verhalten zeigenden Persönlich-
keit ist, weshalb Menschen, die zu Gewalt, Alkohol- und Drogenkonsum, 
Schulabsentismus usw. neigen, häufiger Messer mit sich führen. In diesem 
Zusammenhang werden auch bestimmte Werthaltungen bzw. normative Ori-
entierungen als ursächlich für Messertragen erachtet: Personen, die Gewalt 
und Männlichkeit befürworten, werden als gefährdeter betrachtet, Messer mit 
sich zu führen und diese auch einzusetzen. Die zweite These der differenziel-
len Assoziation besagt, dass der Kontakt mit Freunden, die Messer tragen, die 
Bereitschaft erhöht, selbst Messer mit sich zu führen. Je mehr solche Freunde 
man kennt, umso höher ist das Risiko, selbst Messer zu tragen. Zuletzt findet 
sich auch die Selbstschutz-These in der Forschung. Diese These vermutet, 
dass Personen, die Opfererfahrungen gemacht haben und sich vor weiteren 
Übergriffen schützen wollen bzw. die sich generell unsicher fühlen, häufiger 
Messer tragen. 

Die Befunde aus dem deutschsprachigen Raum bestätigen vor allem die bei-
den erstgenannten Thesen. So berichten Baier/Bergmann/Kliem (2018), dass 
u. a. die Zustimmung zu Männlichkeitsnormen, der Konsum illegaler Drogen 
und der Kontakt zu delinquenten Freunden mit häufigerem Messertragen in 
Beziehung steht – für das Sicherheitsgefühl ergab sich kein signifikanter Zu-
sammenhang; für die Selbstschutz-These sprach dennoch, dass Jugendliche, 
die Gewaltopfererlebnisse aufwiesen, ebenfalls häufiger Messer mit sich führ-
ten. In der Analyse ergab sich trotz Kontrolle verschiedener Merkmale zudem 
ein starker Geschlechtereffekt: Männliche Jugendliche neigen in besonderer 
Weise zum Messertragen; die Hintergründe hierfür sind mit den genannten 
Faktoren noch nicht ausreichend geklärt. Zudem fand sich auch ein das Risiko 
des Messertragens erhöhender Effekt des Gewaltspielekonsums. In einer 
Schweizer Jugendbefragung ergaben sich recht vergleichbare Befunde 
(Baier/Kamenowski 2022), wobei vor allem für die Faktoren externalisierende 
Verhaltensauffälligkeiten, Kontakt mit messertragenden Freunden und Alko-
holkonsum Zusammenhänge mit dem Messertragen gefunden wurden; auch 
in dieser Studie zeigte sich ein starker Effekt der Zugehörigkeit zur Gruppe 
männlicher Jugendlicher. Die Forschung stützt also die These der antisozialen 
Persönlichkeit und die These der differenziellen Assoziation; dabei sind die 
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festgestellten Einflussfaktoren weitestgehend identisch zu denen gewöhnli-
chen Gewaltverhaltens, was die Annahme unterstreicht, dass Messertragen 
eine Unterform der Gewalt darstellt. 

Diese Folgerung wird auch gestützt von Studien, die Einflussfaktoren des 
Messereinsatzes untersuchen. Erwähnt wurde bereits die Studie von 
Rausch/Hatton/Brettel/Rettenberger (2023), bei der sich teilweise vergleich-
bare Belastungen für Tatpersonen der „Messerkriminalität“ und der Gewalt-
kriminalität ergaben. Kürzlich hat sich zudem die Meta-Studie von 
Browne/Green/Jareno-Ripoll/Paddock (2022) mit Einflussfaktoren der Mes-
sergewalt beschäftigt. Berücksichtigt werden konnten insgesamt 15 Studien, 
wobei sich zwei Studien ebenfalls mit dem Messertragen, 13 Studien mit dem 
Messereinsatz als Unterform des Waffeneinsatzes allgemein beschäftigten. 
Auch dabei zeigte sich, dass Männer ein höheres Risiko der „Messerkrimina-
lität“ aufweisen, allerdings primär im öffentlichen Raum („community“); 
Frauen hingegen neigen eher dazu, Messer gegen Familienmitglieder und 
Partner im häuslichen Umfeld („domestic setting“) einzusetzen. Zusätzlich 
wurden drei Einflussfaktoren herausgearbeitet: Demnach sind erstens Opfer-
erfahrungen (Opfer von Kriminalität und Gewalt neigen eher dazu, selbst 
Messergewalt zu begehen), zweitens der Konsum illegaler Drogen (wobei so-
wohl Drogenabhängigkeit als auch allgemeiner Drogenkonsum mit einem er-
höhten Risiko für Messergewalt verbunden sind) und drittens psychische 
Probleme (wobei psychotische Störungen, Angststörungen, geringes Selbst-
wertgefühl und selbstverletzendes Verhalten das Risiko für Messergewalt er-
höhen) von besonderer Relevanz für „Messerkriminalität“. Obwohl diese Fak-
toren auch für Gewaltverhalten allgemein als ursächlich gelten, weisen die 
Autoren darauf hin, die Unterschiede zwischen Messer- und Gewaltkrimina-
lität zukünftig verstärkt zu untersuchen: „Future research may continue explo-
ring […] the differences between knife offenders and violent offenders who 
do not carry knives“ (ebd., S. 12), dies vor dem Hintergrund, ggf. spezifi-
schere Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu entwickeln. 
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6. Prävention der „Messerkriminalität“ 
Die Prävention zum spezifischen Thema „Messerkriminalität“ ist im deutsch-
sprachigen Raum noch wenig entwickelt. In der Grünen Liste Prävention12 
findet sich kein Programm unter dem Stichwort „Messer“; gleiches gilt für die 
Datenbank PGFwirkt.13 Bislang hat nur die Berliner Polizei eine schulbasierte 
Sensibilisierungsmaßnahme mit dem Titel „Messer machen Mörder“ entwi-
ckelt (Bartsch 2016); für solche auch mit „educational interventions“ bezeich-
neten Maßnahmen finden sich Hinweise für eine positive Wirkung (Foster 
2013), wenngleich methodisch anspruchsvolle Evaluationen noch ausstehen. 
In der Schweiz wurden ebenfalls Materialen zur Sensibilisierung bzgl. der 
Messerthematik entwickelt, z. B. kurze Filme.14 Best practices finden sich da-
mit weder für die Präventions- noch die Interventionsarbeit. Vor diesem Hin-
tergrund ist es etwas überraschend, wie im Bereich der Polizei und der Politik 
darüber diskutiert wird, wie „Messerkriminalität“ am besten eingedämmt wer-
den soll. Ein ausführliches Programm hat der Innenminister von Nordrhein-
Westfalen, Herbert Reul, im August 2024 vorgestellt:15 Von den insgesamt 
zehn vorgeschlagenen Maßnahmen lässt sich zu zwei Maßnahmen vermuten, 
dass sie eine gewisse Wirkung entfalten (weiterer Einsatz von Intensivtäter-
konzepten wie „Kurve kriegen“, kommunale Netzwerkarbeit); für verschie-
dene Maßnahmen können aus Mangel an empirischen Studien noch keine 
Aussagen bzgl. der Wirksamkeit gemacht werden (Präventionskonzept an Un-
terbringungseinrichtungen, „Niederschwellige“ Vernehmungen); denkbar 
sind durchaus kontraintendierte Effekte, da diese Maßnahmen mit Stigmati-
sierungseffekten einhergehen könnten. Für andere Maßnahmen ist bereits be-
kannt, dass sie aufgrund der Fokussierung auf formelle Kontrolle voraussicht-
lich nicht den gewünschten Effekt erbringen. Hierzu gehören Waffentragever-
bote, verstärkte Videoüberwachung oder das Einrichten weiterer Waffenver-
botszonen. Werden solche Maßnahmen nicht mit ausreichend Ressourcen bei 

 
 
12 Die Grüne Liste Prävention bietet auf der Basis nachvollziehbarer Kriterien einen Über-

blick über empfehlenswerte Präventionsansätze in den Bereichen Familie, Schule, Kin-
der/Jugendliche und Nachbarschaft. Vgl. https://www.gruene-liste-praeven-
tion.de/nano.cms/datenbank/information [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 

13 Hierbei handelt es sich um eine Sammlung von Präventionsangeboten aus der deutschspra-
chigen Schweiz, die positiv auf die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen wirken; 
vgl. https://www.pgfwirkt.ch/de/ [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 

14 Vgl. https://www.skppsc.ch/de/download/dini-muetter/ [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 
15 Vgl. https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/2024-08-28_konzept_be-

kaempfung_messergewalt.pdf [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 
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der Umsetzung verbunden und von weiteren, die realen Ursachen von Gewalt-
kriminalität adressierenden Programmen begleitet – zu denken ist hier bspw. 
an schulbasierte, zentrale Kompetenzen wie Empathie, Konfliktlösefähigkeit 
oder Selbstkontrolle vermittelnde Maßnahmen – wird sich kein nachhaltiger 
Erfolg einstellen. 

Im Ausland, insbesondere in Großbritannien, gibt es bereits seit mehr als ei-
nem Jahrzehnt Erfahrungen mit Maßnahmen der Prävention von „Messerkri-
minalität“. So wird in Schottland seit 2009 das Programm „No Knives, better 
Lives“16 durchgeführt. Dabei wird ein peer-education-Ansatz verfolgt, indem 
mit Gruppen von Jugendlichen verschiedene kreative und interaktive Aktivi-
täten ausgeführt werden. Durch die Aktivitäten lernen Jugendliche, besser im 
Team zu arbeiten, entwickeln Wissen über riskantes Verhalten, reflektieren 
eigene Ansichten und Vorurteile und verbessern persönliche Fähigkeiten. Ein 
anderes, auf Aufklärung setzendes Projekt ist das sog. „S.H.A.R.P. project“ 
(Simulation-based Holistic Approach for Reducing & Preventing Knife vio-
lence)17, bei dem es insbesondere darum geht, junge Menschen für die Schä-
den, die durch „Messerkriminalität“ angerichtet werden, zu sensibilisieren, 
wofür u. a. auch Virtual Reality zur Anwendung kommt.18 

In den Jahren 2008 bis 2010 gab es in England und Wales zudem das „Tack-
ling Knives Action Programme“19, welches Prävention und Intervention mit-
einander verband. In mehreren Gebieten wurden dabei verschiedene Aktivitä-
ten umgesetzt, von härteren Strafen gegenüber Personen, die „Messerkrimi-
nalität“ verübten, bis hin zur Sensibilisierungsarbeit bei Tätern oder generell 
Informationskampagnen zum Thema „Messerkriminalität“. Inwieweit die 
zahlreichen Aktivitäten tatsächlich eine Wirkung entfalteten, lässt sich aber 
nicht sagen, da keine RCT-Evaluation möglich war. 

Zusätzlich gibt es in Großbritannien Erfahrungen mit genuinen Interventions-
programmen. Hierzu gehört bspw. das Programm „Braver Choices“, das sich 
an Kinder und Jugendliche in Cardiff richtet, die wegen eines Messerangriffs 

 
 
16 Vgl. https://www.noknivesbetterlives.com/ [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 
17 Vgl. https://www.thechangefoundation.org.uk/preventing-knife-crime-with-the-s-h-a-r-p-

project/ [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 
18 Vgl. für einen ähnlichen Ansatz https://virtualdecisions.co.uk/knife-crime-education-pre-

vention-strategies-for-young-people/ [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 
19 Vgl. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7ad5e3e5274a319e77b0b8/horr53-

report.pdf [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 
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verhaftet wurden.20 Die Kinder und Jugendlichen werden dabei eng durch Ju-
gendsozialarbeiter im Rahmen eines Case Managements begleitet, wobei es 
u. a. darum geht, deren Bedürfnisse herauszuarbeiten und einen Aktionsplan 
bzgl. des Umgangs mit Messern zu vereinbaren. 

Diese und andere Ansätze, „Messerkriminalität“ über Prävention oder Inter-
vention zu adressieren, wurden in der Meta-Studie von Browne/Green/Ja-
reno-Ripoll/Paddock (2022) hinsichtlich ihrer Wirksamkeit geprüft, wobei 
eine entscheidende Limitation ist, dass insgesamt nur sechs Studien berück-
sichtigt werden konnten, anhand derer sich Aussagen zur Wirksamkeit ma-
chen lassen. Für einige Maßnahmen konnten keine Effekte nachgewiesen wer-
den, so bspw. für die Polizeipräsenz an Schulen (die sogar mit erhöhter „Mes-
serkriminalität“ einherging, wobei eine Erklärung sein könnte, dass gerade in 
Schulen mit erhöhter „Messerkriminalität“ die Polizeipräsenz verstärkt 
wurde), von „stop and search“ Strategien (die eine Parallele zu den Waffen-
verbotszonen aufweisen) oder generellen Aufklärungs- wie bspw. Medien-
kampagnen. Dies deutet darauf hin, dass diese Maßnahmen nicht die wirkli-
chen Ursachen des Messertragens oder -einsatzes adressieren. Für Pro-
gramme, die eine maßgeschneiderte Unterstützung (u. a. mit Blick auf Unter-
kunft, Bildung, Beschäftigung) bieten – berücksichtigt wurde in der Meta-
Studie bspw. ein Interventionsprogramm für Gangmitglieder; aber auch „Bra-
ver Choices“ gehört zu diesem Ansatz – zeigt sich hingegen eine Reduktion 
der „Messerkriminalität“. 

Obwohl damit zwar Erfahrungen mit Präventions- und Interventionsmaßnah-
men bzgl. „Messerkriminalität“ in anderen Ländern und auch erste Evaluati-
onsstudien vorliegen, ist der Wissensstand noch sehr begrenzt. RCT-Studien, 
die Voraussetzung zur Bewertung einer Maßnahme sind, liegen kaum und in 
Deutschland gar nicht vor. In dieser Situation ist einerseits zu folgern, dass 
die bspw. im Rahmen des erwähnten Zehn-Punkte-Plans Nordrhein-Westfa-
lens umgesetzten Maßnahmen mittels Begleitforschung evaluiert werden soll-
ten, um deren Wirksamkeit am Ende auch bewerten zu können. Andererseits 
ist fraglich, ob es tatsächlich einer spezifischen Prävention von bzw. Interven-
tion bei „Messerkriminalität“ bedarf. Wenn diese Form der Kriminalität ein 
Teilbereich der Gewaltkriminalität darstellt, kann bei der Prävention und In-
tervention auf vorliegende, evidenzbasierte Programme zurückgegriffen wer-
den. Das Rad müsste also nicht neu erfunden werden; stattdessen wäre eine 
konsequente Umsetzung von Gewaltprävention zu fordern, die dann immer 

 
 
20 Vgl. https://www.violencepreventionwales.co.uk/what-we-do/interventions/knife-crime-

project [letzter Aufruf: 03.03.2025]. 
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auch eine Prävention von „Messerkriminalität“ darstellt. Neben der besten-
falls flächendeckenden Implementierung universalpräventiver Gewaltpräven-
tionsprogramme wie bspw. der erwähnten Kompetenztrainings wären zudem 
Interventionsprogramme wie Kurve Kriegen oder Tripple P weiter auszu-
bauen. 
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1. Einleitung 
2. Ausgangslage 
3. Lernzieldimensionen 
4. Untersuchungsergebnisse 

5. Affektive Lernziele 
6. Handlungsmöglichkeiten 
7. Schlussbetrachtung 

1. Einleitung 
Im Rahmen ihres Studiums haben zahlreiche Studierende etwa der Rechtswis-
senschaft, der Psychologie, der Sozialen Arbeit und der Polizeistudiengänge 
Berührungspunkte mit dem Lehrgebiet Kriminologie1. Es ist an der Krimino-
logie, dieses Potenzial in Sachen Transfer voll auszuschöpfen. Denn die Stu-
dierenden von heute sind die Berufspraktiker von morgen. Zudem sind sie als 
Privatpersonen jederzeit und überall von dem gesellschaftlich relevanten 
Thema Kriminalität umgeben, etwa in der Diskussion um die neuesten Ergeb-
nisse der Kriminalstatistik im privaten Umfeld oder als in der Kommunalpo-
litik Engagierte in thematisch einschlägigen Ausschüssen. Das kriminologi-
sche Studium sollte demnach sowohl einen Bezug zum Beschäftigungssystem 
(Förderung von Employability) herstellen als auch die Fähigkeit der Studie-
renden, an Politik, Gesellschaft und Kultur verantwortlich und reflektiert teil-
haben zu können (Förderung von Citizenship), ausbilden.2 Lehre stellt damit 

 
 
1 Das heterogene und interdisziplinäre Lehrgebiet Kriminologie umfasst neben der Krimino-

logie auch Jugendstrafrecht und Strafvollzug, sowie Forensische Psychiatrie, Kriminalistik, 
Kriminalpolitik, Kriminalpsychologie, kriminalrechtliche Sanktionen, Kriminalsoziologie, 
Rechtsmedizin, Vernehmungslehre etc. Rein straf- oder strafprozessrechtlich ausgerichtete 
Fächer umfasst es hingegen nicht. 

2 Boosen (2023), S. 116 f. 
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einen wichtigen und oftmals übersehenen Baustein von Transfer dar. Aus die-
sem Grund sollte sie gerade nicht in den „Kinderschuhen“3 stecken bleiben. 

So gab der Umstand, dass das Lehrgebiet Kriminologie aus hochschuldidak-
tischer Sicht bisher kaum erschlossen war, Anlass zu der empirischen Unter-
suchung, die diesem Beitrag zugrunde liegt. Neben den Kriterien Relevanz 
und Praxisbezug setzt sie sich mit den hier maßgeblich in den Blick genom-
menen Lernzielen auseinander.4 

Lernziele sind spätestens seit dem shift from teaching to learning zum Dreh- 
und Angelpunkt des Curriculums geworden.5 Vereinfacht ausgedrückt, geht 
es um das Wozu der Lehre, also die Frage, was die Studierenden nach erfolg-
reichem Lernen in der Lage sein sollten zu tun.6 

Zunächst wird die besondere Ausgangslage bei den Studierenden im Lehrge-
biet Kriminologie betrachtet. Alsdann werden die verschiedenen Lernzieldi-
mensionen sowie die Untersuchungsergebnisse vorgestellt. Im Mittelpunkt 
des Beitrags stehen die affektiven Lernziele, welche im Lehrgebiet Krimino-
logie eine merklich größere Rolle spielen als in den meisten anderen Fächern. 
Die exemplarisch dargestellten Handlungsmöglichkeiten sollen aufzeigen, 
wie Studium und Lehre professionell und zukunftsweisend weiterentwickelt 
werden können. In der Schlussbetrachtung werden die Ergebnisse zusammen-
gefasst und ein Ausblick gewährt. 

2. Ausgangslage 
Um Lernziele festlegen und später Aussagen zu einem möglichen Lernzu-
wachs treffen zu können, muss den Lehrenden die Ausgangslage bei den Stu-
dierenden bekannt sein. „Ausgangslage“ wird hier verstanden als Sammelbe-
griff für Vorwissen, Fähigkeiten, Einstellungen und Werte, die vor der jewei-
ligen Lehrveranstaltung bei den Studierenden vorliegen.7 

 
 
3 Der Begriff stammt aus einer Freitexteingabe im Rahmen der im weiteren Verlauf beschrie-

benen Lehrendenbefragung, nach der eine Lehrperson angab, dass „die Kommunikation 
kriminologischen Wissens noch in den Kinderschuhen steckt und professionalisiert werden 
sollte“. 

4 Boosen (2023). 
5 Baumeister (2011), S. 47; Schaper/Reis/Wildt/Horvath/Bender (2012), S. 46; Pukelis/Savi-

ckiene/Fokiene (o. J.), S. 6; Elsholz (2019), S. 9; Musumeci (2016), S. 106. 
6 Klein/Weiß (2016), S. 4, 6; Riha (2017), S. 73; Musumeci (2016), S. 86. 
7 Schaper u. a. (2012), S. 9; Stolle (2006), S. 40; Albrecht/Gropengießer (2009), S. 34. 
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Da das Lehrgebiet Kriminologie im Normalfall in der schulischen Ausbildung 
nicht vorkommt, ist davon auszugehen, dass anstelle von fundiertem Vorwis-
sen bei den Studierenden in der Regel ein (stereotypisches) Alltagsverständnis 
von Kriminalität vorherrscht.8 So sei zu unterstellen, dass die meisten Men-
schen über alltagstheoretische Vorstellungen von Tätern, Opfern, Tatsituatio-
nen sowie der Wirkung von Strafe und anderen kriminalpräventiven Maßnah-
men verfügen, und sie davon ausgehen, dass ihre Vorstellungen sozialen Fak-
ten entsprechen.9 Ursprung ihrer Alltagsvorstellungen sind sowohl Quellen 
realer (eigene Erfahrungen im Umfeld, journalistische Massenmedien) als 
auch fiktiver (Kriminalromane, Fernsehserien, Filme etc.) Kriminalität. Da 
das Thema Kriminalität mit der gesamten Kultur verwoben ist,10 werden All-
tagsmythen täglich reproduziert und verstärkt.11 Erschwerend kommt der Um-
stand hinzu, dass abweichendes Verhalten von der Gesellschaft im besonderen 
Maße „emotional, zwischen Furcht, Nervenkitzel und Faszination schillernd 
wahrgenommen“12 wird. Kriminologische Themen sind auf das engste mit 
allgemeinen Gesellschaftsauffassungen und Weltbildern verknüpft.13 Auch 
deswegen erwachsen aus den Alltagsvorstellungen oft sog. Schubladendenken 
und Vorurteile als besondere Form der Einstellung.14 Als Objekte von Vorur-
teilen dienen oftmals gesellschaftliche Randgruppen (hier die Kriminellen). 
Auf der einen Seite können Vorurteile genutzt werden, um die eigene Konfor-
mität mit der gewählten Bezugsgruppe zu bekräftigen (hier die Nicht-Krimi-
nellen), auf der anderen Seite verdrängen sie die inhaltliche Auseinanderset-
zung mit dem Zielobjekt (hier wiederum den Kriminellen). Aus Vorurteilen 
resultieren Stigmatisierungen.15 

Neben dem Vorwissen spielt in den rechtsdogmatisch geprägten Studiengän-
gen auch die bisherige wissenschaftliche Sozialisation eine Rolle. Dies ist be-
sonders dann von Bedeutung, wenn die erste kriminologische Lehrveranstal-
tung erst im fortgeschrittenen Studium belegt wird, da sich die Studierenden 
dem Thema Kriminalität bis dahin ganz überwiegend aus strafrechtlicher Per-
spektive genähert haben. Das heißt, dass bereits eine deduktiv-systematische 
Arbeitsweise verinnerlicht wurde. Die Umstellung auf empirisch-feststellende 

 
 
8 Deichsel (1986), S. 371. 
9 Hernandez/Ten Eyck (2015), S. 10. 
10 Walter/Albrecht/Kania (2002), S. 1. 
11 Cornel (2004), S. 21. 
12 Kunz (2014), S. 26. 
13 Cornel (2004), S. 13. 
14 Hayes/Luther (2015), S. 1. 
15 Kerner (1991), S. 88 f. 
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und beschreibende Methoden stellt dann eine besondere Herausforderung so-
wohl für die Studierenden als auch für die Lehrenden dar.16 

Insgesamt ist die beschriebene Ausgangslage bei den Studierenden im Lehr-
gebiet Kriminologie mit der in anderen Fächern kaum vergleichbar. 

3. Lernzieldimensionen 
Lernziele unterteilen sich in die Lernzieldimensionen kognitiv, affektiv und 
psychomotorisch, wobei Letztgenannte im Lehrgebiet Kriminologie unbe-
achtlich sind. 

„Kognition“, lateinisch „cognitio“ bedeutet so viel wie Erkennen.17 Kognitive 
Lernziele sind solche im Bereich des Wissens, Erinnerns und Verstehens. Sie 
zielen auf die Erweiterung intellektueller Fähigkeiten und Fertigkeiten ab.18 
Da das Erlernen von und der Umgang mit Wissen in vielen Studiengängen im 
Fokus steht, stellen die kognitiven Lernziele die häufigste Art der Lernziele 
in der Hochschullehre dar.19 Insgesamt ist der Forschungsstand zu den kogni-
tiven Lernzielen verhältnismäßig weit vorangeschritten. Die Methoden zur 
Vermittlung kognitiver Lerninhalte sind überwiegend lernpsychologisch fun-
diert und ihre Wirkungen empirisch nachgewiesen. 

„Affekt“, lateinisch „affectus“ bedeutet so viel wie Gemütsbewegung.20 Ein 
affektives Verhalten zeichnet sich dadurch aus, dass es überwiegend gefühls-
betont von der Gemütsverfassung und nur minder von kognitiven Faktoren 
beeinflusst wird.21 Affektive Lernziele zielen auf die (sozialverträgliche) Ver-
änderung von Einstellungen, Interessenlagen und Gefühlen, auf die Bereit-
schaft, etwas zu tun oder zu denken und auf die Entwicklung dauerhafter 
Werthaltungen ab.22 Im Zentrum stehen Einstellungen und Werte. Einstellun-
gen weisen zwei Komponenten auf. Zum einen geht es um eine erworbene, 
also erlernte Bereitschaft, andere Personen(gruppen), Ideen oder Objekte in 
einer bestimmten Weise zu bewerten. Zum anderen geht es darum, auf diese 
Personen(gruppe), Ideen oder Objekte mit bestimmten Gefühlen, 

 
 
16 Göppinger (1974), S. 520; Van Swaaningen (2003), S. 133. 
17 https://www.duden.de/rechtschreibung/Kognition [letzter Aufruf: 08.07.2024]. 
18 Rohr/den Ouden/Rottlaender (2016), S. 24; Velica (2010), S. 16. 
19 Rohr u. a. (2016), S. 24; Schmidt/Tippelt (2005), S. 105. 
20 https://www.duden.de/rechtschreibung/Affekt [letzter Aufruf: 08.07.2024]. 
21 Krause/Steimer-Krause/Ullrich (1992), S. 238 ff. 
22 Rohr u. a. (2016), S. 24; Velica (2010), S. 17. 



„Raus aus den Kinderschuhen“ – hin zu professionalisierter Lehre 77 

Wahrnehmungen, Vorstellungen und Verhaltensweisen zu reagieren.23 Als 
Werte werden hingegen subjektive oder gesellschaftliche Orientierungslinien 
bezeichnet, welche das Verhalten von Personen(gruppen) maßgeblich beein-
flussen. Schließlich dienen individuelle Werteorientierungen als Leitfaden für 
die Entwicklung einer persönlichen (Handlungs-)Perspektive.24 

Affektive Lernziele bilden in der Hochschulausbildung insgesamt eine seltene 
Ausnahme.25 Diese Feststellung darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass sich kognitive und affektive Lernziele nicht immer trennscharf voneinan-
der abgrenzen lassen, sondern im Gegenteil eng miteinander verbunden 
sind.26 So ist bei der Vermittlung von kognitiven Lehrinhalten regelmäßig 
auch mit affektiven Begleiterscheinungen zu rechnen.27 Soll ein effektives 
kognitives Lernergebnis erzielt werden, wird dies nur gelingen, wenn eine ge-
wisse affektive Öffnung im Sinne einer Lernbereitschaft bzw. Motivation bei 
den Studierenden erfolgt.28 Andersrum kommen affektive Lernziele nicht 
gänzlich ohne kognitive Lehrinhalte aus. Eine nachhaltige Einstellungsände-
rung wird meist nur vollzogen, wenn zuvor eine intensive kognitive Ausei-
nandersetzung mit der Materie stattgefunden hat.29 

4. Untersuchungsergebnisse 
Im Rahmen der Untersuchung wurde sowohl eine Analyse kriminologischer 
Fachliteratur als auch eine Lehrendenbefragung zur aktuellen Lehrpraxis im 
Lehrgebiet Kriminologie30 durchgeführt. Die aufgefundenen, bzw. die 

 
 
23 Kerner (1991), S. 88. 
24 Remke (2002), S. 136. 
25 Rohr u. a. (2016), S. 24. 
26 Velica (2010), S. 17. 
27 Mauermann (1975), S. 311. 
28 Zech (2002), S. 72. 
29 Velica (2010), S. 17. 
30 Bei der Lehrendenbefragung handelt es sich um eine onlinebasierte Befragung aus dem 

Sommersemester 2021, die sich an Lehrende, die in den vorangegangenen fünf Jahren im 
Lehrgebiet Kriminologie im sog. Examensstudiengang Rechtswissenschaft tätig waren, 
richtete. In Freitextfeldern konnten die Lehrenden bis zu sechs Lernziele pro Lehrveran-
staltung angeben. Insgesamt kamen 281 Lernziele aus 76 unterschiedlichen Lehrveranstal-
tungen zusammen. Des Weiteren wurde danach gefragt, welche Bedeutung die Befragten 
den beiden Lernzieldimension (kognitiv und affektiv) jeweils zumessen. 36 Lehrende 
schlossen die Befragung vollständig ab. Die Teilnehmenden setzen sich aus professoralen 
Lehrenden, Lehrenden aus dem akademischen Mittelbau sowie Lehrbeauftragten aus elf 
verschiedenen Herkunftsdisziplinen zusammen. Boosen (2023), S. 188 ff, 205-210. 
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angegebenen Lernziele wurden in die Kategorien „kognitiv“ und „affektiv“ 
(sowie bei der Lehrendenbefragung zusätzlich je nach Schwerpunkt in die Ka-
tegorien „kognitiv/affektiv“ und „affektiv/kognitiv“) eingeordnet. 

In der Kategorie kognitive Lernziele geht es laut Literaturanalyse beispielhaft 
darum, dass die Studierenden die gängigen Fachbegriffe beherrschen sollen.31 
Zudem sollen die Studierenden ein solides Verständnis von den Zusammen-
hängen von sozialer Klasse, Recht und Kriminalität ausbilden.32 Innerhalb der 
Lehrendenbefragung werden der Kategorie „kognitiv“ beispielsweise fol-
gende Antworten zugeordnet: „Überblick über den historischen und kriminal-
politischen Kontext der Entwicklung des Jugend(kriminal)rechts, um neuere 
Gesetzesvorhaben nachvollziehen zu können“, „Befragungsrahmen professi-
onell aufbauen“ sowie „Studierende sollten grundlegende Methoden der Kri-
minologie kennen“.33 

In der Kategorie affektive Lernziele geht es laut Literaturanalyse beispielhaft 
darum, dass die Studierenden in der Lage sein sollen, den Täter nicht als „Bad 
Guy“ oder den „Anderen“ zu sehen, sondern ihm empathisch gegenüber zu 
treten und zu versuchen, den Ursprung des Verhaltens zu ergründen.34 An die 
Sensibilisierung für die kriminologisch relevanten Probleme in der Praxis soll 
die Bereitschaft anknüpfen, kriminologisch fundierte Lösungswege einzu-
schlagen.35 Innerhalb der Lehrendenbefragung werden der Kategorie „affek-
tiv“ beispielsweise folgende Antworten zugeordnet: „Offenheit für empiri-
sche (sozialwissenschaftliche) Fragestellungen im Umkreis der Strafrechts-
praxis“, „Kritische Distanz zu juristischen Professionen entwickeln“ sowie 
„Sie sollen ein Gefühl dafür entwickeln, wie viele Freiheiten den Gefangenen 
genommen werden, um hinsichtlich der verbleibenden Freiheiten die notwen-
dige Sensibilität walten zu lassen“.36 

Im Ergebnis liefert bereits die Literaturanalyse deutliche Hinweise darauf, 
dass neben kognitiven auch affektive Lernziele eine Rolle in der kriminologi-
schen Ausbildung spielen. Innerhalb der Lehrendenbefragung ergibt die Ka-
tegorisierung folgendes Bild: 59 % der Lernziele werden als kognitiv 

 
 
31 Kallabis (1983), S. 354. 
32 Bradshaw (2015), S. 116. 
33 Boosen (2023), S. 368-378. 
34 Hayes/Luther (2015), S. 2-4. 
35 Gebauer (1992), S. 352. 
36 Boosen (2023), S. 368-378. 
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eingeordnet, 22 % als kognitiv/affektiv, 11 % als affektiv und 8 % affek-
tiv/kognitiv.37 

 
Abbildung 1: Auswertung Lernzieldimensionen 

Gefragt nach ihrer eigenen Einschätzung messen 44 % der Lehrenden in der 
Gesamtschau den kognitiven Lernzielen und 10 % den affektiven Lernzielen 
in der jeweiligen Lehrveranstaltung mehr Bedeutung zu. 46 % messen kogni-
tiven und affektiven Lernzielen eine gleichsame Bedeutung zu.38 

 
 
37 Boosen (2023), S. 212 f. 
38 Boosen (2023), S. 213. 
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Abbildung 2: Einschätzung Lernzieldimensionen 

Die Auswertung der Lehrendenbefragung zeigt demnach, dass affektive Lern-
ziele im Lehrgebiet Kriminologie nicht nur überhaupt, sondern sogar eine be-
achtenswerte Rolle spielen. Zwar übertreffen sie die kognitiven Lernziele 
nicht, die Bedeutung ist aber dennoch als groß anzusehen. Dies unterscheidet 
das Lehrgebiet Kriminologie wiederum von anderen Fächern und stellt somit 
eine Besonderheit dar. 

Zurückzuführen ist die erhöhte Relevanz affektiver Lernziele im Lehrgebiet 
Kriminologie mutmaßlich einerseits auf die Charakteristika des Faches als in-
terdisziplinäre, empirische Sozialwissenschaft. Und andererseits auf die spe-
zielle, emotional belegte Ausgangslage bei den Studierenden sowie das spä-
tere Berufsfeld im Kontakt mit Straffälligen. 

Affektive Lernziele sind auch deswegen wichtig, weil sich das Fachwissen 
stetig weiterentwickelt und das Gelernte somit im Laufe der Zeit veraltet. An-
gelernter Zweifel und vermittelte Neugier werden hingegen dazu führen, dass 
sich die Absolventen auch in der Praxis noch mit kriminologischen Erkennt-
nissen auseinandersetzen werden. 
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5. Affektive Lernziele 
Während kognitive Lernergebnisse bereits in einzelnen Lehreinheiten erreicht 
werden können, bedarf es, um affektive Lernergebnisse zu erzielen, oftmals 
deutlich mehr Zeit. Nicht selten wird zwar in der Lehre die Grundlage gelegt, 
der Erfolg, also die Veränderung von Einstellungen und Werten, tritt jedoch 
gegebenenfalls erst deutlich nach Abschluss der Ausbildungseinheit ein.39 

Die Kritik an affektiven Lernzielen knüpft an den Verdacht drohender In-
doktrination an.40 So drängt sich die Frage auf, ob Lehrende überhaupt be-
rechtigt sind, die Richtung der Persönlichkeitsentwicklung bei den Studieren-
den festzulegen. Um dem Selbstbestimmungsrecht und der Würde der er-
wachsenen Studierenden gerecht zu werden, sollten affektive Lernziele des-
wegen der Freiwilligkeit unterliegen.41 

Nicht zuletzt bereiten die Prüfungen Schwierigkeiten. Während es für die 
Überprüfung von kognitiven Lernergebnissen recht zuverlässige Testverfah-
ren gibt, erscheinen die Prüfungsformen bei der Überprüfung der Übernahme 
von Einstellungen und Werten nur äußerst bedingt geeignet. So würde es für 
die Studierenden ein Leichtes darstellen, die Übernahme von Einstellungen 
und Werten lediglich vorzutäuschen. Aus kulturell-philosophischer Sicht 
würde es sich um einen Eingriff in die Intimsphäre der Studierenden han-
deln.42 Im Wege steht außerdem insbesondere der bereits beschriebene Um-
stand, dass sich affektive Lernergebnisse nicht kurzfristig erreichen lassen und 
sich Effekte teilweise erst deutlich zeitverzögert zur Lehre einstellen. 

Die Auflösung des Gesamtkonfliktes liegt in einem reflektierten und sensiblen 
Umgang mit affektiven Lernzielen, wobei darauf verzichtet wird, entspre-
chende Lernergebnisse abzuprüfen und eine Lernatmosphäre geschaffen wird, 
die Diversität zulässt. 

6. Handlungsmöglichkeiten 
Die Handlungsmöglichkeiten setzen sowohl bei der Ausgangslage als auch 
bei den affektiven Lernzielen an. 

 
 
39 Mauermann (1975), S. 309. 
40 Mauermann (1975), S. 319, 324. 
41 Meyer (2020), S. 5. 
42 Schaub/Schaub (1980), S. 85. 
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Um für eine bessere Ausgangslage zu sorgen, ist es bei den rechtsdogmatisch 
geprägten Studiengängen sinnvoll, eine kriminologische Einführungsveran-
staltung in die Studieneingangsphase zu integrieren. Denn setzt die krimino-
logische Ausbildung bereits in den unteren Fachsemestern an, ist die anders-
artige wissenschaftliche Sozialisation noch nicht so weit vorangeschritten und 
die Hürden zur Vermittlung einer Erfahrungswissenschaft sind entsprechend 
noch nicht so hoch. 

Um affektive Lernziele besser erreichen zu können, stehen verschiedene Lehr-
methoden und -formate zur Auswahl. So tragen etwa der Austausch miteinan-
der innerhalb der Lehrveranstaltung,43 qualitative Texte und Studien,44 quali-
tative Interviews,45 Projektlernen,46 Fallanalysen und Rollenspiele dazu bei,47 
Einstellungsänderungen etc. anzustoßen. Neben diesen einzelnen Methoden 
spielen bei den affektiven Lernzielen auch einige der Lehrformate eine Rolle, 
die gleichzeitig Praxisbezug herzustellen vermögen.48 Namentlich sind das 
Forschendes Lernen,49 Service Learning,50 Einsatz von Gastdozierenden,51 
Exkursionen52 und interdisziplinäre Lehre53. Auf Seiten der praktischen Um-
setzung stehen den förderlichen Lehrmethoden und -formaten allerdings oft-
mals Hürden im Wege. Diese liegen etwa in der sehr hohen Teilnehmerzahl 
bei Massenstudiengängen, in der schwierigen Verknüpfung mit dem Prü-
fungssystem sowie den allerorts begrenzten Ressourcen im (oftmals sehr un-
tergeordneten) Lehrgebiet Kriminologie begründet. 

7. Schlussbetrachtung 
Zusammengefasst ist bereits die Ausgangslage bei den Studierenden insoweit 
besonders, als dass der Forschungsgegenstand der Kriminologie omnipräsent, 
vorurteilsbehaftet und emotional belegt ist. Bei den rechtsdogmatisch 

 
 
43 Meyer (2020), S. 5; Steyn/Booyens/Foster/Ehlers (2012), S. 36. 
44 Gardner (1993), S. 96 f. 
45 Israel (1997), S. 144 f. 
46 Deichsel (1986), S. 371. 
47 Giehring (1986), S. 190; Speth (2007), S. 400. 
48 Boosen (2023a), S. 430-448. 
49 Wulf (2017), S. 67 f. 
50 Beisel (1998), S. 296. 
51 Lenning (2015), S. 85. 
52 Calaway/Callais/Lightner (2016), S. 432. 
53 Frey/Lerch (2017), S. 7 f. 
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geprägten Studiengängen kommt noch die ansonsten ganz andersartige wis-
senschaftliche Sozialisation der Studierenden hinzu. 

Sowohl die Literaturanalyse als auch die Lehrendenbefragung liefern deutli-
che Hinweise darauf, dass affektive Lernziele im Lehrgebiet Kriminologie aus 
quantitativer Sicht zwar die kognitiven Lernziele nicht übertreffen, dass sie 
aber dennoch eine sehr beachtenswerte Rolle spielen. Kriminologie ist nicht 
nur eine Wissenschaft, sondern auch eine Haltung, wenn nicht gar eine Ver-
pflichtung.54 Kriminologische Lehre soll die Absolventen nachhaltig für Em-
pirie und soziale Problemlagen sensibilisieren und sie möglichst so aufstellen, 
dass sie sich auch gegen Dienstältere oder allzu populistische Weggefährten, 
die kriminologische Erkenntnisse für Humbug halten, behaupten können. 

Entsprechend sollte sich die Studiengangs- und Lehrgestaltung an den beson-
deren Bedürfnissen des Lehrgebiets orientieren. Zwar werden in diesem Bei-
trag bereits Möglichkeiten zum Erreichen affektiver Lernziele aufgezeigt, al-
lerdings wird an jener Stelle auch ein Desiderat hochschuldidaktischer For-
schung sichtbar. So ist der gegenwärtige Kenntnisstand über affektive Lern-
ziele und deren Vermittlung, im Gegensatz zu den kognitiven Lernzielen, 
noch sehr randständig. Deswegen und nicht zuletzt zur nachhaltigen Stärkung 
des Wissenschaftstransfers, sollten hochschuldidaktische Überlegungen mehr 
– wie hier geschehen – in den Fokus der Fachöffentlichkeit gerückt werden. 
Raus aus den Kinderschuhen, hin zu professionalisierter Lehre! 
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1. Hinführung 
Die Themenbeschreibung der Tagung fragt danach, wie gewonnene Erkennt-
nisse so in die Praxis transferiert werden können, dass Politik und Gesellschaft 
davon profitieren. Spricht man über Transfer im 21. Jahrhundert, sollte der 
Gedanke an die Bedeutung der sozialen Medien für die Vermittlung von Wis-
sen über kriminologische Erkenntnisse aufkommen. Soziale Medien sind in 
der juristischen Landschaft schon lange keine Unbekannten mehr: Kanäle wie 
@wbs_legal des Anwalts Christian Solmecke oder @herr_anwalt von Tim 
Hendrick Walter haben, wie man den Followerzahlen auf den verschiedenen 
Plattformen (vor allem YouTube, Instagram und TikTok) entnehmen kann,1 
das Interesse der Allgemeinheit an juristischen Themen geweckt. Aber auch 
Richter:innen wie Martina Flade tragen mit ihren Beiträgen aktiv dazu bei, 
mit Fehlannahmen aufzuräumen.2 Nicht zuletzt bedienen sich auch 

 
 
1 So hat etwa der Kanal @wbs_legal auf YouTube 1,04 Millionen, auf Instagram 107.000 

und auf TikTok 143.000 Follower:innen, der Kanal @herr_anwalt auf YouTube 418.000, 
auf Instagram 925.000 und auf TikTok 6,9 Millionen Follower:innen (Stand: 31.12.2024). 
Entsprechend bedienen die verschiedenen Kanäle priorisiert unterschiedliche Plattformen. 

2 Ausführlicher zur Tätigkeit einer Richterin als Influencerin: Rolke (2024). 
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Ministerien der Repräsentation in den sozialen Medien3 und auch in den Ge-
richten wird über eine mögliche Social-Media-Präsenz diskutiert.4 In der Kri-
minologie gibt es nur wenige Personen, die es sich zur Aufgabe gemacht ha-
ben, explizit über kriminologische Erkenntnisse in den sozialen Medien auf-
zuklären (Ausnahmen bilden hier etwa auf Instagram Kristina Straßburger als 
@kriminologin.kristina und Thomas-Gabriel Rüdiger als @cyberkrimino-
loge). Trotzdem sind kriminologische Erkenntnisse wiederkehrend in den so-
zialen Medien präsent und während sich die Kriminologie immer stärker mit 
sozialen Medien als Faktor5 beschäftigt, bleibt eine Auseinandersetzung mit 
ihnen als Transfermedium noch an der Oberfläche. Um einen Eindruck davon 
zu erlangen, wie Kriminolog:innen dieses Medium für die Wissenschaftskom-
munikation nutzen können, bedarf es zunächst einer Bestandsaufnahme des 
Status Quo, der Aufschluss darüber gibt, inwieweit kriminologisches Wissen 
der Öffentlichkeit schon jetzt (möglicherweise falsch) beeinflusst wird und 
welcher Bedarf an Transferleistungen besteht. 

2. Begrifflichkeiten und Verbreitung 
Der Begriff der „sozialen Medien“ wird im Folgenden im Einklang mit Tad-
dicken/Schmidt verwendet als „Sammelbegriff für Angebote auf Grundlage 
digital vernetzter Technologien, die es Menschen ermöglichen, Informationen 
aller Art zugänglich zu machen und davon ausgehend soziale Beziehung zu 
knüpfen und/oder zu pflegen“.6 Grundsätzlich seien alle Medien insofern so-
zial, als sie Teil von Kommunikationsakten, Interaktionen und sozialen Han-
deln sind.7 Es gibt eine Vielzahl von Anwendungen, wobei sie aus kommuni-
kationswissenschaftlicher Perspektive vor allem die Strukturen gesellschaftli-
cher Öffentlichkeit verändern.8 Kernelement ist die Partizipation der Nut-
zer:innen durch die Veröffentlichung eigener Inhalte, Informationen und Mei-
nungen.9 Eine konsequent systematische Trennung nach Gattungen, wie sie 
zu Beginn der kommunikationswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 

 
 
3 Beispielhaft etwa für das Bundesjustizministerium: https://www.bmj.de/DE/service/social-

media/social-media_node.html [letzter Aufruf: 31.12.2024]. 
4 LTO-Redaktion (2024). 
5 Beispielhaft Bunders/Weerman (2020). 
6 Taddicken/Schmidt (2022), S. 5. 
7 Taddicken/Schmidt (2022), S. 4. 
8 Schmidt (2011), S. 13-25. 
9 Dijk (2009), S. 43 f. 
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dem Thema versucht wurde,10 ist aufgrund der Vermischung kommunikativer 
Prinzipien (so enthalten die allermeisten Kreativ-Plattformen wie Instagram 
oder Facebook auch eine Chatfunktion) kaum mehr möglich und wird auch 
hier nicht angestrebt. Eine grobe Kategorisierung lässt eine Differenzierung 
nach Plattformen (soziale Plattformen wie Facebook und LinkedIn, Diskussi-
onsplattformen wie reddit und Jodel und Kreativplattformen wie YouTube, 
TikTok, Twitch und Instagram), Personal-Publishing-Diensten wie Webblogs 
und X (vormals Twitter) und Instant-Messaging wie WhatsApp und Telegram 
zu,11 wobei im Folgenden vor allem die Kreativplattformen in den Blick ge-
nommen werden, da primär hier Wissenschaftskommunikation stattfindet und 
stattfinden kann. 

Es bedarf lediglich eines kurzen Hinweises darauf, dass sich die (offene) 
Gruppenfunktion des Messengerdienstes Telegram während der Pandemie-
jahre zu einem Ort des Informationsaustausches entwickelt hat, vor allem al-
lerdings für Verschwörungstheoretiker:innen, Rechtspopulist:innen und straf-
bare Handlungen. Ob die Plattform sich damit zu einer Kreativplattform ent-
wickelt hat, kann dahinstehen, zumindest für einen seriösen Wissenstransfer 
bietet sie sich derzeit nicht an.12 

Etwa 61,14 Millionen Deutsche ab 16 Jahren nutzen das Internet, das ent-
spricht 88,5 % der Bevölkerung.13 Etwa 60 % davon nutzen Chats oder Mess-
enger mindestens gelegentlich.14 In der Altersgruppe zwischen 14 und 29 
Jahre nutzen 55 % täglich Instagram.15 87 % der deutschen Internetnutzer:in-
nen sind bei mindestens einer sozialen Netzwerkplattform angemeldet.16 Im 
Ergebnis kann also von einer weiten Verbreitung sozialer Medien ausgegan-
gen werden, wobei die Nicht-Nutzer:innen vor allem in der älteren Generation 
anzufinden sind. 

 
 
10 Vgl. Goff (2013); Ebersbach et al. (2016); Beck/Jünger (2019), die jeweils Vorschläge für 

eine Systematisierung oder Klassifizierung gemacht haben. 
11 Hiesige Differenzierung nach Taddicken/Schmidt (2022), S. 8. 
12 Beispielhaft Röhling (2019). 
13 AGOF (2021). 
14 AGOF (2021). 
15 ARD/ZDF-Forschungskommission (2021). 
16 Bitkom (2018). 



90 Jennifer Grafe 

 

3. Faktoren sozialer Medien 
Welche Faktoren die sozialen Medien beeinflussen und durch welche Fakto-
ren die sozialen Medien beeinflusst werden, lenkt, wie eigene Inhalte in den 
sozialen Medien platziert werden sollten, welche Ergebnisse durch das Trans-
ferieren kriminologischer Erkenntnisse man erwarten darf und welche Ziele 
man damit verfolgen kann. Die nachfolgenden Darstellungen bieten dabei 
eine Übersicht – eine kommunikationswissenschaftliche Betrachtung von 
Wissenschaftskommunikation in den sozialen Medien liegt bislang noch nicht 
vor. Gleichzeitig befindet sich das untersuchte Medium in einem ständigen 
Wandel, sodass jede (empirische) Betrachtung nicht mehr als eine Moment-
aufnahme sein kann. Absehbare Veränderungen wie der Einsatz von Künstli-
cher Intelligenz und die Verschiebung der Interaktion in den sozialen Medien 
in ein „Metaversum“ können derzeit noch nicht erfasst werden und erfordern 
stetig neue Herangehensweisen an den Wissenstransfer. Zielsetzungen sollten 
daher stets dynamisch sein und bleiben. 

3.1 Beeinflussung politischer Prozesse  

Für juristische und kriminologische Fragestellungen interessant ist die Ent-
wicklung politischer Kommunikation in den sozialen Medien, da das Recht 
stets Ausfluss politischer Prozesse ist und damit je nach Perspektive Einflüs-
sen ausgesetzt oder beeinflussbar ist. Zu Beginn der Etablierung von sozialen 
Medien wurden große Hoffnungen darauf gesetzt, dass diese ein Raum de-
liberativer Demokratie werden und so die politische Partizipation der Bevöl-
kerung steigen könnte.17 Dabei hat sich zwar bewahrheitet, dass die Entwick-
lung die klassischen Öffentlichkeitstheorien überholt hat und die öffentliche 
Kommunikation variantenreicher geworden ist, die Medienlogik sich verän-
dert hat und eine Vielzahl von parallelen veränderlichen Teilöffentlichkeiten 
entstanden sind, die gemeinsam die Öffentlichkeit abbilden.18 Die Hoffnung 
auf eine breitere Öffentlichkeit hat sich aber weitestgehend zerschlagen: Poli-
tisch interessierte Personen interessierten sich auch weiterhin, haben aller-
dings einen größeren Zugang zu Informationen, während die politisch Unin-
teressierten durch ihr Nutzungsverhalten die Algorithmen so beeinflussen, 
dass sie gemeinhin eher weniger denn mehr mit politischen Nachrichten kon-
frontiert werden.19 Diese Erkenntnisse lasen sich auf die Vermittlung von 

 
 
17 Gil de Zúñiga et al. (2018); Jungherr et al. (2020). 
18 Eingehend Emmer (2022), S. 59 ff. 
19 Taddicken/Schmidt (2022), S. 5. 
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Wissen über kriminologische Befunde übertragen: Es ist wahrscheinlich, dass 
nur diejenigen mit den vermittelten Inhalten in Berührung kommen, die sich 
sowieso für das Thema oder Teilaspekte interessieren. Dabei kann man zwar 
konkrete Erkenntnisse in einem Themenfeld bekannter machen oder das Wis-
sen von in einem Themenfeld interessierten Personen erweitern, es lassen sich 
aber höchstwahrscheinlich nur wenige Personen erreichen, die auch zuvor gar 
keine Berührungspunkte oder Interessensschwerpunkte in dem Gebiet hatten. 
Beispielhaft sei hier etwa auf die Inhalte von @kriminologin_kristina verwie-
sen:20 Dadurch, dass sie die Themen Belästigung und sexuellen Missbrauch 
(am Arbeitsplatz oder auch von Kindern) anhand empirischer Erkenntnisse 
für die sozialen Medien tauglich aufarbeitet und mit Falschannahmen auf-
räumt, bringt sie einen Mehrwert sowohl für kriminologisch interessierte Per-
sonen als auch für solche, die sich für die Themen Missbrauch(-sprävention) 
und Sexismus interessieren, aber zuvor keine empirischen Grundlagen oder 
sonstige wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Thema kannten. 
Wie sich sogleich zeigen wird, erreicht sie aber nicht jene Personen, die sich 
für das Thema gar nicht interessieren. 

Gleichzeitig wird vor allem in der jüngeren Altersgruppe die alltägliche Nach-
richtennutzung über soziale Netzwerkplattformen abgewickelt.21 Dabei führt 
gerade das teilweise fehlende Vertrauen in die sozialen Medien als Nachrich-
tenquelle dazu, dass die Kategorien, die zu Vertrauen in die jeweiligen Kanäle 
führen, in den unterschiedlichen Alterskategorien große Unterschiede erfah-
ren.22 Journalistische Medien sind in den jüngeren Altersgruppen nicht mehr 
die zentralen Institutionen der Informationsaufbereitungen und werden damit 
ein Akteur unter vielen. Dabei vermischen viele Kanäle mediale und politi-
sche Kommunikationsformen, private Meinungsäußerungen und politischen 
Aktivismus. Einschneidend im deutschsprachigen Raum war dabei das mit 20 
Millionen Aufrufen (Stand Dezember 2024) äußerst bekannte Video des Y-
ouTubers Rezo („Die Zerstörung der CDU“23), das verschiedene Elemente 
von Meinungsäußerung und Tatsachen enthält und die sogenannten „Mei-
nungsblogger:innen“24 prominenter machte. Gleichzeitig bringt der 

 
 
20 Einen Überblick über ihre Inhalte gibt ihr Instagram-Account https://www.insta-

gram.com/kriminologin.kristina?igsh=MTVpeG81b3FsN2R4cg== [letzter Aufruf:  
31.12.2024]. 

21 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2020), S. 50. 
22 Egger/Eimeren (2019), S. 270 ff. 
23 https://youtu.be/4Y1lZQsyuSQ?feature=shared [letzter Aufruf: 31.12.2024]. 
24 Der Begriff „Meinungsblogger:innen“ leitet sich ab vom sog. Meinungsjournalismus und 

bezeichnet ein Vorgehen, indem zunächst eine These aufgestellt, diese dann mit Hilfe von 
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Reformstaatsvertrag für die öffentlich-rechtlichen Sender eine Abkehr von ak-
tueller Textberichterstattung in den sozialen Medien mit sich, denn erst, wenn 
eine Sendung über ein Thema berichtet hat, darf in Zukunft online darüber in 
Textform berichtet werden.25 

Insgesamt zeigen diese Entwicklungen auf, dass soziale Medien ein wesentli-
cher Faktor politischer Meinungsbildung geworden sind. Sofern kriminologi-
sche Erkenntnisse auch politische Prozesse fördern und/oder begleiten sollen, 
müssen sie innerhalb dieser Meinungsbildung eine Relevanz erfahren und 
dazu Einzug in die sozialen Medien finden. 

3.2 Desinformationen und „Fake News“ 

Desinformationen und sogenannte „Fake News“ existierten bereits vor dem 
Aufkommen sozialer Medien (früher in den Zeitungen als „Ente“ bezeichnet), 
das Problem hat sich durch die sozialen Medien aber erheblich erweitert, weil 
der Verbreiter:innenkreis immens gewachsen ist. Man unterscheidet zwischen 
Misinformation (tatsächliche Fehler ohne Täuschungsabsicht), Malinforma-
tion (faktisch korrekte, aber private Informationen werden strategisch veröf-
fentlicht, um Schaden zu verursachen) und Desinformationen (nachweislich 
falsche Informationen, die bewusst veröffentlicht werden, etwa gestaltet als 
seriöse Nachricht).26 In diesem Bereich liegen die größten Schwierigkeiten, 
die mit der aktiven und passiven Nutzung sozialer Medien einhergehen. Zu 
diesem Zweck wurden die bestehenden Inhalte in den sozialen Medien von 
mir unter Verwendung von sog. Creator-Performances-Tools (Systeme, die 
Aktivitäten auf den sozialen Medien auswerten) auf die Vermittlung richtiger 
und falscher Informationen untersucht, wobei die verlässliche Unterscheidung 
in Mis- und Desinformation nicht möglich ist, da sich die Motivation der Ver-
breitung aus dem Produkt nicht nachweislich ergibt. Als „falsch“ wurden im 
Folgenden nur solche Informationen verstanden, die unwahre Tatsachen ent-
halten; ein potenziell enthaltenes Werturteil überwiegt nicht. Orientiert wurde 
sich dabei an dem den Rechtswissenschaften bekannten Begriff der Tatsachen 

 
 

Argumenten gestützt wird und schließlich zu einer Schlussfolgerung gelangt, die die These 
erweitert und inhaltlich abschließt. Häufig wird dabei auch Tatsachenwissen vermittelt. 

25 Entwurf für einen „Staatsvertrag zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (Re-
formstaatsvertrag)“ gemäß Beschluss der Konferenz der Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder vom 25.10.2024, abrufbar unter: https://rundfunkkommis-
sion.rlp.de/fileadmin/rundfunkkommission/Dokumente/ReformStV/Synopse_Re-
formStV_MPK_Beschlussfassung_2024-10-25_Clear.pdf [letzter Aufruf: 31.12.2024]. 

26 Gelfert (2018), S. 116 f. 
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(konkrete Zustände der Gegenwart oder der Vergangenheit, die dem Beweis 
zugänglich sind) sowie dem Begriff der Unwahrheit (die Tatsache ist erweis-
lich nicht wahr).27 Hierbei wurden nicht nur rechtliche Aspekte, sondern auch 
alle anderen vermittelten Informationen berücksichtigt (etwa falsche Daten 
oder Angabe falscher Namen etc.). Sofern ein Umstand in dem Posting selbst 
als fragwürdig, unsicher oder vergleichbar gekennzeichnet war, wurde er 
nicht als falsch gewertet. 

3.2.1 Falsche Tatsachen in Bezug auf das Selbstbestimmungsgesetz 

In einem ersten Schritt wurden zunächst in kleinerem Rahmen Inhalte auf In-
stagram in Bezug auf das Selbstbestimmungsgesetz untersucht. Dazu wurden 
430 zum Erfassungszeitpunkt (11.09.2023) verfügbare Postings (Beiträge und 
Reels) auf Instagram mit dem Hashtag #selbstbestimmungsgesetz ausgewer-
tet. Die Auswahl der 430 Postings erfolgte anhand der höchsten Like-Zahlen, 
zu deren Ermittlung die Sortierungsfunktion von Instagram verwendet wurde. 
Die Like-Zahlen sind jenes Instrument, dass bei Instagram für Dritte den größ-
ten Aufschluss über die Reichweite eines Postings gibt. Der Großteil (150) 
waren dabei Postings von Bürger:innen, außerdem fanden sich Postings von 
Bewegungen und Netzwerken, politischen Parteien, journalistischen Medien 
und staatlichen Institutionen. Unter den Postings von Bürger:innen enthielten 
72 % mindestens eine falsche Information, 64,7 % mindestens zwei falsche 
Informationen und 34 % mindestens drei falsche Informationen. Demgegen-
über enthielten nur 7,5 % der Postings durch journalistische Medien eine und 
2,5 % zwei falsche Informationen. Nahezu keine falschen Angaben fanden 
sich demgegenüber in den Postings durch staatliche Institutionen, hier enthiel-
ten nur zwei Postings eine falsche Information. Insgesamt ergibt sich daraus 
das Gesamtbild, dass journalistischen und staatlichen Instagram-Kanälen eine 
größere Vertraulichkeit in die vermittelten Informationen zuzusprechen ist. 

3.2.2 Falsche Tatsachen in Bezug auf Rechtsthemen allgemein 

Ausgehend von diesen Erkenntnissen sollten in einer daran angelehnten, aber 
weitreichenderen Auswertung die sozialen Medien auf ihre (Un-)Richtigkeit 
in Bezug auf die Vermittlung von Wissen über Recht untersucht werden. Dazu 
wurden die jeweils 100 erfolgreichsten deutschsprachigen Instagram-Kanäle 

 
 
27 Vgl. zur Begriffsentwicklung bei § 187 StGB Regge/Peggel (2021), § 187 Rn. 7, 8 und bei 

Art. 5 GG Schemmer (2024), Art. 5 Rn. 5 ff. 
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und 100 erfolgreichsten deutschsprachigen TikTok-Kanäle mit mindestens 
35.000 Followern und einem Schwerpunkt auf der Vermittlung von Wissen 
über Rechtsthemen oder mit einem Schwerpunkt auf (tagesaktuelle) Nach-
richten ausgewählt. Zur Auswahl der erfolgreichsten Kanäle wurde sich eines 
digitalen Tools zur Auswertung von Performance in den sozialen Medien be-
dient und die Key Performance Indicators Views, Likes und Kommentare pro 
Reel bzw. Likes und Kommentare pro Post bei Instagram und Likes, Kom-
mentare und Views pro TikTok ausgewählt. Shares und Followerwachstum 
wurden außer Acht gelassen. Dabei wurden ggf. Kanäle, die von der gleichen 
Person oder Institution stammen, auf beiden Plattformen erfasst. Sodann wur-
den die jeweils 20 aktuellsten Posts händisch ausgewertet und auf falsche Tat-
sachen geprüft. Der Untersuchungszeitraum reichte von Mai 2023 bis Mai 
2024. 

Insgesamt ergab sich eine höhere Anzahl von vermittelten Falschinformatio-
nen auf TikTok (38,2 % mit mindestens einer falschen Information) gegen-
über Instagram (29,1 % mit mindestens einer falschen Information). Bei 
TikTok enthielten 8,8 % der Postings mindestens drei falsche Informationen, 
bei Instagram 6,8 %. Insgesamt enthielten 33,63 % der ausgewerteten 4000 
Postings mindestens eine falsche Information. 

3.2.3 Falsche Tatsachen in Bezug auf die Polizeiliche Kriminalstatistik 

In Bezug auf kriminologische Themen wurden zuletzt und zum Abschluss der 
Untersuchungen im April 2024 250 deutschsprachige Beiträge auf TikTok 
und 250 deutschsprachige Postings auf Instagram mit dem Hashtag #pks 
und/oder #polizeilichekriminalstatistik ausgewertet, wobei die Auswahl der 
Beiträge per Zufall erfolgte (und Überschneidungen mit den Erhebungen un-
ter 3.2.2. nicht ausgeschlossen werden können). Davon enthielten 37,8 % der 
Beiträge mindestens eine falsche Tatsache, 30,4 % auf Instagram und 45,2 % 
auf TikTok. Eine spätere, stichprobenartige Überprüfung der Postings im Sep-
tember 2024 hat allerdings ergeben, dass ein großer Teil der Beiträge mittler-
weile gelöscht wurde, wohl auch, weil die Beiträge teilweise wegen Fehlin-
formationen gemeldet wurden. 

3.2.4 Fazit aus den Erhebungen 

Die sozialen Medien vermitteln in Bezug auf rechtswissenschaftliche und kri-
minologische (Er-)Kenntnisse viele falsche Tatsachen; ein optimistischerer 
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Blick vermag indes zu erkennen, dass angesichts der obigen Erkenntnisse im-
merhin ungefähr mehr als zwei Drittel der vermittelten Informationen richtig 
zu sein scheint. Nichtsdestoweniger sollten die Ergebnisse den Stellenwert der 
eigenen Medienkompetenz unterstreichen und alle Forschenden zu stetiger 
Reflektion des eigenen Wissens aus den sozialen Medien anhalten, um Folge-
fehlannahmen und die Beeinflussung des eigenen Denkens zu vermeiden. Zu-
dem können die Ergebnisse Anlass dafür sein, die eigene Forschung darauf zu 
untersuchen, ob sie für politische Prozesse und die öffentliche Meinungsbil-
dung einen Mehrwert liefern kann und wie ein Transfer (auch) in die sozialen 
Medien sich abbilden könnte. 

3.3 Bildung und Lernen 

Soziale Medien nehmen Einfluss auf die Art und Weise, wie Menschen mit 
Informationen und Wissen umgehen. Beiläufiges und informelles Lernen 
nimmt bei der Nutzung sozialer Medien einen großen Raum ein. Aus einer 
bildungstheoretischen Perspektive ist das bedeutsam, da es das Selbst- und 
Weltverhältnis verändert.28 Inhalte extra für das juristische Studium oder Ka-
näle, die juristische Inhalte in Bezug auf das Tagesgeschehen erläutern, gibt 
es immer mehr (etwa auf Kanälen wie @jurastudent_in). Auch im Übrigen 
erschließt sich ein breiter Einsatzbereich in der Lehre, etwa für den Austausch 
von Lernenden, die Nutzung von Blogs als individuelle und gruppenbezogene 
Reflexions- und Feedbackinstrumente und die Durchführung kollaborativer 
Schreibprojekte, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Bedeutung von so-
zialen Medien für den Wissenstransfer in der Lehre soll hier nur angeschnitten 
sein, es gibt bereits umfassende Literatur zu ihrem didaktischen Einsatz, auf 
die an dieser Stelle verwiesen wird.29 Zur Aufgabe von Lehrenden zählt es 
allerdings im Kontext von den sozialen Medien auch, die sozialen Medien 
nicht zum Instrument, sondern zum Gegenstand des Lehrens und Lernens zu 
machen. Es sollte ein Teilaspekt aller kriminologischer Lehrveranstaltungen, 
insbesondere aber solcher, die einführenden Charakter haben, sein, auf die 
Bedeutung der sozialen Medien hinzuweisen. Medienbildung und -kompetenz 
ist nicht ausschließlich in Schulen zu vermitteln, sondern auch dort, wo Men-
schen Forschung betreiben. Denn letztlich ist Forschung geprägt durch das 
Denken und das Denken seinerseits beeinflusst von dem Konsum sozialer Me-
dien. Wo das eine das andere mittelbar beeinflusst, bedarf es stets einer kriti-
schen Reflexion und dem Hinterfragen von Annahmen und des eigenen 

 
 
28 Rau/Grell (2022), S. 146. 
29 Statt Vieler Moser (2008) m. w. N. 
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Wissensstands. Gleichzeitig sollte die eigene Medienkompetenz ausgeprägt 
sein, wenn man sich den Medien zur Wissensvermittlung bedient. Nur so las-
sen sich Inhalte zielgruppengerecht und effektiv wie effizient gestalten, sodass 
letztlich der angestrebte Transfer gelingt. 

Eine gute Medienkompetenz beruht auf vier Säulen und besteht aus einem 
Verständnis 

• für die Medienlandschaft und ihrer digitalen Infrastruktur (Wissen über 
unterschiedliche Medienarten und ihre Zugänge, Konzepte der Daten-
verarbeitung, Datenanalyse und Algorithmen), 

• für die Gestaltungsmerkmale und Erzeugung medialer Botschaften 
(Partizipation in den sozialen Medien und menschliche Einwirkungs-
möglichkeiten, etwa Setzen von Hashtags), 

• für Medieneinflüsse auf Individuum und Gesellschaft (Entstehen von 
Emotionen, Verhaltens- und Wertorientierung und sozialen Zusammen-
hängen, diskursiven Räumen) und 

• für die Bedingung von Medienproduktion und Verbreitung.30 

Ein Beitrag wie dieser kann diese Felder lediglich anreißen und einen Impuls 
geben, sich näher mit diesen Aspekten zu beschäftigen und zu prüfen, wie 
man sie sich für den eigenen Umgang mit den sozialen Medien in Bezug auf 
die eigene Forschung oder die eigene Lehre fruchtbar machen kann. 

3.4 Filterblasen und Echokammern 

Während Filterblasen um ein Individuum herum entstehen, also jedes Indivi-
duum algorithmusgesteuert nur noch Inhalte seiner eigenen persönlichen In-
teressen und Vorlieben erhält,31 umschließen Echokammern ein Netzwerk 
Gleichgesinnter, sodass Menschen aufgrund gruppendynamischer Verstär-
kungsprozesse nur noch die eigene Meinung immer wieder stärker als Echo 
zurückerhalten.32 Beides wird durch die sozialen Medien verstärkt, da sie die 
reale Umgebung eines Menschen in eine digitale Welt verlagern. Zu Filterbla-
sen und Echokammern gibt es bisher nur wenig Forschung. Für den eigenen 

 
 
30 Eingehend Rau/Grell (2022), S. 154 ff. 
31 Pariser (2011). 
32 Stark et al. (2021), S. 16. 
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Wissenstransfer bedeutet das, dass man auf keine wissenschaftliche Grund-
lage zurückgreifen kann, um beides zu durchdringen. Sofern man kriminolo-
gische Erkenntnisse aber einer breiten, noch uninteressierten Personenzahl zu-
gänglich machen möchte, wird man sich mit dieser Frage perspektivisch aus-
einandersetzen müssen. 

3.5 Fragmentierung und Polarisierung der Öffentlichkeit 

Auch zur Frage danach, ob die sozialen Medien die Fragmentierung und Po-
larisierung der Öffentlichkeit vorantreiben, fehlen noch empirische Belege.33 
Die derzeitige politische Entwicklung in Deutschland legt diesen Schluss 
zwar nahe, der Anteil des Einflusses sozialer Medien ist jedoch nicht ausrei-
chend belegt. Die ideologische Spaltung der Gesellschaft in entgegengesetzte 
oder gar verfeindete Lager basiert vor allem auf Nutzer:innenkommentaren 
(vor allem bei sogenannten Shitstorms oder anderen Formen von Hassrede) – 
für die polarisierende Wirkung algorithmisch-personalisierter Nachrichtenka-
näle gibt es in den USA bereits empirische Nachweise.34 Für die eigene Ver-
mittlung kriminologischer Erkenntnisse in den sozialen Medien bedeutet es 
einerseits, sich mit ggf. Shitstorms oder angreifenden Kommentaren ausei-
nandersetzen zu müssen und andererseits, der Instrumentalisierung der eige-
nen Inhalte durch ideologische Lager entgegenzusehen und soweit möglich 
entgegenzusteuern. 

3.6 Marketing und PR 

Nicht unerwähnt bleiben darf zuletzt, dass viele Inhalte in den sozialen Me-
dien mittlerweile Werbung beinhalten. Die PR-Forschung beschäftigt sich 
hauptsächlich mit dem Verhältnis zwischen Organisationen und ihren unter-
schiedlichen Stakeholdern.35 Im Fokus steht dabei immer eine gute Content-
Strategie, das heißt es müssen Inhalte entwickelt und aufbereitet werden, die 
die Zielgruppe treffen, auffindbar sind und als nützlich empfunden werden. 
Dass die sozialen Medien so eine hohe Relevanz für die Werbung übernom-
men haben, macht es schwierig, als etwa reiner Wissenschaftskanal zu kon-
kurrieren. Während die Inhalte auf der einen Seite mit großem finanziellem  

 
 
33 Stark et al. (2022), S. 224. 
34 Tewksbury/Rittenberg (2012); Flaxman et al. (2016); Bail (2018). 
35 Ausführlich Pleil/Bastian (2022), S. 104 ff. 
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Aufwand produziert werden können, stehen für die Wissenschaftskommuni-
kation insbesondere in der Kriminologie selten überhaupt (Forschungs-)Gel-
der zur Verfügung. Gleichzeitig ist die Vermittlung von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen aus der Perspektive von Plattformen und Unternehmen in den 
allermeisten Fällen finanziell wenig bis gar nicht interessant, die Inhalte wer-
den entsprechend weniger angezeigt. So schränkt etwa Instagram seit einiger 
Zeit politische Inhalte aktiv ein.36 Es bleibt in diesem Kontext die Frage offen, 
inwieweit sich (neue) wissenschaftliche Angebote präsentieren können; zu-
mindest aber erscheint es derzeit ratsam, sie so wenig wie möglich politisch 
auszugestalten. 

4. Ausblick  
Soziale Medien sind die moderne Antwort auf die Frage, wie ein Transfer kri-
minologischer Erkenntnisse in die breite Öffentlichkeit gelingen kann. Wäh-
rend Zeitungs- und Fernsehinterviews den Charme journalistischer Aufberei-
tung für ein Laienpublikum mit sich brachten, stehen Kriminolog:innen bei 
Inhalten für die sozialen Medien vor dem Problem, nicht nur das Medium 
selbst und die Erstellung der Inhalte beherrschen, sondern auch die Faktoren 
mit einbeziehen zu müssen, die die sozialen Medien beeinflussen. Diese Ex-
pertise kann kaum in einer Person vorhanden sein und bedarf entsprechender 
Fertigkeiten. In der Wissenschaft sind die Voraussetzungen dafür in der Regel 
nicht gegeben: Weder finanziell noch personell werden Projekte, Institute und 
Lehrstühle mit Mitteln ausgestattet, die Möglichkeiten eröffnen, den Transfer 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die breite Öffentlichkeit zu betreiben. 
Während Wissenschaftskommunikation in anderen Disziplinen immer mehr 
an Bedeutung erlangt, wird in der Kriminologie und den Rechtswissenschaf-
ten hierauf noch kein Fokus gelegt. Gleichzeitig zeigen die hier veröffentlich-
ten Zahlen, dass falsche Informationen auch in diesem Bereich in nicht gerin-
gem Umfang vorzufinden sind. Um dem entgegenzuwirken, müsste ein viel 
stärkerer Fokus in der Wissenschaft auf Medienkompetenz gelegt und Pro-
jekte so ausgerichtet werden, dass auch die anschließenden Transfermöglich-
keiten bei der anfänglichen Kalkulation und Expertisengewinnung mitgedacht 
werden. Dazu wird es perspektivisch notwendig sein, gewohnte Veröffentli-
chungsformate neben einer leicht verständlichen Aufarbeitung etwa in kurze 
Videosequenzen zu stellen, zumindest dort, wo ein Interesse der Öffentlich-
keit herrscht. Außerdem wäre es wünschenswert, wenn es Strukturen gäbe, 

 
 
36 Blome (2024). 
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die sich für die Veröffentlichung nutzen lassen, etwa einen Kanal für die deut-
sche Kriminologie auf mehreren Plattformen, der entsprechend mehr Auf-
merksamkeit generieren kann, als mehrere kleinere, möglicherweise instituts- 
oder personengebundene Kanäle und die Expertise, die für die Inhaltsaufbe-
reitung vonnöten ist, mitbringt. 
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5. Fazit und Ausblick 

1. Einleitung 
Die Arbeit mit straffällig gewordenen Menschen und das damit verbundene 
große Ziel der Senkung einer Rückfallwahrscheinlichkeit bzw. die Verhinde-
rung weiterer Straffälligkeit zählt zu einer der Kernaufgaben der Sozialen Ar-
beit im Kontext der Justiz. In den letzten Jahren ist daher insbesondere dort 
die Einführung von Qualitätsstandards und Instrumenten zur Einschätzung der 
Rückfallwahrscheinlichkeit sowie eine zunehmende Fixierung auf eine Evi-
denzbasierung im Sinne von „what works“ zu beobachten. Durch die Fokus-
sierung auf eine vorrangige Risikoorientierung in der Arbeit mit Straffälligen 
wird bisweilen befürchtet, dass die primär unterstützende Resozialisierungs-
arbeit dadurch etwas in den Hintergrund rückt.1 Dass die Unterstützung von 
straffällig gewordenen Personen im Allgemeinen eine zentrale Aufgabe für 
die Soziale Arbeit ist und bleibt, steht jedoch außer Frage. 

Im Land Baden-Württemberg wurden im Jahr 2023 insgesamt 16.342 Perso-
nen wegen Strafaussetzung oder einer angeordneten Führungsaufsicht von der 

 
 
1 Vgl. Pruin (2019), S. 113. 
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Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg (BGBW) betreut.2 Dabei 
setzt die BGBW bei der Betreuung der Klient:innen seit einigen Jahren das 
selbstentwickelte „Ressourcen-Risiken-Inventar“ (RRI), ein Instrument zur 
Erfassung der jeweiligen individuellen Risikofaktoren und Bedarfe, ein, mit 
Hilfe dessen die von den Klient:innen zu Beginn erfragten Informationen in 
strukturierter Form erhoben werden, um diese für die weitere Betreuung nutz-
bar zu machen. Im Rahmen eines derzeit laufenden und von der BGBW in 
Auftrag gegebenen Forschungsprojekts zur „Evaluation der Sozialen Diag-
nostik und daran anschließender Intervention bei der Bewährungs- und Ge-
richtshilfe Baden-Württemberg“ (ESoDIn BW) wird der Umgang der Bewäh-
rungshelfenden mit dem RRI und die Wahl der daran anschließenden Inter-
ventionen bei der Betreuung von Klient:innen mittels einer qualitativen Ana-
lyse am Institut für Kriminologie der Universität Tübingen untersucht. 

Im Folgenden wird zunächst das bereits erwähnte Ressourcen-Risiken-Inven-
tar genauer vorgestellt. Daran anschließend werden einige Eckdaten sowie In-
formationen über die zu analysierenden Daten und das methodische Vorgehen 
im Rahmen des Forschungsprojekts „ESoDIn BW“ präsentiert.  Danach wer-
den zentrale empirische Erkenntnisse aus qualitativen Interviews mit Bewäh-
rungshelfenden vorgestellt sowie deren Implikationen diskutiert. 

2. Das Ressourcen-Risiken-Inventar (RRI) 
Das sogenannte Ressourcen-Risiken-Inventar (RRI) ist ein Instrument zur So-
zialen Diagnostik, das speziell für die Besonderheiten der Sozialen Arbeit im 
Justizkontext konzipiert wurde. Basierend auf verschiedenen Ansätzen inner-
halb des Resozialisierungsparadigmas wurde das RRI ab 2013 von der zum 
damaligen Zeitpunkt noch privatisierten Bewährungs- und Gerichtshilfe in 
Baden-Württemberg, der Neustart gGmbH, und dem Verein Neustart Öster-
reich gemeinsam entwickelt.3 Seit seiner offiziellen Einführung im Juni 2018 
ist das verpflichtende Tool Dreh- und Angelpunkt bei der Aufnahme neuer 
Klient:innen: Mit Hilfe des RRI sollen die jeweiligen individuellen krimino-
genen Faktoren sowie etwaige vorhandene Ressourcen und Bedarfe der Kli-
ent:innen auf strukturierte, einheitliche und übersichtliche Weise erhoben 
werden. Zudem wird die Betreuung der Klient:innen an den Ergebnissen des 

 
 
2 Vgl. Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg (2024), S. 5 f. 
3 Zur Historie der Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg siehe: 

https://www.bgbw.landbw.de/pb/,Lde/Startseite/Ueber+uns/Historie [letzter Aufruf:  
19.02.2025]. 
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RRI und den entsprechend aufgezeigten individuellen Bedarfen und Ressour-
cen ausgerichtet, was beispielsweise die Betreuungsintensität oder die Wahl 
der passenden Interventionen beeinflusst.4 

Theoretisch fußt das RRI auf Erkenntnissen sowohl aus der Wirkungs- als 
auch aus der Desistanceforschung, wobei dem Andrews‘ und Bonta’schen 
„Risk-Need-Responsivity-Modell“ mit den darin enthaltenen „Central Eight“ 
und der Unterscheidung in statische und dynamische Risikofaktoren beson-
dere Relevanz zukommt.5 So zielt das RRI darauf ab, neben der aktuellen Le-
benssituation auch zentrale Elemente der bisherigen Biografie zu erfassen, um 
so einen möglichst umfassenden Blick auf die jeweilige Situation der Kli-
ent:innen zu erhalten. Darüber hinaus werden im RRI zu verschiedenen The-
menbereichen auch Selbstdeutungsmuster der Klient:innen erfasst, was zu-
sätzliche wertvolle Einblicke ermöglicht. 6 

Die einzelnen im RRI enthaltenen Themenbereiche (u. a. Delinquenz und so-
zioökonomischer Bereich) beinhalten dabei stets unterschiedliche Dimensio-
nen, die entsprechend abgefragt werden. Die jeweilige individuelle Ausprä-
gung der Ressourcen, kriminogenen Faktoren und Bedarfe wird dabei mit 
Hilfe der Ampelfarben rot, orange, gelb und grün gekennzeichnet. Somit sind 
aus einem vollständig ausgefüllten RRI bereits auf den ersten Blick etwaige 
Problembereiche der betreffenden Person farblich zu erkennen, an denen im 
Rahmen der Unterstellung zusammen mit dem/der Bewährungshelfer:in gear-
beitet werden kann. 

Neben der vom RRI ausgegebenen Prognose über die Risiken und Bedarfe der 
Klient:innen kommt der fachlichen Einschätzung durch den/die jeweilige Be-
währungshelfer:in eine zentrale Rolle zu. So fließen beide zusammen in die 
(anfängliche) Falleinschätzung ein und bilden damit die Basis für das „sozial-
arbeiterische Handeln in der Bewährungshilfe“.7 Das RRI wird primär im 
Rahmen der ersten sechs Monate als Instrument zur Erstellung einer Ein-
gangsdiagnostik und zur Einschätzung der Klient:innen eingesetzt. Darüber 
hinaus soll es aber über den gesamten Zeitraum der Unterstellung hinweg ge-
nutzt und dabei mindestens alle sechs Monate sowie bei Veränderungen aktu-
alisiert werden, um so die ursprüngliche Risikoeinschätzung gegebenenfalls 

 
 
4 Vgl. Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg (2022), S. 15 ff. 
5 Vgl. Bonta/Andrews (2007), S. 6. 
6 Vgl. Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg (2022), S. 12 ff. 
7 Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg (2022), S. 15. 
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anpassen zu können und die Wahl der geeigneten Intervention(en) zu reflek-
tieren.8 

3. Das Forschungsprojekt „ESoDIn BW“ 
Wie bereits eingangs erwähnt, wird das von der BGBW in Auftrag gegebene 
Forschungsprojekt zur „Evaluation der Sozialen Diagnostik und daran an-
schließender Intervention in der Bewährungshilfe und Führungsaufsicht bei 
der Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg“ (ESoDIn BW) der-
zeit am Institut für Kriminologie der Universität Tübingen durchgeführt 
(Laufzeit: Februar 2024 bis März 2025). Ziel des Projekts ist die qualitative 
Evaluation des bei der BGBW zur sozialen Diagnostik eingeführten Instru-
ments, des RRI, wobei das primäre Erkenntnisinteresse in der Analyse des 
Umgangs der Bewährungshelfenden damit und der daraus folgenden bzw. da-
raus abgeleiteten Interventionssetzung liegt. Die Datengrundlage für die qua-
litative Analyse bilden dabei zwei unterschiedliche Datenquellen: Zum einen 
werden Akten von Klient:innen (3.1) ausgewertet, zum anderen werden qua-
litative Leitfadeninterviews mit Bewährungshelfenden (3.2) durchgeführt und 
analysiert. 

3.1 Verlaufsakten von Klient:innen der BGBW 

Um die praktische Verwendung des RRI in der Betreuung von Klient:innen 
zu untersuchen, wird die komplette schriftliche Dokumentation („Akten“) ein-
zelner Fälle bzw. Klient:innen in den Blick genommen. Für die Auswahl der 
zu analysierenden Klient:innenakten wurde dafür zunächst ein entsprechender 
Untersuchungszeitraum gewählt. Nachdem das RRI erst im Juni 2018 als ver-
pflichtendes Instrument zur Sozialen Diagnostik eingeführt wurde, wurde der 
Beginn des Untersuchungszeitraums auf das folgende Jahr, genauer auf den 
1. Januar 2019 festgelegt. Auf diese Weise sollten anfängliche Nutzungs-
schwierigkeiten und Hemmnisse im Umgang mit dem RRI seitens der Bewäh-
rungshelfenden ausgeschlossen bzw. abgefedert werden. Um jeweils ganze 
Jahrgänge in der Fallauswahl miteinbeziehen zu können, wurde das Ende des 
Untersuchungszeitraums auf den 31. Dezember 2023 festgelegt. Auf diese 
Weise konnten folglich fünf ganze Jahrgänge mitsamt der betreffenden Kli-
ent:innen für die Auswahl der zu analysierenden Akten berücksichtigt werden. 

 
 
8 Vgl. Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg (2022), S. 25. 
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Der ausgewählte Untersuchungszeitraum ist dabei besonders interessant, da 
dieser sowohl die COVID-19-Pandemie als auch weitere zum Teil auch damit 
zusammenhängende gesamtgesellschaftliche Einschnitte wie der russische 
Überfall auf die Ukraine und die damit verbundene Energiekrise sowie die 
hohe Inflation umfasste, die sich sowohl auf die Betreuung der Klient:innen 
als gegebenenfalls auch auf die Straffälligkeit der Klient:innen auswirkte. Ins-
gesamt beliefen sich die in diesem Zeitraum verzeichneten Klient:innenzu-
gänge auf  25.799 Zugänge, die sich auf zehn verschiedene Deliktsbereiche 
verteilten. 

Für die angestrebte tiefergehende qualitative Analyse der Klient:innenakten 
wurden in einem nächsten Schritt dann pro Deliktsfeld jeweils zehn Fälle bzw. 
Klient:innen ausgewählt. So wurden insgesamt 100 Fälle bzw. unterstellte 
Klient:innen, von denen jeweils das RRI, das Arbeitskonzept und die biswei-
len sehr umfangreiche Verlaufsdokumentation vorlag, in die Analyse einbe-
zogen. Der inhaltliche Fokus der Analyse lag dabei auf der Frage nach dem 
Umgang mit dem RRI und den daran anschließenden Interventionen. Ergän-
zend dazu wurden – soweit vorhanden – auch die jeweiligen zugrundeliegen-
den Urteile, Beschlüsse und Berichte an das betreffende Gericht analysiert. 

3.2 Qualitative Leitfadeninterviews mit Bewährungshelfenden 

Um neben der den Klient:innenakten inhärenten „Aktenrealität“9 auch tiefere 
Einblicke in den tatsächlichen praktischen Umgang mit dem RRI, der indivi-
duellen Nutzung sowie etwaigen Herausforderungen im Umgang damit zu er-
halten, wurden qualitative Leitfadeninterviews mit Bewährungshelfenden 
durchgeführt. Auf diese Weise konnten nicht nur Erkenntnisse über die indi-
viduelle Arbeitsweise und die Entscheidungsfindungsprozesse im Kontext der 
Interventionssetzung, sondern auch zu zugrundeliegenden individuellen Deu-
tungsmustern herausgearbeitet werden. Nach Vermittlung entsprechender po-
tentieller Interviewpartner:innen durch den Zentralbereich Sozialarbeit der 
BGBW konnten insgesamt sechs bei der BGBW hauptamtlich tätige Bewäh-
rungshelfende aus verschiedenen Einrichtungen, mit unterschiedlichem Er-
fahrungshorizont und unterschiedlichen Positionen interviewt werden. Als 
Nachwirkung der im Zuge der COVID-19-Pandemie zusehends diskutierten 
Frage nach der Wichtigkeit und der Wahl des Interviewmodus10 wurde den 
Interviewpartner:innen freigestellt, ob sie das Interview persönlich, 

 
 
9 Vgl. Meyer/Pollich (2022), S. 364 ff. 
10 Vgl. Self (2021), S. 1 ff. 
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telefonisch oder via Videotelefonie durchführen möchten. Von den insgesamt 
sechs Interviews wurde jeweils ein Interview als persönliches Interview vor 
Ort und ein Interview per Telefon durchgeführt, die verbleibenden vier Inter-
views wurden unter Zuhilfenahme eines Videokonferenzsystems durchge-
führt. Alle Interviews konnten so innerhalb nur weniger Wochen im Juli und 
August 2024 durchgeführt werden. Die Interviewdauer rangierte dabei zwi-
schen 37 und 67 Minuten. Alle Interviews wurden mit Hilfe eines Tonband-
gerätes aufgezeichnet, im Anschluss vollständig transkribiert und dann unter 
Zuhilfenahme der Grounded Theory11 ausgewertet. Im Folgenden werden ei-
nige ausgewählte Erkenntnisse aus der Analyse der Interviews mit Bewäh-
rungshelfenden präsentiert. 

4. Ausgewählte Ergebnisse aus Interviews mit Bewäh-
rungshelfenden 

Durch qualitative Leitfadeninterviews mit Bewährungshelfenden sollten Ein-
blicke in den praktischen Umgang mit dem RRI sowie den daraus folgenden 
Handlungsschritten im Kontext der Betreuung von unterstellten Klient:innen 
erlangt werden. Daneben dienten diese Interviews auch dazu, weiterführende, 
allgemeine Erkenntnisse über die Arbeit von Bewährungshelfer:innen bei der 
BGBW zu generieren. So wurde die Arbeit in der Bewährungshilfe an ver-
schiedenen Stellen von den interviewten Bewährungshelfenden mit dem Ver-
weis auf das der Arbeit inhärente Doppelmandat beschrieben. Demnach seien 
„Kontrolle und Unterstützung mit dem Gesamtziel, dass der Mensch sich gut 
resozialisieren kann“ zentrale Aufgaben der Bewährungshilfe (Interview 2). 
Insbesondere der Bereich der Kontrolle sei dabei stark durch entsprechende 
gerichtlich angeordnete Auflagen und Weisungen bestimmt. So sprach eine 
interviewte Person in diesem Zusammenhang beispielsweise von einem 
„Kontrolletti-Hut, den der Bewährungshelfer/die Bewährungshelferin auch 
auf hat“, wodurch die Kontrollfunktion mit Blick auf die Erfüllung der ge-
richtlichen Auflagen und Weisungen gekennzeichnet sei (Interview 1). Aller-
dings stelle diese Kontrollfunktion nur einen Teil des Doppelmandats der So-
zialen Arbeit im Justizkontext dar. Die Unterstützung der Klient:innen sei ein 
ebenso wichtiger Teil des Mandats der Bewährungshilfe auch wenn sich deren 
Ausmaß mitunter relativ stark unterscheide, da sich diese stark daran orien-
tiere, „was der Klient möchte oder auch nicht möchte“ (Interview 2). So könne 
man „niemanden durch [die] Bewährung ziehen, selbst wenn [man] es wollen 

 
 
11 Vgl. Glaser/Strauss (1967), S. 21 ff. 
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würde. [Man] kann nur Angebote machen“ (Interview 6). Insofern sei der Ein-
fluss der Bewährungshelfenden auf die individuellen Klient:innen nicht zu-
letzt durch den durch die Bewährungsunterstellung bzw. die gerichtliche An-
ordnung einer Bewährungshelferin oder eines Bewährungshelfers erzeugten 
Zwangskontext an sich begrenzt. Zur Illustration des begrenzten Einflusses 
der Bewährungshilfe verwies eine interviewte Person auf den gewissermaßen 
inhärenten Servicecharakter, der die soziale Arbeit auszeichne. Aus dem fol-
genden Leitspruch der angehenden Sozialarbeitenden bereits in der Ausbil-
dung in dieser Form vermittelt werde, wird sowohl die Servicekomponente 
als auch der Aspekt des dennoch begrenzten Einflusses auf die Klient:innen 
deutlich: 

„Mein Ausbilder hat immer gesagt, Sozialarbeiter sind wie Kellner, die ha-
ben eine Karte mit den ganzen Angeboten, aber die Bestellung muss die 
Person selbst aufgeben. Und wenn sie eine Suppe bestellt hat, dann muss 
sie die Suppe nachher auch selbst auslöffeln.“ (Interview 6) 

Hinzukomme, dass basierend auf der Erfahrung einer anderen interviewten 
Person Bewährungshelfende häufig dazu „tendieren, Probleme überall zu se-
hen“, was in Anbetracht der Tatsache, dass es „ja auch viele Problemlagen 
[gibt]“, wenig verwunderlich sei (Interview 4). So könne nach Ansicht der 
interviewten Person das implementierte RRI gerade in dieser Hinsicht hilf-
reich sein, da es „dabei helfe, zu schauen, was müssen wir als Bewährungs-
helfende machen“ (Interview 4). 

Mit Blick auf den praktischen Einsatz bzw. Umgang mit dem RRI im Rahmen 
der Ersterhebung neuer Klient:innen wurde das Vorgehen von einer inter-
viewten Person wie folgt beschrieben: 

„Wir haben den Auftrag dieses RRI ganz am Anfang auszufüllen, also wir 
machen eine sogenannte Ersterhebung, eine Anamnese, wo den Klienten zu 
jedem Lebensbereich auch Fragen gestellt werden. […] Und das ist das, 
was alles eben erstmal in das RRI einfließt, das ausgefüllt wird mit diesen 
Informationen, die [die Klient:innen] einem dann im Erstgespräch oder in 
den folgenden Gesprächen geben. […] Daraufhin machen wir dann auch 
eine Falleinschätzung, also eine Delikthypothese, warum [wir bzw.] ich 
denke, dass der Klient straffällig geworden ist.“ (Interview 2) 

Neben der Betonung der obligatorischen Verwendung des Instruments und 
des praktischen Ablaufs sei das RRI jedoch nicht nur als reine Informations-
sammelstelle zu verstehen. Stattdessen ermöglichten die im RRI 
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eingetragenen Informationen zu den einzelnen Bereichen und Dimensionen 
eine Prognose, denn 

„das RRI, Risiko-Ressourcen-Inventar versucht nun durch die Fragen und 
die einzelnen Items eben halt einen Wert zu ermitteln, der etwas über die 
Betreuungsbedürftigkeit und Notwendigkeit des Klienten aussagt. Das RRI 
spuckt den Wert aus. Ich muss dann selber entscheiden.“ (Interview 1) 

So könne der aus der Vielzahl der zu beantwortenden Fragen zu verschiede-
nen inhaltlichen Bereichen berechnete Wert demnach als Grundlage für an-
schließende Entscheidungen bezüglich Interventionen oder Betreuungsinten-
sität dienen und die Bewährungshelfenden demnach in ihrer Arbeit unterstüt-
zen. Auch wenn das RRI somit eine Hilfestellung für den weiteren Umgang 
mit Klient:innen bieten könne, sei die tatsächliche Unterstützung für die Ar-
beit dennoch begrenzt, denn das RRI zeige „zwar an, wo sind so Bereiche, an 
denen man arbeiten kann, aber es sagt mir jetzt nicht, was muss ich dann ma-
chen“ (Interview 3). In ähnlicher Weise wurde der praktische Umgang mit 
dem RRI mit Blick auf die Wahl der passenden Intervention von einer anderen 
interviewten Person beschrieben: 

„Dann schau ich natürlich, in welchem Bereich sagt das RRI, da wäre was 
zu machen. Also die roten Bereiche, dazu sollten wir immer etwas im Ar-
beitskonzept haben. […] Das heißt also erstmal im Arbeitskonzept stehen 
alle Interventionen, die wir von ihnen wollen. Und wenn das RRI sagt, in 
dem Bereich bräuchtest du ne Intervention, dann [musst du] auch begrün-
den, warum du dir keine überlegst. […] Also auf jeden Fall [muss man] die 
Interventionen und Nicht-Interventionen dann begründen.“ (Interview 4) 

Demzufolge scheint das RRI den Bewährungshelfenden zumindest Anhalts-
punkte für die weitere Betreuung der Klient:innen zu liefern und Bereiche, in 
denen eine Intervention indiziert zu sein scheint, aufzuzeigen. Das RRI fun-
giere im Rahmen der Ersterhebung also letztlich quasi wie eine Sammelstelle 
zur Bündelung von Informationen über die betreffenden Klient:innen, denn 

„wir machen ja diese Ersterhebung, sammeln die Daten, tragen die ins RRI 
ein, schauen uns dann an, was sind die Ressourcen, was sind die krimino-
genen Faktoren, was sind die Bedarfsfaktoren und leiten daraus ein stück-
weit auch unsere weitere Arbeit ab. Klar, wir gucken uns auch nochmal an, 
weshalb ist die Person straffällig geworden und dann schauen wir: Okay, 
wo sind die Bedarfe, woran müssen wir arbeiten? Das sind dann die prio-
risierten Arbeitsbereiche.“ (Interview 6) 
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Neben der Fokussierung auf die vom RRI aufgezeigten Problembereiche, die 
eine Intervention nahelegen, nähmen auch – zumindest zu Beginn des Unter-
stellungszeitraums der Klient:innen – die vom Gericht festgelegten Auflagen 
und Weisungen eine zentrale Rolle ein. So liege der Fokus nach Aussage einer 
interviewten Person „am Anfang immer zuerst auf den Auflagen und Weisun-
gen, weil ich denke, das erwartet auch das Gericht, unser Auftraggeber, von 
uns, dass diese Sachen einfach am Laufen sind“ (Interview 6). Bei Betrach-
tung der darüber hinaus weiterführenden möglichen Interventionen sei es al-
lerdings wichtig, die Klient:innen mitsamt aller Dimensionen und Zusammen-
hänge im Blick zu haben. So genüge es beispielsweise keinesfalls eine/n Kli-
ent:in mit Suchtthematik aufgrund eines „roten Balken[s im Bereich] Arbeit“ 
in Arbeit zu vermitteln, wenn der Suchtdruck zum betreffenden Zeitpunkt so 
ausgeprägt ist, dass dieser dem Nachgang einer beruflichen Tätigkeit entge-
genstehe und die Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses für den/die Kli-
ent:in dadurch defacto unmöglich mache (Interview 5). Demnach reiche es 
eben nicht aus nur auf die im RRI abgebildeten Ressourcen und Risiken zu 
fokussieren, sondern man müsse „diese ganzen Faktoren miteinander ja auch 
verknüpfen und [sich] die Person als Ganzes erstmal angucken“ (Interview 5). 

Nach Ansicht mehrerer Interviewpartner:innen trage der Einsatz des RRI vor 
allem auch dazu bei, dass eine „sehr umfangreiche, dezidierte und klare Do-
kumentation [der Arbeit mit den Klient:innen] einfach gewährleistet“ werde 
(Interview 3). So sei das RRI eine „Unterstützung für [die eigene] Arbeit“, da 
„diese Struktur, die das Instrument gibt, sehr hilfreich“ sei, um zu sehen, „wie 
dringend ist alles [und] um Prioritäten zu setzen“ (Interview 3). Allerdings 
stünden im Zusammenhang mit der Verwendung des RRI einer wirklich ge-
winnbringenden Nutzung des Instruments einige praktische Hindernisse ent-
gegen. Während die im RRI enthaltenen abzufragenden Themenbereiche 
grundsätzlich in der Lage sein könnten, hilfreiche Erkenntnisse über die Kli-
ent:innen zusammenzutragen, führe ein häufig von Bewährungshelfenden 
empfundener „gewisser Zeitdruck“ dazu, dass „man sich eben bemüht, dieses 
RRI möglichst schnell zu bedienen […], um möglichst schnell irgendwie die-
sen Part erledigt zu haben“ (Interview 1). Dies habe zur Folge, dass „das Er-
gebnis mit dem eigentlichen […] Sinn, den es haben sollte, relativ wenig zu 
tun“ habe bzw. haben könne (Interview 1). Hinzu komme, dass das RRI nach 
der Auswertung der eingetragenen Angaben keine Möglichkeit biete „einheit-
liche Interventionen anzuklicken“, was für die Bewährungshelfenden über die 
Funktion des reinen Sammelns von Informationen hinaus tatsächlich eine 
große Hilfe sein könnte und dessen Fehlen deshalb bemängelt wurde (Inter-
view 3). 
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Aus der Sicht der interviewten Bewährungshelfenden könne der Einsatz des 
RRI grundsätzlich als „Versuch in der Sozialarbeit Wissenschaftlichkeit, ir-
gendwie eine Messbarkeit zu erzeugen“ verstanden werden, was, nach An-
sicht einer interviewten Person, gerade „in der Sozialarbeit sehr schwierig“ 
sei (Interview 1). So helfe das RRI dabei, „die Einzeleinschätzung ein biss-
chen zu professionalisieren“, da man so anhand der entsprechenden farblichen 
Kodierung ablesen könne, aus welchen Gründen die Klient:innen entspre-
chend eingeordnet würden (Interview 3). Die Vorstellung einer Professionali-
sierung der Sozialen Arbeit bei der BGBW durch den Einsatz des RRI wurde 
in einem anderen Interview mit folgenden Worten bekräftigt: 

„Ich denke, [das RRI] trägt auch dazu bei, dass wir in unserer Rolle so n 
Stück weit professionalisierter auftreten können. […] Naja, dass ich nicht 
sage, okay so ist mein Bauchgefühl. [Da hat] sich ja unser Zentralbereich 
doch was überlegt, auch mit wissenschaftlichem Hintergrund; ein Diag-
noseinstrument […] führt zu einer professionellen Falleinschätzung und 
nimmt dem ganzen so n Stück weit die Willkürlichkeit. Ich würde jetzt an 
der Stelle natürlich nicht sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die 
das früher nicht hatten, eine unprofessionelle Arbeit gemacht haben, aber 
ich denke, es ist einfach eine Weiterentwicklung der sozialen Arbeit.“ (In-
terview 3) 

Insofern scheint das RRI – zumindest für die sechs hier interviewten Bewäh-
rungshelfenden – als ein insgesamt weitgehend gutes und hilfreiches Tool 
wahrgenommen zu werden, das eine weniger willkürliche, strukturiertere und 
dadurch professionellere Arbeit mit den Klient:innen ermöglicht. 

5. Fazit und Ausblick 
Das 2018 bei der BGBW zur Sozialen Diagnostik implementierte Ressourcen-
Risiken-Inventar kann als Versuch verstanden werden, die Komplexität der 
einzelnen Fälle bzw. Klient:innen aus verschiedenen Deliktsbereichen anhand 
von individuellen Risiken sowie Ressourcen in geordneter Form zu erfassen 
und für die weitere Arbeit bereitzustellen. Basierend auf den im Rahmen der 
Ersterhebung zusammengetragenen, in Teilen höchstpersönlichen Angaben 
und Daten, die in das RRI eingespeist werden, weist das Instrument unter an-
derem „Problembereiche“ aus, an denen mit Hilfe von gezielten Interventio-
nen gearbeitet werden kann und soll, um so eine weitere Straffälligkeit nach 
Möglichkeit zu verhindern. Auch wenn die farbliche Kodierung des RRI dabei 
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bereits Bereiche für Interventionen indiziert, obliegt die tatsächliche Wahl der 
jeweilig passenden Intervention den zuständigen Bewährungshelfenden. 

Das auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse über den Ausstieg aus der 
Kriminalität entwickelte RRI unternimmt eine Art systematische Erfassung 
der Klient:innen anhand von persönlichen Fakten und Informationen. Auf 
diese Weise wird den Bewährungshelfenden ein Instrument zur Verfügung 
gestellt, dass über das häufig in Kontexten der Sozialen Arbeit als omnipräsent 
wahrgenommene bloße „Bauchgefühl“ der Sozialarbeitenden bezüglich der 
Arbeit mit Klient:innen hinausgeht. Insofern wird die Implementierung des 
RRI – zumindest von den betroffenen und hier interviewten Bewährungshel-
fenden – als Ansatz zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit im Umgang 
mit Straffälligen betitelt. Durch die verpflichtende flächendeckende Nutzung 
des RRI im Rahmen der Ersterhebung dient dieses daneben sowohl als Mittel 
zur Qualitätssicherung in der Betreuung der unterstellten Klient:innen als 
auch zur Dokumentation der Arbeitsleistung der einzelnen Bewährungshel-
fenden. Durch den obligatorischen Einsatz des RRI, sowie der Erstellung von 
einer daran anschließenden bzw. daraus abgeleiteten Deliktshypothese und ei-
nes Arbeitskonzepts wird die Betreuung der Klient:innen in der Bewährungs- 
und Gerichtshilfe zunehmend normiert, was eine bessere Steuerung der Ar-
beitsabläufe und Arbeitsbelastungen der einzelnen Mitarbeitenden erlaubt. 
Zugleich dient die schriftliche und umfassende Dokumentation der Betreu-
ungsleistungen auch der Sicherung vorhandenen Wissens über einzelne Kli-
ent:innen, was insbesondere bei etwaigen Wechseln der zuständigen Bewäh-
rungshelfenden eine nahezu wissens-verlustfreie Übernahme der Klient:innen 
durch andere Bewährungshelfende ermöglicht. Allerdings kann die aus den 
Interviews mit Bewährungshelfenden zu entnehmende grundsätzlich hohe Ar-
beitsbelastung auch dazu führen, dass die Verwendung des RRI vielleicht 
nicht immer im anvisierten Maße erfolgt und dadurch nicht sein gesamtes Po-
tential entfalten kann. 

Demzufolge führt die bloße Implementation eines scheinbar objektiven Erfas-
sungs- und Prognoseinstruments nicht ohne weiteres zur häufig angeführten 
Professionalisierung der Sozialen Arbeit in der Bewährungshilfe, da der tat-
sächliche Nutzen des Instruments eng mit der ursprünglichen Qualität der Da-
ten, sprich dem Detailgrad und der gründlichen Erfassung aller relevanter As-
pekte zusammenhängt. Insofern kann das RRI eine nachvollziehbarere und 
besser an den Bedürfnissen angepasste Betreuung der Klient:innen ermögli-
chen und damit im besten Fall eine weitere Straffälligkeit vorbeugen. 
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Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Erkenntnisse zum Umgang mit dem 
RRI und der daran anschließenden Interventionssetzung sich aus der noch lau-
fenden umfassenden qualitativen Analyse ausgewählter Klient:innenakten der 
BGBW ergeben werden und inwiefern diese empirischen Ergebnisse, die aus 
den Interviews herausgearbeiteten Erfahrungen und Einschätzungen aufgrei-
fen. 
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1. Anlässe und Ziele 
Anfang 2020 wurde die Fachtagung der Kriminologischen Gesellschaft e. V. 
nach Tübingen vergeben, zunächst für 2023, später für den 26. bis 28. Sep-
tember 2024. Dazu wollte der Verfasser als Mitglied im veranstaltenden Insti-
tut für Kriminologie der Universität Tübingen (Leitung: Jörg Kinzig)1 einen 
Beitrag leisten, der über die Mitwirkung im Organisationsteam hinausgeht. 

Ende 2020 führte ein Interview von „Wissenschaft im Dialog“ 2 mit dem Ver-
fasser zum Wissenschaftsbarometer zur Überlegung, welche Bedeutung die 
Wissenschaftskommunikation für die Kriminologie aufweist. Dabei fiel auf, 
dass es keine aktuelle Übersicht zu kriminologischer Forschung, Lehre und 
kriminologischem Wissenstransfer im deutschen Sprachraum gibt. 

 
 
1 Nähere Angaben zu den hier genannten Kriminologinnen/Kriminologen in den „Steckbrie-

fen“ bei Wulf (2024), S. 66 ff. 
2 Ergebnisse unter https://wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wissenschaftsbarometer [letz-

ter Aufruf: 01.09.2024]. 
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Während der Corona-Pandemie ab März 2020 mit wenig Abwechslung, redu-
zierten sozialen Kontakten und Maskenpflicht auch an der Universität nahm 
sich der Verfasser die Zeit, detaillierte Informationen zu Kommunikation kri-
minologischen Wissens von Zuhause aus im Internet abzurufen, zusammen-
zustellen und auszuwerten. 

So kam es zunächst zu den Projekten „Kommunikation kriminologischen 
Wissens“ und „Kriminologische Forschung, Lehre und Wissenstransfer im 
deutschen Sprachraum“. Im weiteren Verlauf wurden die beiden Themen zu 
einem Projekt und zu einer Publikation verbunden. 

Zunächst sollen kriminologische Wissenslücken aufgezeigt und benannt wer-
den. Dies soll dazu beitragen, dass sie geschlossen werden. Generell sollte die 
Wissenschaftskommunikation in der Kriminologie gestärkt werden. 

Dazu sollten neue kriminologische Medien zum Einsatz kommen. Das stärkt 
die Kriminologie als umstrittene Wissenschaft, die sich im Konzert der Kri-
minalwissenschaften behaupten muss. Es werden daher bestimmte Szenarien 
dargestellt und diskutiert, wie das gelingen könnte. 

Schlussendlich ist es ein Anliegen, das Lebenswerk von Kriminologinnen und 
Kriminologen zu verstehen und zu würdigen. Das gelingt, wenn man sich mit 
den Personen, ihrem Werk und ihrem Ansehen in der Kriminologie befasst. 
Die idealtypische Verdichtung von Karrieren bedeutender Kriminologinnen 
und Kriminologen ist dabei ein gutes Hilfsmittel. 

2. Begriff „Kommunikation kriminologischen Wissens“ 
In dem Projekt sind eine Reihe von Schlüsselbegriffen relevant. Diese sollten 
möglichst gut formuliert und definiert werden. Es würde diesen Beitrag spren-
gen, hier jeden Schlüsselbegriff zu behandeln. 

Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf die Definition „Kommunikation 
kriminologischen Wissens“. Dieser Begriff steht am Ende zahlreicher Versu-
che mit anderen Begriffen. Er wurde ausgewählt, weil er auf Wissenschafts-
kommunikation hindeutet und Kriminologie als Wissenschaft begreift. Mit 
folgenden Fragen kann man sich an die Kommunikation kriminologischen 
Wissens herantasten. 

• Welche Personen kommunizieren kriminologisches Wissen? 
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• Welches sind die Zielgruppen dafür? 

• Welche Zwecke mit positiven und negativen Wirkungen werden damit 

verfolgt? 

• Was ist der Gegenstand kriminologischen Wissens, das kommuniziert 

wird? 

• Wie wird kriminologisches Wissen schriftlich, mündlich und elektro-

nisch kommuniziert? 

• Welche Qualitätsanforderungen bestehen? 

• Gibt es Regeln/Werte zur Kommunikation kriminologischen Wissens? 

• An welchen realen und virtuellen Orten wird kriminologisches Wissen 

kommuniziert? 

• Wie kann die Kommunikation kriminologischen Wissens gefördert wer-

den? 

Ausgehend von Grundlagen der Wissenschaftskommunikation geht es um die 
interne und externe Kommunikation kriminologischen Wissens. 

Das Projekt befasste sich anfangs nur mit Forschung und Lehre. Im Laufe der 
Zeit wurde der Wissenstransfer als drittes Element der Kommunikation kri-
minologischen Wissens definiert. Man könnte ihn aber auch unter Forschung 
oder Lehre subsumieren. 

3. Kriminologische Forschung 

3.1 Kriminologische Institute 

Im deutschsprachigen Raum bestehen drei selbstständige kriminologische 
Forschungsinstitute. Das international ausgerichtete Institut zur Erforschung 
von Kriminalität, Recht und Sicherheit in Freiburg wird von der Max-Planck-
Gesellschaft getragen und mit Louis van Gelder als einzigem internationalen 
Kriminologen im deutschen Sprachraum geleitet. Im Verbund mit der Abtei-
lung für Strafrecht und Sicherheit ist die Abteilung für Kriminologie wohl das 
leistungsfähigste kriminologische Forschungsinstitut im deutschen 
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Sprachraum. Hinzu kommen das vom Land Niedersachsen getragene Krimi-
nologische Forschungsinstitut Niedersachsen e. V. in Hannover (Leiter: 
Thomas Bliesener) und die von allen deutschen Bundesländern finanzierte 
Kriminologische Zentralstelle e. V. in Wiesbaden (Leiter: Martin Rettenber-
ger). 

Mit dem Zentrum für Kriminologische Forschung in Sachsen gibt es ein typi-
sches universitäres An-Institut, hier am Lehrstuhl für Sozialpsychologie (Lei-
ter: Frank Asbrock) der Technischen Universität Chemnitz. Es wurde im Jahr 
2021 gegründet und tritt Stück für Stück mit kriminologischer Forschung her-
vor. 

Die systematische Einordnung des Zentrums für Kriminologie und Aussage-
psychologie an der Juristischen Fakultät der Universität Linz (Mitglied in der 
Leitung: Helmut Hirtenlehner) ist nicht einfach. Es ist kein selbstständiges 
Forschungsinstitut, kein An-Institut und keines der klassischen universitären 
Institute. Es ist ein Zusammenschluss von Professuren unter dem Dach der 
Juristischen Fakultät. Man kann es neutral als „weitere kriminologische For-
schungsstelle“ bezeichnen. 

Abzuschichten ist es von kriminologischen Forschungsstellen bei Polizeibe-
hörden und bei den Kriminologischen Diensten. Hier wird mehr gelehrt und 
wenig geforscht. Außerdem können sich die dort tätigen Personen nicht auf 
die Freiheit von Forschung und Lehre berufen. 

3.2 Juristische Fakultäten 

Im deutschsprachigen Raum ist die kriminologische Forschung vor allem an 
juristischen Fakultäten vertreten. Im Projekt wurden alle Institute, Seminare, 
Lehrstühle und Professuren erfasst, die „Kriminologie“ in ihrer offiziellen Be-
zeichnung enthalten, der sogenannten Denomination. 

Im deutschen Sprachraum bestehen an juristischen Fakultäten insgesamt nur 
13 Seminare, Institute und Lehrstühle, die ausschließlich „für“ Kriminologie 
gewidmet sind. Hinzu kommen 30 Professuren „mit“ Kriminologie. Zuweilen 
erscheint die Kriminologie an zweiter Stelle: „Strafrecht und Kriminologie“, 
an dritter Stelle, etwa „Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie“, oder 
gar an vierter Stelle wie in Konstanz: „Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirt-
schaftsstrafrecht und Kriminologie“, ähnlich in Luzern. 
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Bei allen Professuren, auch bei denen nur für Kriminologie, können sich die 
Stelleninhaber nicht auf die kriminologische Forschung konzentrieren. Die 
Fakultäten erwarten bereits in den Ausschreibungen ein starkes strafrechtli-
ches Engagement in Forschung und Lehre. Demensprechend befassen sich die 
Doktorierenden und Habilitierenden vor allem mit strafrechtsdogmatischen 
Themen, wenn sie an der Universität Karriere machen wollen. 

Hinzu kommt, dass die Zahl der Professuren für/mit Kriminologie rückläufig 
ist. Scheiden Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber aus, so werden Professuren 
oft nicht mehr besetzt, so in Bremen, Frankfurt/Oder, Mannheim, Kiel, Saar-
brücken, Trier und Würzburg. 

Tendenziell steigt der Frauenanteil, der zurzeit immerhin bei 36 Prozent3 und 
damit leicht überdurchschnittlich hoch im Vergleich zu Professorinnen an 
Universitäten liegt. 

Keine juristische Fakultät beschäftigt eine internationale Kriminologin/einen 
internationalen Kriminologen als Professorin/Professor, weil diese oft nicht 
aus der Rechtswissenschaft kommen und daher nicht im Strafrecht eingesetzt 
werden können. 

3.3 Andere Fakultäten 

Außerhalb von juristischen Fakultäten bestehen an Universitäten nur zwei 
Professuren für Kriminologie, die Professur „Kriminologie, insbesondere 
Resilienz“ (Christine Hentschel) an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Hamburg und die Professur „Kriminologie und interdisziplinäre 
Kriminalprävention“ (Thomas Görgen) an der Deutschen Hochschule der Po-
lizei. 

Nicht fündig wird man an Fakultäten/Fachbereichen für Psychologie oder So-
ziologie. Wenn es dort keine Professur mit einer Denomination für Krimino-
logie gibt, bedeutet das aber nicht, dass dort nicht kriminologisch geforscht 
wird. 

Wertvolle kriminologische Forschung erfolgt an Professuren für Forensische 
Psychiatrie und für Rechtspsychologie. In diesem Zusammenhang ist festzu-
stellen, dass sich die Kriminologie fast ganz aus der Kriminalprognose verab-
schiedet hat, sowohl hinsichtlich Forschung als auch Lehre und 

 
 
3 Recherche des Verfassers. 
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Wissenstransfer als Sachverständige bei Gerichten. So wurde die „Ange-
wandte Kriminologie“ von Hans Göppinger4 begründet, dem ersten Direktor 
des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen. Sie wurde von Mi-
chael Bock5 in Mainz weiterentwickelt und wird heute nur noch in Mainz von 
seinem Nachfolger Hauke Brettel und in Graz von der Göppinger-Schülerin 
Gabriele Schmölzer vertreten. Die Abstinenz von Kriminologinnen/Krimino-
logen hinsichtlich der Kriminalprognose ist zu bedauern, weil die Kriminal-
prognose ein Kerngebiet der Kriminologie ist und weil sie sich so profilieren 
könnte. 

An anderen Fakultäten, insbesondere auch an den Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften, findet man keine durchgängige kriminologische For-
schung. Außerdem besteht dort nur wenig Zeit für kriminologische For-
schung, die Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber sind mit der Lehre ausgelas-
tet. Ob sie kriminologisch lehren, kann man nicht analysieren, weil die Vor-
lesungsverzeichnisse der Universities for Applied Sciences nicht veröffent-
licht werden. 

Interessant ist, welche kriminologischen Forschungen betrieben werden und 
welche nicht. Auf die Forschungsgegenstände kann man über die von den For-
schenden angegebenen Forschungsschwerpunkte nur unzureichend zugreifen. 
Aufwändig wäre eine Analyse der Publikationsverzeichnisse. Bei oberfläch-
licher Durchsicht der Publikationsverzeichnisse kann man aber feststellen, 
dass viel publiziert wird, vielleicht zu viel. Ob immer das sozialwissenschaft-
liche Gütekriterium der Relevanz beachtet wird, erscheint fraglich. Auch in 
der Kriminologie gilt „publish or perish“. 

Bei einer inhaltlichen Analyse der kriminologischen Forschung im deutschen 
Sprachraum könnte man sich ganz grob an den Elementen der Kriminologie 
orientieren: Täter, Opfer und Kriminalitätskontrolle. Empirische Forschung, 
die sich auf Täter oder Opfer bezieht, ist selten, zu selten. Haben Strafffällige 
als Probanden in den letzten zehn Jahren den Fuß über die Schwelle eines 
kriminologischen Instituts oder einer Professur für/mit Kriminologie gesetzt, 
um dort interviewt oder exploriert zu werden? Mit dieser provokanten Frage 
soll angedeutet werden, dass Kriminologinnen/Kriminologen im deutschspra-
chigen Raum die Nähe zum Bezugspunkt ihrer Wissenschaft verlieren: Men-
schen als Täter oder Opfer. Wer würde einer Medizinerin/einem Mediziner 
medizinische Expertise zutrauen, wenn sie/er keinen Kontakt zu Kranken in 

 
 
4 Göppinger (1985) sowie Bock u. a. (2008), passim. 
5 Bock (2019), passim. 
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der Klinik oder in einer Arztpraxis hätte. Wenn täterorientiert geforscht wird, 
dann mit dem Ziel einer Kriminalitätstheorie. Tätertypologien sind wohl mit 
Recht nicht mehr modern. 

Was die Forschungsmethoden betrifft, so sind auch sie von einer Distanz zu 
den Menschen geprägt. Modern sind Befragungen mittels Fragebogen oder 
Online-Befragungen. Kriminologinnen/Kriminologen gehen nur noch sehr 
selten vor Ort, etwa in Gefängnisse, sondern entwerfen Fragebögen, die das 
Personal im Vollzug verteilen und einsammeln soll, und werten dieses Mate-
rial aus. Das ist keine gute Entwicklung. Erfolgversprechend ist dagegen, dass 
das Freiburger Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität unter 
dem niederländischen Abteilungsleiter Louis van Gelder auf eine experimen-
telle Kriminologie in Echtzeit setzt. 

Am Rande sei erwähnt, dass die Forschungsleistungsmessung die Kriminolo-
gie im deutschsprachigen Raum noch nicht erreicht hat. Forschungsleistungen 
werden von den verantwortlichen Personen eher intuitiv und daher nicht nach-
vollziehbar geprüft. Die Publikation enthält erste vorsichtige Hinweise, wie 
eine Forschungsleistungsmessung in der Kriminologie aussehen könnte.6 

4. Kriminologische Lehre 

4.1 Studiengänge „Kriminologie“ 

In Deutschland gibt es keinen grundständigen Studiengang „Kriminologie“, 
den man mit dem Bachelor-Diplom abschließen könnte. 

An der Universität Bern werden vier Weiterbildungsstudiengänge mit Krimi-
nologie angeboten (Leitung: Jonas Weber, Ineke Pruin). 

In Deutschland laufen zurzeit drei Masterstudiengänge in/mit Kriminologie, 
die auf anderen Ausbildungen aufbauen. In alphabetischer Ordnung der Orte 
sind dies Angebote an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, 
Masterstudiengang „Kriminologie und Polizeiwissenschaft“, gegründet von 
Thomas Feltes; Leitung zwischenzeitlich: Tobias Singelnstein; Leitung der-
zeit: Christine Morgenstern. Im Wintersemester 2023/24 hat an der Hoch-
schule für Wirtschaft und Recht in Berlin der Master-Studiengang „Krimino-
logie und Kriminalprävention“ unter Leitung von Marc Coester begonnen. 

 
 
6 Wulf (2024), S. 209 ff. 
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Seit vielen Jahren ist an der Universität Regensburg der interdisziplinäre Mas-
terstudiengang „Kriminologie und Gewaltforschung“ etabliert (Leitung: Hen-
ning Ernst Müller). 

An der Universität für Weiterbildung Krems/Österreich startet der Studien-
gang „Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Kriminologie“ zum Wintersemes-
ter 2024/25 (Studienleitung: Johannes Kerschbaumer). Kriminologie steht 
hier allerdings eher am Rande. 

Der frühere Master-Studiengang an der Universität Greifswald ruht seit der 
Emeritierung von Frieder Dünkel. Ein von den Universitäten Freiburg, Hei-
delberg und Tübingen geplanter Studiengang mit Kriminologie wurde bislang 
nicht eingeführt. 

Will man Kriminologin/Kriminologe mit einem einschlägigen akademischen 
Abschluss werden, muss man also im Ausland studieren. In Europa gibt es ca. 
25 Studiengänge, die man als Master of Arts oder Master of Science in/mit 
„Criminology“ abschließen kann. Einen Zugriff auf die wechselnden Ange-
bote erhält man auf einer Homepage im Internet.7 Die Informationen sind 
nicht immer aktuell. Zuverlässigere Informationen erhalten die Internetauf-
tritte der anbietenden Universitäten. Die Berufsaussichten mit den dort ange-
botenen Abschlüssen können nicht beurteilt werden. 

4.2 Schwerpunktbereiche „Kriminalwissenschaften“ 

Ein Schwerpunktstudium „Kriminalwissenschaften“ ist nur an juristischen 
Fakultäten in Deutschland möglich. Österreich und die deutschsprachige 
Schweiz haben andere Studiengänge. Sie wurden über die Vorlesungsver-
zeichnisse der Universitäten die Lehrveranstaltungen zwischen dem Winter-
semester 2022/23 und Sommersemester 2024 erfasst, insbesondere Vorlesun-
gen und Seminare. Ausgewertet werden konnten 41 juristische Fakultäten. 
Methodisch gestaltete sich das schwierig, weil die Vorlesungsverzeichnisse 
nicht einheitlich sind. Der Verfasser konnte sich im Lauf der Zeit eine gewisse 
Routine aneignen, bedauert aber Studierende und Studieninteressierte, die 
sich da durcharbeiten müssen. 

16 Fakultäten haben einen Schwerpunktbereich „Kriminalwissenschaften“ 
mit Kriminologie. 23 Schwerpunktbereiche haben eine andere Bezeichnung, 

 
 
7 https://www.masterstudies.com/masters-degree/criminology/europe [letzter Aufruf: 

22.10.2024]. 
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zum Teil mit Kriminologie. Die Privatuniversitäten Hamburg Buccerius Law 
School und die ESB Wiesbaden haben keinen einschlägigen Schwerpunktbe-
reich. 

Nicht an allen Fakultäten gibt es kriminologische Lehrveranstaltungen. Insge-
samt konnte festgestellt werden, dass 27 Fakultäten eine Vorlesung „Krimi-
nologie“ anbieten, die Universität Tübingen sogar vier: Kriminologie I: Kri-
minalität als gesellschaftliche Erscheinung; Kriminologie II: Straffälligkeit 
als individuelles Problem; Kriminologie III: Vertiefung sowie ein Examens-
kolloquium „Kriminalwissenschaften“. 

Kriminalwissenschaften im weiteren Sinne werden reichlich angeboten: An 
28 Fakultäten eine Vorlesung „Sanktionenlehre“, an 23 Fakultäten eine Vor-
lesung „Jugendstrafrecht“ und an 17 Fakultäten eine Vorlesung „Strafvoll-
zugsrecht“. 

Einen breiten Raum nehmen Vorlesungen zu speziellem Strafrecht ein, insbe-
sondere Wirtschaftsstrafrecht, Medizinstrafrecht und internationales Straf-
recht. 

Wenige Vorlesungen beziehen sich auf die Bezugswissenschaften der Krimi-
nologie, insbesondere forensische Psychiatrie und Rechtspsychologie. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Lehrangebote nicht immer systematisch 
ausfallen, sondern stark von den Kapazitäten und Forschungsinteressen der 
Lehrenden geprägt sind. 

Die Leistungen der Lehrenden kann man aber nur angemessen würdigen, 
wenn man berücksichtigt, dass sie stark mit strafrechtlichen und strafpro-
zessualen Lehrveranstaltungen ausgelastet sind. Das betrifft die Vorlesungen, 
aber auch die Übungen im Strafrecht für Anfänger und Fortgeschrittene mit 
hohem Korrekturaufwand und die Beteiligung an der Ersten Juristischen 
Staatsprüfung mit Korrekturverpflichtung und mit mündlichen Prüfungen. Da 
bleibt wenig Kapazität für Forschung und Lehre in der Kriminologie. 

Lehrangebote an Hochschulen für angewandte Wissenschaften durch die Kri-
minologischen Dienste und bei der Polizei werden nicht veröffentlicht. Hier 
müsste man mit anderen Methoden vorgehen, etwa mit Umfragen bei den 
Lehrenden . Es wäre aber interessant zu wissen, mit welchen Themen und mit 
welchen Materialien angehende Vollzugs- und Polizeibedienstete geschult 
werden. 
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5. Kriminologischer Wissenstransfer 
Der dritte Bereich in der Kommunikation kriminologischen Wissens betrifft 
den Wissenstransfer. Während Forschung und Lehre unbestrittene Aufgaben 
der Kriminologie sind, ist das beim Wissenstransfer nicht der Fall. Eine Mei-
nung geht davon aus, dass Kriminologinnen und Kriminologen sich auf ihr 
„Kerngeschäft“ in Forschung und Lehre konzentrieren und den Transfer an-
deren überlassen sollten. Wer diese Meinung vertritt, kann schon per definiti-
onem keine Transferleistungen auf- und ausweisen. Die Gegenmeinung ver-
tritt die Ansicht, dass Kriminologinnen und Kriminologen sich am Transfer 
beteiligen sollten, damit er gelingt. 

In dem zu wenig beachteten Buch „Public Criminology“8 sind die englischen 
Kriminologen Ian Loader und Richard Sparks der grundsätzlichen Frage 
nachgegangen, ob und gegebenenfalls wie weit sich die Kriminologie und 
Kriminologinnen/Kriminologen nach außen öffnen sollen. Sie haben dabei 
„Rollen“ von Kriminologen beschrieben, insbesondere in ihrem Verhältnis 
zur Kriminalpolitik, zur Justizpraxis und zur Polizeiarbeit. Definiert sich eine 
Kriminologin/ein Kriminologe als „lonely prophet“ oder „scientific expert“ 
wird sie/er sich nicht an der aktuellen Kriminalpolitik beteiligen. „Policy ad-
visors“ und „social movement theorists/activists“ werden diese Aufgabe mit 
wissenschaftlicher Zurückhaltung oder mit persönlicher Begeisterung wahr-
nehmen. „Observer-turned players“ können in der Strafrechtspflege zur fak-
tenbasierten Kriminalpolitik beitragen. Es wäre spannend zu wissen, in wel-
cher dieser Rollen sich aktive und entpflichtete Kriminologinnen/Kriminolo-
gen sehen. 

Zunächst konnten verschiedene Bereiche identifiziert werden, in die krimino-
logisches Wissen transferiert wird, etwa Legislative, Judikative, Exekutive, 
Wirtschaft, Gesundheitswesen, Medien.  Im zweiten Schritt sollte erfasst wer-
den, welche Transferleistungen im Einzelnen erbracht werden. Das gestaltete 
sich schwierig. Transfer kriminologischen Wissens in Politik, Verwaltung und 
Praxis wird in den Internetauftritten oft nicht ausgewiesen. Daher fällt die 
Ausbeutung auf diesem Gebiet eher mager aus. Ein erster Schritt ist aber ge-
tan. 

Exemplarisch soll hier auf den kriminologischen Wissenstransfer in die Le-
gislative eingegangen werden. Kriminologische Transferleistungen können 
Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen sein, die auf Einladung in Anhörungen 

 
 
8 Loader/Sparks (2011), passim. 
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oder unverlangt in den Medien erfolgen. Aktuell nehmen nur wenige Krimi-
nologinnen/Kriminologen zu Gesetzentwürfen Stellung. Jörg Kinzig ist der 
zutreffenden Ansicht, der Einfluss der Kriminologie im deutschen Sprach-
raum auf die Kriminalpolitik sei gering.9 Früher war das anders. Der Arbeits-
kreis der sog. Alternativprofessoren hat seit dem Jahr 1960 eine Reihe von 
Alternativentwürfen vorgelegt. Nach dem Alternativ-Entwurf StGB, der 1967 
von der FDP-Fraktion in den Bundestag eingebracht wurde, folgten im Laufe 
der Jahre zu vielen einzelnen Bereichen des Besonderen Teils, etwa zu den 
Sexualdelikten, zum politischen Strafrecht sowie zu den Straftaten gegen die 
Person weitere Alternativ-Entwürfe. Der Arbeitskreis hat zudem zahlreiche 
Reformimpulse in den Bereichen Strafvollzugsrecht, Strafprozessrecht sowie 
Medizinrecht aufgegriffen und zu eigenständigen Entwürfen verarbeitet. Die 
Kooperation mit österreichischen und schweizerischen Kollegen sowie mit 
Mitarbeitern des Max-Planck-Institutes war und ist ein besonderes Anliegen. 
Dem Arbeitskreis gehör(t)en auch Kriminologinnen/Kriminologen an: Katrin 
Höffler, Heike Jung, Michael Lindemann, Bernd-Dieter Meier, Heinz Schöch 
und Torsten Verrel. 

6. Bedeutende Kriminologinnen/Kriminologen 
Ergänzend wurde der Frage nachgegangen, was bedeutende Kriminologin-
nen/Kriminologen auszeichnet. Dabei wurden zunächst drei Eckpunkte ana-
lysiert: die Persönlichkeit von Kriminologinnen/Kriminologen, ihr Werk und 
ihr Ansehen in der Fachöffentlichkeit. 

Karriereforschung ist ein Kennzeichen der Tübinger Kriminologie von Hans 
Göppinger und Michael Bock.10 Diese Methoden und Kriterien wurden von 
den „Kriminellen“ auf Kriminologinnen/Kriminologen übertragen, was über-
raschend zwanglos möglich war. In einem zweiten Schritt verdichteten sich 
die Erkenntnisse nach dem Vorbild von Max Weber in sogenannte Idealtypen. 
Es ergaben sich für den Lebenslängsschnitt interessante Verläufe und im Le-
bensquerschnitt charakteristische Konstellationen. 

Über die intellektuelle Herausforderung des Ansatzes hinaus haben jüngere 
Kriminologinnen und Kriminologen hier hilfreiche Hinweise, wie sie ihre kri-
minologische Karriere gestalten können, um einmal bedeutend zu werden. 

 
 
9 Kinzig (2020), S. 8 ff, 10 f. 
10 S. o. 3.3. 
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7. Analyse kriminologischer Szenarien 
Mit der Analyse kriminologischer Szenarien sollte über die gegenwärtige Si-
tuation der Kriminologie hinaus ein Blick in die Zukunft erfolgen und Per-
spektiven aufgezeigt werden. Auf die Idee zu einer solchen Szenariumsana-
lyse kam der Verfasser durch ein empfehlenswertes Buch11, in dem unter an-
derem das Szenarium einer Gesellschaft ohne Verbrechen analysiert wird. 

Insgesamt wurden zwölf Szenarien analysiert. Was wäre, … 

• wenn Frauen die Hälfte der kriminologischen Professuren innehätten? 

• wenn internationale Kriminologinnen/Kriminologen die Hälfte der Pro-

fessuren innehätten? 

• wenn es an jeder Universität eine Professur nur für Kriminologie gäbe? 

• wenn nur „relevante“ Arbeiten „peer-reviewed“ veröffentlicht würden? 

• wenn jede Universität einen Studiengang „Kriminologie“ hätte? 

• wenn kriminologische Lehre nur auf Englisch angeboten würde? 

• wenn es kein deutschsprachiges Kriminologie-Lehrbuch gäbe? 

• wenn Kriminologinnen/Kriminologen die Kriminalpolitik bestimmen? 

• wenn es nur Strafrecht, aber keine Kriminologie gäbe? 

• wenn es nur Kriminologie, aber kein Strafrecht gäbe? 

• wenn bekannt würde, dass die Polizei sieben Tage ausfällt? (Exkurs1) 

• wenn es keine „Verbrechen“ mehr gäbe? (Exkurs 2) 

Diese Szenarien wurden zunächst beschrieben und dann die Wahrscheinlich-
keit ihres Eintritts abgeschätzt. Im Zentrum der Analyse standen drei Fragen: 

• Was sind die Vorteile, wenn das Szenarium eintritt? (Nutzen) 

• Was sind die Nachteile, wenn es eintritt? (Schaden) 

• Was würde die Umsetzung des Szenariums kosten? (Kosten) 

 
 
11 Koch (2011), passim. 
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Die Umsetzung dieser Szenarien würde insbesondere zu einer stärkeren In-
ternationalität der Kriminologie im deutschen Sprachraum führen. 

8. Publikation 
Die Printfassung der Publikation ist in der Reihe „Tübinger Schriften und Ma-
terialien zur Kriminologie“ erschienen.12 TÜKRIM hat es ermöglicht, die 
Publikation zeitnah mit aktuellen Daten zu veröffentlichen. Die Print-Version 
umfasst immerhin ca. 280 Seiten. 

Neu ist die elektronische Fassung.13 Mit ihr haben die Leserinnen/Leser die 
Möglichkeit, „mit einem Klick“ auf die im Internet abgelegten Informationen 
zuzugreifen. Darin liegt ein großer Vorteil, gerade bei dem Thema, wo die 
meisten relevanten Informationen aus dem Internet stammen. 

Es ist geplant, die Publikation fortzuschreiben. Die Informationen zur Kom-
munikation kriminologischen Wissens veralten schnell. Das dürfte auch der 
Grund sein, warum es seit Langem keine vergleichbare Publikation in den 
Printmedien gibt. Da in der ersten Auflage zahlreiche rechtstatsächliche In-
formationen verarbeitet sind, können Fehler nicht ausgeschlossen werden. 
Auf Hinweis seitens der Betroffenen sollen sie in der zweiten Auflage korri-
giert werden. 

Außerdem ist eine vergleichbare Publikation zur Kommunikation strafrecht-
lichen Wissens im deutschsprachigen Raum in Arbeit. Sie ist insoweit um-
fangreicher als es in den drei deutschsprachigen Ländern an Universitäten ca. 
200 Professuren für/mit Strafrecht gibt. Darüber hinaus wird Strafrecht im 
Staatsteil des Studienganges „Rechtswissenschaft“ und spezielles Strafrecht 
im Rahmen des Schwerpunktbereichs „Kriminalwissenschaften“ gelehrt. 
Auch hier soll es eine Online-Ausgabe und eine Printversion geben.14 

 
 
12 Wulf (2024), passim.  
13 Download unter https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/53322 [letzter 

Zugriff: 28.09.2024]. 
14 Wulf (2025). 
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9. Diskussion und Ausblick 
In der Diskussion der Ergebnisse ergab sich eine Analyse des Ist-Zustandes 
und des Soll-Zustandes. Im Rahmen des Ist-Zustandes wurden die Ergebnisse 
zu Forschung, Lehre und Wissenstransfer beschrieben und zusammengefasst. 
Um den Soll-Zustand zu erreichen, wurde ein Leitbild für die Kommunikation 
kriminologischen Wissens formuliert. Ein dem deutschen Pressekodex nach-
gebildeter Kodex zur Kommunikation kriminologischen Wissens ergänzt die-
ses Leitbild. Abgerundet wird das Ganze durch konkrete Empfehlungen zur 
Verbesserung der Kommunikation kriminologischen Wissens. 

Ein Vergleich der drei deutschsprachigen Länder ist heikel und sollte vor al-
lem nicht das Ziel verfolgen, das „beste Land“ in der Kriminologie zu finden. 
Befriedigend ist die Situation der Kriminologie in allen drei Ländern nicht. In 
unseren Risikogesellschaften, die gleichzeitig Sicherheitsgesellschaften sind, 
wird immer mehr kriminologische Expertise benötigt. Das gilt vor allem für 
die Kriminalität der Mächtigen, die Staat und Gesellschaft bedroht, nicht für 
die Kriminalität der kleinen Leute. Leider gilt in allen drei Ländern noch in 
weitem Umfang: „Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen!“. Aus 
der Kriminologie und der Strafrechtswissenschaft wird viel publiziert, was 
Staat und Gesellschaft voranbringen könnte. Leider orientieren sich Politike-
rinnen/Politiker nicht daran, weil sie nur bis zum nächsten Wahltag planen 
und vor allem die Wiederwahl im Auge haben. Das wirkt auch in die Exeku-
tive hinein. Wichtig wäre bei einem Ländervergleich zu erfassen, was sich in 
den einzelnen Ländern bewährt hat und was nicht. Das könnte im Rahmen 
von Experteninterviews erfolgen. Darüber hinaus müssten bei einem Länder-
vergleich die unterschiedlichen historischen, politischen, ökonomischen und 
sozialen Verhältnisse berücksichtigt werden. 

Vergleicht man die Kriminologie im deutschen Sprachraum mit der internati-
onalen Kriminologie, muss man feststellen, dass die Kriminologie im anglo-
amerikanischen Sprachraum führend ist. Das gilt für Australien, Kanada, UK 
und vor allem die USA. Im anglo-amerikanischen Sprachraum gibt es die 
meisten kriminologischen Institute und Studiengänge, die meisten Krimino-
loginnen/Kriminologen und die meisten Publikationen und Lehrbücher. Dort 
sind die besten Forschungseinrichtungen festzustellen, die qualifiziertesten 
Ausbildungsmöglichkeiten, die besten Kriminologinnen/Kriminologen und 
die wertvollsten Veröffentlichungen. Dort wird die Kriminologie aus dem 
deutschen Sprachraum kaum wahrgenommen. Wer in der kriminologischen 
Fachwelt international Ansehen haben möchte, muss entweder in den genann-
ten Ländern geboren sein oder dorthin auswandern. Beispielgebend dafür ist 
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Friedrich Lösel aus Erlangen, der an die University of Cambridge berufen 
wurde und dann den Stockholm Prize for Criminology erhielt. Eine stärkere 
Internationalisierung täte der Kriminologie im deutschsprachigen Raum gut. 
Als Szenarium ist vorstellbar, dass internationale Professorinnen/Professoren 
die Hälfte der Professuren im deutschsprachigen Raum erhalten, dass Studie-
rende zu englischsprachigen Lehrbüchern greifen und dass in Lektürekursen 
englischsprachige Primär-Literatur behandelt wird. Hilfreich wäre es auch, 
wenn kriminologische Lehrveranstaltungen in englischer Sprache angeboten 
würden, wie das in der Schweiz zum Teil bereits jetzt der Fall ist. Dies würde 
die Kriminologie im deutschsprachigen Raum verändern und verbessern. 

Bei alledem sind die Fachgesellschaften, voran die Kriminologische Gesell-
schaft e. V., aufgerufen, die Kommunikation kriminologischen Wissens im 
deutschsprachigen Raum zu verbessern. Aus der Publikation ergeben sich 
viele Aufgaben, etwa die Forschungsleistungsmessung, die Internationalisie-
rung nach Innen und Außen sowie die Wissenschaftskommunikation als sol-
che, etwa durch einen Preis für die Kommunikation kriminologischen Wis-
sens. 
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1. Einleitung 
Das Hans Gross Zentrum für interdisziplinäre Kriminalwissenschaften (kurz: 
ZiK) am Institut für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz (Österreich) fungiert 
seit Sommer 2021 als Schnittstelle zwischen Universität und Praxis. Es bün-
delt multidisziplinäre Perspektiven in Kriminologie, Kriminalistik und den fo-
rensischen Wissenschaften und zielt auf eine interdisziplinäre kriminalwis-
senschaftliche Forschung, Lehre und Praxis ab. Dabei dockt das ZiK insbe-
sondere an Traditionen der Universität Graz und der Universität Tübingen an. 
Der Beitrag zeichnet daher die Bedeutung dieser – insofern historischen, 
wenngleich aktuellen – Bezüge für die Entstehung und Entwicklung des Zent-
rums nach. Beleuchtet werden nicht nur Intentionen und Ziele, sondern es 
wird auch die bisherige Arbeit des ZiK in Forschung und Lehre in einem Blitz-
licht präsentiert. 
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2. Tradition als Inspiration 
Aufbauend auf der Pionierarbeit des Grazer Vaters1 der Kriminologie bzw. 
Kriminalistik Hans Gross sollen am Zentrum zusätzlich zu „klassisch“ rechts-
wissenschaftlicher Forschung und Lehre innerhalb der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultät innovative kriminalwissenschaftliche Lösungsansätze entwi-
ckelt, internationale Forschungsnetzwerke gestärkt und erweitert sowie eine 
interdisziplinäre Ausbildung des wissenschaftlichen und „praktischen“ Nach-
wuchses garantiert werden.2 Schon Gross monierte schließlich, dass die Gren-
zen der „traditionellen Rechtsschule“ überschritten werden müssen und eine 
interdisziplinäre Betrachtungsweise die Forschung, Lehre und Praxis bestim-
men solle.3 Tradition wird am ZiK also als Inspiration verstanden, reflektiert 
und ins Hier und Jetzt gezogen. So aber nicht nur die Grazer Tradition, son-
dern auch die Tübinger Kriminologie durch Fortführung Göppingers Ange-
wandter Kriminologie mit seinem Blick auf den Täter in seinen sozialen Be-
zügen4. 

2.1. Grazer Tradition – Hans Gross als Vater der interdisziplinären Kri-
minalwissenschaften 

„Graz – Zentrum der aufblühenden Kriminalwissenschaft“5 

Maßgeblich für die Gründung des Zentrums war die Grazer Tradition. Konk-
ret die pionierhaften Leistungen des Grazer Juristen Hans Gross (1847-1915).6 
Die Gründung des „k. k. Kriminalistischen Universitätsinstituts“ an der Uni-
versität Graz im Jahr 1912 zeichnete schließlich den Beginn der Kriminologie 
als ganzheitliche akademische Disziplin innerhalb der österreichischen Uni-
versitätslandschaft, prägte die Universität Graz und beeinflusste die Entwick-
lung der Kriminologie und Kriminalistik bzw. der Kriminalwissenschaften als 

 
 
1 Bachhiesl/Kocher/Mühlbacher (2015); siehe auch Bachhiesl (2007), S. 47 m. w. N; neben 

Gross als „Väter der Kriminologie bzw Kriminalwissenschaft“ genannt werden Franz von 
Liszt, Cesare Lombroso, Edmond Locard und Rudolf Archibald Reiss: u. a. Bachhiesl 
(2018), S. 480. 

2 Zum ZiK siehe schon u. a. Kaiser (2022a), S. 55; Kaiser (2021), S. 75. 
3 Siehe dazu Kaiser (2023), S. 84 m. w. N. 
4 Göppinger (2008) und in Fortentwicklung dessen vorwiegend Bock (2019). 
5 Bachhiesl (2012), S. 556. 
6 Zum Leben und Wirken von Hans Gross siehe weiterführend u. a. Bachhiesl/Kocher/Mühl-

bacher (2015). 
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interdisziplinäres Feld weltweit.7 Gross war ein forschender, lehrender und 
„praktischer“ Jurist, der von seinen Erfahrungen als Staatsanwalt und Unter-
suchungsrichter beeinflusst nach Empirismus strebte.8 Aus diesem Grund 
wagte er sich auf ein Gebiet abseits der klassischen Juristerei und tauchte in 
die Welt der Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften ein. Die Verbindung 
von Theorie und Praxis, von Kriminologie und Kriminalistik unter einem er-
kenntnistheoretischen Dach („Kriminologie“) war gewissermaßen das „Mar-
kenzeichen“ von Gross’ Wissenschaftskonzept, ebenso wie sein Beharren auf 
Interdisziplinarität.9 So ist auch Gross der sogenannten „modernen Schule“, 
geprägt von Franz von Liszt’s „gesamter Strafrechtswissenschaft“, zuzuord-
nen,10 zu deren Anhängern er sich auch explizit zählte.11 Gross vereinte aller-
dings die nichtjuristischen Kriminalwissenschaften (Kriminalanthropologi-
sche, soziologische und phänomenologische, wie etwa die Kriminalistik als 
theoretische Erscheinungslehre und praktische Untersuchungskunde, die ob-
jektive und subjektive Kriminalpsychologie und die Kriminalstatistik), die ju-
ristischen Kriminalwissenschaften (materielle und formell) sowie die Pönolo-
gie und die Kriminalpolitik zu einer multi- bzw. interdisziplinären Ge-
samtwissenschaft unter dem Begriff „Kriminologie“ und konkretisierte bzw. 
ergänzte das Modell der „gesamten Strafrechtswissenschaft“.12 

Gross lehnte es also ab, die Strafrechtswissenschaften „nur“ juristisch zu den-
ken und die nicht-juristischen Wissenschaften ausschließlich dem Kompe-
tenzbereich nicht-juristischer Fachleute zuzuweisen. Juristische Praktiker:in-
nen müssten schließlich nicht nur Rechtsfragen, sondern oft diesen vorgela-
gert schon Tatsachenfragen beantworten. Den Sachverhalt – die „materielle 
Wahrheit“ – zu klären, verlange die Beiziehung von nicht-juristischen Wis-
senschaftsdisziplinen und ihren Vertreter:innen. Dabei sei es essentiell, dass 
der/die juristische Praktiker:in über ausreichende Grundkenntnisse dieser Dis-
ziplinen verfügt, um beurteilen zu können, welche Disziplin und welche/r Ex-
pert:in für welche Fragestellungen herangezogen werden können, wo die 
Grenzen und Möglichkeiten der einzelnen Disziplinen liegen und wie dieses 
Wissen verwertet und in den juristischen Bezugsrahmen eingeordnet werden 

 
 
7 Siehe u. a. Roux/Robertson (2009), S. 575; zur transatlantischen Bedeutung siehe auch Kai-

ser (2024). 
8 Kaiser (2022), S. 83. 
9 Eine detaillierte Analyse von Gross` Erkenntnistheorie findet sich in Bachhiesl (2012); 

siehe auch Kaiser/Bachhiesl (2021b). 
10 Bachhiesl (2008), S. 92. 
11 Gross (1905), S. 169. 
12 Die Terminologie wandelte sich im Laufe der Jahre, siehe dazu etwa Mühlbacher (2014), 

S. 59. 
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kann.13 Disziplinäre Grenzen müssten also in der Praxis unbedingt überwun-
den werden. Im Umkehrschluss bedeutete dies auch für Gross die Notwendig-
keit einer ebenso praxisbezogenen wie interdisziplinären Forschung. Wissen-
schaft – und speziell auch die Strafrechtswissenschaft – soll schließlich nicht 
Lehre um ihrer selbst willen sein, sondern stets „lehrend und klärend auf die 
Praxis“ wirken.14 

Seine „Grazer Schule der Kriminologie“15 mit dem Bekenntnis, die Kriminal-
wissenschaften als Gesamtwissenschaft („Kriminologie“) zu verstehen, sein 
stetiger Appell, Abstand vom „Apriorismus der traditionellen Rechtsschule“16 
zu nehmen, nicht-juristische mit juristischen Disziplinen an einem universitä-
ren Ort zu vereinen und Brücken zwischen diesen zu bauen, wird nun am ZiK 
neu belebt und ins 21. Jahrhundert überführt. 

2.2. Tübinger Tradition – Hans Göppinger als Vater der Forensischen 
Kriminologie 

Hans Göppinger (1919-1996) war 1962 Gründungsdirektor des Instituts für 
Kriminologie an der Universität Tübingen und lebte – selbst Jurist und Psy-
chiater – mit der Tübinger Jungtäter-Vergleichsuntersuchung zum einen den 
interdisziplinären Ansatz in seinem Forschungsteam (Rechtswissenschaften, 
Psychiatrie, Psychologie, Soziologie und Sozialarbeit waren vertreten); zum 
anderen schuf er eine Verbindung aus quantitativer und qualitativer Auswer-
tung der erhobenen Daten, die in der Methode der idealtypisch-vergleichen-
den Einzelfallanalyse (MIVEA) mündete. Diese Methode gilt bis heute als die 
vermutlich einzige „eigene wissenschaftliche Methode“ der Kriminologie, die 
sich als interdisziplinäre Wissenschaft ansonsten hauptsächlich der Methoden 
ihrer Bezugswissenschaften (u. a. der Psychiatrie, Psychologie, Soziologie 
oder auch der Rechtswissenschaften) bedient.17 Dabei hebt sich die MIVEA 
unter anderem durch ihren Fokus auf eine „Mikroebene“ der Kriminologie 
von anderen Zugängen ab.18 Gerade die Erstellung einer Synopse 

 
 
13 Gross (1893), S. 1; Kaiser (2022b, S. 84). 
14 Gross (2022), S. 8. 
15 Siehe zur Grazer Schule weiterführend Bachhiesl (2008). 
16 Gross (1898), S. 7. 
17 Wulf (2024), S. 26. Eine Übersicht der wichtigsten Bezugswissenschaften ist auf S. 20 zu 

finden. Der Autor weist dabei treffend darauf hin, dass sich potenzielle Bezüge aufgrund 
des breiten und interdisziplinären Forschungsgegenstands der Kriminologie nicht auf ein-
zelne Disziplinen beschränken lassen und sohin kaum eine Disziplin „undenkbar“ wäre. 

18 Wulf (2024), S. 26. 
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idealtypischer Verhaltensweisen als konstitutives Element der MIVEA er-
möglicht schließlich eine einzelfallbezogene Anwendung dieses kriminologi-
schen Prognoseinstrumentariums im Rahmen der Forensischen Kriminolo-
gie.19 Und gerade auf diese Forensische Kriminologie ist das moderne Straf-
recht angewiesen, konstatierte Michael Bock (1950-2021) – Schüler u. a. von 
Hans Göppinger – an der Universität Graz in seinem (letzten) Vortrag über 
„Das forensische Paradigma in der Kriminologie“.20 

Aus Anlass des 100. Geburtstages von Hans Göppinger fand an der Universi-
tät Tübingen 2019 ein Symposium statt, in dem u. a. der Frage nachgegangen 
wurde, was man aus dem Wirken von Hans Göppinger für heute lernen könne: 
interdisziplinäres erfahrungswissenschaftliches Vorgehen, verbunden mit in-
ternationaler Ausrichtung, das war der Succus.21 

Insofern prägt diese Tübinger Tradition nicht nur die Arbeit des Zentrums für 
interdisziplinäre Forensik (ZiF) an der Universität Mainz und des ZiK in Graz, 
sondern auch der Sektion „Forensische Kriminologie“ der Kriminologischen 
Gesellschaft.22 

3. Das Hans Gross Zentrum für interdisziplinäre Krimi-
nalwissenschaften (ZiK) – eine Schnittstelle von Grazer 
und Tübinger Tradition 

Wenngleich die Grazer Tradition wie auch die Tübinger Tradition historische 
Bezugspunkte darstellen, sind ihre Grundhaltungen, Forschungsergebnisse 
und ihr Transfer in die Praxis heute wohl bedeutender denn je. Schließlich 
erlangen diese gleichsam interdisziplinären wie praxisbezogenen Tätigkeits-
felder immer größere Bedeutung. 

Einerseits sind Strafverfolgungsbehörden in der Aufklärung, Verfolgung und 
Verhinderung von Kriminalität auf Grund von wissenschaftlichen Fortschrit-
ten im Bereich der Kriminalistik und den forensischen Wissenschaften und 
gesellschaftlichen wie auch politischen Veränderungen auf die vermehrte In-
tegration von kriminalistischem bzw. forensischem Wissen angewiesen.23 Die 

 
 
19 Siehe zur MIVEA näher Bock (2019). 
20 Universität Graz (2021). 
21 Wulf (2019). 
22 Kriminologische Gesellschaft (2025). 
23 Zur Frage „Kriminalistik für Jurist:innen?“ siehe auch Kaiser (2022d). 
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moderne Praxis benötigt daher wohl mehr denn je empirisches Wissen aus den 
Bereichen der Natur-, Geistes, Sozial-, Wirtschaftswissenschaften und aus der 
Technik für die erfolgreiche Konsultation potenziell einschlägiger „fremder“ 
Disziplinen im Einzelfall, die von Gesetzes wegen verlangte kritische Refle-
xion ihrer gelieferten Befunde und Schlussfolgerungen sowie deren Einbezie-
hung in den juristischen Kontext. Genau das, was Hans Gross schon vor über 
100 Jahren ausdrücklich forderte und umsetzte. 

Außerdem ist die moderne Strafrechtspflege von Präventionsgedanken ge-
prägt und daher müssen sich insbesondere Strafzumessungsentscheidungen 
ieS und iwS, oder etwa auch die Vollzugsplanung sowie Entscheidungen über 
bedingte Entlassungen, primär am Präventionsgedanken orientieren und sind 
Richter:innen dazu angehalten (und im Bereich der Diversion oder in der 
Rolle als Rechtsmittelwerber etwa auch Staatsanwält:innen), bei der Wahl der 
im Einzelfall geeigneten Interventionsmaßnahmen kriminalpräventive As-
pekte zu berücksichtigen.24 Dabei liegt der Schwerpunkt oftmals auf spezial-
präventiven Überlegungen,25 sodass den individuellen Täter betreffende Ent-
scheidungen zur Reaktion bzw. Intervention durch den Staat auf insofern in-
dividuelle, „personale“ und für die Verhinderung zukünftiger Delinquenz re-
levante Kriterien anknüpfen muss.26 In diesem Sinne portraitieren auch die 
entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen für Strafzumessungsent-
scheidungen eine breite, multifaktorielle Beurteilungsgrundlage.27 Nach den 
einschlägigen Bestimmungen ist etwa auf die „Auswirkungen der Strafe und 
anderer zu erwartender Folgen der Tat auf das künftige Leben des Täters in 
der Gesellschaft Bedacht zu nehmen“ (§ 32 öStGB) oder sind im Rahmen der 
Entscheidung über eine bedingte Strafnachsicht (§ 43 öStGB) „insbesondere 
die Art der Tat, die Person des Rechtsbrechers, der Grad seiner Schuld, sein 
Vorleben und sein Verhalten nach der Tat zu berücksichtigen“ (§ 43 öStGB). 

 
 
24 Siehe dazu etwa auch schon mit besonderem Fokus auf § 43 StGB: Kaiser (2023), S. 299 

und Leibetseder/Kaiser/Woschizka (2024). 
25 Siehe etwa zur bedingten Nachsicht Jerabek/Ropper (2024), § 43 Rz 18 oder auch in Ju-

gendstrafverfahren, siehe u. a. m. w. N. Schroll/Oshidari (2024) § 5 JGG Rz 7 ff; zum 
Mangel an empirischen Belegen für die Wirksamkeit der Generalprävention siehe dazu u. a. 
auch schon Kaiser (2023), S. 299 m. w. N.; insbesondere auch Grafl (2006/2007), S. 199, 
JAP 2006/2007, 196 (199); Hirtenlehner (2020), S. 221. 

26 Vgl. Kaiser (2023), S. 299; ausführlich auf die Notwendigkeit personenzentrierter Ent-
scheidungs- und Vollzugspraxis auch schon Bock (2019, u. a. S. 335) mit dem Verweis 
darauf, dass Spezialprävention einen personenbezogenen Zusammenhang zwischen Sank-
tion und ihrer Wirkung verlangt. 

27 Kaiser (2013), S. 300. 
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Ebenso multifaktoriell wie interdisziplinär stellen sich daher auch die dem 
richterlichen Begründungsverhalten zu Grunde liegende Überlegungen dar, 
die Wissensbestände etwa aus der Soziologie, Psychologie und der Krimino-
logie aufweisen.28 

Hierdurch deutlich wird also der schon von Göppinger erforschte und insbe-
sondere von Bock29 weiterentwickelte und propagierte (schon von Gesetzes 
wegen) notwendige empirisch kriminologische Blick auf den „Täter in seinen 
sozialen Bezügen“ sowohl in der kriminologischen Forschung als auch in der 
Praxis. 

Auch dieser „spezialpräventive Fokus“ auf das Individuum und sein/ihr Ver-
halten verlangt daher für Einschätzungen von krimineller Gefährdung sowie 
die wirksame Planung von Interventionen zur Verhinderung von zukünftigem 
kriminellem Verhalten ein Ineinandergreifen verschiedener Disziplinen und 
Perspektiven. Die Kriminologie als interdisziplinäre Wissenschaft leistet ge-
nau die hierfür notwendige Bündelung multidisziplinärer Erkenntnisse und 
bietet dabei die für das Feld unentbehrliche Perspektiven- und Methodenviel-
falt. Stets an der Schnittstellte zum Recht arbeitend, liefert sie ein Verbin-
dungsglied zwischen nicht-juristischen Erkenntnissen und der notwendigen 
Übersetzung bzw. dem notwendigen Transfer in rechtswissenschaftliche und 
rechtspraktische Anwendung.30 

So knüpft das ZiK am wissenschaftlichen Erbe nicht nur der eigenen, sondern 
auch der Tübinger Tradition an. Neben dem von Hans Gross geprägten um-
fassenden und integrativen Verständnis der Kriminalwissenschaften, der Be-
deutung des „Blickes über den eigenen Tellerrand“ und der Notwendigkeit 
des Praxisbezuges, hat die ebenso relevante wie praxisbezogene von Göppin-
ger und Bock geprägte empirische forensisch-kriminologische Forschung ei-
nen festen Bestandteil am Zentrum. 

Zu den wesentlichen Zielen des ZiK in Forschung, Lehre und Praxis findet 
sich nun anschließend eine überblicksmäßige Darstellung. 

 
 
28 Leibetseder/Kaiser/Woschizka (2024). 
29 Bock (2019). 
30 Siehe zur Kriminologie als interdisziplinäre Disziplin auch Kinzig (2015). 
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3.1. Ziele des ZiK 

Die Ziele des Zentrums im Bereich der Forschung sind ebenso breit gefasst, 
wie es der Forschungsgegenstand als solcher vorgibt. So forciert das ZiK die 
Entwicklung neuer Erkenntnisse zu den Ursachen und Erscheinungsformen 
kriminellen Handelns sowie zur effektiven Aufklärung, Verfolgung und Prä-
vention von Kriminalität. Dieses breite Feld, das rechtliche, kriminologische, 
kriminalistische und „sonst forensische“ Wissensbestände miteinschließt, soll 
auch in der Forschung, wie von Gross gefordert, entsprechend interdisziplinär 
gelebt werden. Praxisbezogene Forschung, wie sie etwa in der forensischen 
Kriminologie betrieben wird, soll dabei stets forschungsleitend sein. 

Ein besonderes Anliegen ist dem ZiK dabei u. a. die Schaffung eines Bewusst-
seins für die Interdisziplinarität der Kriminalwissenschaften und die damit 
einhergehenden Chancen und Herausforderungen. Aus diesem Grund ist das 
ZiK bemüht, einerseits den wissenschaftlichen und praktischen Nachwuchs 
und andererseits etablierte Praktiker:innen und Forscher:innen (aus den ver-
schiedensten Disziplinen) zu erreichen, diese zu inspirieren und eine entspre-
chende Berufsvor- bzw. Weiterbildung zu garantieren. Hierfür arbeitet das 
ZiK an der Adaptierung bestehender und der Konzipierung neuer interdiszip-
linärer, praxisorientierter Lehrveranstaltungen und Curricula, die Kriminalis-
tik, Kriminologie und forensische Wissenschaften integrieren. 

Außerdem hat sich das ZiK das Ziel gesetzt, die Kommunikation zwischen 
juristischen und nicht-juristischen Praktiker:innen zu verbessern und auch hier 
Brücken zwischen den Disziplinen zu bauen, wodurch Ansätze zur Verbesse-
rung der Qualität von Sachverständigengutachten und sonstigen Expert:innen-
berichten sowie deren Interpretation für das Verfahren entstehen, um letztend-
lich die Strafrechtspflege bei der Erreichung ihrer Ziele und Erfüllung ihrer 
Ideale zu unterstützen. Kurz gesagt, soll das ZiK als Schnittstelle für einen 
interdisziplinären Erfahrungs- und Wissensaustausch kriminalwissenschaftli-
cher Expertise fungieren. Dazu zählt auch die Dissemination von Wissen aus 
den interdisziplinären Kriminalwissenschaften und aktuellen Forschungser-
gebnissen an die Strafrechtspflege und ihre Praktiker:innen. 

3.2. Forschung im Blitzlicht 

Was den „forensisch kriminologischen“ Forschungsbereich des ZiK betrifft, 
arbeitet das Zentrum bereits an einigen damit zusammenhängenden For-
schungsfragen. Einerseits wurde und wird auf Basis der im Rahmen eines vom 
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Land Steiermark geförderten Projektes generierten Daten,31 zum Thema: „In-
tuition im Strafverfahren? Über die Interdisziplinarität der Beweggründe in 
der spezialpräventiven Entscheidungspraxis – Analyse und Synthese“ ge-
forscht. Diese Studie hat sich zum Ziel gesetzt, das Begründungsverhalten von 
Richter:innen und Staatsanwält:innen quantitativ durch Fragebögen, sowie 
qualitativ durch Interviews und durch Aktenanalyse zu erheben und dabei jene 
Faktoren zu extrahieren, die im Entscheidungsprozess relevant sind. Die Stu-
die zielt(e) dabei auf eine Bewusstseinsbildung für die in vielen rechtswissen-
schaftlichen Bereichen vorherrschende Interdisziplinarität und die Gefahren 
und Legitimitätsfragen im Zusammenhang mit tendenziell starren disziplinä-
ren Grenzen und stellt(e) dabei einen wichtigen Ausgangspunkt für eine Reihe 
von Folgeprojekten dar.32 

Darüber hinaus ist das ZiK Teil der Initiative Angewandte Kriminologie 
(IAK), wo es eine aktive Rolle bei der Gestaltung und Umsetzung der Ziele 
der IAK wahrnimmt. Die Initiative Angewandte Kriminologie setzt sich der-
zeit aus Mitgliedern des ZiF (Zentrum für interdisziplinäre Forensik an der 
Universität Mainz) und des ZiK zusammen und fördert personenzentriertes 
forensisch kriminologisches Arbeiten, wobei die von Bock aufbauend auf das 
wissenschaftliche Werk von Göppinger weiterentwickelte Methode der ideal-
typisch-vergleichenden Einzelfallanalyse (MIVEA) als idiographisches (ein-
zelfallbezogenes) Pendant zu statistisch-aktuarischen Risikoprognoseverfah-
ren im Zentrum der kriminologischen Arbeiten innerhalb der IAK steht. 
Durch die Zusammenarbeit zwischen den beiden Zentren zur Weiterentwick-
lung und -verbreitung der Methode ist ein wichtiger Grundstein für die Foren-
sische Kriminologie und damit für die Stärkung der Stellung der Spezialprä-
vention im Strafverfahren, im Strafvollzug und in der forensischen Nachsorge 
gelegt. 

Des Weiteren soll auch das „Gross‘sche wissenschaftliche Vermächtnis“ in 
der Forschung weitergetragen werden, sodass auch kriminalistische bzw. 
sonstige forensische Arbeiten forciert werden. So arbeitete das ZiK an einem 
international ausgerichteten Forschungsprojekt mit kriminalwissenschaftlich-
historischem Bezug, welches vom Botstiber Institute for Austrian-American 
Studies gefördert wurde: „Reuniting two masters of evidence: Hans Gross and 
John Henry Wigmore“. Das Projekt beleuchtete die Beziehung zwischen den 
beiden Pionieren (Gross und Wigmore) und die österreichisch-US-

 
 
31 Land Steiermark (2025). 
32 Siehe zum Projekt und den ersten Ergebnissen: Kaiser/Leibetseder (2024); Lei-

betseder/Kaiser/Woschizka (2024). 
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amerikanischen Verbindungen in den Kriminalwissenschaften im frühen 20. 
Jahrhundert und ergab Erkenntnisse über einen Einfluss der österreichischen 
Kriminalwissenschaften auf die US-amerikanischen Entwicklungen.33 

Disziplinäre Grenzen überschritten werden auch in einem weiteren Projekt 
(„COVIOCRIM- Countering Violent Crime against Women and Girls in Ge-
orgia“), welches auf die Einrichtung einer akademischen Partnerschaft zwi-
schen Georgien und Österreich abzielt. In Kooperation mit dem Institut für 
vergleichendes und europäisches Strafrecht an der New Vision University in 
Tbilisi und der Medizinischen Universität Graz werden Möglichkeiten zur 
Nutzung der klinischen Gerichtsmedizin und der forensischen Kriminologie 
bei der Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
mit Fokus auf Gewalt im sozialen Nahraum untersucht und interdisziplinäre 
akademische Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für angehende Jurist:innen 
und „First Responder“ (Medizinisches Personal, Sozialarbeit/NGOs, Polizei 
etc.) entwickelt.34 

Das ZiK fungiert weiters als Projektpartner in kriminalistischen und krimino-
logischen Projektanträgen, die sich derzeit noch im Begutachtungsverfahren 
oder Entwicklungsprozess befinden, so etwa zur forensischen bzw. krimina-
listischen Relevanz von Tatschreiben bzw. Täter:innenschreiben oder zu in-
terdisziplinären Fragestellungen, die sich insbesondere im Tätigkeitsfeld der 
Forensischen Psychologie bzw. Psychiatrie im Bereich des Sachverständigen-
wesens ergeben. 

Darüber hinaus initiierte und organisiert das ZiK eine Veranstaltungsreihe 
„True Crime Tuesday“, an welcher Vertreter:innen aus den verschiedensten 
„forensischen“ Disziplinen auf (interdisziplinäre) kriminalwissenschaftliche 
Fragestellungen Bezug nehmen. Die Veranstaltungen bieten eine Informati-
onsquelle zu kriminalwissenschaftlichen Themen und eine interdisziplinäre 
Diskussions- und Netzwerkplattform.35 

3.3. Lehre im Blitzlicht 

In Übereinstimmung mit den Forschungsschwerpunkten des ZiK gestaltet sich 
auch die am ZiK und die mit dem ZiK in Kooperation angebotene Lehre. Die  

 
 
33 Kaiser (2024). 
34 Siehe ZiK (2025b). 
35 Siehe ZiK (2025a). 
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verstärkte Einbindung von derartigen Inhalten konnte man mit Wintersemes-
ter 2022 realisieren, indem für Studierende der Rechtswissenschaften zwei 
neue Spezialisierungsmodule erschlossen wurden, die eine Lücke in der Aus-
bildung zukünftiger Jurist:innen schließen sollen: „Kriminalistik und Fo-
rensik“ und „Kriminologie“.36 Darüber hinaus arbeitet man am ZiK intensiv 
an der Gestaltung neuer Curricula, kriminalwissenschaftlicher Lehrmateria-
lien und an neuen didaktischen Methoden, wobei auch hier im Zeichen von 
Hans Gross stets der Blick auf die Bedürfnisse der Praxis37 und ihrer Prakti-
ker:innen gelegt und auch die Tübinger Tradition mit Lehrveranstaltungen zur 
„Forensischen“ bzw. „Angewandten Kriminologie“ weitergetragen wird. 

4. Conclusio 
Das Hans Gross Zentrum für interdisziplinäre Kriminalwissenschaften vertritt 
als „One-Stop-Shop“ für interdisziplinäre Kriminalwissenschaften unter Be-
rücksichtigung der wissenschaftlichen Arbeiten von Hans Gross und Hans 
Göppinger ein umfassendes Verständnis der Kriminalwissenschaften, das die 
Einbeziehung von juristischen und nicht-juristischen Disziplinen sowie ein in-
tegratives Verständnis von Interdisziplinarität verlangt. Das Zentrum arbeitet 
daher in Forschung und Lehre an Schnittstellenfragen zwischen den Diszipli-
nen, wobei den Rahmen stets die Bedürfnisse und Herausforderungen der ge-
genwärtigen und zukünftigen Praxis der Strafverfolgungsbehörden und den 
darüber hinaus involvierten Institutionen und Professionen in der Vor- und 
Nachsorge bilden. Kurz gesagt baut das Zentrum die notwendigen Brücken 
zwischen den kriminologischen, kriminalistischen und forensischen Diszipli-
nen und dem Recht auf dem Fundament der Grazer und Tübinger Traditionen. 

 
 
36 Universität Graz, (2022), Mitteilungsblatt 2021/2022, 47.a Stück, SonderNr 83, 33 und 50: 

„Kriminalistik und Forensik“ S. 33 ff und „Kriminologie“ S. 50; siehe hierzu auch schon 
Kaiser (2022d), S. 97. 

37 So ist Nina Kaiser etwa auch mit der Koordination und Durchführung des Moduls „Recht-
liche Grundlagen“ in einem vom Diagnostik- und Forschungsinstitut für Gerichtsmedizin 
der Medizinischen Universität Graz in Kooperation mit der Akademie für Gesundheitsbe-
rufe Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband, Landesverband Steier-
mark, konzipierten Curriculums „Forensic Nursing – Pflege im forensischen Setting“ be-
auftragt. Siehe dazu näher Medizinische Universität Graz (2025). 
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1. Elektronische Literatur für die Kriminologie 
Der Gebrauch von elektronischer Literatur hat im wissenschaftlichen Kontext 
in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Beispielsweise hat 
sich der Bestand von E-Books an deutschen Universitätsbibliotheken sowie 
an Fach- und Hochschulen mit einer Anzahl von circa 21.500.000 elektroni-
schen Büchern 2020 auf ungefähr 40.500.000 im Jahr 2023 fast verdoppelt.1 
Doch wie verhält es sich in der Kriminologie, in der zumindest gefühlt wei-
terhin stark am gedruckten Werk festgehalten wird? Auf KrimDok sind der-
zeit circa 27.000 kriminologisch relevante E-Books zu finden, das Gros davon 
im Open Access. 2 Statistiken, wie viele E-Books noch im Jahr 2020 auf Krim-
Dok recherchierbar waren, existieren nicht. Interne Zahlen der Universitäts-
bibliothek Tübingen deuten allerdings darauf hin, dass ein nicht unbedeuten-
der Anstieg von 2020 auf 2023 zu verzeichnen ist. 

 
 
1 Vgl. Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (o. J.): Deutsche Bib-

liotheksstatistik: Variable Auswertung. 2020 und 2023, in: https://www.bibliotheksstatis-
tik.de/ [letzter Aufruf: 19.02.2025]. 

2 Außerdem über 1.600 elektronische Zeitschriften; https://krimdok.uni-tuebingen.de/ [letz-
ter Aufruf: 19.02.2025]. 
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Um näher zu ermitteln, inwieweit Bedarf an elektronischer Literatur in der 
Kriminologie besteht, zog der Fachinformationsdienst (FID) Kriminologie, 
welcher unter anderem die KrimDok pflegt und maßgeblich für die Erwer-
bung kriminologisch relevanter Literatur an der Universität Tübingen zustän-
dig ist, den ihn unterstützenden kriminologischen Beirat zu Rate. In diesem 
Rahmen manifestierte sich der Wunsch nach mehr elektronisch verfügbarer 
Fachliteratur. Dieser Wunsch wird auch hin und wieder von einzelnen For-
schenden an den FID herangetragen. Jedoch gestaltet sich die Umsetzung 
nicht so einfach wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Die Kosten für 
elektronische Literatur, die über Einrichtungen wie beispielsweise Universi-
täten zur Verfügung gestellt wird, sind in der Regel um ein Vielfaches höher 
als die Kosten für den privaten Gebrauch.3 Die Bereitstellung elektronischer 
Literatur durch den FID bedarf daher einer intensiven Planung und Kosten-
kalkulation sowie der Beantragung entsprechender finanzieller Mittel.  

Um dem Bedarf der Forschenden gerecht zu werden, wurde die Lizenzierung 
elektronischer kriminologisch relevanter Literatur als Arbeitspaket in den An-
trag des FID für die Förderperiode 2024-2026 mitaufgenommen und von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bewilligt. Im Folgenden soll ein 
Überblick darüber gegeben werden, wie eine FID-Lizenz für die Kriminologie 
entsteht, welche Hürden sowie Schwierigkeiten dabei aufkommen können 
und welche Zahnräder zur elektronischen Bereitstellung der Literatur ineinan-
dergreifen müssen. 

2. Literatursichtung 
Zunächst gilt es, Literatur, die für eine Lizenz in Frage kommen kann, zu sich-
ten. Dies gestaltet sich als überraschend aufwendiger Arbeitsschritt. Zeit-
schriften, Datenbanken, einzelne E-Books oder E-Book-Pakete können lizen-
ziert werden. Wann Literatur für eine elektronische Lizenz in Betracht kommt, 
ist neben der fachlichen Relevanz davon abhängig, inwieweit Forschende be-
reits die Möglichkeit haben, kostenfrei darauf zuzugreifen. Mit anderen Wor-
ten: Wie häufig ist die Zeitschrift4 bereits in deutschen Bibliotheken zu fin-
den? Existiert sie nur in der Printversion oder auch elektronisch und wenn ja, 
wie viele Bibliotheken stellen die Onlineversion zur Verfügung? Damit geht 

 
 
3 Vgl. Reymer/Platzbecker (2024), S. 379. 
4 Für Zeitschriften, aber auch Datenbanken, lassen sich diese Fragen mittels der Zeitschrif-

tendatenbank (ZDB) beantworten; https://zdb-katalog.de/index.xhtml [letzter Aufruf: 
17.02.2025]; E-Books können nicht entsprechend ermittelt werden. 
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auch die Frage einher, ob womöglich schon Lizenzen existieren, die von allen 
kriminologisch Forschenden in Deutschland oder zumindest von einem Groß-
teil dieser genutzt werden können. Ausgestattet mit diesen Leitfragen prüfte 
der FID Kriminologie im Rahmen der Antragstellung für die Förderperiode 
2024-2026 eine Vielzahl an elektronischer kriminologisch relevanter Literatur 
hinsichtlich der Eignung für eine Lizenzierung, darunter maßgeblich über 700 
Zeitschriften. Dabei fiel auf, dass einerseits zwar eine gute Versorgung an 
elektronischer kriminologischer Literatur in Deutschland besteht. Anderer-
seits können von dieser Versorgung außeruniversitäre Institutionen wie zum 
Beispiel die kriminologischen Dienste in der Regel nicht profitieren. Jedoch 
ist es Ziel des FID, mit seinen kostenfreien Services, worunter auch die Li-
zenzen fallen, deutschlandweit alle kriminologisch Forschenden zu erreichen. 
Auch dies wirkte sich auf die Entscheidung aus, für welche Literatur Lizen-
zierungen angestrebt werden sollen. 

3. Unterstützung durch das Kompetenzzentrum für Li-
zenzierung 

3.1 Beratung und Verhandlung 

Neben der Suche nach geeigneter Literatur sind auch die Auswahl passender 
Lizenzen und schließlich die Verhandlung mit den jeweiligen Verlagen übli-
cherweise vielschichtige und teils sehr zeitaufwendige Prozesse. Daher unter-
stützt das durch die DFG geförderte Kompetenzzentrum für Lizenzierung 
(KfL) die FID unter anderem durch Beratung und Verhandlung mit Verlagen.5 
Das KfL und die FID stehen im Rahmen von Lizenzierungsbestrebungen in 
engem Austausch, um für das jeweilige Fachpublikum geeignete Lizenzpro-
dukte zu erwerben. Nicht immer sind Verlagsverhandlungen erfolgreich, son-
dern sie können in unterschiedlichen Stadien, beispielsweise aufgrund diver-
gierender Preisvorstellungen oder der technischen Umsetzbarkeit auf Verlags-
seite, scheitern. Wird hingegen Einigung erzielt und ein Angebot seitens eines 
Verlages durch das KfL als realistisch eingeschätzt, kann eine Förderung bei 
der DFG beantragt werden. Bei Bewilligung erfolgt die Finanzierung 

 
 
5 Vgl. Kompetenzzentrum für Lizenzierung. Kompetenzzentrum für die Lizenzierung elekt-

ronischer Ressourcen im System der DFG-geförderten „Fachinformationsdienste für die 
Wissenschaft“ (FID). 
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maßgeblich durch die DFG und zu einem geringeren Teil aus Eigenmitteln 
der Antragstellenden.6 

3.2 Lizenzmodelle 

Das KfL gibt einen Lizenzbaukasten zur Hand, mit dessen Hilfe der Nutzer-
kreis sowie die Art der Lizenz je nach Produkt individuell konzipiert werden 
können.7 

3.2.1 Nutzerkreismodell 

Das Nutzerkreismodell beschreibt, welche Personengruppen oder Institutio-
nen Zugang zu einer lizenzierten Ressource erhalten. Die genaue Festlegung 
des Nutzerkreises ist ein zentrales Element bei der Gestaltung von Lizenzver-
trägen, da sie die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit der Inhalte steuert. Es gibt 
dabei drei zentrale Grundtypen von Nutzerkreismodellen: Community, Cam-
pus und National. 

(1) Der Community-Nutzerkreis umfasst spezifische, klar definierte Per-
sonengruppen, wie beispielsweise Forschende einer Fachgemein-
schaft. 

(2) Das Modell des Campus-Nutzerkreises beschränkt den Zugriff auf 
Mitglieder einer bestimmten Institution, wie beispielsweise einer Uni-
versität, Hochschule oder Forschungseinrichtung. 

(3) Beim nationalen Nutzerkreis wird der Zugang auf eine gesamte geo-
grafische Region, in der Regel ein Land, ausgeweitet. Fachliche Kri-
terien entscheiden nicht über den Nutzerkreis. 

Die Wahl des passenden Nutzerkreismodells hängt von den Zielsetzungen des 
Lizenzgebers und den spezifischen Bedürfnissen der Nutzenden ab. Die Ent-
scheidung beeinflusst maßgeblich, wie zugänglich und weit verbreitet die li-
zenzierten Inhalte sind. Nutzerkreismodelle können durch weitere Attribute, 
zum Beispiel spezielle Zulassungskriterien wie die Bestätigung ihrer Angehö-
rigen durch von zum Nutzerkreis gehörende Institutionen, gekennzeichnet 
sein.8 

 
 
6 Vgl. Hillenkötter (2023), S. 1. 
7 Vgl. Kassube (2019), S. 1. 
8 Vgl. Kassube (2019), S. 8. 
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Aufgrund der Vielfältigkeit an potenziellen Nutzerkreisen ist zu überlegen, 
wer mit einer Lizenz erreicht werden soll. In anderen Worten: Wer könnte 
Interesse daran haben, die zu lizenzierende elektronische Literatur zu nutzen? 
Dabei ist auch zu bedenken, von wie vielen Personen die Lizenz genutzt wer-
den können soll. Die Anzahl der (potenziell) Nutzenden beeinflusst maßgeb-
lich den Preis einer Lizenz. Sollen beispielsweise kriminologisch Forschende 
in Deutschland digital und kostenfrei auf eine bestimmte Zeitschrift zugreifen 
können, wäre eine Möglichkeit, die kriminologischen Lehrstühle und Institute 
mit ihren jeweiligen Leiter*innen und Mitarbeiter*innen zu zählen. Daraus 
ergibt sich ein Nutzerkreis von 500 Personen. In diesem Beispiel handelt es 
sich also um einen Community-Nutzerkreis. 

3.2.2 Geschäftsmodell 

Das Geschäftsmodell beschreibt die Art der Lizenzierung und ist vom Nutzer-
kreismodell zu differenzieren. Es existieren fünf Grundtypen des Geschäfts-
modells. 

(1) Durch Kauf oder eine Subskription wird ein Produkt erworben. Der 
gewählte Nutzerkreis erhält unbeschränkten Zugriff darauf. 

(2) Bei der nutzergesteuerten Erwerbung entscheidet das Zugriffsverhal-
ten der Nutzenden darüber, ob ein Produkt erworben wird. Es ist zwi-
schen der Patron-Driven Acquisition (PDA) und der Evidence-Based 
Selection (EBS) zu unterscheiden. Beim PDA-Modell entscheiden die 
Nutzenden selbst, welche Publikationen erworben werden. Beim 
EBS-Modell werden selektierte elektronische Medien für einen be-
stimmten Zeitraum zur Verfügung gestellt und anschließend insbe-
sondere anhand der Anzahl von Zugriffen erworben. 

(3) Darüber hinaus können FID im Prozess von Open-Access-Transfor-
mationen aufgrund ihres engen Kontakts zur Fachcommunity eine 
zentrale Rolle einnehmen. Forschende veröffentlichen dabei ihre Ar-
beiten in hybriden oder rein goldenen Open-Access-Zeitschriften, die 
über den FID auch für Nutzer*innen zugänglich gemacht werden. Die 
entstehenden Publikationskosten, sogenannte Article Processing 
Charges (APC), werden entweder vollständig vom FID getragen oder 
im Rahmen einer Kostenbeteiligung von den teilnehmenden Instituti-
onen übernommen. 
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(4) Außerdem kann auch die E-Book Fernleihe im Rahmen von Lizenzie-
rungen relevant sein. Gemäß dem deutschen Urheberrecht dürfen Bib-
liotheken 10 % eines Werkes per Fernleihe oder Dokumentenliefe-
rung an Nutzende übermitteln.9 Beim Bibliotheksverbund Bayern 
können allerdings mittlerweile bundesweit über die jeweilige Heimat-
bibliothek vollständige E-Books zur Fernleihe bestellt werden.10 

(5) Ferner stellt die Einzelnutzung eine Form der Erwerbung dar, bei der 
nur eine begrenzte Anzahl an Zugriffen auf ein Produkt möglich ist. 

Ebenso wie Nutzerkreismodelle können auch Geschäftsmodelle durch At-
tribute, zum Beispiel die Dauer der Zugriffsrechte, gekennzeichnet sein.11 

4. Zugang 
Forschende sollen möglichst niedrigschwellig vom FID Kriminologie lizen-
zierte elektronische Literatur nutzen können. Das KfL bietet den deutschland-
weiten FID die Option der Einrichtung eines eigenen Bereichs auf der KfL-
Internetpräsenz, in welchem Nutzende mitunter mittels eines kostenfreien Ac-
counts auf die entsprechenden Lizenzprodukte zugreifen und innerhalb dieser 
recherchieren können.12 Für Recherchen darüber hinaus müssten kriminolo-
gisch Forschende aber wieder auf KrimDok zurückgreifen. Daher entschied 
sich der FID Kriminologie, einen anderen Weg zu gehen. In der FID-Abtei-
lung an der UB Tübingen, der auch der FID Kriminologie angehört, wurde die 
technische Möglichkeit entwickelt, direkt über KrimDok auf lizenzierte Voll-
texte zuzugreifen. Dazu benötigen Forschende lediglich einen kostenfreien 
KrimDok-Account. 

Neben den technischen Fragen sind je Lizenz auch viele dabei aufkommende 
bibliothekarische Probleme für die Umsetzung zu klären. Ohne zu sehr ins 
Detail zu gehen, soll an dieser Stelle beispielsweise aufgeführt werden, dass 
sich die Übertragung von Daten elektronischer Literatur, insbesondere zwi-
schen zwei unterschiedlichen zugrundeliegenden Systemen, recht diffizil ge-
stalten kann. Im Kontext der Bereitstellung des Zugangs ist daher gut zu 

 
 
9 Vgl. Kassube (2019), S. 2 f.; siehe auch: § 60e Abs. 5 UrhG. 
10 Vgl. BibliotheksVerbund Bayern. 
11 Vgl. Kassube (2019), S. 2 ff. 
12 Vgl. Kompetenzzentrum für Lizenzierung. „Zusammenarbeit mit den FID“, in: 

https://www.fid-lizenzen.de/zusammenarbeit-fid-kfl. 
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erkennen, dass das Abschließen einer Lizenz und schließlich das Bereitstellen 
der Literatur eines engen Zusammenspiels aus fachlicher, technischer und bib-
liothekarischer Expertise bedürfen. 

5. Lizenzierte Literatur auf KrimDok 
Nach einem langen und teilweise steinigen Weg, beginnend mit der Suche 
nach möglichen Lizenzprodukten bis hin zum Abschluss von Lizenzen, über 
die auf KrimDok zugegriffen werden kann, stehen nun kriminologisch For-
schenden die Schriftenreihe „Strafrecht und Kriminologie“ des Verlags 
Duncker & Humblot sowie 94 kriminologisch relevante Titel aus dem Nomos 
Verlag zur Verfügung. Die Schriftenreihe wurde zusammen mit dem FID für 
internationale und interdisziplinäre Rechtsforschung13 dauerhaft nutzbar li-
zenziert. Sie umfasst insgesamt 20 Bände, von denen zwei bislang elektro-
nisch nicht vorhanden gewesen waren und erstmalig für die gemeinsame FID-
Lizenz digitalisiert worden sind. Die außerdem genannten 94 Titel bilden zu-
sammen das E-Book-Paket „Kriminologie“, welches eigens vom FID aus be-
reits erschienenen Nomos-E-Books erstellt wurde. Die E-Books stehen For-
schenden bis Mitte 2027 zur Verfügung. Viel genutzte Titel sollen entspre-
chend eines EBS-Modells am Ende des Lizenzierungszeitraums vom FID zur 
dauerhaften Verfügbarkeit käuflich erworben werden. Eine weitere Verhand-
lung bezüglich einer internationalen kriminologischen Zeitschrift wird zurzeit 
noch geführt.14 

Forschende werden durch den FID mittels eines E-Mail-Verteilers über abge-
schlossene und zur Verfügung stehende Lizenzen informiert. Dieser wurde 
anhand der E-Mail-Adressen der deutschen kriminologischen Lehrstühle und 
Institute erstellt. Um auf die lizenzierten Werke online zugreifen zu können, 
besteht die Notwendigkeit eines kostenfreien KrimDok-Accounts. Sobald die 
geplanten Lizenzen zur Verfügung stehen, heißt es für Interessierte also nur 
noch: KrimDok-Account erstellen (soweit nicht schon vorhanden) und fleißig 
recherchieren. 

 
 
13 https://vifa-recht.de/ [letzter Aufruf: 19.02.2025]. 
14 Stand: Februar 2025. 
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5. Schluss 

1. Einleitung 
Für den Bereich der Kriminologie spielen neben Fragen danach, warum be-
stimmte Verhaltensweisen kriminalisiert werden und was Menschen dazu be-
wegt kriminell zu werden auch Fragen nach dem geeigneten Umgang mit 
Straffälligen eine zentrale Rolle. Insbesondere wenn das Forschungsinteresse 
auf das persönliche Erleben, den Haftalltag oder die Biografie von straffällig 
gewordenen Menschen abzielt, ist die „totale Institution“ Gefängnis als Raum 
oder zu erforschendes Feld zentral und quasi unumgänglich.2 Dabei stellen die 
nahezu unüberwindbaren hohen Zäune und Mauern, die Justizvollzugsanstal-
ten in aller Regel umgeben, um die Gefangenen von der Außenwelt abzuschir-
men, jedoch keinesfalls nur für diese eine Barriere dar. Auch für Außenste-
hende, wie zum Beispiel Forschende, ist der Zugang zu Justizvollzugsanstal-
ten limitiert und bisweilen schwierig. 

 
 
1 Da im Rahmen der Interviewstudie mit der OK zugerechneten Personen ausschließlich 

männliche Gefangene für die Teilnahme an einem Interview rekrutiert werden konnten, 
wird in diesem Beitrag bewusst das generische Maskulinum verwendet. 

2 Vgl. Goffman (2014), S. 15 ff. 
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Der Zugang zum Strafvollzug für Forschende wird grundsätzlich über die Kri-
minologischen Dienste bzw. Justizministerin der Bundesländer geregelt. So 
können Forschende ebendort auf Basis eines relativ elaborierten Antragsver-
fahrens und nach Prüfung durch die zuständige Stelle Zutritt zu Justizvoll-
zugsanstalten erhalten, um dort einsitzende Gefangene oder Bedienstete zu 
befragen und/oder zu interviewen. Auch wenn eine solche Prüfung der anvi-
sierten Forschungsvorhaben für Forschende in gewisser Weise nachvollzieh-
bar ist, – schließlich soll die Arbeit des Strafvollzugs durch die Forschungs-
arbeit nicht über Gebühr (zusätzlich) belastet werden – kann dieses Vorgehen 
unter Umständen auch dazu führen, dass selbst solche Forschungsvorhaben, 
bei denen durch die Durchführung der Studie im Strafvollzugskontext ein gro-
ßer wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn zu erwarten ist, nicht oder nur wi-
derwillig genehmigt werden. 

Am Beispiel des Forschungsprojekts „Organisierte Kriminalität 3.0“ („OK 
3.0“) und der in diesem Kontext von einem Forschungsteam am Institut für 
Kriminologie der Universität Tübingen durchgeführten empirischen Be-
standsaufnahme des OK-Phänomens, bei der neben der gängigen Strafverfol-
gungsperspektive mittels Interviews mit der OK zugeordneten Gefangenen 
auch Einblicke aus der „Innensicht“ der OK gewonnen werden sollten, wer-
den im Folgenden einige Schwierigkeiten – sowohl phänomenologischer als 
auch praktischer Natur – bei der Durchführung einer Interviewstudie mit der 
OK zugerechneten Gefangenen dargestellt. Hierfür wird zunächst in aller 
Kürze auf die Rolle und Bedeutung der Kriminologischen Dienste für die 
Durchführung von Forschungsvorhaben im Justizkontext eingegangen. Daran 
anschließend wird das zugrundeliegende interdisziplinäre Forschungsprojekt 
„OK 3.0“ mitsamt der erhobenen bzw. ausgewerteten Datenquellen und me-
thodischen Zugänge überblicksartig vorgestellt, bevor dann einige Schwierig-
keiten im Kontext der durchgeführten Interviewstudie mit der OK zugeordne-
ten Gefangenen diskutiert werden. 

2. Die Bedeutung der Kriminologischen Dienste für die 
Durchführung von Forschungsvorhaben im Justizvoll-
zug 

Die Durchführung empirischer Forschungsvorhaben im Justizkontext liegt 
grundsätzlich in der Verantwortung der einzelnen Bundesländer. Hierfür 
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wurden in fast allen Bundesländern3 entsprechende zentrale Forschungsein-
richtungen, sogenannte Kriminologische Dienste, eingerichtet, die durch ihre 
kriminologische Forschungstätigkeit zur „Fortentwicklung des Strafvollzugs“ 
beitragen sollen.4 Neben der originären Forschungszuständigkeit sind die Kri-
minologischen Dienste auch Anlaufstellen für externe Forschende, die sich 
für die Durchführung eigener empirischer Forschungsarbeiten im jeweiligen 
Justizkontext interessieren. Aufgrund begrenzter Kapazitäten in den einzelnen 
Justizvollzugsanstalten und einem zunehmenden Interesse an Forschungsvor-
haben zu sämtlichen für den Strafvollzug relevanten Themen, liegt es im Zu-
ständigkeitsbereich der Kriminologischen Dienste beabsichtigte Forschungs-
vorhaben vor einer etwaigen Genehmigung sowohl inhaltlich als auch mit 
Blick auf die Durchführbarkeit zu prüfen. 

Dem Antrag auf Genehmigung eines externen Forschungsvorhabens sind in 
aller Regel neben einem Antragsschreiben und einer ausführlichen Beschrei-
bung der inhaltlichen Ziele und des methodischen Vorgehens auch die betref-
fenden Erhebungsinstrumente, etwaige Voten der zuständigen Ethikkommis-
sionen (insbesondere bei medizinischen Forschungsfragen) sowie aktuelle 
Führungszeugnisse der Antragstellenden beizufügen.5 Nach Vorlage aller be-
nötigter Unterlagen prüft der betreffende Kriminologische Dienst dann einge-
hend, ob das anvisierte Forschungsvorhaben – aus deren Sicht – wissenschaft-
lich fundiert und damit genehmigungswürdig erscheint. Daneben nehme, wie 
beispielsweise der Website des Kriminologischen Dienstes des Landes Berlin 
zu entnehmen ist, auch die Berücksichtigung ethischer Grundsätze sowie ins-
besondere der zu erwartende konkrete Nutzen für den Justizvollzug einen 
zentralen Einfluss auf die Unterstützung etwaiger Forschungsvorhaben.6 In-
sofern fungieren die Kriminologischen Dienste als Gatekeeper des Strafvoll-
zugs bzw. der Strafvollzugsforschung: Anträge auf externe Forschungsvorha-
ben werden vorrangig dann positiv beschieden, wenn diese durchführbar er-
scheinen und sich aus den zu erwartenden Erkenntnissen ein – aus Sicht des 

 
 
3 Vgl. Endres/Suhling (2019), S. 355 ff. 
4 Siehe Website des Kriminologischen Dienstes des Landes Baden-Württemberg https://kri-

minologischer-dienst-bw.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Der+Kriminologi-
sche+Dienst/Aufgaben [letzter Aufruf: 19.02.2025]. 

5 Vgl. hierzu beispielweise die Ausführungen zu den Anforderungen im Rahmen der An-
tragsstellung auf der offiziellen Website des Kriminologischen Dienstes Thüringen 
https://justizvollzug.thueringen.de/justizvollzugseinrichtungen/kriminologischer-
dienst/formular-fuer-forschungsvorhaben [letzter Aufruf: 19.02.2025]. 

6 Vgl. die Ausführungen auf der offiziellen Website des Kriminologischer Dienstes des Lan-
des Berlin https://www.berlin.de/justizvollzug/auftrag/kriminologischer-dienst/ [letzter 
Aufruf: 19.02.2025]. 
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Kriminologischen Dienstes – potentieller Mehrwert für den Strafvollzug 
ergibt.7 

Alleine die Genehmigung des Forschungsvorhabens durch den Kriminologi-
schen Dienst garantiert allerdings noch keinen direkten Zugang zum Justiz-
vollzug des betreffenden Bundeslandes. So kann die tatsächliche Durchführ-
barkeit von Forschungsvorhaben im Justizkontext unter Umständen auch 
durch weiterführende Aspekte wie z. B. begrenzte Personalressourcen, die ei-
ner Realisierung des Vorhabens entgegenstehen können, begrenzt sein. 

3. Das empirische Forschungsprojekt „Organisierte Kri-
minalität 3.0“ 

Beim Forschungsprojekt „Organisierte Kriminalität 3.0“ („OK 3.0“) handelt 
es sich um ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
über die Dauer von drei Jahren (Projektlaufzeit 10/2020 – 09/2023) geförder-
tes interdisziplinäres Verbundforschungsprojekt, an dem fünf Verbund-
partner, darunter auch das Institut für Kriminologie (IfK) der Eberhard Karls 
Universität Tübingen, beteiligt waren.8 Im Kontext des Forschungsverbunds 
unternahm das IfK dabei die bis dato umfassendste empirische Bestandsauf-
nahme des OK-Phänomens in Deutschland. Die multimethodische empirische 
Bestandsaufnahme kombinierte dabei eine Vielzahl verschiedener Datenquel-
len und methodischer Zugänge mit dem Ziel, das Phänomen als solches sowie 
den Umgang damit auf verschiedenen Ebenen – sie es im politischen Diskurs 
oder im Kontext der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden und Gerichte – zu 
erfassen. Dabei fokussierte sich die Bestandsaufnahme insgesamt auf drei 
zentrale Bereiche: die Analyse öffentlich verfügbarer Daten, die Analyse von 
Strafverfahrensakten und die Durchführung eigener Befragungen. 

Bei der Analyse öffentlich verfügbarer Datenquellen wurden einerseits sämt-
liche veröffentlichte einschlägige Statistiken und Lagebilder, darunter das 
jährlich erscheinende und vom Bundeskriminalamt herausgegebene Bundes-
lagebild OK ausgewertet. Zudem wurde anhand von mehreren tausenden par-
lamentarischen Dokumenten aus dem Bund und den einzelnen Länderparla-
menten herausgearbeitet, welche Rolle die Beschäftigung mit dem OK-

 
 
7 Vgl. Broadhead/Rist (1976), S. 327 ff. 
8 Für detailliertere Informationen über das Verbundforschungsprojekt, die beteiligten Ver-

bundpartner und die entsprechenden Forschungsvorhaben siehe: https://www.org-
krim.uni-osnabrueck.de/organisierte_kriminalitaet.html [letzter Aufruf: 19.02.2025]. 
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Phänomen in parlamentarischen Debatten einnimmt. Zuletzt wurde auch die 
verfügbare Rechtsprechung analysiert und untersucht, in welchen Kontexten 
der Begriff OK sowie weitere verwandte Begriffe in Urteilstexten auftreten. 

Im Zuge der Analyse von Strafverfahrensakten wurden insgesamt 16 von den 
beteiligten externen polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Praxispartnern 
als hochkarätige OK eingestufte Verfahrenskomplexe aus der jüngeren Ver-
gangenheit untersucht. Des Weiteren wurden Verfahren mit Verurteilungen 
gemäß der seit 2017 gültigen neuen Fassung des § 129 StGB ausgewertet und 
bezüglich ihrer Relevanz für die OK analysiert. 

Die eigenen empirischen Datenerhebungen umfassten eine quantitative On-
linebefragung von Polizei- und Zollkriminalbeamt:innen sowie zahlreiche 
qualitative leitfadengestützte Interviews mit Mitarbeitenden aus dem Bereich 
der Strafverfolgung und Verteidigung (Polizei, Zoll, Staatsanwaltschaft, 
Strafverteidigung). Um neben dieser eher klassischen strafverfolgungsprakti-
schen Sicht auf das Phänomen auch Erkenntnisse aus der Innensicht der OK 
zu erlangen, wurden darüber hinaus auch einige Interviews mit Gefangenen 
geführt, die der OK zugerechnet werden. 

4. Das „OK-Dilemma“: von schwierigen Auswahlkriterien 
und Zweifeln am zu erwartenden Nutzen einer Inter-
viewstudie mit der OK zugeordneten Gefangenen für 
den Justizvollzug 

Wie bereits erwähnt, sollte die Durchführung von qualitativen Interviews mit 
der OK zugerechneten Straftätern neue und besondere empirische Erkennt-
nisse über die OK ermöglichen, die über die gängige strafverfolgungsprakti-
sche Sicht hinausgehen. Auch wenn dieser Ansatz selbstverständlich hochin-
teressante Einblicke in die OK versprach, war die Umsetzung dieses Vorha-
bens wahrlich kein leichtes Unterfangen. 

Bei Forschungsvorhaben mit Gefangenen werden die jeweilig grundsätzlich 
geeigneten Personen in aller Regel auf der Basis der zugrundeliegenden Ver-
urteilung gemäß eines bestimmten Straftatbestandes ausgewählt.9 Aufgrund 
der besonderen Tatsache, dass organisierte Kriminalität im deutschen Recht-
system gesetzlich nicht normiert ist, also kein entsprechender eindeutiger 

 
 
9 Vgl. hierzu beispielsweise Wollinger/Jukschat (2017), S. 17 ff. 
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Straftatbestand existiert, war ein solches Vorgehen im Kontext der Studie 
„OK 3.0“ nicht umsetzbar. Um dennoch möglichst passende Gefangene für 
eine Interviewteilnahme ausfindig zu machen, musste folglich anstelle eines 
bestimmten Straftatbestandes ein anderes Auswahlkriterium festgelegt wer-
den. So wurde der sogenannte „OK-Vermerk“10, eine von den Strafverfol-
gungsbehörden vergebene und im Justizvollzugskontext verwendete Katego-
risierung, als Einschlusskriterium herangezogen. Darüber hinaus sollten von-
seiten der Justizvollzugsanstalten ebenfalls Gefangene vorgeschlagen werden 
können, von denen die Bediensteten annahmen, dass diese in irgendeiner 
Form zur OK gehörten bzw. Verbindungen zu OK-Gruppierungen unterhiel-
ten. 

In Anbetracht der zeitlich begrenzten Projektlaufzeit wurden für die Inter-
viewstudie mit Gefangenen aus forschungspraktischen Gründen zunächst 
bundesweit fünf Bundesländer ausgewählt, wobei bei der Auswahl der Bun-
desländer darauf geachtet wurde, dass diese eine gewisse regionale und de-
mografische Varianz aufweisen. Auf Basis der festgelegten Auswahlkriterien, 
nämlich dem Vorhandensein eines OK-Vermerks und/oder der angenomme-
nen Zugehörigkeit zur OK, wurden sodann im Frühjahr 2022 in den so ausge-
wählten Bundesländern bzw. bei den dazugehörigen Kriminologischen Diens-
ten entsprechende Anträge auf Durchführung einer Interviewstudie in Haft 
gestellt. Die mitunter sehr umfangreichen eingereichten Anträge wurden in 
der Folge dann von den Kriminologischen Diensten bzw. den übergeordneten 
Justizministerien umfassend begutachtet, wobei eine Rückmeldung in einigen 
Fällen bis zu zwei Monate auf sich warten ließ. In drei Bundesländern (Bun-
desland A-C) wurden die gestellten Anträge auf Durchführung einer Inter-
viewstudie in Haft positiv beschieden, in den verbleibenden beiden Bundes-
ländern (Bundesland D und E) wurde das Gesuch bedauerlicherweise abge-
lehnt (siehe Tabelle 1). 
  

 
 
10 Vgl. die zum OK-Vermerk bei Strafgefangenen veröffentlichten Entscheidungen KG 

BeckRS 1998, 9614 sowie OLG Naumburg BeckRS 2014, 15017. 
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Tabelle 1: Übersicht über den Ausgang der Anträge auf Durchführung einer Interviewstudie 
in Haft. Der Asterisk kennzeichnet dabei die erst nachträglich auf Basis eines 
eingereichten Widerspruch erfolgte Genehmigung des Forschungsvorhabens 
durch den betreffenden Kriminologischen Dienst. 

Bundesland    Genehmigung  Ablehnung  Begründung für Ablehnung  Interviews 
Bundesland 
A 

  -   -  

Bundesland 
B 

  -               6  

Bundesland 
C 

  -   -  

Bundesland 
D 

 * -  Zu großer Personalaufwand, Infekti-
onsschutzmaßnahmen (COVID-19), 
problematische Auswahlkriterien 
 

-  

Bundesland 
E 

-    Zu großer Personalaufwand, Infekti-
onsschutzmaßnahmen (COVID-19), 
zu viele Forschungsanfragen, geringer 
Erkenntnisgewinn für Justizvollzug 

-  

Wie Tabelle 1 zu entnehmen ist, wurde das Forschungsvorhaben im Bundes-
land D nach Prüfung durch den Kriminologischen Dienst und das zuständige 
Ministerium zunächst mit dem Verweis auf die problematischen Auswahlkri-
terien zur Identifizierung geeigneter Gefangener sowie die mangelnden Kapa-
zitäten der Justizvollzugsanstalten aufgrund des anhaltend erheblichen CO-
VID-19-Infektionsgeschehens abgelehnt. Die Ablehnung des Antrags im 
Bundesland E wurde mit der Überlastung des Justizvollzugs aufgrund der 
Vielzahl an Forschungsanfragen, der grundsätzlich hohen Arbeitsbelastung 
für den Justizvollzug – insbesondere auch durch die notwendigen Infektions-
schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie – sowie 
dem begrenzten zu erwartenden Erkenntnisgewinn aus der vorgeschlagenen 
Interviewstudie für den dortigen Justizvollzug begründet. 

In Reaktion auf die nicht-erteilte Genehmigung der eingereichten Anträge auf 
Durchführung einer Interviewstudie in Haft wurde jeweils eine Stellung-
nahme an die Kriminologischen Dienste der Bundesländer D und E verfasst. 
Im Rahmen des Widerspruchs wurde dabei auf die besondere Bedeutung des 
Forschungsprojekts „OK 3.0“ und die bis dato im Forschungskontext kaum 
beachtete Innenperspektive von mit der OK assoziierten Gefangenen verwie-
sen und um die wiederholte Berücksichtigung des Forschungsvorhabens 
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gebeten. Um den Aufwand für die einzelnen Justizvollzugsanstalten zu ver-
ringern, wurden beispielsweise alternative Rekrutierungswege, z. B. über den 
Aushang eines Flyers in den betreffenden Anstalten, auf Basis dessen sich 
interessierte Gefangene eigenständig melden könnten, vorgeschlagen. Des 
Weiteren wurde die Besonderheit des fehlenden OK-Straftatbestandes betont. 
Außerdem wurde die alternative Möglichkeit der Durchführung der Inter-
views via Videotelefonie vorgestellt, um den personellen Aufwand im Zusam-
menhang mit der Interviewstudie für die Anstalten zu verringern. Letztlich 
führte diese Stellungnahme dazu, dass der Antragsvorgang im Bundesland D 
noch einmal abteilungsintern geprüft wurde und im zweiten Anlauf glückli-
cherweise doch positiv beschieden wurde. In Bundesland E bliebt die einge-
reichte Stellungnahme leider gänzlich unbeantwortet. 

Trotz der finalen Genehmigung des Forschungsvorhabens in vier der fünf 
Bundesländer und zahlreicher Bemühungen konnten letztlich nur in einem 
Bundesland (Bundeland B) geeignete Gefangene gefunden werden, die Inte-
resse an der Teilnahme an einem Interview im Rahmen des Forschungspro-
jekts bekundeten. Insgesamt konnten so dort sechs Interviews mit der OK zu-
geordneten Gefangenen geführt werden11. In den Bundesländern A, C und D 
fanden sich trotz mehrerer Aufrufe und Bemühungen leider keine geeigneten 
Interviewpartner. Nach Rückmeldung mehrerer Anstaltsleitungen in den ver-
schiedenen Bundesländern läge dies unter anderem daran, dass die potentiell 
passenden Gefangenen über keine oder nicht-ausreichende Deutsch-/ 
und/oder Englischkenntnisse für die Durchführung der Interviews verfügten, 
dass die Gefangenen aus Gründen des OK-Selbstverständnisses nicht mit Au-
ßenstehenden sprechen würden oder auch daran, dass zum Zeitpunkt der An-
frage wohl gar keine der OK zugerechneten Gefangenen in den jeweiligen 
Vollzugsanstalten einsaßen – was vor dem Hintergrund der vom Bundeskri-
minalamt herausgegebenen jährlichen Bundeslagebild OK aufgeführten Fall-
zahlen und mit Blick auf die ausgewählten Bundesländer nur bedingt über-
zeugend erschien. 

 
 
11 Eine ausführliche Darstellung der zentralen Inhalte aus der qualitativen Interviewstudie mit 

der OK zugeordneten Gefangenen findet sich bei Kinzig/Hemmert-Halswick/Iberl/Rö-
mer/Schauber/Schreier (2025), S. 483 ff. 
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5. Schluss 
Auch wenn die empirische Strafvollzugsforschung wichtige Erkenntnisse zu 
hochrelevanten Fragestellungen liefern könnte, ist die Durchführung von ex-
ternen Forschungsvorhaben im Strafvollzug, wie anhand der Schwierigkeiten 
bei der Interviewstudie mit der OK zugerechneten Gefangenen im Rahmen 
des Forschungsprojekts „OK 3.0“ dargestellt wurde, kein leichtes Unterfan-
gen.12 Im speziellen Fall der organisierten Kriminalität stellte dabei die Be-
sonderheit des fehlenden Straftatbestandes eine zusätzliche Herausforderung 
dar. So konnten potenziell passende Gefangene nicht wie sonst üblich anhand 
entsprechender Verurteilungen nach bestimmten zuvor festgelegten Straftat-
beständen identifiziert werden. Stattdessen musste sich anderweitig beholfen 
werden und primär auf den im Strafvollzug gängigen OK-Vermerk als zent-
rales Auswahlkriterium zurückgegriffen werden. Trotz dieser phänomeninhä-
renten Hindernisse konnten schlussendlich in immerhin einem Bundesland 
insgesamt sechs Interviews mit der OK zugeordneten Gefangenen durchge-
führt werden. Diese Interviews ermöglichten dabei wichtige empirische Ein-
blicke sowohl in die Arbeitsweise von OK-Gruppierungen als auch in deren 
Rekrutierungsmechanismen. 

Auch wenn die beantragte Durchführung der Interviewstudie in Haft zeitlich 
noch mit letzten Infektionsschutzmaßnahmen im Rahmen der COVID-19-
Pandemie korrelierte und eine gewisse Zurückhaltung bei der Genehmigung 
externer Forschungsvorhaben im Justizvollzug nachvollziehbar war, werfen 
die von den zuständigen Stellen in Teilen für die Ablehnung des Antrags her-
angezogenen Argumente, allen voran der erwartete geringe Nutzen der durch 
die Durchführung der Studie zu erlangenden Erkenntnisse für den Justizvoll-
zug (vgl. Bundesland E), Fragen auf. Dass nicht jedes externe Forschungsvor-
haben im Strafvollzug umsetzbar ist, ist nachvollziehbar und auch gegen die 
gewissenhafte Prüfung der anvisierten Forschungsvorhaben ist grundsätzlich 
nichts einzuwenden. Die im Fall von Bundesland E vorliegende explizite Ver-
wehrung des Zugangs zur Realisierung der Interviewstudie mit der OK zuge-
rechneten Gefangenen im Rahmen eines vom BMBF geförderten Projekts il-
lustriert indes die zentrale Rolle der Kriminologischen Dienste als Gatekeeper 
in der bzw. für die Strafvollzugsforschung in Deutschland. 

 
 
12 Ein Überblick über die allgemeinen Herausforderungen im Kontext der Strafvollzugsfor-

schung vgl. Kinzig (2019), S. 410 ff. 
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1. Einleitung 
Die bibliografische Nachweisdatenbank „KrimDok“ dürfte in der deutsch-
sprachigen kriminologischen Fachcommunity so weitreichend bekannt sein, 
dass sie eigentlich keiner Vorstellung bedarf. Immerhin wird sie schon seit 
den 1960er Jahren erstellt, wobei auch zahlreiche Mitglieder der Kriminolo-
gischen Gesellschaft, darunter aktive und emeritierte Professor:innen sowie 
Forschende des Mittelbaus zumindest zeitweise an der Aktualisierung und 
Weiterentwicklung von KrimDok beteiligt waren. 

In den letzten Jahren hat sich herauskristallisiert, dass die Datenbank im in-
ternationalen Raum eine besondere Stellung einzunehmen scheint. Wie diese 
etwaige Sonderstellung aussieht und was KrimDok gegebenenfalls zu einer 
Besonderheit der deutschsprachigen Kriminologie macht, soll in dieser Aus-
führung vorgestellt werden. Es wird im Folgenden auch diskutiert, was sich 
daraus für die deutschsprachige Kriminologie ergibt. Bei genauerer Betrach-
tung stellt sich nämlich die Frage, ob es sich bei KrimDok sogar um eine Spe-
zialität der deutschsprachigen Kriminologie handelt. Daneben wird außerdem 
beleuchtet, wie sich der FID Kriminologie – als gegenwärtig wirkende Insti-
tution hinter der Datenbank KrimDok – zur aktuell viel diskutierten Open Sci-
ence-Bewegung positioniert und wie sich das in der Datenbank zeigt. 
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Daher wird zunächst die bisherige Entwicklung der KrimDok und des FID 
Kriminologie beleuchtet. Anschließend folgt eine Verortung der Datenbank 
im internationalen Vergleich, wobei hierfür insbesondere auf die Betrachtung 
der Nutzendenzahlen sowie auf deren Herkunft fokussiert wird.  Darauf ba-
sierend werden die Planungen bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit, der Sicht-
barmachung und Expansion der KrimDok vorgestellt. In diesem Zusammen-
hang wird auch erläutert, welche potenziellen Auswirkungen sich dadurch für 
die deutschsprachige Kriminologie ergeben. Zu guter Letzt wird der Frage 
nachgegangen, welche Rolle der KrimDok und dem FID in der Open Science-
Bewegung zukommt. 

2. Historische und aktuelle Entwicklung der KrimDok 
KrimDok wurde bereits Ende der 1960er Jahre als Karteikasten angelegt und 
seitdem regelmäßig aktualisiert. Ab den 1990er Jahren erfolgte dann mit ho-
hem personellen Aufwand die Umstellung auf eine elektronische Datenbank. 
Dazu musste nicht nur die Datenbank als solche technisch eingerichtet wer-
den, sondern die bis dato angelegten Nachweise, die noch als Karteikarten in 
Papierform vorlagen, mussten digitalisiert werden, was ein mühevolles hän-
disches Abtippen bedeutete. Die neue elektronische Datenbank wurde anfangs 
noch als CD-ROM vertrieben, die einmal im Jahr in einer aktualisierten Ver-
sion veröffentlicht wurde. Diese konnte dann am Tübinger Institut für Krimi-
nologie bestellt werden und wurde den Interessent:innen per Post zugeschickt. 
Es ist leicht vorstellbar, welch hoher Aufwand mit diesem Arbeitsprozess ver-
bunden war. Aber da sich KrimDok schon damals reger Beliebtheit erfreute, 
wurde die Aktualisierung der CD-ROM über etliche Jahre hinweg vorgenom-
men. Die für die Zusendung der neuesten Version veranschlagten und von den 
Empfänger:innen zu entrichtenden Kosten deckten schon damals nur die Ma-
terialausgaben und führten zu keinem finanziellen Gewinn für das Tübinger 
Institut für Kriminologie. Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets 
wurde die Datenbank in eine kostenlos zugängliche, virtuelle Online-Daten-
bank überführt. Ab 2014 wurde die bis dahin als Allegro-Datenbank konzi-
pierte Version modernisiert und erhielt ihre heutige Form als VuFind-basierte 
Datenbank mit einem facettierten Suchsystem. 

Als sogenannter „Sammelschwerpunkt“ wurde die Kriminologie von 1969 bis 
2011 mit finanziellen Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
gefördert. Dank dieser Förderung konnte Literatur gekauft und über die Fern-
leihe überregional allen kriminologisch Forschenden zur Verfügung gestellt 
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werden. So profitierte auch die KrimDok, wenn auch zumeist nur indirekt, 
von den DFG-Mitteln. Die zahlreichen Nachweise, die als Katalogisate bei 
der Erwerbung und Einarbeitung der kriminologischen Literatur durch die Tü-
binger Universitätsbibliothek entstanden und inhaltlich der KrimDok zuge-
ordnet werden konnten, bereicherten merklich den Umfang der Datenbank. 
Dadurch entstand schon früh eine enge Kooperation zwischen der Universi-
tätsbibliothek als (primärer) Ort der Sammlung kriminologischer Literatur 
und dem Institut für Kriminologie als (primärer) Betreiber der KrimDok. 

In 2011 wurde die Kriminologie von der DFG zu einem „Sondersammelge-
biet“ (kurz: SSG) aufgewertet. Seit 2014 gibt es jedoch bei der DFG keine 
Sondersammelgebiete mehr in der Art, wie es in den Jahrzehnten seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges der Fall war.1 Stattdessen wurden so genannte 
„Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“ – kurz: „FID“ – eingeführt.2 
Die Kriminologie konnte sich 2014 bei der Transformation der ehemals 86 
Sondersammelgebiete in die FID erfolgreich als einer von nunmehr nur noch 
41 FID behaupten. Seitdem wird KrimDok über die dem FID zugeteilten Mit-
tel von der DFG finanziell unterstützt. 

Durch die Etablierung der FID änderte sich das bis dato gängige Aufgabenfeld 
beträchtlich: In der Zeit als Sammelschwerpunkt und als Sondersammelgebiet 
galt es, die spezifische Literatur zu einem Fach möglichst vollumfänglich zu 
sammeln. Ab 2014 wurde diese Vollständigkeit der Sammlung zugunsten ei-
ner stärkeren Orientierung an den aktuellen Bedarfen der Fachcommunity auf-
gegeben: Neben der Erwerbung von Spezialliteratur (die nach wie vor über 
die Grundlagenliteratur3 hinausgehen soll), können seitdem auch nicht näher 
von der DFG definierte Services angeboten werden. Die neue Aufgabenstel-
lung adressiert dabei insbesondere die zunehmende Nutzung elektronischer 
Literatur4 und unterstützt nachdrücklich die sogenannte Open Science-Bewe-
gung. 

 
 
1 Vgl. Widmann (1967), passim; Depping (2014), passim. 
2 Vgl. Hätscher/Müller (2014), passim; Hundhammer (2014), passim. 
3 Zur Grundlagenliteratur zählen etwa Lehrbücher und andere, zuvorderst der Ausbildung 

dienliche Werke, die an jedem kriminologischen Studienort vermutet wird. 
4 Vgl. hierzu vertiefend den Beitrag von Janina Meister in diesem Tagungsband. 
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Abbildung 1: Historische Entwicklung der KrimDok sowie der finanziellen Förderung 

KrimDok umfasst aktuell mehr als 330.000 bibliographische Nachweise zu 
kriminologisch relevanten Publikationen. Dabei handelt es sich um rund 
180.000 Buchtitel, von denen etwa 150.000 im Tübinger Bestand enthalten 
sind und über das Fernleihsystem der Bibliotheken ausgeliehen werden kön-
nen. Zudem finden sich Nachweise zu rund 125.000 Aufsätzen. Derzeit wer-
den 234 Zeitschriftentitel sowie sämtliche erworbenen Sammelschriften se-
lektiv auf Aufsatzebene ausgewertet. Außerdem finden sich gegenwärtig rund 
3.600 Nachweise zu Forschungsdatensets und rund 3.300 Nachweise zu kri-
minologisch relevanten Statistiken. 

2.1 Entwicklung der Nutzung 

Nicht nur der Umfang der Nachweise in KrimDok steigerte sich mit den Jah-
ren, sondern mit einer zunehmenden Bekanntheit der Datenbank erhöhte sich 
auch die Nutzung. Betrachtet man beispielsweise den Zeitraum seit 2016, dem 
ersten Jahr, indem die aktuelle Statistiksoftware „Matomo“ für das nunmehr 
VuFind-basierte Datenbanksystem eingesetzt wurde, dann zeigt sich eine er-
hebliche Steigerung der Zugriffszahlen in der KrimDok. Dabei ist zu beach-
ten, dass das Jahr 2016 nicht vollständig von Januar bis Dezember erfasst 
wurde. Dementsprechend stellt das Jahr 2017 das erste vollständige Datenjahr 
dar. 
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Abbildung 2: Entwicklung der Zugriffszahlen seit 2016 

Wie aus Abbildung 2 entnommen werden kann, schwankten die Nutzungszahl 
besonders in der Zeit zwischen 2016 und 2020. Der Rückgang der Nutzungs-
zahlen in 2019 ist auf einen zeitweisen Ausfall der statistischen Zählung zu-
rückzuführen. Zeitgleich hatte Google seine Rankingkriterien verändert, so 
dass die KrimDok-Eintragungen in der Google-Ergebnisliste erst deutlich spä-
ter angezeigt wurden als davor üblich. Nachdem die Ursachen des Rückgangs 
in den Zugriffszahlen in 2019 eruiert waren, konnten die identifizierten Prob-
leme angegangen und gelöst werden: Die statistische Zählung wurde wieder 
aktiviert und im ersten Halbjahr 2020 wurde eine Suchmaschinenoptimierung 
durchgeführt, die sich bereits in 2021 sichtbar auszahlte. Seitdem werden die 
KrimDok-Ergebnisse bei einer Google-Suche unter den ersten Treffern in der 
Ergebnisliste angezeigt und erfahren dadurch eine hohe Aufmerksamkeit. 
Zum Zeitpunkt der 18. Tagung der Kriminologischen Gesellschaft im Sep-
tember 2024 konnten bereits knapp 70.000 Besuche für das Jahr 2024 gezählt 
werden. Die Nutzung der KrimDok wurde im Jahr 2024 gegenüber den vor-
herigen Jahren also noch einmal deutlich gesteigert. 
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2.2 Herkunft der Besucher:innen  

Mit Blick auf die stark gestiegenen Zugriffszahlen stellt sich natürlich die 
Frage, wer diese Nutzer:innen sind und aus welchem Land sie auf KrimDok 
zugreifen. Immerhin erscheint es schwer vorstellbar, dass die rund 550 Mit-
glieder der KrimG allein für diese intensive Nutzung der Datenbank verant-
wortlich sein könnten. Selbst wenn man sämtliche, auch randständigen Berei-
che aus Wissenschaft und Praxis im deutschsprachigen Raum rund um den 
Themenbereich der Kriminalität betrachtet, vermag dies die hohe Nutzungs-
zahl nicht vollständig zu erklären. Bei einer Betrachtung der Zugriffsländer 
und einem Vergleich der Nutzung im Jahr 2017 mit jener im Jahr 2023 zeigt 
sich folgendes Bild: 

Tabelle 1: Geografische Verortung der Zugriffe 

  2017  2023 
insgesamt 18.552 59.925 
Deutschland 13.913 40.409 
USA   2.208   8.785 
Großbritannien      284   2.376 
Niederlande      234      667 
Frankreich      228      643 
Schweiz      212      169 
Österreich      206      209 
Russland      128      267 
Spanien      127      939 
Italien        80       400 
China        70      685 
Taiwan        69      101 
Belgien        61        59 
Brasilien        60      232 
Schweden        59      113 
Japan        56      141 
Kanada        56      207 
Polen        50      226 
Türkei        34      214 

Im Jahr 2017 waren es insgesamt rund 18.500 Besuche auf KrimDok, von 
welchen fast 14.000 aus Deutschland stammten. Mit weitem Abstand kamen 
immerhin rund 2.200 Besuche aus den USA und mit lediglich niedrigen 
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dreistelligen Werten griffen Nutzende aus europäischen Ländern wie etwa 
Großbritannien, Frankreich und Spanien auf KrimDok zu. 

Die Verteilung der Zugriffszahlen im Jahr 2023 zeigt erneut, dass die absolute 
Mehrheit der Besuche nach wie vor aus Deutschland stammt, wobei sich der 
Wert im Vergleich zu 2017 mehr als verdreifacht hat. Aber noch bemerkens-
werter ist, dass sich die Besuche aus den USA vervierfacht und die aus Groß-
britannien sich sogar fast verzehnfacht haben. Auch die Zugriffe aus Spanien 
sind deutlich angestiegen, sie haben sich verachtfacht, wodurch Spanien den 
Niederlanden den vierten Rang streitig gemacht hat. Aber auch bei den Besu-
chen aus Frankreich und den Niederlanden kam es zu einem merklichen An-
stieg: Sie haben sich nämlich jeweils ungefähr verdreifacht. Interessant ist 
auch, dass sich die Nutzung in Österreich relativ unverändert und in der 
Schweiz und in Belgien sogar rückläufig zeigt. Diese Phänomene lassen bis-
lang eine Erklärung vermissen; perspektivisch könnte jedoch eine gezielte(re) 
Öffentlichkeitsarbeit auch dort wieder zu einer stärkeren Nutzung beitragen. 

Für 2023 kann festgehalten werden, dass rund 80 % der Besuche aus Europa 
stammen, weitere 15 % aus Nordamerika, also aus Kanada und den USA. Nur 
etwa rund 3 % der Zugriffe kamen aus Asien und jeweils etwa 1 % kamen aus 
Australien/Neuseeland, aus Mittel- und Südamerika sowie aus Afrika. Da bis-
lang noch keine gezielte internationale Bewerbung der KrimDok betrieben 
wurde, ist durchaus bemerkenswert, dass überhaupt Besuche aus diesen Regi-
onen zu verzeichnen waren.5 

2.3 Internationale Verortung der KrimDok 

Die hohen Nutzungszahlen im Ausland legen den Verdacht nahe, dass viele 
Besucher:innen initial über die Google-Trefferanzeige auf KrimDok stoßen. 
Womöglich ist auch die Literatur- und Informationsversorgung in einigen an-
deren Ländern weniger gut ausgebaut als es im deutschsprachigen Raum der 
Fall ist. Ein Vergleich mit den Angaben zur Ausstattung renommierter Bibli-
otheken mit kriminologischen Sammlungen im anglo-amerikanischen Raum 
ergibt ein differenziertes Bild. 

 
 
5 Zu Bedenken ist dabei die technische Möglichkeit, dass sich einzelne Nutzende über ein 

virtuelles privates Netzwerk (VPN) eingewählt haben könnten, was eine Verzerrung hin-
sichtlich des tatsächlichen Zugriffslandes zur Folge hat. Dies dürfte aber eine Ausnahme 
darstellen. 



166 Katharina Stelzel 

Die „Sir Leon Radzinowicz“-Bibliothek der University of Cambridge in 
Großbritannien etwa weist einen beachtlichen Bestand von rund 70.000 Mo-
nographien und weiteren rund 20.000 „Broschüren“6 auf. Der jährliche Zu-
wachs ist umfangreicher als derjenige in Tübingen und da die kriminologische 
Sammlung bereits seit 1960 aufgebaut wird, legen die Zahlen nahe, dass re-
gelmäßig Titel aussortiert werden. Anders lässt sich kaum erklären, warum 
der Bestand bis heute kleiner ist als jener in Tübingen. In Cambridge werden 
zusätzlich rund 200 kriminologisch relevante Zeitschriften abonniert. Es gibt 
jedoch keinen öffentlich einsehbaren bibliographischen Online-Katalog, da-
her kann zur Anzahl der Nachweise keine Angabe gemacht werden. 

Ein anderes Beispiel findet sich in Kanada, nämlich im so genannten „Crimi-
nology Information Service“ mit Sitz in Toronto. Dieser existiert ebenfalls 
bereits seit den frühen 1960er Jahren. Hier fällt der verhältnismäßig kleine 
Bestand ins Auge: Es wird ein Umfang von 30.000 Einheiten angegeben, der 
neben Büchern auch Zeitschriftentitel und Dokumente umfasst. Dies erscheint 
für ein Land in der Größenordnung Kanadas als eher geringer Umfang, wenn-
gleich es sich – laut Website – um die größte Sammlung kriminologischer 
Literatur in diesem Land handelt. Darüber hinaus ist unbekannt, wie viele 
Zeitschriftenabonnements gegenwärtig vorgehalten werden und wie hoch der 
jährliche Zuwachs im Bestand ausfällt. Eine eigenständige, fachspezifische 
Online-Datenbank gibt es beim kanadischen Äquivalent zum deutschen FID 
Kriminologie jedenfalls nicht. 

Tabelle 2: Internationale Verortung der KrimDok (Stand: September 2024) 
 

national international 
 

FID 
(Stand: Juni 2024) 

Cambridge 
Sir Leon 
Radzinowicz 

Kanada 
CIS 
Toronto 

Australien 
AIC – 
JV Barry 

seit 2014 
(seit 1969 als SSG 
in Tübingen) 

1960 1963 1973 

Bestand  
Monographien  

ca. 150.000 ca. 70.000 + 
20.000 Bro-
schüren 

ca. 30.000  
(inkl. Zeit-
schriften, Do-
kumente etc.) 

unbekannt 

 
 
6 Vermutlich handelt es sich hierbei zumeist um Publikationen von Behörden wie etwa dem 

britischen Home Office. 
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jährlicher Zu-
wachs (Mono-
graphien) 

ca. 1.000 ca. 1.200 unbekannt unbekannt 

laufende 
Zeitschriften-
abonnements 

ca. 240 ca. 200 unbekannt unbekannt 

spezielle Daten-
bank 

KrimDok nein nein CINCH 

Nachweise in 
der Datenbank 

ca. 300.000 - - 69.000+ 

Auch in Australien existiert mit der „JV Barry Library“ eine kriminologische 
Spezialbibliothek, die seit 1973 besteht. Leider konnten der Homepage kaum 
Informationen entnommen werden. So war lediglich ersichtlich, dass eine Da-
tenbank mit mehr als 69.000 Nachweisen vorliegt, die jedoch nicht öffentlich 
zugänglich, sondern vielmehr australischen Behörden vorbehalten ist.7 

Wie aus dieser Zusammenstellung zu entnehmen ist, muss der FID Krimino-
logie bzw. die KrimDok den internationalen Vergleich nicht scheuen. Im Ge-
genteil: FID und KrimDok machen auf dem internationalen Parkett eine gute 
Figur und könnten die kriminologische Forschung in anderen Ländern unter-
stützen. Dadurch könnte die deutschsprachige kriminologische Forschung in-
ternational an Sichtbarkeit und vermutlich auch an Einfluss gewinnen. Sicher-
lich spielt Deutsch als Wissenschaftssprache im internationalen Kontext kaum 
eine Rolle. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die computergestützten 
Übersetzungen immer besser werden, so dass die Ausgangssprache in Zukunft 
vermutlich zunehmend irrelevant wird. 

Aber auch gegenwärtig ist etwa die Hälfte aller Nachweise in KrimDok be-
reits für nicht-deutschsprachige Forschende attraktiv: Von den aktuell rund 
330.000 nachgewiesenen Publikationen sind 42 % in deutscher und 47 % in 
englischer Sprache. Zusammen umfasst das fast 90 % aller Publikationen, die 
in KrimDok nachgewiesen sind. Die drittgrößte, aber anteilsmäßig weit abge-
schlagene Sprachgruppe ist Französisch mit 3 %, dicht gefolgt von spanisch-
sprachiger Literatur mit 2 %. In den verbliebenen 6 % finden sich Nachweise 
in rund sechzig verschiedenen Sprachen, wovon Publikationen auf Italienisch, 
auf Niederländisch und auf Schwedisch den Löwenanteil bilden. Es finden 
sich darunter aber unter anderem auch Titel auf Japanisch, Slowenisch, Rus-
sisch und Katalanisch. 

 
 
7 https://www.aic.gov.au/library-services [letzter Aufruf: 28.02.2025]. 
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3. Internationalisierungsstrategie für eine bessere Sicht-
barkeit und weitreichendere Nutzung 

Im Förderzeitraum 2024-26 ist geplant, KrimDok gezielt im Ausland zu be-
werben. Hierfür sollen Institutionen kontaktiert und auf KrimDok hingewie-
sen werden. Dabei steht der angloamerikanische Raum im Fokus, primär wer-
den demnach Institutionen und Tagungen in England, Irland, Schottland so-
wie in den USA und in Kanada kontaktiert. Auch in Australien und in Neu-
seeland sowie in Südafrika bzw. allgemein in afrikanischen Ländern soll 
KrimDok bekannter gemacht werden. Die zentrale Idee oder Hoffnung dabei 
ist, dass die kriminologische Forschung durch den kostenfreien Zugang mög-
lichst weitreichend unterstützt werden kann. Ein positiver Nebeneffekt der in-
ternationalen Öffentlichkeitsarbeit könnte darin bestehen, dass bei der Re-
cherche nach entsprechenden Institutionen auch bislang in KrimDok noch 
nicht nachgewiesene Materialien, wie z. B. Kriminalstatistiken oder relevante 
Berichte von ausländischen Behörden, entdeckt werden, die im Idealfall sogar 
als Volltext frei verfügbar vorliegen. Vielleicht ergeben sich darüber hinaus 
auch langfristig Kooperationsmöglichkeiten mit ausländischen Institutionen, 
um KrimDok inhaltlich weiter ausbauen zu können. 

In einem zweiten Schritt wird versucht, KrimDok auch im spanischsprachigen 
Raum bekannter zu machen. Dafür wurden bereits in der Förderperiode 2021-
23 Vorarbeiten geleistet und die Oberfläche sowie die Schlagworte in Krim-
Dok von einer professionellen Übersetzerin nicht nur ins Englische, sondern 
auch ins Spanische übersetzt. Die Zusammenarbeit mit der Übersetzerin hatte 
auch den Ausschlag gegeben, KrimDok verstärkt in Lateinamerika bewerben 
zu wollen: Die Übersetzerin stammt ursprünglich aus Argentinien, wo sie in 
Buenos Aires Jura studiert hatte. Sie erzählte, dass argentinische Jurastudie-
rende Deutschkenntnisse besitzen müssten, da sich das argentinische Straf-
recht am deutschen orientiere und daher im Studium einige Texte auf Deutsch 
gelesen werden müssten. In Chile dürfte es ähnlich sein. Es gibt in Südamerika 
also anscheinend durchaus eine Leser:innenschaft auch für deutschsprachige 
kriminologische Publikationen. Aber auch Erfahrungen und Erkenntnisse aus 
Südamerika dürften die deutschsprachige Forschung bereichern. In Mittel- 
und Südamerika steckt die Kriminologie allerdings vielerorts noch in den Kin-
derschuhen, wenngleich es sich dabei um ein immer größer werdendes Fach-
gebiet handelt. Am meisten verbreitet scheint sie momentan einer ersten Sich-
tung zufolge, neben Chile und Argentinien, in Mexiko und in Kolumbien zu 
sein. Insbesondere in Mexiko soll KrimDok bekannter gemacht werden, da 
dort mit der „Sociedad Mexicana de Criminología“ eine große und aktive 
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kriminologische Gesellschaft existiert, deren Mitglieder in ihrer Arbeit wo-
möglich von KrimDok profitieren könnten. 

Das Hauptaugenmerk liegt jedoch zunächst auf Spanien, da dort verhältnis-
mäßig viele Institute und aktive kriminologische Gesellschaften vorzufinden 
sind.8 Der Austausch zwischen der spanischen und der deutschen Kriminolo-
gie kann derzeit allerdings noch als ausbaufähig bezeichnet werden. Das mag 
mitunter daran liegen, dass im gesamten spanischsprachigen Raum eine stär-
kere Vermischung von kriminologischer und kriminalistischer Forschung 
stattfindet, als es im deutsch- bzw. englischsprachigen Raum üblich ist. 

Selbstverständlich muss bei einer internationalen Öffentlichkeitsarbeit zur 
Bekanntmachung der KrimDok kultursensibel vorgegangen werden, um nicht 
den Eindruck eines „wissenschaftlichen Kolonialismus“ zu hinterlassen. Aber 
es ist davon auszugehen, dass ein Austausch zwischen der deutschsprachigen 
und der spanischsprachigen Kriminologie spannend und für beide Seiten ge-
winnbringend ist. Faktisch trägt eine Bewerbung von KrimDok im englisch- 
und spanischsprachigen Raum unmittelbar zur Sichtbarkeit der deutschspra-
chigen Kriminologie bei, da nach wie vor – und so ist es auch für die Zukunft 
geplant – in erster Linie die deutschsprachigen Publikationen möglichst voll-
ständig in der Datenbank nachgewiesen werden. 

4. Open Science und die KrimDok 
Unter dem Begriff „Open Science“ werden verschiedene Ansätze einer offe-
nen Wissenschaftspraxis verstanden, die der Wissenschaftscommunity und 
der Gesellschaft den gesamten Forschungsprozess sowie die Ergebnisse digi-
tal und frei zugänglich darlegen. Dazu gehört etwa das Archivieren (und ggf. 
Zugänglichmachen) von Forschungsdaten, aus denen Erkenntnisse gewonnen 
wurden, das Publizieren in Open-Access-Formaten etc. „Open Science beruht 
dabei auf vier Grundprinzipien: Transparenz, Reproduzierbarkeit, Wiederver-
wendbarkeit, Offene Kommunikation“, so die AG Open Science in ihrer De-
finition.9 Aber wie positioniert sich der FID Kriminologie zur Open Science- 
und besonders zur Open Access-Bewegung? Wie zeigt sich das in KrimDok? 

 
 
8 Ein erster Überblick findet sich beispielsweise hier: https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/ju-

ristische-fakultaet/forschung/institute-und-forschungsstellen/institut-fuer-kriminolo-
gie/institut/linksammlung/ [letzter Aufruf: 28.02.2025]. 

9 AG Open Science [letzter Aufruf: 28.02.2025]. 
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Zuerst ist KrimDok ja selbst eine im Internet frei zugängliche Datenbank, die 
Informationen für die kriminologisch Forschenden, aber auch für andere inte-
ressierte Personen niedrigschwellig zur Verfügung stellt. So muss man keiner 
Fachgesellschaft oder (explizit kriminologischen) Forschungsinstitution an-
gehören, um KrimDok nutzen zu können. Was den Zugang zu der in KrimDok 
nachgewiesenen Literatur betrifft, werden Open Access-Publikationen durch 
den FID Kriminologie über verschiedene Wege aktiv gefördert, etwa durch 
einen unterstützenden Service zur Zweitveröffentlichung von Aufsätzen, die 
ursprünglich in einer Kauf-Zeitschrift erschienen sind und nun in einer Open 
Access-Variante erneut veröffentlicht werden.10 Außerdem wird der Anteil an 
frei verfügbarer elektronischer Literatur in KrimDok kontinuierlich ausge-
baut, etwa über das kriminologische Repository,11 Metadateneinspielungen 
aus großen Aggregatoren (etwa SSOAR12 oder CORE13) und das Abschließen 
von Lizenzen für die Fachcommunity.14 

Der FID Kriminologie befürwortet auch das Forschungsdatenmanagement 
und – wo möglich – die freie Nachnutzung von Forschungsdaten. In KrimDok 
werden aktuell bereits rund 3.600 kriminologisch relevante Forschungsdaten-
sets sowie rund 3.300 Statistiken nachgewiesen, wobei sich der Bereich noch 
im Aufbau befindet und kontinuierlich weiter ausgebaut wird. Im aktuellen 
Förderzeitraum 2024-26 werden zudem gemeinsam mit dem auf qualitative 
Forschungsdaten spezialisierte Kooperationspartner „Qualiservice“15 Hand-
reichungen zum Forschungsdatenmanagement für die Kriminologie entwi-
ckelt und der Fachcommunity über KrimDok als Hilfestellung zur Verfügung 
gestellt. Qualiservice nimmt ergänzend (auch für quantitative Forschungsda-
ten) Kontakt mit Forschungsdatenarchiven auf, um auf die Besonderheiten 
und die Bedarfe der Kriminologie hinzuweisen. 

Vor einigen Jahren ist der FID Kriminologie mit einem Antrag, der den Auf-
bau eines kriminologischen Forschungsdatenarchivs in Tübingen zum Ziel 
hatte, bei der DFG gescheitert. Als Vorbild diente das US-amerikanische Na-
tional Archive of Criminal Justice Data (kurz: NACJD).16 Bei diesem handelt 

 
 
10 Das Urheberrecht gestattet über § 38 UrhG in bestimmten Fällen eine Zweitveröffentli-

chung. 
11 https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/56358?locale-attribute=de 

[letzter Aufruf: 28.02.2025]. 
12 https://www.ssoar.info/ssoar/ [letzter Aufruf: 28.02.2025]. 
13 https://core.ac.uk/ [letzter Aufruf: 28.02.2025]. 
14 Vgl. hierzu ausführlich den Beitrag von Janina Meister in diesem Tagungsband. 
15 https://www.qualiservice.org/de/ [letzter Aufruf: 28.02.2025]. 
16 https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/NACJD/index.html [letzter Aufruf: 28.02.2025]. 
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es sich um ein einschlägiges Archiv, das durch seine Themenspezifik und 
seine nutzerfreundliche Gestaltung auffällt (siehe Abbildung 3). Eine Be-
schäftigung mit diesem Archiv lohnt sich auch für deutschsprachige krimino-
logisch Forschende und das auf mehreren Ebenen: Zum einen erweitert sich 
dadurch inhaltlich der Zugriff auf einschlägige Kriminalstatistiken und For-
schungsergebnisse und andererseits, um einen Überblick über die Gestaltung 
von Endprodukten des Forschungsdatenmanagements zu bekommen. Die For-
schungsdatensets des NACJD sind mittlerweile auch in KrimDok nachgewie-
sen und von dort recherchierbar. Aktuell werden zudem die aus den For-
schungsdaten entstandenen Publikationen, die ebenfalls im NACJD aufge-
führt sind, in KrimDok nachgewiesen. 

 
Abbildung 3: Startseite des National Archives of Criminal Justice Data (NACJD) 

5. Fazit und Ausblick 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es sich bei KrimDok dem 
Anschein nach um eine international einmalige Datenbank handelt, die bereits 
von Interessierten aus der ganzen Welt genutzt wird. Die im Förderzeitraum 
2024-26 geplanten Aktivitäten haben zum Ziel, die internationale Bekanntheit 
noch einmal deutlich zu erhöhen, wodurch sich die Sichtbarkeit der deutsch-
sprachigen Kriminologie ebenfalls verbessern dürfte. Womöglich kommen 


